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1915/2022
Gesetz  

zur Einführung eines Rückkehrrechts für kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte
Vom 4. März 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1 

Änderung der Gemeindeordnung1)
Die Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Mai 2021 
(GVOBl. Schl.-H. S. 569), wird wie folgt geändert:
1. Nach § 57 e wird folgender § 57 f eingefügt:

„§ 57 f 
Ruhen eines bisherigen öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnisses oder Arbeitsverhältnisses 

im öffentlichen Dienst
(1) Wird eine Beamtin oder ein Beamter (§ 1 Absatz 1 
Landesbeamtengesetz) auf Lebenszeit hauptamt-
liche Bürgermeisterin oder hauptamtlicher Bür-
germeister im Geltungsbereich dieses Gesetzes, 
ruhen die Rechte und Pflichten aus dem zuletzt 
im Beamtenverhältnis wahrgenommenen Amt ab-
weichend von § 22 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 
des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 
(BGBl. I S. 1010), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 28. Juni 2021 (BGBl. I S. 2250), vom Tag 
der Begründung des Wahlbeamtenverhältnisses an. 
Dies gilt nicht für die Pflicht zur Verschwiegenheit 
und das Verbot der Annahme von Belohnungen, 
Geschenken und sonstigen Vorteilen. 
(2) Beamtinnen und Beamte kehren nach Beendi-
gung ihrer Amtszeit auf Antrag in dasselbe Amt der-
selben Laufbahn zurück, das sie im Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit zum Zeitpunkt der Begründung 
des Wahlbeamtenverhältnisses innehatten, sofern 
sie zum Zeitpunkt ihrer Wiederverwendung noch 
nicht die Altersgrenze nach § 35 oder § 108 des 
Landesbeamtengesetzes erreicht haben. Der Antrag 
ist spätestens drei Monate nach Beendigung des 
Wahlbeamtenverhältnisses bei der obersten Dienst-
behörde des Dienstherrn, in deren Dienstbereich die 
Beamtin oder der Beamte auf Lebenszeit ein Amt 
bekleidet hat, zu stellen. Die Wiederverwendung 
hat spätestens sechs Monate nach Beendigung des 
Wahlbeamtenverhältnisses zu erfolgen.
(3) Die Beamtinnen und Beamten erhalten mit 
Beginn der Wiederverwendung die Besoldung aus 
dem zuletzt im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
wahrgenommenen Amt. § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 
des Besoldungsgesetzes Schleswig-Holstein gilt 

entsprechend. Die Dienstzeit im Wahlbeamten-
verhältnis auf Zeit gilt als zu berücksichtigende 
Zeit im Sinne des § 28 des Besoldungsgesetzes 
Schleswig-Holstein. 
(4) Wird der Antrag nach Absatz 2 Satz 2 nicht 
oder nicht fristgerecht gestellt, ist die Beamtin 
oder der Beamte auf Lebenszeit entlassen. 
(5) Für Richterinnen und Richter auf Lebenszeit 
sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
öffentlichen Dienstes in einem unbefristeten Be-
schäftigungsverhältnis gelten die Absätze 1 bis 4 
entsprechend.“

2. In § 67 wird folgender Absatz 7 angefügt:
„(7) § 57 f gilt bei der Ernennung zur Stadträtin 
oder zum Stadtrat entsprechend.“

Artikel 2 
Änderung der Kreisordnung2)

Die Kreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 94), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Mai 
2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 569), wird wie folgt geändert:
Nach § 46 wird folgender § 47 eingefügt:

„§ 47 
Ruhen eines bisherigen öffentlichen-rechtlichen 
Dienstverhältnisses oder Arbeitsverhältnisses im 

öffentlichen Dienst
§ 57 f der Gemeindeordnung gilt bei der Ernennung 
zur Landrätin oder zum Landrat entsprechend.“

Artikel 3 
Änderung der Amtsordnung3)

Die Amtsordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 112), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 7. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 514), wird wie folgt geändert:
In § 15 b wird folgender Absatz 8 angefügt:
„(8) § 57 f der Gemeindeordnung gilt bei der Er-
nennung zur Amtsdirektorin oder zum Amtsdirektor 
entsprechend.“

Artikel 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Kiel, 4. März 2022
 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k
 Ministerpräsident  Ministerin
  für Inneres, ländliche Räume, Integration
  und Gleichstellung

1) Ändert Ges. i.d.F. der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2020-3
2) Ändert Ges. i.d.F. der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2020-4
3) Ändert Ges. i.d.F. der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2020-5
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1914/2022
Gesetz  

zur Änderung des Landesmeldegesetzes und anderer Vorschriften
Vom 4. März 2022

Artikel 1 
Änderung des Landesmeldegesetzes1)

Das Landesmeldegesetz in der Fassung vom 20. Ok-
tober 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 344, ber. S. 403), 
geändert durch Gesetz vom 17. Mai 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 127), wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) § 3 erhält folgende Fassung:
„§ 3  Regelmäßige Datenübermittlungen an die 

untere Standesamtsaufsichtsbehörde“
b) § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4  Datenübermittlungen an öffentliche Stellen“
c) § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5  Datenübermittlungen an die Kreise und 
kreisfreien Städte oder die von ihr mit 
der Durchführung beauftragten Stelle“

2. In § 2 Absatz 1 wird folgender Satz neu angefügt:
„Spätestens einen Monat nach dem jeweiligen 
Anlass sind die Daten zu löschen.“

3. § 3 erhält folgende Fassung:
„§ 3 

Regelmäßige Datenübermittlungen an die 
untere Standesamtsaufsichtsbehörde

Zum Zweck der Prüfung der Einleitung von Ver-
fahren zur Aufhebung von Minderjährigenehen 
nach § 1316 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 
(BGBl. I S. 42, zuletzt ber. 2003 I S. 738), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. 
August 2021 (BGBl. I S. 3515), in Verbindung 
mit § 1 der Landesverordnung zur Bestimmung 
der zuständigen Behörde nach § 1316 Absatz 1 
Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches vom 
26. Mai 1998 (GVOBl. Schl.-H. S. 199), Ressort-
bezeichnungen zuletzt ersetzt durch Verordnung 
vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), 
übermitteln die Meldebehörden der alleinigen 
Wohnung oder der Hauptwohnung der unteren 
Standesamtsaufsichtsbehörde aus Anlass der An- 
oder Abmeldung, der Namensänderung oder der 
Änderung des Familienstands folgende Daten von 
Personen, die vor Eintritt der Volljährigkeit eine 
Ehe geschlossen haben:
 1. Vor- und Familiennamen,
 2. früherer Namen,
 3. Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Ge-

burt im Ausland auch den Staat,

 4. Geschlecht,
 5. Staatsangehörigkeiten,
 6. gegenwärtige und frühere Anschriften,
 7. Einzugsdatum, Auszugsdatum,
 8. Familienstand, Datum und Ort der Eheschlie-

ßung sowie bei Eheschließungen im Ausland 
auch den Staat,

 9. Ehepartnerin oder Ehepartner
a) Familiennamen,
b) Vornamen,
c) Geburtsdatum,
d) gegenwärtige Anschriften,
e) Sterbedatum und

10. Auskunftssperre nach § 51 des Bundesmel-
degesetzes.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 4  
Datenübermittlungen an öffentliche Stellen“

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Meldebehörde darf den für die Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen 
Behörden die Pass- und Personalausweisbe-
hörde mitteilen, die den Personalausweis oder 
Reisepass der betroffenen Person ausgestellt 
hat.“

c) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Zusätzlich zu den Daten nach Satz 1 sind 
bei einer Anmeldung der Tag des Einzugs, die 
letzten früheren Anschriften, bei einer Abmel-
dung der Tag des Auszugs, die neue Anschrift 
sowie bei einem Sterbefall der Sterbetag zu 
übermitteln.“

d) In Satz 3 wird das Wort „verwendet“ durch 
das Wort „verarbeitet“ ersetzt.

5. § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5  
Datenübermittlungen an die Kreise und 

kreisfreien Städte oder die von ihr mit der 
Durchführung betrauten Stelle

Zur Durchführung der Entsorgung von Abfällen 
aus privaten Haushaltungen nach dem Landesab-
fallwirtschaftsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Januar 1999 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 26), zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetzes 
vom 8. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 16), darf 
die Meldebehörde auf Ersuchen der zuständigen 
Behörde oder der von ihr mit der Durchführung 

1) Ändert Ges. i.d.F. vom 20. Oktober 2015, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 210-3
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betrauten Stelle folgende Daten volljähriger Ein-
wohnerinnen und Einwohner übermitteln:

1. Vor- und Familiennamen,

2. frühere Namen

3. gegenwärtige und letzte frühere Anschriften, 
Haupt- und Nebenwohnung,

4. Tag des Ein- oder Auszugs.“

6. In § 6 wird folgender Satz neu angefügt:

„Daten von Personen, die nicht für die genann-
ten Zwecke benötigt werden, sind unverzüg-
lich zu löschen.“

7. In § 10 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „ver-
wendet“ durch das Wort „verarbeitet“ ersetzt.

8. § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 wird das Wort „und“ durch 
ein Komma ersetzt.

b) In Nummer 5 wird der Punkt durch das 
Wort „und“ ersetzt.

c) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 
neu angefügt:

„6. die Durchführung des Lichtbildabrufs 
aus den Pass- und Ausweisregistern 
gemäß § 22a Passgesetz vom 19. April 
1986 (BGBl. I S. 537), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
5. Juli 2021 (BGBl. I S. 2281), und § 25 
Personalausweisgesetz vom 18. Juni 
2009 (BGBl. I S. 1346), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
5. Juli 2021 (BGBl. I S. 2281).“

Artikel 2  
Änderung der Amtsordnung2)

§ 6 der Amtsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 112), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 7. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 514), 
erhält folgende Fassung:

„§ 6 
Datenübermittlungen an amtsangehörige  

Gemeinden

Die Meldebehörden der Ämter übermitteln den Bür-
germeisterinnen und Bürgermeistern der amtsange-
hörigen Gemeinden zur Erfüllung der Repräsentati-

onspflicht bei der Anmeldung, der Abmeldung, bei 
der Geburt eines Kindes und bei einem Sterbefall 
folgende Daten der Einwohnerinnen und Einwohner 
ihrer Gemeinde:

 1.  Vor- und Familiennamen,

 2.  Doktorgrad,

 3.  Ordens- oder Künstlernamen,

 4.  Tag der Geburt,

 5.  Geschlecht,

 6.  gesetzliche Vertreterin oder gesetzlicher Vertreter,

 7.  Staatsangehörigkeiten,

 8.  Anschrift, gekennzeichnet nach Haupt- oder 
Nebenwohnung,

 9.  Tag des Ein- oder Auszugs und

10.  Sterbetag.

Zusätzlich übermittelt die Meldebehörde zur Erfüllung 
der Repräsentationspflicht aus Anlass von Alters- 
oder Ehejubiläen gemäß § 50 Absatz 2 des Bundes-
meldegesetzes vom 3. Mai 2013 (BGBl I S. 1084), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
28. März 2021 (BGBl. I S. 591), einen Monat vor 
Vollendung die Jubiläumsdaten. Die Daten Betrof-
fener, für die eine Auskunftssperre nach § 51 des 
Bundesmeldegesetzes im Melderegister gespeichert 
ist, dürfen nicht übermittelt werden; bei Alters- und 
Ehejubiläen oder Lebenspartnerschaftsjubiläen gilt 
das auch für die Daten der Ehegattin oder des Ehe-
gatten, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners, 
für die eine solche Auskunftssperre nicht gespeichert 
ist. Die betroffenen Personen haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. Auf das Wi-
derspruchsrecht sind die betroffenen Personen bei 
der Anmeldung in der Meldebehörde sowie jährlich 
durch ortsübliche Bekanntmachung hinzuweisen. 
Die Datenempfängerinnen und Datenempfänger ha-
ben die Daten spätestens einen Monat nach dem 
jeweiligen Anlass zu löschen oder der Meldebehörde 
zurückzugeben.“

Artikel 3 
Inkrafttreten

Artikel 1 Nummer 8 tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft; im Übrigen tritt dieses Gesetz am 
1. Mai 2022 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 4. März 2022
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident 

 Dr. S a b i n e  S ü t t e r l i n - W a a c k M o n i k a  H e i n o l d
 Ministerin  Finanzministerin
 für Inneres, ländliche Räume, Integration
 und Gleichstellung

2) Ändert Ges. i.d.F. der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2020-5
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1916/2022
Gesetz  

zur Förderung des Sports im Land Schleswig-Holstein (SportFG SH)
Vom 7. März 2022

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2127-9

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Ziele der Sportförderung

Die Förderung nach diesem Gesetz soll

1. allen Einwohnerinnen und Einwohnern in Schles-
wig-Holstein die Möglichkeit verschaffen, sich un-
abhängig von Herkunft, Behinderung, Geschlecht 
und Alter nach ihren Interessen und Fähigkeiten 
sportlich zu betätigen und

2. die Arbeit des Landessportverbandes Schleswig-
Holstein e.V. (Landessportverband) und der in ihm 
zusammengeschlossenen Sportverbände, Sport-
vereine und anderen gemeinnützigen Sportor-
ganisationen (Mitglieder) sichern und sie in die 
Lage versetzen, ein landesweit flächendeckendes, 
vielfältiges und sozialverträgliches Sportangebot 
in Schleswig-Holstein zu gewährleisten.

§ 2 
Grundsätze der Sportförderung

Die Förderung des Sports erfolgt unter Wahrung 
der Autonomie des organisierten Sports, in partner-
schaftlicher Zusammenarbeit sowie unter Beachtung 
des Prinzips der Subsidiarität.

§ 3 
Zwecke der Sportförderung

Die Förderung des Sports bezweckt,

1. die Angebote sportlicher Betätigung zu verstärken 
und zu erweitern sowie die Entwicklung von Inhal-
ten, Formen und Methoden sportlicher Betätigung 
zu unterstützen,

2. die Voraussetzungen für eine nachhaltige Tätig-
keit des Landessportverbandes und seiner Mit-
glieder zu sichern und zu verbessern,

3. die Infrastruktur von Sportstätten zu erhalten und 
zu verbessern,

4. das Ehrenamt im Sport sowie die Bereitschaft, 
sich bürgerschaftlich im Sport einzusetzen, zu 
stärken,

5. die Gleichstellung aller Menschen unabhängig von 
ihrer geschlechtlichen Identität und sexuellen Ori-
entierung anzustreben,

6. Menschen mit und ohne Behinderungen und Men-
schen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte die 
gemeinsame Sportausübung zu ermöglichen und 
diese zu unterstützen sowie sozial benachteiligten 
Menschen die Sportausübung zu ermöglichen und 
diese zu unterstützen,

7. die Integrität des Sports zu schützen und zu 
stärken, insbesondere durch Maßnahmen gegen 
sexuellen Missbrauch und Dopingmissbrauch,

8. die Belange des Umwelt-, Natur- und Klimaschut-
zes zu berücksichtigen und das Tierwohl zu schüt-
zen.

§ 4 
Förderung des Landessportverbandes

(1) Das Land fördert den Landessportverband jähr-
lich mit

1. einem Anteil in Höhe von 10 Millionen Euro von 
den Zweckabgaben des Glücksspiels zugunsten 
der Sportförderung gemäß § 7 Abs. 4 Nummer 1 
des Gesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
zur Ausführung des Staatsvertrages zur Neu-
regulierung des Glücksspielwesens in Deutsch-
land (GlüStV 2021 AG SH) vom 2. Februar 2022 
(GVOBl. Schl.-H. S. 92) nach Abzug der in § 8 
Abs. 1 Satz 2 GlüStV 2021 AG SH genannten 
Beträge für den außerschulischen Sport und den 
außerunterrichtlichen Schulsport und

2. einem zusätzlichen Betrag in Höhe von 1 Million 
Euro.

(2) Von den Mitteln nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 werden 20 % 
durch das für Sport zuständige Ministerium durch 
jährlichen Bescheid zugewendet. Der Bescheid be-
stimmt und konkretisiert insbesondere daraus wahr-
zunehmende Aufgaben nach § 5 Abs. 2. Alle übrigen 
Mittel nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 sowie der zusätzliche 
Betrag nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 sind in vier gleich ho-
hen Teilbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 
15. August und 15. November auszuzahlen.

(3) Dem Landessportverband können neben der 
Sportförderung nach Abs. 1 auch weitere Mittel 
aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften gewährt 
werden; dies gilt auch, wenn damit dieselben Zwe-
cke erfüllt werden sollen wie mit den Mitteln nach 
Abs. 1.

§ 5 
Verwendung der Fördermittel durch  

den Landessportverband

(1) Der Landessportverband hat die Fördermittel 
(§ 4 Abs. 1) nach Maßgabe seiner Richtlinien an 
seine Mitglieder (§ 1 Nummer 2) zur Wahrnehmung 
förderungswürdiger Aufgaben nach § 5 Abs. 2 zu 
vergeben und dafür Sorge zu tragen, dass auch 
durch diese Fördermittel Maßnahmen gegen sexu-
ellen Missbrauch und Dopingmissbrauch ergriffen 
werden. Einen Teil der Mittel kann der Landessport-
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verband auch für eigene Maßnahmen zur Förderung 
des Sports verwenden.

(2) Förderungswürdige Aufgaben sind insbesondere

 1.  die Weiterentwicklung des Breiten- und Nach-
wuchsleistungssports,

 2.  die Stärkung des Kinder- und Jugendsports,

 3.  der Ausbau von Angeboten im Sport von Men-
schen mit Behinderung sowie im Gesundheits-, 
Präventions- und Rehabilitationssport,

 4.  die Unterstützung der Sicherung der 
Schwimmausbildung und die Unterstützung des 
Schwimmsports,

 5.  die Sanierung und Modernisierung bestehender 
vereins- und verbandsangehöriger Sportstätten 
sowie Investitionen in neue Sportstätteninfra-
struktur,

 6.  der Trainings-, Übungs- und Wettkampfbetrieb in 
Sportvereinen und anderen Sportorganisationen,

 7.  die Stärkung von Ehrenamt und bürgerschaftli-
cher Mitwirkung im Sport,

 8.  Maßnahmen zum Schutz sowie zur Stärkung 
der Integrität des Sports,

 9.  der Betrieb von und Investitionen in Landesstütz-
punkte und Landesleistungszentren, die von dem 
für Sport zuständigen Ministerium anerkannt 
wurden,

10.  die Veranstaltung von Sportfachtagungen, der 
Landessportkonferenz sowie die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung im Sport,

11.  Maßnahmen zur Umsetzung der Sportentwick-
lungsplanung des Landes, insbesondere des Zu-
kunftsplans Sportland Schleswig-Holstein.

(3) Der Landessportverband hat bei der Weiterleitung 
der Fördermittel an seine Mitglieder nach Abs. 1 Satz 1 
insbesondere die Vielfalt, die soziale Bedeutung des 
sportlichen Angebots, den Umfang der Tätigkeiten 
und die Mitgliedszahlen der Mitglieder zu berück-
sichtigen.

(4) Die Fördermittel sind wirtschaftlich und sparsam 
zu verwenden. Der Landessportverband und seine 
Mitglieder nach Abs. 1 Satz 1, die Fördermittel er-
halten, dürfen ihre Beschäftigten bei der Vergütung 

und bei der Gewährung geldwerter Leistungen nicht 
besserstellen als vergleichbare Beschäftigte des Lan-
des (Besserstellungsverbot); dies gilt nicht für Be-
schäftigte, die nicht aus Mitteln des Landes bezahlt 
werden.

(5) Der Landessportverband legt dem für Sport zu-
ständigen Ministerium vor jedem Kalenderjahr seinen 
Haushaltsplan und nach Ablauf des Jahres einen 
geprüften Jahresabschluss vor. Das für Sport zustän-
dige Ministerium kann durch Leistungsbescheid die 
Fördermittel nach § 4 Abs. 1, die nicht über Bescheid 
gemäß § 4 Abs. 2 S. 1 zugewendet wurden, vom 
Landessportverband zurückfordern, soweit dieser die 
Fördermittel zweckwidrig verwendet hat oder die 
Mittel von den Empfängern zweckwidrig verwendet 
worden sind.

(6) Der Landessportverband hat bei den durch Lan-
desmittel geförderten eigenen Vorhaben und Maß-
nahmen sowie bei der Weitergabe der Mittel auf die 
Herkunft der Mittel hinzuweisen. Bei der Durchfüh-
rung geförderter Baumaßnahmen hat der Landes-
portverband darauf hinzuwirken, dass von den Emp-
fängern jeweils in geeigneter Weise auf die Herkunft 
der Mittel hingewiesen wird.

§ 6 
Evaluierung

Das für Sport zuständige Ministerium überprüft in-
nerhalb von drei Jahren nach seinem Inkrafttreten 
die Auswirkungen dieses Gesetzes und unterrichtet 
die Landesregierung und den Landtag.

§ 7 
Prüfungsrechte des Landesrechnungshofs

(2) Die Prüfungsrechte des Landesrechnungs-hofs 
bleiben unberührt. Hat der Landessportverband die 
Mittel an Dritte weitergeleitet, so kann der Landes-
rechnungshof auch bei diesen prüfen. § 91 Abs. 2 
der Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein gilt 
entsprechend. Die Dritten sind vom Landessportver-
band auf das Prüfungsrecht des Landesrechnungs-
hofs hinzuweisen.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 7. März 2022

D a n i e l  G ü n t h e r
Ministerpräsident 

 Dr. S a b i n e  S ü t t e r l i n - W a a c k M o n i k a  H e i n o l d
 Ministerin  Finanzministerin
 für Inneres, ländliche Räume, Integration
 und Gleichstellung 
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Landesverordnung  
über die Schiedsstelle im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch 

Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe-Schiedsstellenverordnung - KJHSVO)
Vom 2. Februar 2022

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 864-8-17

Aufgrund des § 78g Absatz 4 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB 
VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. 
September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert 
durch Artikel 32 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 
(BGBl. I S. 4607), verordnet die Landesregierung:

§ 1 
Aufgaben und Grundsätze der Schiedsstelle 

(1) Für das Land Schleswig-Holstein wird eine 
Schiedsstelle nach § 78g SGB VIII errichtet. Sie 
führt die Bezeichnung „Schiedsstelle für das Land 
Schleswig-Holstein nach § 78g SGB VIII“. 

(2) Die Schiedsstelle hat die Aufgabe, Entscheidun-
gen in Streit- und Konfliktfällen bei Vereinbarungen 
gemäß § 78b Absatz 1 SGB VIII zwischen den Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe und Trägern der 
Einrichtungen, die Leistungen und Hilfen nach § 78a 
Absatz 1 SGB VIII erbringen, zu treffen. 

(3) Die Kosten der Schiedsstelle nach Absatz 1 ein-
schließlich der baren Auslagen und Entschädigungen 
nach § 15 Absatz 1 und 2 und die Kosten der Ge-
schäftsstelle sollen durch die kostendeckende Erhe-
bung von Verfahrensgebühren getragen werden. So-
weit die Kosten nicht durch die Verfahrensgebühren 
abgedeckt sind, werden diese anteilig nach Anzahl 
der Mitglieder der Schiedsstelle von den beteiligten 
Organisationen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 getra-
gen. Es erfolgt eine jährliche Abrechnung durch die 
Geschäftsstelle. Die beteiligten Organisationen sind 
hierbei Gesamtschuldner.

(4) Die Rechtsaufsicht über die Schiedsstelle führt 
das für die Jugendhilfe zuständige Ministerium.

§ 2 
Zusammensetzung der Schiedsstelle

(1) Die Schiedsstelle besteht aus den folgenden neun 
Mitgliedern:

1920/2022
Gesetz  

zur Änderung des Landesbeamtengesetzes (LBG)*)
Vom 7. März 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1  
Gesetz zur Änderung des 

Landesbeamtengesetzes (LBG)

Das Landesbeamtengesetz (LBG) vom 26.März 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 93), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 8. September 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 516), wird wie folgt geändert: 

1. § 83a Absatz 3 Satz 1 wird zu § 83 a Absatz 2 
Satz 3.

2. § 83a Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„Hat die Beamtin oder der Beamte wegen eines 
tätlichen rechtswidrigen Angriffs in Ausübung 
des Dienstes oder außerhalb des Dienstes we-
gen der Eigenschaft als Beamtin oder Beamter 
eine Verletzung an einem der in § 253 Absatz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten 

Rechtsgüter erlitten, kann der Dienstherr der Be-
amtin oder dem Beamten wegen des Schadens, 
der nicht Vermögensschaden ist, auf Antrag eine 
Entschädigung leisten, wenn ein Schmerzensgeld-
anspruch nicht besteht, oder wenn der Anspruch 
nicht oder nicht in angemessener Zeit geltend 
gemacht werden kann und die Entschädigung zur 
Vermeidung einer unbilligen Härte geboten ist. In 
der Regel liegt keine unbillige Härte vor, wenn ein 
Schmerzensgeldanspruch von mehr als 250 €

unangemessen wäre.“

3. Der bisherige § 83a Absatz 3 Sätze 2 bis 4 wird 
zu § 83a Absatz 4.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 7. März 2022
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident
 D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k  M o n i k a  H e i n o l d
 Ministerin  Finanzministerin
 für Inneres, ländliche Räume, Integration
 und Gleichstellung

*) Ändert Ges. vom 26. März 2009, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-16
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1. ein unparteiisches vorsitzendes Mitglied sowie

2. vier Mitglieder zur Vertretung der Träger der Ein-
richtungen, wobei die freigemeinnützigen und 
privat-gewerblichen Träger paritätisch vertreten 
sind, und

3. vier Mitglieder zur Vertretung der örtlichen Träger 
der Jugendhilfe.

(2) Das unparteiische vorsitzende Mitglied wird von 
einem stellvertretenden vorsitzenden Mitglied vertre-
ten. Die übrigen Mitglieder der Schiedsstelle haben 
je zwei stellvertretende Mitglieder. Das stellvertre-
tende Mitglied hat bei Verhinderung des Mitglieds 
der Schiedsstelle dessen Rechte und Pflichten.

(3) Das vorsitzende Mitglied und dessen Stellvertre-
tung müssen die Befähigung zum Richteramt oder 
für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
des allgemeinen Verwaltungsdienstes besitzen. Das 
vorsitzende Mitglied und dessen Stellvertretung dürfen 
weder haupt- noch nebenberuflich im Bereich eines 
Einrichtungsträgers oder im Geschäftsbereich eines 
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe beschäf-
tigt sein; einer nebenberuflichen Tätigkeit steht die 
ehrenamtliche Tätigkeit im Leitungsorgan einer sol-
chen Organisation gleich. Sie dürfen darüber hinaus 
nicht der obersten Landesjugendbehörde angehören. 

§ 3 
Bestellung der Mitglieder zur Vertretung 

der beteiligten Organisationen

(1) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
werden wie folgt bestellt:

1. zwei Mitglieder sowie die jeweiligen stellvertre-
tenden Mitglieder von der Landesarbeitsgemein-
schaft der freien Wohlfahrtsverbände Schleswig-
Holstein e. V.,

2. zwei Mitglieder sowie die jeweiligen stellvertre-
tenden Mitglieder gemeinsam von der Landesar-
beitsgemeinschaft privater Jugendhilfeverbände 
e. V. und dem Forum Sozial e. V. und

3. vier Mitglieder sowie die jeweiligen stellvertre-
tenden Mitglieder vom Schleswig-Holsteinischen 
Landkreistag und vom Städteverband Schleswig-
Holstein für den Städtetag Schleswig-Holstein.

Zum Mitglied oder stellvertretendem Mitglied darf 
nur bestellt werden, wer sich zur Übernahme des 
Amtes schriftlich bereiterklärt hat. Die Bestellung der 
Mitglieder und deren Stellvertretungen nach Satz 1 
erfolgt durch schriftliche Benennung gegenüber der 
Geschäftsstelle der Schiedsstelle; die Bereitschafts-
erklärung ist beizufügen. Die Geschäftsstelle unter-
richtet die beteiligten Organisationen, die bestellten 
Mitglieder sowie deren stellvertretende Mitglieder 
und das für die Jugendhilfe zuständige Ministerium 
über die Bestellung. 

(2) Sollten die Organisationen nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 oder 2 bis vier Wochen vor Ablauf der lau-

fenden Amtsperiode nicht genügend Mitglieder oder 
stellvertretende Mitglieder für die folgende Amtsperi-
ode bestellen, fordert die Geschäftsstelle die andere 
Organisation oder die anderen Organisationen auf, 
die Bestellung der fehlenden Mitglieder oder stellver-
tretenden Mitglieder aus den Reihen ihrer Mitglieder 
vorzunehmen.

§ 4 
Bestellung des vorsitzenden Mitglieds und dessen 

Stellvertretung

(1) Das vorsitzende und das stellvertretende vorsit-
zende Mitglied werden von den Vertretern der betei-
ligten Organisationen gemäß § 3 Absatz 1 gemeinsam 
durch ihre schriftliche Benennung bei der Geschäfts-
stelle bestellt. Zum vorsitzenden oder stellvertreten-
den vorsitzenden Mitglied darf nur bestellt werden, 
wer sich zur Übernahme des Amtes schriftlich bereit 
erklärt hat. Die Bereitstellungserklärung ist der Be-
nennung bei der Geschäftsstelle beizufügen. Die Ge-
schäftsstelle unterrichtet die nach Satz 1 bestellten 
Personen unverzüglich schriftlich über ihre Bestellung. 

(2) Kommt eine Einigung auf die Benennung bis spä-
testens vier Wochen vor Ablauf der Amtsperiode 
der Schiedsstelle nicht zustande, werden Vorsitz und 
Stellvertretung durch die Geschäftsstelle aus den von 
den beteiligten Organisationen nach § 3 Absatz 1 
gemachten Vorschlägen, welche auch nach § 2 Ab-
satz 3 geeignet sein müssen, durch Los bestimmt. 

§ 5 
Amtszeit

(1) Die Amtszeit der Mitglieder der Schiedsstelle be-
trägt vier Jahre. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines 
Mitgliedes oder dessen Stellvertretung erfolgt für 
die restliche Dauer der Amtszeit eine Neubestellung 
entsprechend den §§ 3 und 4. 

(2) Das Amt der Mitglieder der Schiedsstelle endet mit 
dem Ablauf der Amtszeit. Sie führen die Geschäfte 
bis zur Bestellung der nachfolgenden Mitglieder fort. 
Eine erneute Bestellung der Mitglieder ist möglich.

§ 6 
Aufhebung der Bestellung und Amtsniederlegung

(1) Die beteiligten Organisationen können durch ge-
meinsames Votum die Bestellung des vorsitzenden 
und stellvertretenden vorsitzenden Mitglieds aufhe-
ben. Vor der beabsichtigten Aufhebung der Bestel-
lung sind die betroffenen Personen anzuhören. Die 
Aufhebung der Bestellung erfolgt durch unverzüg-
liche schriftliche Mitteilung an die Geschäftsstelle. 
Die beteiligten Organisationen werden von der Ge-
schäftsstelle zur Bestellung eines nachfolgenden 
vorsitzenden oder stellvertretenden vorsitzenden 
Mitglieds aufgefordert. Das nachfolgende vorsit-
zende oder stellvertretende vorsitzende Mitglied ist 
innerhalb von zwei Wochen nach Mitteilung an die 
Geschäftsstelle gemäß Satz 3 zu bestellen. 
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(2) Die übrigen Mitglieder und stellvertretenden Mit-
glieder können nach vorheriger Anhörung von den 
beteiligten Organisationen abberufen werden, die sie 
bestellt haben. Die Abberufung erfolgt durch schrift-
liche Mitteilung an die Geschäftsstelle. Sollte ein Mit-
glied abberufen werden, so nimmt bis zur Bestellung 
eines neuen Mitglieds, das jeweilige erste stellver-
tretende Mitglied und bei dessen Verhinderung das 
zweite stellvertretende Mitglied die Aufgaben des 
abberufenen Mitglieds wahr. 

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
müssen die Niederlegung ihres Amtes schriftlich 
gegenüber der Geschäftsstelle erklären.

(4) Die Geschäftsstelle unterrichtet die beteiligten Or-
ganisationen nach § 3 Absatz 1, das für die Jugend-
hilfe zuständige Ministerium sowie die Mitglieder und 
stellvertretenden Mitglieder der Schiedsstelle von der 
Abberufung oder der Niederlegung des Amtes.

§ 7 
Amtsführung

(1) Die Mitglieder der Schiedsstelle üben ihr Amt als 
Ehrenamt aus. Sie sind in der Ausübung ihres Amtes 
unabhängig und nicht an Weisungen gebunden.

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet an den Sitzun-
gen der Schiedsstelle teilzunehmen. Ist ein Mitglied 
an der Teilnahme verhindert, so hat es unverzüglich 
seine erste Stellvertretung oder bei dessen Verhin-
derung seine zweite Stellvertretung sowie die Ge-
schäftsstelle zu benachrichtigen. In der Einladung 
zur Sitzung der Schiedsstelle ist auf die Benachrich-
tigungspflicht nach Satz 2 hinzuweisen. 

(3) Die Mitglieder der Schiedsstelle sind nicht befugt, 
Unterlagen und Informationen, die sie im Rahmen 
ihrer Tätigkeit als Schiedsstellenmitglied erlangt 
haben, ohne Zustimmung der jeweiligen Vertrags-
partei offenzulegen oder diese für andere Zwecke 
außerhalb der Schiedsstelle zu nutzen (Vertraulich-
keit der Beratung und Geheimnisschutz). Sie haben 
auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit über die ih-
nen dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten der 
Schiedsstelle Verschwiegenheit zu wahren, insbe-
sondere auch über den Hergang bei der Beratung und 
Abstimmung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht 
nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Art nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(4) Ein Mitglied der Schiedsstelle darf weder beratend 
noch entscheidend mitwirken, wenn das Schiedsstel-
lenverfahren einen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe oder einen Träger der Einrichtungen betrifft, bei 
dem es tätig ist. 

§ 8 
Geschäftsstelle

(1) Für die Schiedsstelle wird eine Geschäftsstelle 
bei dem für die Jugendhilfe zuständigen Ministerium 
gebildet.

(2) Die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle unter-
liegen den fachlichen Weisungen des vorsitzenden 
Mitglieds der Schiedsstelle. 

(3) Die Verfahren der elektronischen Verwaltung sol-
len angewandt werden, insbesondere zur Vereinfa-
chung der Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 10 
bis 12.

§ 9 
Geschäftsordnung  

Die Schiedsstelle gibt sich eine Geschäftsordnung, 
über die mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Mitglieder zu entscheiden ist und die der Zustim-
mung des vorsitzenden Mitglieds bedarf, wobei die 
Zustimmung zur Festlegung der Höhe der Aufwands-
entschädigung des vorsitzenden Mitglieds ausge-
nommen ist. Die Geschäftsordnung ist dem für die 
Jugendhilfe zuständigen Ministerium zu übermitteln. 
Die Geschäftsordnung soll insbesondere die Aufga-
ben der Geschäftsstelle im Rahmen der Sitzungsvor-
bereitungen, der Sitzungen und der Sitzungsnach-
bereitungen sowie Regelungen zur Weitergabe der 
für die Sitzungen erforderlichen Informationen an 
die Schiedsstellenmitglieder und die Höhe der Auf-
wandsentschädigungen des vorsitzenden Mitglieds 
enthalten.

§ 10 
Einleitung des Schiedsverfahrens 

(1) Das Schiedsverfahren beginnt mit dem Eingang 
des Antrags einer Vertragspartei in schriftlicher 
oder elektronischer Form bei der Geschäftsstelle der 
Schiedsstelle. 

(2) In dem Antrag nach § 78g Absatz 2 Satz 1 SGB 
VIII sind

1. die Parteien zu bezeichnen,

2. der Sachverhalt und das Ergebnis der vorange-
gangenen Verhandlungen darzulegen,

3. die Gegenstände, über die keine Einigung erzielt 
werden konnte, zu bezeichnen,

4. die Gründe, derentwegen eine Vereinbarung nicht 
erreicht werden konnte darzulegen sowie

5. ein Entscheidungsbegehren und dessen Begrün-
dung zu nennen.

Die wesentlichen Unterlagen, die Gegenstand der 
vorangegangenen Verhandlungen waren, sind beizu-
fügen. Der Antrag kann sonstige Nachweise und für 
die Entscheidungsfindung gegebenenfalls relevante 
Unterlagen enthalten. Der Antrag, weitere Schrift-
sätze und beigefügte Anlagen sind in dreifacher Aus-
fertigung sowie als digitales Dokument einzureichen.

(3) Das vorsitzende Mitglied leitet der gegnerischen 
Partei den Antrag über die Geschäftsstelle zu und 
fordert sie auf, innerhalb einer von dem vorsitzenden 
Mitglied zu setzenden Frist zu dem Antrag Stellung 
zu nehmen. Äußert sich die gegnerische Vertrags-
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partei innerhalb der gesetzten Frist nicht, kann die 
Schiedsstelle auch ohne Stellungnahme der gegne-
rischen Vertragspartei über den Antrag entscheiden.

(4) Entspricht der Antrag nicht den Voraussetzungen 
des Absatz 2 hat das vorsitzende Mitglied den An-
tragsteller zu der erforderlichen Ergänzung innerhalb 
einer vom vorsitzenden Mitglied bestimmten Frist 
aufzufordern. Wird die geforderte Ergänzung nicht 
durch den Antragsteller vorgenommen, so kann der 
Antrag durch das vorsitzende Mitglied ohne mündli-
che Verhandlung als unzulässig zurückgewiesen wer-
den. Die antragstellende Partei kann vorbehaltlich des 
§ 12 Absatz 2 binnen eines Monats nach Zustellung 
der Entscheidung die Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung verlangen.

§ 11 
Vorbereitung und Leitung der Sitzungen

(1) Das vorsitzende Mitglied der Schiedsstelle bereitet 
die Sitzungen vor, bestimmt deren Gegenstand, legt 
im Einvernehmen mit der Geschäftsstelle deren Ort 
und Zeit fest und veranlasst die Ladung der Mitglie-
der sowie der Parteien mit einer Frist von mindestens 
14 Tagen durch die Geschäftsstelle. Die Ladungsfrist 
kann vom vorsitzenden Mitglied der Schiedsstelle mit 
Einwilligung der Verfahrensbeteiligten (Vertragspar-
teien und Mitglieder der Schiedsstelle) bis auf fünf 
Tage abgekürzt werden. Die Ladung enthält Angaben 
über Sitzungsort und -zeit sowie die Tagesordnung. 
Der Antrag und die Stellungnahme des Antragsgeg-
ners sind der Einladung beizufügen, sofern diese 
nicht bereits zuvor den Ladungsempfängern bekannt 
gegeben wurden. Die Ladung der Vertragsparteien 
enthält den Hinweis, dass bei Ausbleiben einer Ver-
tragspartei ohne diese verhandelt und entschieden 
werden kann. Soll in Abwesenheit der Vertragspar-
teien verhandelt werden, ist in der Ladung darauf 
hinzuweisen. 

(2) Auf Verlangen des vorsitzenden Mitglieds haben 
die Parteien die für die Vorbereitung und Entschei-
dung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und der 
Schiedsstelle weitere für eine Entscheidung notwen-
dige Unterlagen vorzulegen.

(3) Das vorsitzende Mitglied hat, soweit eine Ent-
scheidung der Schiedsstelle hierdurch nicht we-
sentlich verzögert wird, auf eine gütliche Einigung 
hinzuwirken.

§ 12 
Mündliche Verhandlung

(1) Die Schiedsstelle entscheidet aufgrund mündli-
cher, nicht öffentlicher Verhandlung. Die Sitzungen 
der Schiedsstelle werden vom vorsitzenden Mitglied 
geleitet. Eine Vertretung der Geschäftsstelle nimmt 
ohne Stimmrecht an den Sitzungen der Schiedsstelle 
teil. Weitere Personen können der Sitzung mit Zu-
stimmung des vorsitzenden Mitglieds beiwohnen. 
Das stellvertretende vorsitzende Mitglied kann der 

Sitzung ohne Stimmrecht beiwohnen. Alle an der 
Sitzung teilnehmenden Personen sind zur Verschwie-
genheit über die in der Sitzung besprochenen Ange-
legenheiten verpflichtet.

(2) Die Schiedsstelle kann auch ohne Anwesenheit 
der Vertragsparteien in der mündlichen Verhandlung 
entscheiden, sofern der Hinweis nach § 11 Absatz 1 
Satz 5 ordnungsgemäß in der Ladung erteilt worden 
ist. 

(3) Die Schiedsstelle kann auch ohne mündliche Ver-
handlung entscheiden, wenn die Vertragsparteien auf 
eine mündliche Verhandlung verzichtet haben.

(4) Über die mündliche Verhandlung ist von der Ge-
schäftsstelle eine Niederschrift zu fertigen. Die Nie-
derschrift muss Angaben enthalten über

1. den Tag der Verhandlung,

2. den Namen des die Sitzung leitenden Mitglieds,

3. die Namen der übrigen anwesenden Mitglieder der 
Schiedsstelle, des für die Geschäftsstelle anwe-
senden Teilnehmenden, sowie der weiteren anwe-
senden Personen nach Absatz 1 Satz 4 und 5,

4. die Namen der erschienenen Vertragsparteien so-
wie deren Vertretungen,

5. die Namen von Sachverständigen,

6. den behandelten Verfahrensgegenstand,

7. die gestellten Anträge und 

8. die wesentlichen Inhalte der Aussagen von Sach-
verständigen und die für die Entscheidungsfin-
dung wesentlichen Aspekte. 

Die Niederschrift ist vom vorsitzenden Mitglied der 
Schiedsstelle zu unterzeichnen. Schriftliche Anla-
gen auf welche in der Niederschrift verwiesen wird, 
gelten als Teil der Niederschrift. Den Mitgliedern 
und stellvertretenden Mitgliedern wird durch die 
Geschäftsstelle eine Abschrift der Niederschrift zur 
Verfügung gestellt.

(5) Sachverständige der Vertragsparteien sind zuzu-
lassen. Die Schiedsstelle kann Zeugen hören. Soweit 
Zeugen angehört wurden, sind die wesentlichen In-
halte der Zeugenaussagen in der Niederschrift zu 
protokollieren. 

§ 13 
Beschlussfähigkeit, Beratung, Abstimmung

(1) Über den Antrag nach § 10 Absatz 1 wird durch 
Beschluss entschieden. Die Schiedsstelle ist be-
schlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß 
geladen sind und neben dem vorsitzenden Mitglied 
oder dessen Stellvertretung mindestens jeweils zwei 
der von den Einrichtungsträgern und den örtlichen 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bestellten Mit-
glieder oder deren Stellvertretungen anwesend sind. 
Die Beschlussfähigkeit ist nach Eröffnung jeder Sit-
zung durch das vorsitzende Mitglied festzustellen. 
Bei fehlender Beschlussfähigkeit ist eine neue Sit-
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zung, zu welcher gemäß § 11 Absatz 1 zu laden ist, 
durchzuführen. 

(2) Die Schiedsstelle berät und entscheidet in Abwe-
senheit der Parteien. Die Schiedsstelle entscheidet 
mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mit-
glieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag. Stimmenthal-
tung ist nicht zulässig. Das Ergebnis der mündlichen 
Verhandlung soll den Parteien am Ende der Sitzung 
durch das vorsitzende Mitglied verkündet werden. 

(3) Die Entscheidung der Schiedsstelle ist durch das 
vorsitzende Mitglied schriftlich abzufassen, mit ei-
ner Kostengrundentscheidung und einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen, zu begründen, zu unter-
zeichnen und den Parteien durch die Geschäftsstelle 
zuzustellen. Dem für die Jugendhilfe zuständigen 
Ministerium ist durch die Geschäftsstelle eine Ab-
schrift des Beschlusses zu übermitteln. 

(4) Entscheidungen zu Sachverhalten mit überregi-
onalem Bezug oder trägerübergreifendem Interesse 
kann durch die Geschäftsstelle in anonymisierter 
Form Dritten zugänglich gemacht werden. Näheres 
zum Verfahren regelt die Geschäftsordnung.

§ 14 
Verfahrensgebühr und Kostenverteilung

(1) Für jedes Verfahren der Schiedsstelle wird eine 
Verfahrensgebühr erhoben. Die Gebühr wird vom 
vorsitzenden Mitglied außerhalb des Schiedsstellen-
verfahrens nach der Bedeutung der Angelegenheit 
und des Zeit- und Verwaltungsaufwands durch Be-
schluss festgesetzt; sie beträgt zwischen 500 und 
5.000 Euro. Wird das Schiedsverfahren durch Eini-
gung der Vertragsparteien oder auf andere Weise 
vor Entscheidung der Schiedsstelle erledigt, kann 
die Gebühr auf bis zu 250 € ermäßigt werden. Die 
Gebühr soll die Kosten der Schiedsstelle und der 
Geschäftsstelle abdecken. Die Gebührenschuld ent-
steht mit Eingang des Antrags nach § 10 Absatz 1 
bei der Geschäftsstelle und ist zwei Wochen nach 
Bekanntgabe an die Parteien fällig. Eine Gebühr wird 
nicht erhoben, wenn ein Antrag auf Entscheidung 
der Schiedsstelle vor Aufnahme des Verfahrens, ohne 
dass verfahrensleitende Schriftsätze oder Verfügun-
gen erfolgt sind, zurückgenommen wird. In die Er-
messensentscheidung der Gebührenhöhe kann auch 
einbezogen werden, ob die Vertragspartei Mitglied 
einer Organisation nach § 3 Absatz 1 ist.

(2) Die unterliegende Partei hat die Verfahrensgebühr 
zu tragen. Wenn jede Partei teils obsiegt, teils un-
terliegt so ist die Verfahrensgebühr verhältnismäßig 
zu teilen. Dies gilt auch im Falle eines Vergleichs. 
Die Kosten für Sachverständige, die von den Ver-
fahrensparteien hinzugezogen worden sind, sind 
von diesen selbst zu tragen. Wird außerhalb einer 
Schiedsstellensitzung ein Vergleich zwischen den 
Vertragsparteien geschlossen durch welchen sich 
das Schiedsstellenverfahren erledigt, so haben beide 

Vertragsparteien die Verfahrensgebühr zur Hälfte zu 
tragen, es sei denn, sie treffen im Rahmen des Ver-
gleiches eine andere Vereinbarung und teilen diese 
Entscheidung der Schiedsstelle mit. 

(3) Die Kosten ihrer Vertretung trägt jede Vertrags-
partei selbst.

§ 15 
Entschädigung für Zeitaufwand sowie Erstattung 

der baren Auslagen

(1) Das vorsitzende und das stellvertretende vorsit-
zende Mitglied erhalten von der Schiedsstelle eine Rei-
sekostenerstattung sowie ein Sitzungstagegeld ent-
sprechend der für Beamte des Landes geltenden rei-
sekostenrechtlichen Vorschriften gemäß § 84 Satz 1 
des Landesbeamtengesetzes vom 26. März 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 93), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 8. September 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 516). 

(2) Die Schiedsstelle zahlt dem vorsitzenden Mitglied 
oder dessen Stellvertretung als Aufwandsentschädi-
gung für Sachaufwendungen und Zeitaufwand eine 
Fallpauschale von:

1. mindestens 100 Euro für ein Verfahren, das ohne 
Entscheidung durch die Schiedsstelle sowie ohne 
einen Erörterungstermin oder einen Termin zur 
mündlichen Verhandlung erledigt wird;

2. mindestens 150 Euro, wenn sich das Schiedsver-
fahren ohne Entscheidung durch die Schiedsstelle, 
nachdem ein Erörterungstermin oder eine münd-
liche Verhandlung stattgefunden hat, erledigt;

3. mindestens 300 Euro, wenn das Verfahren mit 
Entscheidung der Schiedsstelle in oder nach einer 
mündlichen Verhandlung zum Abschluss gebracht 
wird. 

Mit der Fallpauschale ist der Aufwand für die Vor- 
und Nachbereitung des Falles abgegolten. Die Höhe 
der Aufwandsentschädigung wird in der Geschäfts-
ordnung der Schiedsstelle festgelegt. Wird die Auf-
wandsentschädigung nicht in der Geschäftsordnung 
festgelegt, so gilt die jeweilige Mindestfallpauschale 
des Satz 1.

(3) Die Ansprüche nach Absatz 1 und 2 sind bei der 
Geschäftsstelle der Schiedsstelle geltend zu machen.

(4) Die Organisationen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 
haben jeweils den von ihnen entsandten Mitgliedern 
und deren Stellvertretungen den Zeitaufwand zu ent-
schädigen und bare Auslagen zu erstatten, die Be-
stimmungen in Absatz 1 und 2 bleiben unberührt. 

§ 16 
Übergangsregelung

(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ver-
ordnung bereits begonnene Amtszeit wird bis zu ih-
rem Ablauf mit den zu diesem Zeitpunkt bestellten 
Mitgliedern fortgeführt. Sollten Nachbesetzungen der 
Mitglieder oder stellvertretenden Mitglieder erforder-
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung  
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 4. Februar 2022 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220204_
HEVO.html erfolgt.

Landesverordnung  
zur Ergänzung hochschulrechtlicher Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie 

(Corona-Hochschulrechtsergänzungsverordnung - Corona-HEVO)
Vom 4. Februar 2022

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-24-37

Aufgrund des § 108 Absatz 2 Nummer 1 des Hoch-
schulgesetzes (HSG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 
2020 (GVOBl. Schl.-H. 2021 S. 2), verordnet das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Verordnung trifft vor dem Hintergrund infekti-
onsschutzrechtlicher Einschränkungen aufgrund der 
Corona-Pandemie Regelungen zur Sicherstellung der 
Lehre und zur Förderung der Studierenden an den 
staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen 
nach § 1 Absatz 1 HSG und dem Gesetz über die 
Stiftungsuniversität zu Lübeck vom 24. September 
2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 306), geändert durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 11. Januar 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 2).

§ 2 
Eignungsprüfungen

Die Hochschulen können über § 100 HSG hinaus auf 
die Durchführung von Eignungsprüfungen vollständig 
verzichten.

§ 3 
Einteilung des Hochschuljahres

(1) Ergänzend zu § 101 Absatz 1 HSG können die 
Hochschulen die Unterrichtszeiten für das Winter-
semester 2021/2022 und für das Sommersemester 
2022 abweichend von § 2 Absatz 3, 4 und 5 der 
Landesverordnung zur Einteilung der Hochschuljahre 
und Unterrichtszeiten an den staatlichen Hochschu-
len ab Wintersemester 2020/2021 bis Sommerse-
mester 2022 vom 31. Juli 2018 (NBl. HS MBWK 
Schl.-H. S. 49) selbst festlegen.

lich sein, so finden auf die Nachbesetzungen die §§ 3 
und 4 dieser Verordnung Anwendung. 

(2) Für Verfahren, die bis zum Ablauf des 17. März 
2022 auf Grundlage des bis zu diesem Zeitpunkt 
geltenden § 8 Absatz 1 der Kinder- und Jugendhilfe-
Schiedsstellenverordnung vom 13. Dezember 2000 
(GVOBl. Schl.-H. S. 678), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 15. März 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 52), Res-
sortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 21 der 
Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 30) eingeleitet wurden, werden Gebühren nach 
vorstehender Verordnung erhoben; dies gilt auch für 
Entschädigungen; für Verfahren nach Teilsatz 1 und 2 

gelten insoweit die §§ 11 und 12 der in Satz 1 auf-
geführten Verordnung entsprechend fort.

§ 17 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kinder- und Jugendhilfe-
Schiedsstellenverordnung vom 13. Dezember 2000 
(GVOBl. Schl.-H. S. 678)*), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. März 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 52), 
Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 21 
der Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-
H. S. 30), außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 2. Februar 2022 

 Dan i e l  Gün the r  D r.  He i ne r  Ga rg
 Ministerpräsident  Minister 
  für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
  Familie und Senioren 

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 864-8-8
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(2) Ergänzend zu § 101 HSG können die Hochschu-
len Lehrveranstaltungen, die sie aus Gründen des 
Infektionsschutzes nicht in den festgelegten Unter-
richtszeiten abhalten können, in den unterrichtsfreien 
Zeiten nachholen. Sie können Lehrveranstaltungen 
und Prüfungen, die sie bis einschließlich 30. No-
vember 2021 anbieten, noch dem Sommersemester 
2021 zurechnen.

(3) Kann bei der Festlegung der Unterrichtszeiten 
nach Absatz 1 pandemiebedingt die Zahl von min-
destens 31 Unterrichtswochen pro Jahr nicht einge-
halten werden, bedarf die Festlegung der Unterrichts-
zeiten der Zustimmung des Ministeriums.

§ 4 
Regelstudienzeit

Die Regelungen des § 103 HSG zu Regelstudienzeit 
und Fachsemesterwertung, zur Erstellung von Be-
scheinigungen und zur individuellen Regelstudien-
zeit gelten auch für das Wintersemester 2020/2021, 
das Sommersemester 2021 und das Wintersemester 
2021/2022.

§ 5 
Abweichende Lehr- und Prüfungsformate, 

Anrechnung, Freiversuch

(1) Eine andere Prüfungsart im Sinne von § 105 
Absatz 3 HSG kann auch eine Prüfung in elektroni-
scher Form oder mittels elektronischer Kommunika-
tion (elektronische Prüfung) sein. Die Hochschule ist 
berechtigt, die hierzu erforderlichen personenbezo-
genen Daten der Studierenden zu verarbeiten. Die 
Hochschulen regeln das Nähere, insbesondere zur 
Gewährleistung des Datenschutzes, zur Sicherstel-
lung der persönlichen Leistungserbringung durch die 
zu Prüfenden und ihrer eindeutigen Authentifizierung, 
zur Verhinderung von Täuschungshandlungen sowie 
zum Umgang mit technischen Problemen durch Sat-
zung, die der Genehmigung des Präsidiums bedarf.

(2) Für Prüfungen, die dem Sommersemester 2020, 
dem Wintersemester 2020/2021, oder dem Som-
mersemester 2021 zugeordnet sind und nach dem 
21. April 2021 abgelegt und nicht bestanden wur-
den, wird ein zusätzlicher Prüfungsversuch gewährt, 
wenn

1. sie auf Grund der Corona-Pandemie als elektro-
nische Prüfung durchgeführt wurden oder

2. die in der Prüfungsordnung festgelegte Prüfungs-
art durch eine andere Prüfungsart ersetzt wurde.

(3) Für Prüfungen, die dem Wintersemester 
2021/2022 zugeordnet sind und abgelegt und nicht 
bestanden wurden, wird ein zusätzlicher Prüfungs-
versuch gewährt, wenn die in der Prüfungsordnung 
festgelegte Prüfungsart durch eine andere Prüfungs-
art ersetzt wurde und der Wechsel der Prüfungsart 
nicht lediglich einen Wechsel zu einer elektronischen 
Prüfung darstellt.

(4) Studierenden, die Kinder unter 14 Jahren pflegen 
oder betreuen und deren Lern- oder Prüfungssituation 
wegen der Schließung von Schulen und Kinderta-
geseinrichtungen wesentlich erschwert ist, wird für 
Prüfungen, die dem Sommersemester 2020, dem 
Wintersemester 2020/2021, dem Sommersemester 
2021 oder dem Wintersemester 2021/2022 zuge-
ordnet sind und die nach dem 21. April 2021 abge-
legt und nicht bestanden wurden, ein zusätzlicher 
Prüfungsversuch gewährt. 

(5) Studierenden, die Kinder unter 14 Jahren pflegen 
oder betreuen und deren Lern- oder Prüfungssituation 
wegen der Schließung von Schulen und Kinderta-
geseinrichtungen, der Schließung von Gruppen und 
Klassen in Kindertageseinrichtungen und Schulen 
oder der Verpflichtung des Kindes zur Absonderung 
(Isolation oder Quarantäne) wegen einer Infektion 
durch das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) we-
sentlich erschwert ist, wird für Prüfungen, die dem 
Wintersemester 2021/2022 zugeordnet sind und ab-
gelegt und nicht bestanden wurden, ein zusätzlicher 
Prüfungsversuch gewährt.

(6) Die Dekanin oder der Dekan kann zusätzlich zu 
Satz 1 und 2 festlegen, in welchen Studiengängen 
oder Modulen für Prüfungen, die dem Sommerse-
mester 2020, dem Wintersemester 2020/2021, dem 
Sommersemester 2021 oder dem Wintersemester 
2021/2022 zugeordnet sind und die nach dem 
21. April 2021 abgelegt und nicht bestanden wurden, 
ein zusätzlicher Prüfungsversuch gewährt wird, weil 
die Lehr- und Lern- oder die Prüfungsbedingungen 
durch Einschränkungen des Präsenzbetriebs wesent-
lich erschwert sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 
für Studierende (Beamtinnen und Beamte sowie Ta-
rifbeschäftigte), deren Studiengang den Regelungen 
des beamtenrechtlichen Laufbahnrechts unterliegt.

§ 6 
Lehrverpflichtung

Ergänzend zu § 107 Absatz 2 HSG wird auf die 
Berichte nach § 15 Absatz 2 Lehrverpflichtungsver-
ordnung vom 27. Juli 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 962) 
für die Jahre 2021 und 2022 verzichtet.

§ 7 
Verlängerung von Dienstverhältnissen aufgrund 

der COVID-19-Pandemie

(1) Das Dienstverhältnis einer Akademischen Rätin 
oder eines Akademischen Rates nach § 68 Absatz 4 
HSG in Verbindung mit § 120 Absatz 1 Landesbeam-
tengesetz kann auf Antrag um bis zu zwölf Monate 
verlängert werden, wenn das Dienstverhältnis zwi-
schen dem 1. März 2020 und dem 30. September 
2021 begründet wurde oder bestand. Um von der 
Möglichkeit des Satzes 1 Gebrauch zu machen, kann 
ein Dienstverhältnis auch neu begründet werden.

(2) Das Dienstverhältnis einer Juniorprofessorin oder 
eines Juniorprofessors nach § 64 Absatz 5 Satz 1 
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HSG in Verbindung mit § 119 Landesbeamtengesetz 
kann auf Antrag um bis zu zwölf Monate verlängert 
werden, wenn das Dienstverhältnis zwischen dem 1. 
März 2020 und dem 30. September 2021 begründet 
wurde oder bestand. Für Juniorprofessorinnen und 
Juniorprofessoren in privatrechtlichen Dienstverhält-
nissen gilt Satz 1 entsprechend.

(3) Das Dienstverhältnis einer Professorin oder ei-
nes Professors auf Zeit nach § 63 Absatz 1 Satz 1 
HSG in Verbindung mit § 118 Landesbeamtengesetz 
kann auf Antrag um bis zu zwölf Monate verlängert 
werden, wenn das Dienstverhältnis zwischen dem 
1. März 2020 und dem 30. September 2021 be-

gründet wurde oder bestand. Für Professorinnen und 
Professoren in befristeten privatrechtlichen Dienst-
verhältnissen gilt Satz 1 entsprechend.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Corona-Hoch-
schulrechtsergänzungsverordnung vom 14. Januar 
2022 (ersatzverkündet am 15. Januar 2022 auf der 
Internetseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/
Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220115_
HEVO.html)*), außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 4. Februar 2022

K a r i n  P r i e n
Ministerin 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-24-36

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung  
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 8. Februar 2022 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/220208_Corona-BekaempfungsVO.html erfolgt.

Landesverordnung  
zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 

(Corona-Bekämpfungsverordnung –Corona-BekämpfVO)
Vom 8. Februar 2022

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-91

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, des § 28a Absatz 1, 
Absatz 7 Satz 1, Absatz 8 Satz 1 und des § 28c 
Satz 5 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162), 
sowie des § 7 Satz 1 und des § 3 Absatz 2 Satz 2, 
auch in Verbindung mit § 7 Satz 2, der COVID-
19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 
8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 14. Januar 2022 (BAnz 
AT 14.01.2022 VA), verordnet die Landesregierung: 

§ 1 
Grundsätze

(1) Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pan-
demie des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) im 
Rahmen des Gesundheitsschutzes der Bürgerinnen 
und Bürger. Zu diesem Zweck sollen Infektionsgefah-
ren wirksam und zielgerichtet reduziert, Infektions-
wege nachvollziehbar gemacht und die Aufrechter-

haltung von medizinischen Kapazitäten zur Behand-
lung der an COVID-19 erkrankten Patientinnen und 
Patienten gewährleistet werden.

(2) Zur Verfolgung der Ziele nach Absatz 1 werden 
in dieser Verordnung besondere Ge- und Verbote 
aufgestellt, die in Art und Umfang in besonderem 
Maße freiheitsbeschränkend wirken. Umzusetzen 
sind diese Ge- und Verbote vorrangig in Eigenver-
antwortung der Bürgerinnen und Bürger und nach-
rangig durch hoheitliches Handeln der zuständigen 
Behörden, sofern und soweit es zum Schutz der 
Allgemeinheit geboten ist.

§ 2 
Allgemeine Empfehlungen zur Hygiene; 

Kontaktbeschränkungen

(1) Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 
1,5 Metern zu anderen Personen wird empfohlen. 

(2) In Situationen, in denen der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann, wird das Tragen 
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einer Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne von § 2a 
empfohlen.

(3) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 
der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet 
werden.

(4) Bei Ansammlungen und Zusammenkünften zu pri-
vaten Zwecken ist die Zahl der Personen ab 14 Jah-
ren auf zehn begrenzt, außer wenn alle Teilnehmen-
den einem Haushalt angehören. Wenn dabei nicht 
sämtliche teilnehmenden Personen ab 14 Jahren

1. geimpft oder genesen im Sinne von § 2 Num-
mer 2 oder 4 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Aus-
nahmenverordnung (SchAusnahmV) vom 8. Mai 
2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 14. Januar 2022 (BAnz 
AT 14.01.2022 V1), sind, oder

2. aus medizinischen Gründen nicht gegen das Co-
ronavirus geimpft werden können, dies durch eine 
ärztliche Bescheinigung nachweisen und im Sinne 
von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind,

gilt als weitere Kontaktbeschränkung, dass neben 
den Angehörigen eines gemeinsamen Haushalts 
höchstens zwei weitere Personen aus einem weiteren 
gemeinsamen Haushalt teilnehmen dürfen. Paare mit 
getrennten Wohnsitzen gelten als ein Haushalt. Bei 
den Kontaktbeschränkungen aus Satz 2 sind nicht 
zu berücksichtigen: 

1. Minderjährige aus den dort genannten Haushal-
ten; sie gelten als Haushaltsangehörige ihrer Er-
ziehungs- und Umgangsberechtigten, 

2. notwendige Begleitpersonen von Personen mit 
Behinderung aus den dort genannten Haushal-
ten, die über einen Ausweis für schwerbehinderte 
Menschenmit dem Merkzeichen B, H, Bl, Gl oder 
TBl verfügen.

§ 2a 
Mund-Nasen-Bedeckung

Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase mit einer medizinischen oder ver-
gleichbaren Maske oder mit einer Maske ohne Aus-
atemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, 
P2, DS2 oder KF94 zu bedecken. Satz 1 gilt nicht 

1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebens-
jahr,

2. für Personen, die aufgrund einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Beeinträchtigung 
keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können 
und dies unter Vorlage eines ärztlichen oder psy-
chotherapeutischen Attestes glaubhaft machen 
können,

3. für Gebärdensprachdolmetscherinnen, Gebärden-
sprachdolmetscher, Kommunikationshelferinnen 
oder Kommunikationshelfer, die für Personen mit 

Hörbehinderung tätig sind und ein das ganze Ge-
sicht abdeckendes Visier verwenden,

4. bei der Nahrungsaufnahme und beim Rauchen, 
sofern dies jeweils nur an festen Sitzplätzen oder 
an Stehplätzen mit Tischen erfolgt, und

5. im Rahmen gerichtlicher Verhandlungen und An-
hörungen. 

Die Vorgaben der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverord-
nung vom 25. Juni 2021 (BAnz AT 28.06.2021 V1), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. November 
2021 (BGBl. I S. 4906), bleiben unberührt. Über 
die geltenden Anordnungen hinaus wird empfohlen, 
beim gemeinsamen Aufenthalt mehrerer Personen, 
die nicht demselben Haushalt angehören, in Innen-
räumen eine Mund-Nasen-Bedeckung, vorzugsweise 
der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 
oder KF94, zu tragen.

§ 3 
Allgemeine Anforderungen für Einrichtungen 

mit Publikumsverkehr, bei Veranstaltungen und 
Versammlungen

(1) Beim Betrieb von Einrichtungen mit Publikums-
verkehr, insbesondere den in §§ 7 bis 11, 12a bis 
17 und 18 Absatz 2 genannten Einrichtungen, sowie 
bei der Durchführung von Veranstaltungen nach § 5 
und von Versammlungen nach § 6 gelten die nach-
folgenden Anforderungen. Arbeitsschutzrechtliche 
Vorgaben bleiben unberührt.

(2) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 
der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet 
werden. Die Betreiberinnen und Betreiber, die Ver-
anstalterinnen und Veranstalter oder Versammlungs-
leiterinnen und Versammlungsleiter haben die erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung 
folgender Hygienestandards zu gewährleisten:

1. enge Begegnungen von Besucherinnen und Besu-
chern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden 
reduziert;

2. Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte, 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten die allge-
meinen Regeln zur Husten- und Niesetikette ein;

3. in geschlossenen Räumen bestehen für Besu-
cherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Möglichkeiten zum Waschen oder 
Desinfizieren der Hände;

4. Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und 
Besuchern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
berührt werden, sowie Sanitäranlagen werden 
regelmäßig gereinigt;

5. Innenräume werden regelmäßig gelüftet.

(3) An allen Eingängen ist durch deutlich sichtbare 
Aushänge in verständlicher Form hinzuweisen
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1. auf die Hygienestandards nach Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 bis 5 und weitere nach dieser Ver-
ordnung im Einzelfall anwendbaren Hygienestan-
dards; 

2. darauf, dass Zuwiderhandlungen zum Verweis 
aus der Einrichtung oder Veranstaltung führen 
können;

3. auf sich aus dieser Verordnung für die Einrichtung 
ergebende Zugangsvoraussetzungen, insbeson-
dere Anforderungen an den Impf- oder Genese-
nenstatus;

4. auf Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung.

Dabei ist jeweils ein QR-Code für die Registrierung 
mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts 
bereitzustellen. Die Umsetzung der Hygienestandards 
nach Nummer 1 ist jeweils kenntlich zu machen.

(4) Bei der Bereitstellung von Toiletten ist zu gewähr-
leisten, dass enge Begegnungen vermieden werden 
und leicht erreichbare Möglichkeiten zur Durchfüh-
rung der Händehygiene vorhanden sind. Für andere 
sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen und für Sam-
melumkleiden ist ein Hygienekonzept nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Für Saunen, Dampf-
bäder, Whirlpools und ähnliche Einrichtungen gelten 
folgende Anforderungen:

1. die Zugangsregelungen aus § 11 Absatz 2a Num-
mer 1 bis 4 und Absatz 2b finden entsprechende 
Anwendung und

2. die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen, das auch das besondere Infektionsrisiko 
der jeweiligen Einrichtung berücksichtigt. 

§ 4 
Besondere Anforderungen an die Hygiene

(1) Soweit nach dieser Verordnung ein Hygieneko-
nzept zu erstellen ist, hat die oder der Verpflichtete 
dabei nach den konkreten Umständen des Einzel-
falls die Anforderungen des Infektionsschutzes zu 
berücksichtigen. Im Hygienekonzept sind insbeson-
dere Maßnahmen für folgende Aspekte vorzusehen:

1. die Regelung von Besucherströmen; 

2. die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die 
häufig von Besucherinnen und Besuchern berührt 
werden;

3. die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen; 

4. die regelmäßige Lüftung von Innenräumen, mög-
lichst mittels Zufuhr von Frischluft.

Das Hygienekonzept kann im Rahmen des Haus-
rechts Beschränkungen der Besucherzahl im Hinblick 
auf die vorhandene Kapazität vorsehen. Die oder der 
Verpflichtete hat die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu 
gewährleisten. Auf Verlangen der zuständigen Be-

hörde hat die oder der Verpflichtete das Hygieneko-
nzept vorzulegen und über die Umsetzung Auskunft 
zu erteilen. Darüber hinaus gehende Pflichten zur 
Aufstellung von Hygieneplänen nach dem Infekti-
onsschutzgesetz bleiben unberührt. 

(2) Soweit nach dieser Verordnung Kontaktdaten 
erhoben werden, sind Erhebungsdatum und -uhr-
zeit, Vor- und Nachname, Anschrift, sowie, soweit 
vorhanden, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu 
erheben und für einen Zeitraum von vier Wochen 
aufzubewahren. Es gelten die Anforderungen aus 
§ 28a Absatz 4 des Infektionsschutzgesetzes. Die 
oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat Perso-
nen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern, 
von dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung 
oder der Teilnahme an der Veranstaltung auszuschlie-
ßen. Soweit gegenüber der oder dem zur Erhebung 
Verpflichteten Kontaktdaten angegeben werden, 
müssen sie wahrheitsgemäß sein; bei dienstlichen 
Tätigkeiten genügen die dienstlichen Kontaktdaten. 
Die Verpflichtungen aus Satz 1 entfallen, wenn die 
Nutzung einer Anwendungssoftware zur Verfügung 
gestellt wird, mittels derer Kontaktdaten sowie Er-
hebungsdatum und -uhrzeit sowie Aufenthaltsdauer 
erfasst werden können; die Software muss für einen 
Zeitraum von vier Wochen eine Übermittlung an das 
zuständige Gesundheitsamt ermöglichen.

(3) Soweit nach dieser Verordnung, auch in Verbin-
dung mit § 2 Nummer 6 SchAusnahmV, ein Test-
nachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAus-
nahmV erforderlich ist, genügt auch der Nachweis 
hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit 
dem Coronavirus in verkörperter oder digitaler Form, 
wenn die zugrunde liegende Testung 

1. durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäure-
nachweis (PCR, PoC-NAAT oder weitere Metho-
den der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt 
ist und maximal 48 Stunden zurückliegt, oder

2. bei Schülerinnen und Schülern unter Aufsicht der 
Schule erfolgt ist und maximal 24 Stunden zu-
rückliegt.

(3a) Soweit in dieser Verordnung auf diese Vorschrift 
verwiesen wird, sind folgende Personen umfasst:

1. geimpfte Personen im Sinne von § 2 Nummer 2 
SchAusnahmV, die nach der vollständigen Schutz-
impfung eine Auffrischimpfung erhalten haben,

2. geimpfte Personen im Sinne von § 2 Nummer 2 
SchAusnahmV, die zwei Einzelimpfungen erhalten 
haben und darüber hinaus zu einem der folgenden 
Zeitpunkte genesene Person im Sinne von § 2 
Nummer 4 SchAusnahmV gewesen sind:

a) bei der ersten Einzelimpfung,

b) zwischen den beiden Einzelimpfungen oder

c) nach der zweiten Einzelimpfung,
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3. geimpfte Personen im Sinne von § 2 Nummer 2 
SchAusnahmV, deren letzte Einzelimpfung höchs-
tens 90 Tage zurückliegt und

4. genesene Personen im Sinne von § 2 Nummer 4 
SchAusnahmV, wenn die dem Genesenennach-
weis zugrundeliegende Testung höchstens 90 Tage 
zurückliegt.

(4) Soweit die Erbringung von Leistungen nach die-
ser Verordnung davon abhängt, dass die Leistungs-
empfängerin oder der Leistungsempfänger eine ge-
impfte, genesene oder getestete Person im Sinne 
von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV ist, über 
einen Testnachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 
SchAusnahmV verfügt oder eine Auffrischimpfung 
erhalten hat, 

1. hat die Leistungserbringerin oder der Leistungs-
erbringer Impf-, Genesenen- und Testnachweise 
nach § 2 Nummer 3, 5 oder 7 SchAusnahmV 
und Nachweise der Auffrischimpfung wie folgt 
zu prüfen:

a)  die Identität der nachweisenden Person mittels 
eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises, 
wenn die Person das 16. Lebensjahr vollendet 
hat und nicht persönlich bekannt ist;

b) die Gültigkeit eines verwendeten QR-Codes 
mittels der CovPass Check-App des Robert 
Koch-Instituts;

2. dürfen die Leistungen nur von solchen Personen 
entgegengenommen werden. 

Eine Leistung in diesem Sinne ist auch der Zutritt 
zu einer Veranstaltung. Personen, denen auf Grund 
einer anerkannten schwerwiegenden körperlichen, 
geistigen oder psychischen Beeinträchtigung die 
Durchführung eines Tests nicht möglich ist und für 
die aus diesem Grund das jeweilige Testerfordernis 
eine unzumutbare Härte bedeutet, müssen nicht ge-
testet werden.

(5) Soweit nach dieser Verordnung der Zugang zu 
Einrichtungen oder Veranstaltungen auf geimpfte, 
genesene oder getestete Personen beschränkt ist, 
gilt dies nicht bei Gefahr im Verzug.

§ 5 
Veranstaltungen 

(1) Veranstaltungen mit mehr als 500 zeitgleich an-
wesenden Gästen innerhalb geschlossener Räume 
sind unzulässig. Abweichend von Satz 1 sind bis zu 
3.500 weitere Gäste zulässig, wenn

1. sämtliche Gäste feste Sitzplätze haben, die sie 
höchstens kurzzeitig verlassen, 

2. sämtliche Gäste gleichmäßig auf die vorhandene 
räumliche Kapazität verteilt sind und

3. die für die weiteren Gäste rechnerisch verblei-
bende Kapazität höchstens zu 30 Prozent aus-
gelastet ist. 

Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen.

(1a) Veranstaltungen mit mehr als 500 zeitgleich 
anwesenden Gästen außerhalb geschlossener Räume 
sind unzulässig. Abweichend von Satz 1 sind bis zu 
9.500 weitere Gäste zulässig, wenn

1. sämtliche Gäste feste Plätze haben, die sie höchs-
tens kurzzeitig verlassen, 

2. sämtliche Gäste gleichmäßig auf die vorhandene 
räumliche Kapazität verteilt sind und

3. die für die weiteren Gäste rechnerisch verblei-
bende Kapazität höchstens zu 50 Prozent aus-
gelastet ist. 

Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen.

(2) Bei Veranstaltungen außerhalb geschlossener 
Räume mit mehr als 500 zeitgleich anwesenden Gäs-
ten und bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener 
Räume dürfen nur folgende Personen als Teilneh-
merinnen und Teilnehmer eingelassen werden:

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 
SchAusnahmV geimpft oder genesen sind,

2. Kinder bis zur Einschulung, 

3. Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind oder die anhand ei-
ner Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass 
sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden,

4. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht 
gegen das Coronavirus geimpft werden können, 
dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachwei-
sen und im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sind.

(3) Abweichend von Absatz 2 dürfen auch Personen 
eingelassen werden, die im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind, wenn die Anwesenheit 
für berufliche, geschäftliche oder dienstliche Zwecke 
erforderlich ist und sie eine Mund-Nasen-Bedeckung 
nach Maßgabe von § 2a tragen, soweit dies mit 
diesen Zwecken vereinbar ist.

(4) Bei Veranstaltungen außerhalb geschlossener 
Räume mit mehr als 100 zeitgleich anwesenden Gäs-
ten und bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener 
Räume haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
zu tragen; ausgenommen ist die jeweils vortragende 
Person. 

(4a) Für Personen, die bei Veranstaltungen singen 
oder Blasinstrumente gebrauchen, findet die Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus Ab-
satz 3 und 4 keine Anwendung. Abweichend von 
Absatz 2 müssen Personen nach Absatz 2 Nummer 1 



Nr. 3 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 17. März 2022 169

zusätzlich im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sein; eine zusätzliche Testung ist 
bei Personen nach § 4 Absatz 3a nicht erforderlich. 
Satz 2 gilt nicht für Personen, deren Anwesenheit 
für berufliche, geschäftliche oder dienstliche Zwecke 
erforderlich ist.

(5) Für Veranstaltungen zu privaten Zwecken, wie 
private Feste und Feierlichkeiten, gelten die Anfor-
derungen des § 2 Absatz 4. § 5 findet im Übrigen 
keine Anwendung. 

(6) Tanzveranstaltungen innerhalb geschlossener 
Räume sind unzulässig. 

§ 5a  
Ausnahmen

(1) §§ 3 und 5 gelten nicht 

1. für Veranstaltungen und Einrichtungen, die der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, der Rechtspflege, der Beratung von Or-
ganen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen oder der Daseinsfür- und 
-vorsorge zu dienen bestimmt sind; dies betrifft 
insbesondere Veranstaltungen und Sitzungen der 
Organe, Organteile und sonstigen Gremien der 
gesetzgebenden, vollziehenden und rechtspre-
chenden Gewalt sowie Einrichtungen des Selb-
storganisationsrechtes des Volkes wie Gemein-
dewahlausschüsse; 

2. im Rahmen der Kindertagesbetreuung, einer au-
ßerfamiliären Wohnform oder von Betreuungs- 
und Hilfeleistungsangeboten nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe 
(SGB VIII) – und dem Elften Buch Sozialgesetz-
buch – Soziale Pflegeversicherung (SGB XI) sowie 
Beratungen auf Grundlage des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes vom 27. Juli 1992 (BGBl. I 
S. 1398), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2789);

3. für unaufschiebbare Veranstaltungen von Parteien 
und Wählergruppen zur Aufstellung ihrer Bewer-
berinnen und Bewerber nach den jeweiligen Wahl-
gesetzen für unmittelbar bevorstehende Wahlen;

4. für Informationsstände von Parteien, Wählergrup-
pen, Volksinitiativen oder Einzelbewerberinnen 
und -bewerbern im Rahmen der Wahlwerbung;

5. für Wochenmärkte,

6. für Straßenmusikerinnen und Straßenmusiker 
sowie Straßenkünstlerinnen und Straßenkünstler 
und

7. für Veranstaltungen, die nach anderen Vorschrif-
ten dieser Verordnung zulässig sind.

(2) Bei folgenden Veranstaltungen finden § 5 Absatz 1, 
4 und 4a keine Anwendung; abweichend von § 5 
Absatz 2 dürfen auch Personen eingelassen werden, 
die im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV ge-
testet sind:

1. Zusammenkünfte, die aus geschäftlichen, be-
ruflichen oder dienstlichen Gründen erforderlich 
sind; bundesrechtliche Anforderungen bleiben 
unberührt;

2. Zusammenkünfte, die zur Durchführung von Prü-
fungen oder von Studieneignungstests im Rah-
men von Zulassungsverfahren erforderlich sind;

3. Gruppenangebote von Veranstalterinnen und Ver-
anstaltern im Bereich der Gesundheitsfach- und 
Heilberufe mit Hygienekonzepten nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1.

§ 5b 
Wahlen und Abstimmungen

(1) Für die Wahlhandlung und die Ermittlung und 
Feststellung des Ergebnisses bei öffentlichen Wah-
len und Abstimmungen gelten die Absätze 2 bis 4; 
§§ 3 und 5 finden keine Anwendung. Das Wahl-
gebäude im Sinne dieser Regelung umfasst außer 
den Wahlräumen und Sitzungsräumen der Wahl- und 
Abstimmungsvorstände auch alle sonstigen Räume 
im Gebäude, die während der Wahlzeit und der Er-
mittlung und Feststellung des Wahl- und Abstim-
mungsergebnisses öffentlich zugänglich sind. 

(2) Die Wahlbehörde hat ein Hygienekonzept nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Im Wahlge-
bäude ist zu anderen Personen ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern einzuhalten. Dies gilt nicht für zu-
lässige Hilfspersonen der Wahlberechtigten oder ei-
nander nahestehende Personen.

(3) Im Wahlgebäude ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 
nach Maßgabe von § 2a zu tragen. Dies gilt nicht 

1.  für die Mitglieder der Wahl- und Abstimmungs-
vorstände am festen Steh- oder Sitzplatz, wenn 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen eingehalten wird;

2.  für die Dauer einer vom Wahlvorstand angeord-
neten Abnahme der Mund-Nasen-Bedeckung zur 
Identitätsfeststellung. 

Personen, die sich auf Grundlage des Öffentlichkeits-
grundsatzes nach § 31 Satz 1 des Bundeswahlgeset-
zes, § 37 Satz 1 des Landeswahlgesetzes sowie § 29 
Satz 1 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes im 
Wahlgebäude aufhalten und die nach § 2a Absatz 1 
Satz 2 von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung ausgenommen sind, müssen im 
Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV 
geimpft, genesen oder getestet sein. 

(4) Die Mitglieder des Wahl- oder Abstimmungsvor-
stands müssen im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 
SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet sein. 

§ 6 
Versammlungen

(1) Wer eine öffentliche oder nichtöffentliche Ver-
sammlung im Sinne des Versammlungsfreiheitsge-
setzes für das Land Schleswig-Holstein (VersFG SH) 
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vom 18. Juni 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 135), Res-
sortbezeichnungen ersetzt durch Verordnung vom 
16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), veran-
stalten will, hat ein Hygienekonzept nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Satz 1 gilt nicht für 
Spontanversammlungen nach § 11 Absatz 6 VersFG 
SH. Das Hygienekonzept ist einer Anzeige nach § 11 
VersFG SH beizufügen. Die Versammlungsleitung hat 
die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 
Einhaltung des Hygienekonzepts zu gewährleisten. 

(2) Die Versammlungsleitung hat zu gewährleisten, 
dass innerhalb geschlossener Räume

1. nicht mehr als die Hälfte der zur Verfügung ste-
henden Sitzplätze besetzt werden und

2. die Sitzplätze unmittelbar neben, vor und hinter 
jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer nicht 
oder nur mit einander nahestehenden Personen 
besetzt sind. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen; 
ausgenommen ist die jeweils vortragende Person.

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt nicht, wenn ausschließlich 
folgende Personen teilnehmen:

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 
4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind,

2. Kinder bis zur Einschulung, 

3. Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind oder anhand einer 
Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass 
sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden,

4. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht 
gegen das Coronavirus geimpft werden können, 
dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachwei-
sen und im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sind.

(3a) Bei Versammlungen außerhalb geschlossener 
Räume mit mehr als 100 gleichzeitig anwesenden 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben diese eine 
Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
zu tragen; ausgenommen ist die jeweils vortragende 
Person.

(4) Die zuständigen Versammlungsbehörden können 
im Benehmen mit der zuständigen Gesundheitsbe-
hörde nach Durchführung einer auf den Einzelfall be-
zogenen Verhältnismäßigkeitsprüfung Abweichungen 
von Absatz 1 bis 3a genehmigen, oder, sofern anders 
ein ausreichender Infektionsschutz nicht gewährleis-
tet werden kann, Versammlungen beschränken oder 
verbieten. 

§ 7 
Gaststätten

(1) Für den Betrieb von Gaststätten im Sinne des § 1 
des Gaststättengesetzes in der Fassung der Bekannt-

machung vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), 
zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
10. März 2017 (BGBl. I S. 420), gelten folgende 
zusätzliche Anforderungen:

1. die Betreiberin oder der Betreiber erstellt nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept;

2. innerhalb geschlossener Räume dürfen nur fol-
gende Personen bewirtet werden:

a) Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 
SchAusnahmV geimpft oder genesen sind 
und zusätzlich im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind; eine zusätzliche 
Testung ist bei Personen nach § 4 Absatz 3a 
nicht erforderlich,

b) Kinder bis zur Einschulung, 

c) Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind oder anhand einer 
Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass 
sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden;

d) Personen, die aus medizinischen Gründen nicht 
gegen das Coronavirus geimpft werden kön-
nen, dies durch eine ärztliche Bescheinigung 
nachweisen und im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind;

3. innerhalb geschlossener Räume mit Publikumsver-
kehr haben Gäste, die sich nicht als Bewirtungs-
gäste an ihrem festen Sitzplatz oder Stehplatz mit 
Tisch befinden, sowie andere Personen, die nicht 
von Nummer 4 erfasst sind, eine Mund-Nasen-
Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen,

4. in Bereichen, in denen regelmäßiger Gästekontakt 
stattfindet, haben Gastwirte und Beschäftigte 
eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von 
§ 2a zu tragen,

5. der Verzehr von Speisen und Getränken darf in-
nerhalb geschlossener Räume nur an festen Sitz-
plätzen oder an Stehplätzen mit Tischen erfolgen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 dürfen auch 
folgende Personen bewirtet werden, die im Sinne von 
§ 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind: 

1. Betriebsangehörige in Betriebskantinen;

2. bei Bewirtungen aus geschäftlichen, beruflichen 
oder dienstlichen Gründen, die innerhalb einer ge-
schlossenen Gesellschaft in Anspruch genommen 
wird;

3.  Hausgäste nach § 17 Absatz 2 in Hotels und an-
deren Beherbergungsbetrieben, wenn sie keinen 
Zugang zum Bereich für die Bewirtung von Gästen 
nach Absatz 1 haben,

4. bei Bewirtungen von unaufschiebbaren Veran-
staltungen von Parteien und Wählergruppen als 
geschlossene Gesellschaft zur Aufstellung ihrer 
Bewerberinnen und Bewerber nach den jeweili-
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gen Wahlgesetzen für unmittelbar bevorstehende 
Wahlen.

(3) Diskotheken und ähnliche Einrichtungen sind zu 
schließen. 

§ 8 
Einzelhandel

(1) Die Betreiberinnen und Betreiber von Verkaufs-
stellen des Einzelhandels haben ein Hygienekonzept 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Sie 
haben die nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 ob-
ligatorischen Möglichkeiten zur Handdesinfektion im 
Eingangsbereich bereit zu stellen. 

(2) Die Betreiberinnen und Betreiber von Einkaufs-
zentren und Outlet-Centern mit jeweils mehr als zehn 
Geschäftslokalen haben nach Maßgabe von § 4 Ab-
satz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. Der Betrieb 
ist unzulässig, soweit das Hygienekonzept nicht zuvor 
von der zuständigen Behörde genehmigt worden ist.

(3) In Verkaufs- und Warenausgabestellen des Ein-
zelhandels, in abgeschlossenen Verkaufsständen und 
in überdachten Verkehrsflächen von Einkaufszentren 
haben alle Personen in Bereichen mit Publikumsver-
kehr nach Maßgabe von § 2a eine Mund-Nasen-Be-
deckung zu tragen. Die Betreiberin oder der Betreiber 
hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 
Einhaltung dieser Pflicht zu gewährleisten.

§ 9  
Dienstleistungen

(1) In Ladenlokalen in Bereichen mit Publikumsver-
kehr und bei Dienstleistungen mit Körperkontakt ha-
ben alle Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von § 2a zu tragen, soweit dies mit der 
Art der Dienstleistung vereinbar ist. Die Betreiberin 
oder der Betreiber hat die erforderlichen Maßnah-
men zu treffen, um die Einhaltung dieser Pflicht zu 
gewährleisten.

(2) Bei Dienstleistungen mit Körperkontakt müssen 
Dienstleisterinnen und Dienstleister im Sinne von 
§ 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV geimpft, 
genesen oder getestet sein. Dienstleisterinnen und 
Dienstleister in ambulanten Pflegediensten, die im 
Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV ge-
impft oder genesen sind, müssen zusätzlich mindes-
tens dreimal wöchentlich im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sein.

(3) Dienstleistungen mit Körperkontakt dürfen nur an 
folgende Kundinnen und Kunden erbracht werden:

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 
SchAusnahmV geimpft oder genesen sind; wenn 
sie nach Absatz 1 Satz 1 oder § 2a Satz 2 Num-
mer 2 keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müs-
sen und nicht Personen nach § 4 Absatz 3a sind, 
müssen sie zusätzlich im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sein,

2. Kinder bis zur Einschulung,

3. Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind oder anhand einer 
Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass 
sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden,

4. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht 
gegen das Coronavirus geimpft werden können, 
dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachwei-
sen und im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sind.

Satz 1 gilt nicht für medizinisch oder pflegerisch 
notwendige Dienstleistungen. Friseurdienstleistun-
gen dürfen an Personen erbracht werden, die im 
Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV 
geimpft, genesen oder getestet sind.

(4) Betreiberinnen und Betreiber, die Dienstleistungen 
mit Körperkontakt anbieten, haben nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. 

§ 10  
Freizeit- und Kultureinrichtungen

(1) Die Betreiberin oder der Betreiber von Freizeit- 
und Kultureinrichtungen hat nach Maßgabe von § 4 
Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. Innerhalb 
geschlossener Räume haben Besucherinnen und Be-
sucher eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe 
von § 2a zu tragen; dies gilt nicht während der Nut-
zung einer Sonnenbank.

(2) Innerhalb geschlossener Räume dürfen nur fol-
gende Personen in die Einrichtung als Besucherinnen 
und Besucher eingelassen werden:

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 
4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind,

2. Kinder bis zur Einschulung,

3. Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind oder anhand einer 
Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass 
sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden,

4. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht 
gegen das Coronavirus geimpft werden können, 
dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachwei-
sen und im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sind.

(3) Abweichend von Absatz 2 Nummer 1 dürfen auch 
Personen eingelassen werden, die im Sinne von § 2 
Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind, 

1. wenn ihr Zutritt aus beruflichen, dienstlichen oder 
geschäftlichen Gründen erforderlich ist,

2. in Bibliotheken und Archiven. 

§ 11 
Sport

(1) Auf die Sportausübung und -anleitung finden die 
Regelungen der §§ 2 und 5 keine Anwendung. 
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(2) Die Veranstalterin oder der Veranstalter von 
Sportangeboten in Sportanlagen in geschlossenen 
Räumen, Schwimm-, Spaß- oder Freibädern hat nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen, das auch das besondere Infektionsrisiko 
der ausgeübten Sportart berücksichtigt. 

(2a) Innerhalb geschlossener Räume dürfen durch 
die Inhaberin oder den Inhaber des Hausrechts oder 
von ihr oder ihm berechtigte Personen, denen die 
Sportstätte zur Nutzung überlassen ist, nur folgende 
Personen in Sportanlagen eingelassen werden:

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 
SchAusnahmV geimpft oder genesen und zusätz-
lich im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV 
getestet sind; eine zusätzliche Testung ist bei 
Personen nach § 4 Absatz 3a nicht erforderlich, 

2. Kinder bis zur Einschulung, 

3. Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind oder anhand einer 
Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass 
sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden,

4. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht 
gegen das Coronavirus geimpft werden können, 
dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachwei-
sen und im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sind,

5. Sorge- oder Umgangsberechtigte, die im Sinne 
von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV 
geimpft, genesen oder getestet sind und nach 
Maßgabe von § 2a eine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen, als Begleitung von Kindern bis zur Ein-
schulung.

(2b) Abweichend von Absatz 2a dürfen auch Per-
sonen in Sportanlagen eingelassen werden, die im 
Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV 
geimpft, genesen oder getestet sind, wenn dies zu 
beruflichen, geschäftlichen oder dienstlichen Zwe-
cken erfolgt oder für das Tierwohl unerlässlich ist, 
und wenn sie in Bereichen mit Publikumsverkehr eine 
Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
tragen, soweit dies mit diesen Zwecken vereinbar ist.

(3) Wettbewerbe mit mehr als 50 Sporttreibenden 
innerhalb geschlossener Räume und mehr als 100 
außerhalb geschlossener Räume sind unzulässig. 
Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat auch 
bei Wettbewerben außerhalb geschlossener Räume 
ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 
zu erstellen. 

(4) Für Zuschauerinnen und Zuschauer beim Training 
oder Sportwettbewerben gilt § 5 entsprechend. 

(5) Die zuständige Behörde kann für die Nutzung von 
Sportanlagen und Schwimmbädern durch Kaderathle-
tinnen und Kaderathleten, Rettungsschwimmerinnen 
und Rettungsschwimmer sowie deren Trainerinnen 

und Trainer und für Prüfungen, Sportangebote zur 
medizinischen Rehabilitation, Gruppen-Schwimmun-
terricht für Kinder und Jugendliche und Praxisveran-
staltungen im Rahmen des Studiums an Hochschulen 
Ausnahmen von den Anforderungen aus Absatz 1 
bis 4 zulassen. Dies gilt auch für Abschlussprüfun-
gen an öffentlichen Schulen oder Ersatzschulen in 
der Sportart Schwimmen sowie die in diesem Zu-
sammenhang noch zu erbringenden abschlussrele-
vanten Leistungsnachweise und hierzu erforderliche 
Trainingsgelegenheiten unter Aufsicht von Sportlehr-
kräften. Das für Sport zuständige Ministerium ist 
über die Ausnahmegenehmigung zu unterrichten. 

§ 12 
Schulen und Hochschulen

(1) Die Ermächtigung der Landesregierung zum Erlass 
von Verordnungen nach § 32 Satz 1 des Infekti-
onsschutzgesetzes sowie nach § 7 Satz 1 und 2 in 
Verbindung mit § 3 Absatz 2 SchAusnahmV wird auf 
das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
übertragen, soweit der Schulbetrieb, der Schulweg 
sowie staatliche und staatlich anerkannte Hochschu-
len nach § 1 Absatz 1 des Hochschulgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 
2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
2021 S. 2), betroffen sind. 

(2) Im Übrigen werden Schulen und Hochschulen 
von dieser Verordnung nicht erfasst.

§ 12a 
Außerschulische Bildungsangebote

(1) Für außerschulische Bildungsangebote gilt § 5 
entsprechend. § 5 Absatz 4 Satz 1 gilt nicht bei

1. Beatmungsübungen in Erste-Hilfe-Kursen,

2. studienvorbereitenden Ausbildungen an Musik-
schulen.

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen bei Bildungs-
angeboten der beruflichen Aus- und Weiterbildung, 
Alphabetisierungskursen, Vorbereitungskursen zur 
Erlangung von Schulabschlüssen, Integrationskur-
sen, Berufssprachkursen, Erstorientierungskursen 
sowie Starterpaket-für-Flüchtlinge-Kursen auch Per-
sonen teilnehmen, die im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind. § 5 Absatz 4 Satz 1 
gilt nicht, soweit im Einzelfall der Bildungszweck dem 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe 
von § 2a entgegensteht. 

(3) Außerschulische Bildungsangebote für Kinder und 
Jugendliche sind auch unter den Voraussetzungen 
des § 16 zulässig.

§ 12b 
Gesundheitsfach- und Pflegeschulen

Bei Bildungsangeboten der Gesundheitsfach- und 
Pflegeschulen dürfen Schülerinnen und Schüler nur 
teilnehmen, wenn sie im Sinne von § 2 Nummer 2, 
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4 oder 6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder getes-
tet sind. Bei Unterschreitung des nach § 2 Absatz 1 
empfohlenen Mindestabstandes ist eine Mund-Na-
sen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen. 
Die Schule hat ein Hygienekonzept nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 zu erstellen.

 § 13 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, 

Bestattungen

(1) Für rituelle Veranstaltungen der Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, für Bestattungen 
sowie für Trauerfeiern auf Friedhöfen und in Bestat-
tungsunternehmen findet § 5 keine Anwendung. 

(2) Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen. 

(3) Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat zu 
gewährleisten, dass innerhalb geschlossener Räume

1. nicht mehr als die Hälfte der zur Verfügung ste-
henden Sitzplätze besetzt werden und

2. die Sitzplätze unmittelbar neben, vor und hinter 
jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer nicht 
oder nur mit einander nahestehenden Personen 
besetzt sind.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen; 
ausgenommen ist die jeweils vortragende Person.

(4) Absatz 3 Satz 1 gilt nicht, wenn ausschließlich 
folgende Personen teilnehmen:

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 
4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind,

2. Kinder bis zur Einschulung,

3. Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind oder anhand einer 
Bescheinigung der Schule nachweisen, dass 
sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden,

4. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht 
gegen das Coronavirus geimpft werden können, 
dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachwei-
sen und im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sind.

(5) Bei Veranstaltungen außerhalb geschlossener 
Räume mit mehr als 100 gleichzeitig anwesenden 
Personen haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
zu tragen; ausgenommen ist die jeweils vortragende 
Person.

(6) Darbietungen von Gesang oder Blasmusik sind 
nur zulässig durch Personen nach Absatz 4. Perso-
nen nach Absatz 4 Nummer 1 müssen zusätzlich 
im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getes-
tet sein; eine zusätzliche Testung ist bei Personen 
nach § 4 Absatz 3a nicht erforderlich. Die Sätze 1 

und 2 gelten nicht für Personen, die im Sinne von 
§ 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV geimpft, 
genesen oder getestet sind und deren Anwesenheit 
für berufliche, geschäftliche oder dienstliche Zwe-
cke erforderlich ist. Für Personen, die Gesang oder 
Blasmusik darbieten, findet die Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung aus Absatz 3 und 4 
keine Anwendung. 

§ 14 
Stationäre Vorsorge- und 

Rehabilitationseinrichtungen sowie  
Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen

(1) Für stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen, Einrichtungen zur stationären medizini-
schen Vorsorge und Rehabilitation für Mütter und Vä-
ter sowie Angebote der Kinderbetreuung in Mutter-/
Vater-Kind-Einrichtungen gelten folgende zusätzliche 
Anforderungen:

1. die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen;

2. es sind nur geimpfte, genesene oder getestete 
Personen im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 
SchAusnahmV aufzunehmen und zu beherbergen.

(2) In Einrichtungen nach Absatz 1 findet § 9 keine 
Anwendung. 

(3) Weitergehende bundesrechtliche Anforderungen 
für Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, Beschäftigte, Be-
sucherinnen und Besucher, insbesondere bezüglich 
Testungen, bleiben unberührt.

§ 14a 
Krankenhäuser 

(1) Zugelassene Krankenhäuser nach § 108 des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Kran-
kenversicherung (SGB V) stellen ihren Versorgungs-
auftrag entsprechend dem gültigen Feststellungsbe-
scheid in einem dem jeweiligen Infektionsgeschehen 
angemessenen Rahmen sicher. 

(2) Die unter Absatz 1 genannten Krankenhäuser, 
die gleichzeitig im COVID-19-Intensivregister Schles-
wig-Holstein registriert sind, stellen darüber hinaus 
den ihnen durch einen ergänzenden Feststellungsbe-
scheid gesondert ausgewiesenen Versorgungsauftrag 
zur Steuerung der Intensivkapazitäten durch Vorhal-
ten einer Mindestzahl an Intensivbetten (high care) 
in Schleswig-Holstein sicher. 

(3) Die vorhandenen Hygienepläne sind entsprechend 
der nachfolgenden Regelungen zu erweitern:

1. ein dem Infektionsgeschehen angemessenes Test-
konzept ist Teil des Hygieneplanes; 

2. die stationäre Aufnahme von Patientinnen und Pa-
tienten soll abhängig sein davon, dass die aufzu-
nehmenden Personen im Sinne von § 2 Nummer 2, 
4 oder 6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder 
getestet sind; dies gilt nicht für Notfallaufnahmen 
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oder soweit ansonsten eine Testung medizinisch 
nicht geboten ist;

3. externe Personen, die keine Patientinnen und 
Patienten sind, haben innerhalb aller geschlos-
senen Räume eine Maske ohne Ausatemventil 
der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 
oder KF94 zu tragen; § 2a Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend.

(4) In Einrichtungen nach Absatz 1 findet § 9 keine 
Anwendung.

(5) Weitergehende bundesrechtliche Anforderungen 
für Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, Beschäftigte, Be-
sucherinnen und Besucher, insbesondere bezüglich 
Testungen, bleiben unberührt.

§ 15  
Einrichtungen und Gruppenangebote der Pflege

(1) Für voll- und teilstationäre Einrichtungen zur Be-
treuung und Unterbringung älterer, behinderter oder 
pflegebedürftiger Menschen nach § 71 Absatz 2 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegever-
sicherung (SGB XI) sowie für Gruppenangebote zur 
Betreuung pflegebedürftiger Menschen nach dem 
SGB XI gelten folgende zusätzliche Anforderungen:

1. die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu er-
stellen, welches bei vollstationären Einrichtungen 
auch Regelungen über die Verantwortlichkeit für 
und Durchführungen von Testungen sowie Rege-
lungen für das Betreten durch externe Personen 
vorsieht;

2. externe Personen, die nicht von Nummer 4 erfasst 
sind, haben innerhalb aller geschlossenen Räume 
eine Maske ohne Ausatemventil der Standards 
FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 zu 
tragen; § 2a Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend;

3. die Betreiberin oder der Betreiber hat die Kon-
taktdaten von allen Personen, die Innenräume der 
Einrichtung betreten, nach Maßgabe von § 4 Ab-
satz 2 zu erheben;

4. die angestellten sowie die externen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von voll- und teilstatio-
nären Einrichtungen haben innerhalb geschlos-
sener Räume eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von § 2a zu tragen; angestellte sowie 
externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im 
Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV 
geimpft oder genesen sind, müssen zusätzlich 
mindestens dreimal wöchentlich im Sinne von 
§ 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sein; 

5. die Betreiberin oder der Betreiber hat vor Ort 
Testungen für externe Personen nach Nummer 2 
und angestellte und externe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach Nummer 4 anzubieten und auf 
dieses Angebot am Eingang hinzuweisen; die Tes-
tungen von externen Personen sind mindestens 

an drei Tagen pro Woche jeweils mindestens für 
die Dauer von drei Stunden anzubieten, wobei 
mindestens einer dieser Testzeiträume am Wo-
chenende vorzusehen ist.

(2) Bewohnerinnen und Bewohner von vollstationären 
Einrichtungen, die akute respiratorische Symptome 
oder eine Störung des Geruchs- oder Geschmacks-
sinns aufweisen, sind anlassbezogen in Bezug auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus zu testen und 
bei positivem Ergebnis in einem Einzelzimmer mit 
Nasszelle unterzubringen (Einzelunterbringung). Die 
Erstaufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern 
mit Symptomen nach Satz 1 in vollstationäre Ein-
richtungen ist nur zulässig, sofern aufgrund einer 
ärztlichen Diagnostik mittels eines molekularbiologi-
schen Tests keine akute Infektion mit dem Coronavi-
rus vorliegt. Die Wiederaufnahme von Bewohnerin-
nen und Bewohnern mit Symptomen nach Satz 1 in 
vollstationäre Einrichtungen ist zulässig, sofern ein 
Testnachweis nach § 2 Nummer 7 SchAusnahmV 
vorliegt. Bei positivem Testergebnis gilt die Pflicht 
zur Einzelunterbringung gemäß Satz 1 entsprechend. 
Für die Vorschriften zur Wiederaufnahme nach Satz 3 
und 4 gilt § 3 Absatz 2 SchAusnahmV nicht. 

(3) In Einrichtungen nach Absatz 1 findet § 9 keine 
Anwendung.

(4) Weitergehende bundesrechtliche Anforderungen 
für Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, Beschäftigte, Be-
sucherinnen und Besucher, insbesondere bezüglich 
Testungen, bleiben unberührt.

§ 15a 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der 

Gefährdetenhilfe sowie Frühförderstellen

(1) Für Einrichtungen der Eingliederungshilfe zur Be-
treuung und Unterbringung behinderter Menschen 
nach § 42a Absatz 2 Nummer 2 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe (SGB XII) gelten 
folgende Anforderungen: 

1. die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen, welches auch Regelungen über die Ver-
antwortlichkeit für Durchführungen von Testun-
gen sowie Regelungen für das Betreten durch 
externe Personen vorsieht;

2. die Betreiberin oder der Betreiber hat die Kon-
taktdaten von allen Personen, die Innenräume 
der Einrichtung betreten, nach Maßgabe von § 4 
Absatz 2 zu erheben;

3. die angestellten sowie die externen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben innerhalb geschlos-
sener Räume eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von § 2a zu tragen; angestellte sowie 
externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im 
Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV 
geimpft oder genesen sind, müssen zusätzlich 
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mindestens dreimal wöchentlich im Sinne von 
§ 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sein;

4. externe Personen, die nicht von Nummer 3 erfasst 
sind, haben innerhalb aller geschlossenen Räume 
eine Maske ohne Ausatemventil der Standards 
FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 zu 
tragen; § 2a Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend;

5. die Betreiberin oder der Betreiber hat vor Ort Tes-
tungen für angestellte und externe Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nach Nummer 3 und externe 
Personen nach Nummer 4 anzubieten und auf 
dieses Angebot am Eingang hinzuweisen; die Tes-
tungen von externen Personen sind mindestens 
an drei Tagen pro Woche jeweils mindestens für 
die Dauer von drei Stunden anzubieten, wobei 
mindestens einer dieser Testzeiträume am Wo-
chenende vorzusehen ist;

6. § 15 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 2 Absatz 4, §§ 3, 5 und 9 finden keine Anwen-
dung.

(2) Die Betreiberinnen und Betreiber von Werkstätten 
für behinderte Menschen nach § 219 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX) und 
Tagesförderstätten sowie Tagesstätten für Leistun-
gen nach § 81 SGB IX erstellen nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept. Absatz 1 Nummer 3 
und 5 gelten entsprechend. 

(3) Für stationäre Einrichtungen der Gefährdetenhilfe 
nach § 67 SGB XII gelten die Anforderungen nach 
Absatz 1 Nummer 1, 5 und 6 entsprechend. Die 
angestellte sowie externen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter haben innerhalb geschlossener Räume eine 
Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
zu tragen. § 2 Absatz 4, §§ 3 und 5 finden keine 
Anwendung.

(4) Für Frühförderstellen nach § 35a SGB VIII und § 46 
SGB IX gelten die Anforderungen nach Absatz 1 
Nummer 1, 3 und 5 entsprechend. 

(5) Weitergehende bundesrechtliche Anforderungen 
für Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, Beschäftigte, Be-
sucherinnen und Besucher, insbesondere bezüglich 
Testungen, bleiben unberührt.

§ 16 
Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit

(1) Für Angebote und Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe und der Jugendarbeit sowie Kurse für 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Jugendarbeit gilt § 5 entsprechend. § 3 Absatz 3 
Satz 2 findet keine Anwendung; die Anwendung 
wird jedoch empfohlen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für stationäre Einrichtungen 
der Erziehungshilfe mit Betriebserlaubnis nach § 45 
SGB VIII.

§ 16a 
Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen

(1) In Innenbereichen von Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflegestellen haben alle Personen 
eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von 
§ 2a zu tragen. Satz 1 gilt nicht für Kinder vor der 
Einschulung. Satz 1 gilt auch nicht für Betreuungs-
kräfte, soweit dies aus pädagogischen Gründen situ-
ationsabhängig erforderlich ist. In Horten gilt § 2 Ab-
satz 2 der Schulen-Coronaverordnung entsprechend. 

(2) Kindertagespflegepersonen und Beschäftigte in 
Kindertageseinrichtungen, die im Sinne von § 2 Num-
mer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen 
sind und regelmäßigen Kontakt zu Kindern haben, 
müssen mindestens dreimal wöchentlich im Sinne 
von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sein. 
Kindertagespflegepersonen, die nicht im Sinne von 
§ 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder 
genesen sind, müssen im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sein. Die Testungen sind 
unter Angabe von Datum, Uhrzeit und Ergebnis un-
verzüglich zu dokumentieren; die Dokumentation ist 
vier Wochen lang aufzubewahren und auf Verlangen 
der zuständigen Behörde vorzulegen. 

(3) Werden Kinder in Kindertagesstätten oder Kin-
dertagespflegestellen betreut, muss mindestens eine 
im Haushalt des Kindes lebende sorgeberechtigte 
Person oder Pflegeperson unabhängig vom Impf- und 
Genesenenstatus an mindestens drei Tagen je Ka-
lenderwoche entweder im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sein oder einen zugelassenen 
Selbsttest entsprechend der Gebrauchsanweisung im 
häuslichen Umfeld durchführen. Die Voraussetzun-
gen nach Satz 1 sind von den Sorgeberechtigten oder 
Pflegepersonen gegenüber der Kindertagesstätte 
oder Kindertagespflegeperson jeweils bis zum Ende 
der Kalenderwoche schriftlich zu bestätigen. Die 
Bestätigungen nach Satz 2 sind für einen Zeitraum 
von vier Wochen durch die Kindertagesstätte oder 
die Kindertagespflegeperson aufzubewahren und 
auf Anordnung dem zuständigen Gesundheitsamt 
vorzulegen. Satz 1 gilt nicht für die Betreuung von 
Schulkindern. 

(4) Externe Personen dürfen Kindertageseinrichtun-
gen und Kindertagespflegestellen nur betreten, wenn 
sie im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAus-
nahmV geimpft, genesen oder getestet sind. Dies 
gilt nicht für das Bringen und Abholen der Kinder. 

§ 17 
Beherbergungsbetriebe

(1) Für Hotels und andere Beherbergungsbetriebe 
wie Kreuzfahrtschiffe gelten folgende zusätzliche 
Anforderungen:

1. die Betreiberin oder der Betreiber erstellt nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept;

2. es werden nur folgende Personen beherbergt:
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a) Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 
oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen 
sind; 

b) Kinder bis zur Einschulung, 

c) Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind oder anhand einer 
Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass 
sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden,

d) Personen, die aus medizinischen Gründen nicht 
gegen das Coronavirus geimpft werden kön-
nen, dies durch eine ärztliche Bescheinigung 
nachweisen und im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind;

3. zum Zeitpunkt der Aufnahme müssen Beherber-
gungsgäste außerdem getestete Personen im 
Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV sein; 
dies gilt nicht für Personen nach § 4 Absatz 3a 
und für Minderjährige;

4. in Bereichen mit Publikumsverkehr innerhalb ge-
schlossener Räume müssen alle Personen eine 
Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
tragen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Nummer 3 dürfen 
auch Personen beherbergt werden, die im Sinne 
von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind 
und schriftlich bestätigen, dass die Beherbergung 
ausschließlich aus geschäftlichen, beruflichen oder 
dienstlichen Gründen oder aus medizinischen oder 
zwingenden sozialethischen Gründen erforderlich ist.

(2a) Für Sportanlagen in Beherbergungsbetrieben, die 
nur von Beherbergungsgästen genutzt werden, findet 
§ 11 keine Anwendung. Außerhalb von Verkehrsflä-
chen findet Absatz 1 Nummer 4 keine Anwendung.

(3) Sportboothäfen sind keine Beherbergungsbe-
triebe im Sinne dieser Vorschrift. 

§ 18 
Personenverkehre

(1) An Haltestellen des öffentlichen Personennah- 
und -fernverkehrs ist von allen Anwesenden nach 
Maßgabe von § 2a eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Rauchen in abgegrenzten Raucherbereichen 
ist zulässig.

(2) Bei Reiseverkehren zu touristischen Zwecken hat 
die Betreiberin oder der Betreiber nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. Es 
dürfen nur folgende Personen in Innenbereichen be-
fördert werden:

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 
SchAusnahmV geimpft oder genesen sind,

2. Kinder bis zur Einschulung, 

3. Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind oder anhand einer 
Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass 

sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden,

4. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht 
gegen das Coronavirus geimpft werden können, 
dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachwei-
sen und im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sind. 

In Innenräumen haben Kundinnen und Kunden eine 
Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
zu tragen. Reiseverkehre, die Schleswig-Holstein nur 
durchqueren und bei denen die Kundinnen und Kun-
den das Verkehrsmittel nicht verlassen, werden von 
dieser Verordnung nicht erfasst.

§ 19 
Modellprojekte

Die zuständigen Behörden können für Modellprojekte 
mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkon-
zept zeitlich befristet und räumlich abgrenzbar Ausnah-
men von den Geboten und Verboten der §§ 2 bis 18 
zulassen, soweit die fachlich zuständige oberste 
Landesbehörde dem Modellprojekt zugestimmt hat 
und es zeitnah wissenschaftlich ausgewertet wird.

§ 20 
Befugnisse und Pflichten  
der zuständigen Behörden

(1) Die zuständigen Behörden können auf Antrag 
Ausnahmen von den Geboten und Verboten aus §§ 5 
bis 18 genehmigen, 

1. soweit die dadurch bewirkten Belastungen im Ein-
zelfall eine besondere Härte darstellen und die 
Belange des Infektionsschutzes nicht überwiegen;

2. soweit dies zur Bekämpfung der Pandemie erfor-
derlich ist.

(2) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiterge-
hende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen nach 
dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt von 
dieser Verordnung unberührt. Dies gilt insbesondere 
für die Anordnung des Tragens von Mund-Nasen-
Bedeckungen in Fußgängerzonen, Haupteinkaufs-
bereichen und anderen innerörtlichen Bereichen, 
Straßen und Plätzen mit vergleichbarem Publikums-
verkehr, in denen typischerweise der in § 2 Absatz 1 
empfohlene Mindestabstand nicht eingehalten wird. 
Regelungsinhalte geplanter Allgemeinverfügungen 
sind dem für Gesundheit zuständigen Ministerium 
mindestens einen Tag vor Bekanntgabe anzuzeigen. 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Absatz 2 Satz 2 nicht die erforder-
lichen Maßnahmen trifft, um die Einhaltung der in 
§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummern 3 bis 5 genannten 
Hygienestandards zu gewährleisten;
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2. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1 und 3 dort ge-
nannte Aushänge nicht anbringt;

3. entgegen 

a) § 3 Absatz 4 Satz 2 oder Satz 3 Nummer 2,

b) § 5 Absatz 1 Satz 3 oder Absatz 1a Satz 3, 
jeweils auch in Verbindung mit § 11 Absatz 4, 
§ 12a Absatz 1 Satz 1 oder § 16 Absatz 1 
Satz 1, 

c) § 6 Absatz 1 Satz 1, 

d) § 7 Absatz 1 Nummer 1,

e) § 8 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1, 

f) § 9 Absatz 4,

g) § 10 Absatz 1 Satz 1,

h) § 11 Absatz 2 oder Absatz 3 Satz 2, 

i) § 12b Satz 3,

j) § 14 Absatz 1 Nummer 1, 

k) § 15 Absatz 1 Nummer 1, 

l) § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, auch in Ver-
bindung mit Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4, 
oder entgegen § 15a Absatz 2 Satz 1,

m) § 17 Absatz 1 Nummer 1 oder

n) § 18 Absatz 2 Satz 1,

jeweils in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 1 
und 2, kein oder kein vollständiges Hygienekon-
zept erstellt;

4. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht die erforder-
lichen Maßnahmen trifft, um die Einhaltung eines 
Hygienekonzepts zu gewährleisten;

5. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 5 ein Hygienekonzept 
nicht vorlegt oder Auskünfte nicht erteilt;

6. entgegen § 15 Absatz 1 Nummer 3 oder § 15a 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, jeweils in Verbindung 
mit § 4 Absatz 2, Kontaktdaten nicht oder nicht 
vollständig erhebt;

7. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 Kontaktdaten nicht 
aufbewahrt;

8. entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 keine 
Prüfung vornimmt;

9. entgegen 

a) § 5 Absatz 2, auch in Verbindung mit § 12a 
Absatz 1 Satz 1, 

b) § 5a Absatz 2 Satz 1, 

c) § 10 Absatz 2 oder 

d) § 11 Absatz 2a, auch in Verbindung mit § 3 
Absatz 4 Satz 3 Nummer 2, 

andere als die dort genannten Personen einlässt; 

10.  entgegen 

a) § 5 Absatz 1 Satz 1 oder 2 oder Absatz 1a 
Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 4 oder § 12a Absatz 1 Satz 1, 
oder

b) § 11 Absatz 3 Satz 1

mehr als die zulässige Zahl an Personen einlässt;

11.  entgegen § 5 Absatz 6 Tanzveranstaltungen 
durchführt,

12.  entgegen § 6 Absatz 1 Satz 4 als Leiterin oder 
Leiter einer Versammlung nicht die erforderli-
chen Maßnahmen trifft, um die Einhaltung des 
Hygienekonzepts zu gewährleisten;

13.  entgegen § 6 Absatz 2 als Leiterin oder Leiter 
einer Versammlung nicht das Freibleiben von 
Sitzplätzen gewährleistet;

14.  entgegen § 7 Absatz 1 Nummer 2 andere als 
die dort genannten Personen bewirtet;

15.  entgegen § 7 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung 
mit § 2a Satz 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung 
trägt;

16.  entgegen § 7 Absatz 1 Nummer 6 eine Gast-
stätte geöffnet hält;

17.  entgegen § 7 Absatz 3 Satz 1 eine Diskothek 
oder ähnliche Einrichtung geöffnet hält;

18.  entgegen § 8 Absatz 2 Satz 2 ein Einkaufszen-
trum oder Outlet-Center ohne genehmigtes Hy-
gienekonzept betreibt;

19.  entgegen § 8 Absatz 3 Satz 3 oder § 9 Absatz 1 
Satz 2 nicht die erforderlichen Maßnahmen trifft;

20.  entgegen § 9 Absatz 2 Satz 1 oder 2 Dienst-
leistungen mit Körperkontakt erbringt;

21.  entgegen § 9 Absatz 3 Satz 1 oder 3 Dienstleis-
tungen mit Körperkontakt anderen als den dort 
genannten Personen erbringt;

22.  entgegen § 15 Absatz 1 Nummer 2 Personen 
einlässt;

23.  entgegen § 15 Absatz 1 Nummer 5 oder § 15a 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 6, auch in Verbindung 
mit § 15a Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 1 
oder Absatz 4, Testungen nicht anbietet;

24.  entgegen § 15 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 4, § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 
oder § 15a Absatz 3 Satz 1, Bewohnerinnen 
und Bewohner nicht in einem Einzelzimmer mit 
Nasszelle unterbringt;

25.  entgegen § 15 Absatz 2 Satz 2, auch in Ver-
bindung mit § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 
und mit § 15a Absatz 3 Satz 1, Bewohnerinnen 
und Bewohner in vollstationäre Einrichtungen 
aufnimmt;
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26.  entgegen § 16a Absatz 2 Satz 1 oder 2 sich 
nicht testet, 

27.  entgegen § 16a Absatz 2 Satz 3 Testungen nicht 
unverzüglich dokumentiert oder Dokumentatio-
nen nicht vorlegt;

28.  entgegen § 16a Absatz 3 Satz 3 Bestätigungen 
nicht aufbewahrt oder nicht vorlegt;

29.  entgegen § 17 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 Gäste 
in die Beherbergung aufnimmt oder beherbergt;

30.  entgegen § 18 Absatz 2 Satz 2 andere als die 
dort genannten Personen befördert.

(2) Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 

1. entgegen § 2 Absatz 4 Satz 1 oder 2 an einer 
Ansammlung oder Zusammenkunft zu privaten 
Zwecken teilnimmt;

2. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 4 falsche oder un-
vollständige Kontaktdaten angibt;

3. entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 eine 
Leistung entgegennimmt;

4. entgegen 

a) § 5 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 4 oder § 12a Absatz 1 Satz 1,

b) § 5b Absatz 3 Satz 1,

c) § 6 Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3a,

d) § 7 Absatz 1 Nummer 3,

e) § 8 Absatz 3 Satz 1, 

f) § 9 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 4 ,

g) § 10 Absatz 1 Satz 2,

h) § 11 Absatz 2b,

i) § 12b Satz 2,

j) § 15 Absatz 1 Nummer 2 oder 4 oder § 15a 
Absatz 3 Satz 2,

k) § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder 5, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2, 
Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4,

l) § 16a Absatz 1 Satz 1,

m) § 17 Absatz 1 Nummer 4 oder

n) § 18 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1,

jeweils in Verbindung mit § 2a Satz 1, keine 
Mund-Nasen-Bedeckung trägt;

5. entgegen § 5 Absatz 4a Satz 1 singt oder Blas-
instrumente gebraucht,

6. entgegen § 7 Absatz 1 Nummer 5 Speisen oder 
Getränke verzehrt;

7. entgegen § 16a Absatz 3 Satz 2 eine Bestätigung 
nicht oder falsch abgibt;

8. entgegen § 16a Absatz 4 eine Kindertagesein-
richtung oder eine Kindertagespflegestelle betritt;

9. entgegen § 17 Absatz 2 als Gast eine falsche 
Bestätigung ausstellt.

§ 22 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Ver-
kündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Corona-
Bekämpfungsverordnung vom 11. Januar 2022 
(ersatzverkündet am 11. Januar 2022, unverzüg-
lich bekanntgemacht im GVOBl. Schl.-H. S. 34)*), 
geändert durch Verordnung vom 2. Februar 2022 
(ersatzverkündet am 2. Februar 2022 auf der In-
ternetseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/
Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220202_
Corona-AenderungsVO.html), außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 2. März 
2022 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 8. Februar 2022

 Dan i e l  Gün the r  D r.  He i ne r  Ga rg
 Ministerpräsident Minister 
  für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
  Familie und Senioren 

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-88

Begründung der Landesregierung zu der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 
(Corona-Bekämpfungsverordnung –Corona-BekämpfVO) vom 8. Februar 2022 gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3 und Absatz 8 
Satz 1 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 IfSG

A. Allgemein

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Landesregierung mit zahlreichen Maßnahmen zur Bekämpfung übertrag-
barer Krankheiten reagiert. Auf der Grundlage von § 32 Satz 1 Infektionsschutzgesetz erging erstmals am 17. März 2020 
die Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in 
Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO). Diese Verordnung ist seitdem 
wiederholt überarbeitet, neugefasst und geändert worden.
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Der Deutsche Bundestag hat am 25. März 2020 mit Inkrafttreten des § 5 Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz aufgrund 
der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt. 
Mit Beschlüssen vom 18. November 2020, vom 4. März 2021, vom 11. Juni und vom 25. August 2021 hat er jeweils 
festgestellt, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite fortbesteht. Die Feststellung ist gemäß § 5 Absatz 1 
Satz 5 IfSG nach drei Monaten mit Ablauf des 25. November 2021 außer Kraft getreten. Der Schleswig-Holsteinische 
Landtag hat in einer Sondersitzung am 10. Januar 2022 gemäß § 28a Absatz 8 IfSG wegen der konkreten Gefahr der 
epidemischen Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) in Schleswig-Holstein die Anwendbarkeit von 
§ 28a Absätze 1 bis 6 IfSG festgestellt.

Gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 4 IfSG bleibt wesentlicher Maßstab für die zu ergrei-
fenden Schutzmaßnahmen insbesondere die Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Patienten, die an 
der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erkrankt sind, je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Weitere 
Indikatoren wie die nach Altersgruppen differenzierte Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 
100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen, die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten und 
die Anzahl der gegen die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) geimpften Personen sollen bei der Bewertung des 
Infektionsgeschehens berücksichtigt werden.

Die mehrfachen Neufassungen und Änderungen der Verordnung waren notwendig, weil der Fortgang der Corona-
Pandemie der kontinuierlichen und fortwirkenden Beobachtung durch die Landesregierung unterliegt und jeweils eine 
Anpassung an die aktuelle Pandemie-Situation erfolgte. Die Landesregierung war und ist sich dabei bewusst, dass 
durch die Verordnung bereits seit Längerem in wesentlichen Bereichen in elementare Grundrechte der Bürgerinnen und 
Bürger des Landes Schleswig-Holstein und darüber hinaus eingegriffen wird. Dies hat seinen Grund darin, dass die 
Pandemie nach wie vor nicht in dem Umfang zum Stillstand gebracht werden konnte, der Beschränkungen entbehrlich 
gemacht hätte. 

Die Landesregierung prüft kontinuierlich, ob nicht die Verhältnismäßigkeit des staatlichen Handelns im weiteren Sinne 
eine Modifizierung der Maßnahmen nötig macht und damit weniger grundrechtseinschränkende Wirkungen für die 
Bürgerinnen und Bürger möglich sind. Gleichzeitig ist auf die derzeit wieder sehr stark steigenden Inzidenzzahlen in 
verhältnismäßiger Weise zu reagieren.

Im Rahmen der vorliegenden Neufassung werden die geltenden Beschränkungen bei der Durchführung von Veranstal-
tungen, im Einzelhandels- und Dienstleistungsbereich – mit Ausnahme der Erbringung körpernaher Dienstleistungen 
– vorsichtig und unter Beachtung der Entwicklung der Inzidenzzahlen gelockert. Im Einzelhandel und bei der Erbrin-
gung nicht körpernaher Dienstleistungen entfällt die Vorgabe von 2G. Die Maskenpflicht bleibt hingegen bestehen. 
Die geltende Teilnehmerobergrenzen für Veranstaltungen werden gemäß dem Beschluss der Chefinnen und Chefs der 
Staats- und Senatskanzleien vom 2. Februar 2022 heraufgesetzt. So können zusätzlich zu den 500 grundsätzlich zuge-
lassenen Personen in geschlossenen Räumen weitere 3.500 Personen eingelassen werden, wenn die Sitzplatzkapazität 
durch die weiteren Gäste nur zu 30% ausgeschöpft wird. Außerhalb geschlossener Räume können grundsätzlich 500 
Personen und zusätzlich bis zu weitere 9.500 Personen zugelassen werden, wenn die Kapazität der vorhandenen Plätze 
durch die weiteren Gäste nur bis zu 50% genutzt wird und für jeden Gast ein fester Platz zur Verfügung steht. Das Sin-
gen und der Gebrauch von Blasmusikinstrumenten wird zugelassen unter der Voraussetzung, dass die singende oder 
die musizierende Personen die Vorgaben nach 2G-Plus erfüllen. Die für Gaststätten bestehende Sperrstunde entfällt.

Nachdem der Schleswig-Holsteinische Landtag die epidemische Lage für das Land festgestellt hat, werden über § 7 
Absatz 3 Diskotheken und ähnliche Einrichtungen (insbesondere Clubs) geschlossen. 

Die getroffenen Regelungen sind im Hinblick auf die oben genannten Schutzzwecke, insbesondere die Anzahl der 
stationär zur Behandlung aufgenommenen Patienten nicht soweit ansteigen zu lassen, dass das Gesundheitssystem 
überlastet werden könnte, geeignet und erforderlich. Die Zahl der Neuinfektionen steigt derzeit sehr stark an, jedoch 
führt dieser Anstieg durch den Fortschritt der Impfkampagne derzeit noch nicht zu einer Überbeanspruchung des Ge-
sundheitssystems. Erschwerend kommt allerdings hinzu, dass mit der inzwischen vorherrschenden Omikron-Variante 
auch Geimpfte in das Infektionsgeschehen mit einbezogen werden und es deshalb zu Personalausfällen aufgrund von 
Ansteckungen innerhalb der Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Versorgungsstrukturen kommen kann. 
Ein hohes Patientenaufkommen kombiniert mit akutem Personalmangel kann innerhalb von kurzer Zeit die allgemeine 
medizinische Versorgung auch in Schleswig-Holstein gefährden. Um einer solchen Überbeanspruchung auch weiterhin 
vorbeugen zu können, bedarf es der normierten Einschränkungen. Betroffen sind fast alle Regelungen der Verordnung.

Die bestehenden Beschränkungen sind erforderlich, um einer Steigerung der Anzahl der stationär zur Behandlung 
aufgenommenen Patientinnen und Patienten vorzubeugen.

Die 7-Tages-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von 
sieben Tagen) beträgt in Schleswig-Holstein aktuell (Stand: 6. Februar 2022) 856,6. In allen Kreisen und kreisfreien Städ-
ten liegt der Wert über 500. Den höchsten Wert hat die kreisfreie Stadt Neumünstermit 1.395,4 (Stand: 6. Februar 2022).

Die Hospitalisierungsinzidenz (Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Patienten, die an COVID-19 er-
krankt sind, je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen) liegt in Schleswig-Holstein aktuell bei 4,98 (Stand: 6. 
Februar 2022). Den Höchststand hatte diese Inzidenz in der zweiten Januarhälfte 2021 mit Werten zwischen 10 und 11; 
der tiefste Wert betrug am 2. Juli 2021 0,14.

Derzeit (Stand: 7. Februar 2022) werden 44 an COVID-19 erkrankte erwachsene Personen intensivmedizinisch behandelt 
(Höchststand am 31. Januar 2021: 101 Personen). Aktuell stehen 136 freie betreibbare Erwachsenen-Intensivbetten zur 
Verfügung (Datengrundlage: DIVI-Intensivregister).

Die Landesregierung hat berücksichtigt, dass am 27. Dezember 2020 mit der Impfkampagne begonnen wurde. Seither 
(Stand: 6. Februar 2022) haben in Schleswig-Holstein 79,9% der Bevölkerung eine Erstimpfung, 78,9% eine Zweitimp-
fung und 62,4% eine Auffrischimpfung erhalten.
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B. Im Einzelnen

Zu § 1 (Grundsätze)

Absatz 1 beschreibt den Zweck, den die Verordnung verfolgt. Um die Corona-SARS-CoV-2-Pandemie wirksam und zielge-
richtet bekämpfen zu können, ist es notwendig, die Übertragung durch Verfolgung von Infektionswegen nachvollziehen 
zu können und die Aufrechterhaltung von medizinischen Kapazitäten zur Behandlung des Coronavirus zu gewährleisten.

Absatz 2 erkennt an, dass die Verordnung durch ihre Ge- und Verbote freiheitsbeschränkend wirkt. Gleichzeitig stellt er 
klar, dass Pflicht und Zwang nur dort eingreifen sollen, wo dies unumgänglich erscheint. Wesentlich und vorrangig für 
die Umsetzung ist die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. 

Zu § 2 (Allgemeine Empfehlungen zur Hygiene; Kontaktbeschränkungen)

Zu Absatz 1

Um das Risiko der Übertragung zu minimieren, sollte generell im privaten und öffentlichen Raum das Einhalten eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern beachtet werden. Eine rechtliche Verpflichtung dazu besteht allerdings nicht mehr; 
daher ist auch die Regelung von Ausnahmetatbeständen entbehrlich.

Zu Absatz 2

In Situationen, in denen der empfohlene Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, wird das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne von § 2a empfohlen. Auch dabei handelt es sich nicht um eine recht-
liche Verpflichtung, soweit nicht in anderen Vorschriften dieser Verordnung ausdrücklich etwas anderes geregelt wird.

Zu Absatz 3

Absatz 3 verweist auf die Hinweise und Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen der Ministerien und Fachinstitutionen 
des Bundes (zum Beispiel Robert Koch-Institut, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, örtliche Gesundheits-
behörden pp.), die von jedermann beachtet werden sollen. Nach dieser Norm können auch Ministerien Empfehlungen 
veröffentlichen. 

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt Zusammenkünfte zu privaten Zwecken. Mit dem Begriff „zu privaten Zwecken“ wird klargestellt, dass 
sich die teilnehmenden Personen bewusst entscheiden, als Gruppe etwas gemeinsam zu unternehmen. Persönliche 
Bekanntschaften für die Zusammensetzung der Gruppe sind maßgeblich. Es ist mithin nicht eine Betreiberin beziehungs-
weise Betreiber oder eine Veranstalterin oder Veranstalter, die beziehungsweise der die Gruppe zusammensetzt. Erfasst 
sind beispielsweise auch Familienfeiern, Geburtstagspartys oder gesellige Treffen unter Freunden und Bekannten. Nicht 
mehr von Bedeutung ist es, ob die Zusammenkunft im privaten oder im öffentlichen Raum (etwa einem Park oder in 
einer Gaststätte) stattfindet, und ob dies im Innen- oder im Außenbereich erfolgt. Auf die Sportausübung findet diese 
Einschränkung gemäß § 11 Absatz 1 allerdings keine Anwendung.

Zulässig sind höchstens zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 14 Jahren, es sei denn, alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gehören einem Haushalt an. Eine zusätzliche Beschränkung der Anzahl beteiligter Haushalte besteht nicht. 
Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt, unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenenstatus. 

Zusammenkünfte, an denen mindestens eine Person ab 14 Jahren teilnimmt, die weder geimpft noch genesen ist, 
unterliegen einer weiteren Beschränkung: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Zusammenkunft dürfen höchstens 
zwei unterschiedlichen Haushalten angehören, von denen einer zudem auf zwei volljährige Personen beschränkt (zu-
sätzlich Minderjährige ohne zahlenmäßige Grenze) ist. Die ungeimpfte und nicht genesene Person kann entweder dem 
eigenen Haushalt oder dem weiteren gemeinsamen Haushalt angehören. 

Diese Beschränkung wird allerdings ausnahmsweise dann nicht ausgelöst, wenn teilnehmende ungeimpfte Personen 
entweder unter 14 Jahren alt sind oder aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden kön-
nen und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen sowie im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet 
sind. Paare (das heißt zwei Personen, zwischen denen eine auf gewisse Dauer angelegte Liebes- oder Lebensbeziehung 
besteht) gelten nach Satz 3 in diesem Zusammenhang auch dann als gemeinsamer Haushalt, wenn sie nicht zusammen-
wohnen. Unberücksichtigt bleiben nach Satz 4 notwendige Begleitpersonen für Personen mit Schwerbehinderung, wenn 
im Ausweis für Menschen mit Schwerbehinderung nach § 3 der Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1739), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932), 
eines der Merkzeichen B, H, Bl, Gl oder TBl. eingetragen ist; sie können daher auch einem weiteren Haushalt angehören.

Zu § 2a (Mund-Nasen-Bedeckung)

In bestimmten Situationen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. Als Masken sind zulässig:

– medizinische Masken nach der europäischen Norm DIN EN 14683:2019+AC: 2019, 

– mit medizinischen Masken vergleichbare Masken, das heißt industriell hergestellte Masken aus mehrlagigem Vlies, 
die eine ähnliche Schutzwirkung bieten, auch wenn sie nicht über eine Zulassung als Medizinprodukt verfügen,

– partikelfiltrierende Halbmasken ohne Ausatemventil folgender Klassen:

• FFP 2 und FFP3 nach der europäischen Norm DIN EN 149:2001+A1:2009, 

• N95 nach dem US-amerikanischen Standard NIOSH-42CFR84,

• KN95 nach dem chinesischen Standard GB 2626-2006.

• P2 nach dem australisch-neuseeländischen Standard AS/NZ 1716:2012, 

• DS2 nach dem japanischen Standard JMHLW-Notification 214,2018 und 

– KF94 nach dem koreanischen Standard 1st Class KMOEL-2017-64.
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Von der Tragepflicht ausgenommen sind nach Satz 2 Nummer 1 Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. 

Auch Personen, die aufgrund körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung (einschließlich Behinderungen) 
nicht in der Lage sind, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sind nach Satz 2 Nummer 2 von der Tragepflicht ausge-
nommen. Das betrifft insbesondere einen Personenkreis, für den auch Bedeckungsalternativen nicht in Frage kommen. 
Menschen mit Hörbehinderungen und Menschen mit Sprachbehinderungen dürfen eine Mund-Nasen-Bedeckung auch 
abnehmen, soweit dies zum Zwecke der Kommunikation mit anderen erforderlich ist. 

Als Nachweis ist ein Attest darüber erforderlich, dass aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beein-
trächtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden kann; eine Begründung, insbesondere die Angabe einer 
Diagnose, ist nicht erforderlich. Das Attest muss erkennen lassen, von welcher Ärztin oder Psychotherapeutin, welchem 
Arzt oder Psychotherapeuten es ausgestellt worden ist. Die Person, die sich auf diese Ausnahme beruft, muss im Attest 
namentlich benannt sein und ihre Identität glaubhaft machen.

Eine weitere Ausnahme gilt nach Satz 2 Nummer 3 für Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmet-
schern sowie bei Kommunikationshelferinnen oder Kommunikationshelfern für Menschen mit Hörbehinderung, wenn 
sie stattdessen Visiere verwenden, die das ganze Gesicht abdecken. 

Auch für die Nahrungsaufnahme und für das Rauchen darf nach Satz 2 Nummer 4 die Mund-Nasen-Bedeckung ab-
genommen werden, sofern dies auf festen Sitzplätzen wie auf Stühlen oder Bänken oder an Stehplätzen mit Tischen 
erfolgt. Hier geht es um kurzfristige Ausnahmen. Das Sitzen auf dem Boden oder das jederzeitige Stehen im Raum 
beispielsweise vor einem Schaufenster eines Geschäftes in einem Einkaufszentrum erlaubt nicht das Abnehmen der 
Maske. Eine Nahrungsaufnahme oder das Rauchen ist insofern nicht möglich. 

Schließlich besteht eine Ausnahme nach Satz 2 Nummer 5 für gerichtliche Verhandlungen und Anhörungen.

Im Rahmen des Hausrechts oder der gerichtlichen Sitzungspolizei können auch strengere Anforderungen gestellt werden; 
die Ausnahmen aus Satz 2 finden insoweit keine Anwendung, sondern gelten allein für die Maskenpflicht aus Satz 1. 

Satz 3 betont, dass die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sich nicht nur nach dieser Verordnung richtet, 
sondern sich auch Vorgaben aus der Arbeitsschutzverordnung des Bundes ergeben. Die gelten beispielsweise auch für 
Behörden und deren Dienstgebäude, in denen über die betrieblichen Maßnahmen zum Infektionsschutz regelhaft für 
Besucherinnen und Besucher und Beschäftigte in Bereichen mit Publikumsverkehr angeordnet sind.

Innenräume sind besonders infektionsträchtig und Zusammenkünfte hier sollten grundsätzlich unter besonderer Be-
achtung der allgemeinen Hygieneregelungen gestaltet werden. Mund-Nasen-Bedeckungen sind hier ein einfaches und 
erwiesenermaßen effektives Mittel zum Infektionsschutz. Es wird daher in Satz 4 explizit empfohlen, unabhängig von 
Ge- und Verboten in Innenräumen Masken zu tragen, wo immer mit weiteren Personen aus anderen Haushalten Kon-
takte gegeben sind. Vorzuziehen sind dabei aus Infektionsschutzgründen Masken des Standards FFP2 oder vergleichbar. 

Zu § 3 (Allgemeine Anforderungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr, bei Veranstaltungen und Versammlungen)

§ 3 regelt die allgemeinen Pflichten für die Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen mit Publikumsverkehr, für 
die Ausrichterinnen und Ausrichter von Veranstaltungen nach § 5 sowie für die Leiterinnen und Leiter von Versamm-
lungen nach § 6. 

Zu Absatz 1

Bei den in §§ 7 bis 11, 12a bis 17 und 18 Absatz 2 geregelten Einrichtungen, sowie bei der Durchführung von Veranstal-
tungen nach § 5 und von Versammlungen nach § 6 treten die dort normierten besonderen Anforderungen neben die 
allgemeinen Pflichten aus § 3 und gegebenenfalls den besonderen Anforderungen an die Hygiene aus § 4. 

Auf die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften wird zudem in Satz 2 hingewiesen. Soweit nach diesen 
arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für die Kundinnen und Kunden und/oder 
die Beschäftigten vorgegeben wird, sind diese einzuhalten.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 Satz 1 sollen die Empfehlungen und Hinweise der zuständigen öffentlichen Stellen beachtet werden, 
wozu auch die Ministerien gehören; dies entspricht § 2 Absatz 3. Dies setzt voraus, dass sich die Betreiberinnen und 
Betreiber von Einrichtungen regelmäßig über den jeweils aktuellen Stand der Empfehlungen und Hinweise kundig 
machen, was über das Internet ohne unzumutbaren Aufwand jederzeit möglich ist.

Die Betreiberin oder der Betreiber, die Veranstalterin oder der Veranstalter oder die Versammlungsleiterin oder der 
Versammlungsleiter hat nach Absatz 2 Satz 2 im Rahmen ihrer oder seiner organisatorischen Möglichkeiten zu gewähr-
leisten, dass die in Nummern 1 bis 5 aufgeführten Hygienestandards eingehalten werden. Dabei stehen ihr oder ihm 
insbesondere das Direktionsrecht gegenüber Angestellten sowie das Hausrecht zur Verfügung. Als geeignete Maßnahme 
kommt beispielsweise in Betracht, auf das Verhalten der Besucherinnen und Besuchern zu achten, sie bei Verstößen mit 
dem im Einzelfall gebotenen Nachdruck zur Einhaltung der Hygienestandards anzuhalten und sie erforderlichenfalls 
der Einrichtung zu verweisen. 

Nummer 1, wonach enge Begegnungen von Besucherinnen und Besuchern beziehungsweise Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zu reduzieren sind, zielt darauf ab, unnötiges Gedränge zu verhindern. Nach Wegfall der verpflichtenden 
Einhaltung eines Mindestabstandsgebotes kann über diese Norm keine Schließung der Einrichtung oder der Veran-
staltung veranlasst werden.

Nummer 2 richtet sich an alle Besucherinnen, Besucher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die allgemeinen Regeln 
zur Husten- und Niesetikette einhalten sollen.

Nummer 3 fordert, dass in geschlossen Räumen Möglichkeiten für Besucherinnen und Besucher bestehen müssen, sich 
die Hände waschen oder desinfizieren zu können. Die Hinweise der öffentlichen Stellen zur korrekten Umsetzung sind zu 
beachten. Sofern eine Händedesinfektion erfolgt, ist auf die Verwendung eines adäquaten Desinfektionsmittels zu achten. 
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Nummer 4 sieht die regelmäßige Reinigung von solchen Oberflächen vor, die häufig von Besucherinnen und Besuchern 
berührt werden, da die Umweltstabilität der Corona-Viren von den Umgebungsbedingungen abhängt. In öffentlichen 
Bereichen steht dabei die Reinigung der Oberflächen im Vordergrund. Sofern eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig 
erachtet wird, so soll diese generell als Wisch- (und nicht als Sprüh-) Desinfektion erfolgen. Besondere Bedeutung hat 
die Flächendesinfektion durch Wischdesinfektion in medizinischen Einrichtungen. Das gleiche gilt für die Sanitäranlagen, 
die ebenfalls regelmäßig gereinigt werden müssen. 

Nach Nummer 5 sind Maßnahmen zur regelmäßigen Lüftung von Innenräumen notwendig, weil hier das Risiko einer 
Aerosolbildung besteht. Aerosole sind Tröpfchenkerne, die sich länger in der Luft halten und die beim Sprechen frei-
gesetzt werden können. Diese können Erreger übertragen. Daher ist das häufige Lüften, also die Frischluftzufuhr und 
der Luftaustausch in Innenräumen, eine zentrale Maßnahme zur Minimierung des Infektionsrisikos.

Zu Absatz 3

Absatz 3 fördert die Transparenz gegenüber den Besucherinnen und Besuchern. An allen Eingängen sind die Hygiene-
standards, mögliche Zugangsbeschränkungen und im Einzelfall die nach Absatz 2 anwendbaren Anforderungen anzu-
geben. Darüber hinaus ist auf die Empfehlung hinzuweisen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen Dies kann auch in 
Form einer Checkliste erfolgen. In der Checkliste kann auch kurz und knapp angegeben werden, ob die Anforderungen 
überprüft und eingehalten worden sind. 

Soweit die nach Absatz 3 an allen Eingängen erforderlichen Hinweise in verständlicher Form zu erfolgen haben, kommt 
etwa die Verwendung einer einfachen Sprache, von Bildern oder von Übersetzungen in Betracht. 

Damit Besucherinnen und Besucher möglichst frühzeitig und zuverlässig über mögliche Gefahren einer Ansteckung 
durch andere informiert werden können, ist nunmehr auch die Bereitstellung eines QR-Codes für die Registrierung 
mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts verpflichtend. Die QR-Codes können mittels der App oder auf der 
Internetseite https://www.coronawarn.app/de/eventregistration/ erstellt werden. Da die Corona-Warn-App des Robert 
Koch-Instituts auch die QR-Codes der „Luca“-App nutzen kann, reicht es aus, wenn deren QR-Codes bereitgestellt wer-
den. Eine Pflicht der Nutzung des QR-Codes durch die Kundinnen und Kunden oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ist mit der Bereitstellung des QR-Codes nicht verbunden, die Nutzung wird aber empfohlen. 

Aufzunehmen ist auf den Aushängen nach Nummer 4 auch, ob in der Einrichtung eine Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung besteht.

Zu Absatz 4

Satz 1 enthält besondere Vorgaben bei der Bereitstellung von Toiletten. Ansammlungen vor und in den sanitären Ein-
richtungen sind zu vermeiden, so dass die Verfügbarkeit sanitärer Einrichtungen auch ein limitierender Faktor sein kann. 

Nach Satz 2 sind sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen wie Duschräume, aber auch Sammelumkleiden nunmehr generell 
geöffnet, soweit ein Hygienekonzept für diese Einrichtungen erstellt wird. Dabei sind auch Einzelkabinen umfasst, die 
einen gemeinsamen Vorraum haben. Nicht umfasst sind Umkleidemöglichkeiten im Rahmen von Kleidungsgeschäften. 
Diese Umkleiden stellen keine Gemeinschaftseinrichtungen dar, sondern gehören zum Verkaufsraum. Für diese muss 
kein gesondertes Hygienekonzept erstellt werden. 

Satz 3 regelt den Bereich der Saunen, Dampfbäder, Whirlpools und ähnlichen Einrichtungen abschließend. Hinsichtlich 
der Zugangsvoraussetzungen wird auf § 11 Absatz 2a Nummer 1 bis 4 verwiesen. Es gilt also 2GPlus für die Geimpften 
und Genesenen sowie Ausnahmen für Kinder vor der Einschulung, für Minderjährige und für Personen aus medizinischen 
Gründen. Aufgrund des Verweises auf § 11 Absatz 2b dürfen auch Personen eingelassen werden, die im Sinne von § 2 
Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet sind, wenn dies zu beruflichen, geschäftlichen oder 
dienstlichen Zwecken erfolgt, also zum Beispiel Beschäftigte in den Saunen, wenn sie in Bereichen mit Publikumsverkehr 
zu den Öffnungszeiten eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a tragen.

Zudem bedarf es eines vertieften Hygienekonzeptes, wo auf das besondere Infektionsrisiko einzugehen ist.

Zu § 4 (Besondere Anforderungen an die Hygiene)

§ 4 spezifiziert einige besondere Hygieneanforderungen. 

Zu Absatz 1

In einem Hygienekonzept nach Absatz 1 sind die Maßnahmen zur Verhinderung der Übertragung von Infektionser-
regern darzulegen. Es hat die Verfahrensweisen zur Einhaltung von Anforderungen an die Hygiene abzubilden und 
die Dokumentation durchgeführter Maßnahmen sicherzustellen. Soweit aus Gründen des Arbeitsschutzes zusätzliche 
Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos erforderlich sind, können diese ebenfalls abgebildet werden. Der 
Umfang des Hygienekonzeptes hängt von den jeweiligen individuellen Gegebenheiten in der Einrichtung oder bei der 
Veranstaltung ab. 

In Satz 2 Nummern 1 bis 4 werden Vorgaben zum Mindestinhalt eines Hygienekonzepts gemacht. So sind Maßnahmen 
zur Lenkung von Besucherströmen erforderlich, um unnötiges Gedränge zu reduzieren. Schwerpunktmäßig soll sich das 
Hygienekonzept mit der Einlasskontrolle auseinandersetzen. Sofern in der jeweiligen Vorschrift vorgesehen, erfolgt die 
Überprüfung des Impf-, Genesenen- oder Teststatus erst mit Zutritt. Im Hygienekonzept sind zudem Maßnahmen zur 
Reinigung von Oberflächen und Sanitäranlagen und zum Lüften, möglichst mit frischer Luft, erforderlich. Auf die ergän-
zenden Ausführungen zu § 3 wird verwiesen. Für die Besucherzahl gibt es keine feste Bezugsgröße wie zum Beispiel eine 
maximale Besucherzahl für eine bestimmte Fläche. Im Hygienekonzept kann in Ausübung des Hausrechts eine maximale 
Obergrenze von Besucherinnen und Besuchern festgeschrieben werden. Ist zu erwarten, dass die Besucherinnen und 
Besucher sich in bestimmten Räumen aufstauen könnten, kann die Beschränkung auch auf einzelne Räume bezogen 
werden. Besucherströme können im Rahmen der Wegeführung durch Markierungen, Einbahnstraßenregelungen und 
gesonderte Zu- und Ausgänge gelenkt werden. 
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Hinsichtlich der Anforderungen an die Lüftung sind besonders die Aktivitäten in den jeweiligen Räumlichkeiten zu be-
rücksichtigen. Wenn Tätigkeiten mit einem erhöhten Ausstoß von Tröpfchen und Aerosolen erfolgen, wie zum Beispiel 
Gesang, Blasmusik oder Betrieb einer Diskothek, sind besondere Anforderungen an die Lüftung im Hygienekonzept zu 
berücksichtigen. Dabei ist Kohlendioxid (CO2) ein relevanter Indikator für den Luftwechsel.

Stationäre RLT-Anlagen stellen bei Beachtung aller Anforderungen entsprechend dem Stand der Technik (Regelwerke, 
VDI, DIN, EN) die zuverlässigste Maßnahme zur Gewährleistung hygienisch einwandfreier Innenraumluft in dicht beleg-
ten Räumen dar. Die Überprüfung der Frischluftzufuhr sollte im laufenden Betrieb bei den oben genannten Tätigkeiten 
mittels CO2-Messung erfolgen. 

Satz 6 stellt klar, dass damit keine Hygienepläne im Sinne des Infektionsschutzgesetzes gemeint sind. An ein Hygiene-
konzept sind weniger strenge Anforderungen zu stellen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Einzelheiten der Erhebung der notwendigen Kontaktdaten und deren datenschutzkonforme Aufbe-
wahrung und Vernichtung. Ob die Daten schriftlich oder digital erhoben werden, gibt die Verordnung nicht vor. Durch 
die Nutzung digitaler Erhebungsverfahren, beispielsweise über datenschutzkonforme Apps, kann jedoch die Arbeit 
der Gesundheitsbehörden deutlich erleichtert werden. Die Kontaktdaten können dann auch digital übermittelt werden.

Die Erhebung von Kontaktdaten ist nur in den in der Verordnung geregelten Fällen (§ 15 Absatz 1 Nummer 3, § 15a 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2) verpflichtend, darüber hinaus bietet die Verordnung keine Rechtsgrundlage für die Erhe-
bung von Kontaktdaten. Ansonsten ist die Kontaktdatenerhebung datenschutzrechtlich nur unter den strengen Vo-
raussetzungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), unter anderem Artikel 6 DSGVO, zulässig. Die oder der 
Datenverarbeitende ist dafür verantwortlich, dass eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung besteht und dass 
die materiell-rechtlichen Anforderungen an die Datenverarbeitung eingehalten werden. Auch das Hausrecht ist keine 
Rechtgrundlage einer pflichtigen Kontaktdatenerhebung. An die Freiwilligkeit einer Einwilligung im Datenschutzrecht 
sind strenge Anforderungen zu stellen.

Es müssen nur die Daten angegeben werden, die vorhanden sind. Wenn also jemand keine E-Mail-Adresse besitzt, 
muss diese auch nicht angegeben werden; die Einrichtung kann dennoch genutzt werden. Soweit sich Besucherinnen 
oder Besucher weigern, Name und Anschrift anzugeben, sind sie vom Zugang auszuschließen.

Das Erhebungsdatum und die -uhrzeit sind neben der Einrichtung von Löschroutinen auch für die Nachverfolgbar-
keit von Bedeutung. Der Speicherungszeitraum von vier Wochen ist erforderlich, um eine effektive Rückverfolgbarkeit 
von Infektionen auch praktisch umsetzen zu können. Diese Frist ist auch angemessen, da vor dem Hintergrund der 
Inkubationszeit des Virus, des bis zum Behandlungsbeginn verstreichenden Zeitraums und der sodann erforderlichen 
Anordnung und Durchführung einer Testung ein erheblicher Teil der Speicherfrist bereits verstrichen sein kann, bevor 
das zuständige Gesundheitsamt Maßnahmen zur Rückverfolgung überhaupt einleiten kann. Eine kürzere Frist würde 
sodann die Rückverfolgbarkeit erheblich einschränken. Eine längere Frist ist vor dem Hintergrund des bisher bekannten 
Pandemieverlaufs nicht erforderlich.

Die Regelung zur Kontaktdatenerhebung in Absatz 2 wird durch § 28a Absatz 4 IfSG ergänzt, dessen Bestimmungen im 
Landesrecht nicht zu wiederholen sind. Danach haben die Verantwortlichen sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme 
der erfassten Daten durch Unbefugte ausgeschlossen ist. Die Daten dürfen nicht zu einem anderen Zweck als der Aus-
händigung auf Anforderung an die nach Landesrecht für die Erhebung der Daten zuständigen Stellen verwendet werden 
und sind vier Wochen nach Erhebung zu löschen. Die zuständigen Stellen (nach § 10 Gesundheitsdienstgesetz sind dies 
die Kreise und kreisfreien Städte) sind berechtigt, die erhobenen Daten anzufordern, soweit dies zur Kontaktnachverfol-
gung nach § 25 Absatz 1 IfSG erforderlich ist. Die Verantwortlichen sind in diesen Fällen verpflichtet, den zuständigen 
Stellen die erhobenen Daten zu übermitteln. Eine Weitergabe der übermittelten Daten durch die zuständigen Stellen 
oder eine Weiterverwendung durch diese zu anderen Zwecken als der Kontaktnachverfolgung ist ausgeschlossen. Die 
den zuständigen Stellen übermittelten Daten sind von diesen unverzüglich irreversibel zu löschen, sobald die Daten 
für die Kontaktnachverfolgung nicht mehr benötigt werden.

Nach Satz 5 sind Personen, die im Rahmen einer Erhebung nach dieser Verordnung Kontaktdaten angeben, zu wahr-
heitsgemäßen Angaben verpflichtet. Die vorsätzliche Angabe falscher Kontaktdaten stellt nach § 21 Absatz 2 eine Ord-
nungswidrigkeit dar.

Wer nach der Verordnung Kontaktdaten erhebt, muss auch die Vorgaben der DSGVO erfüllen. Hierzu zählen insbeson-
dere die Einhaltung von Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO, die Einhaltung von Löschregeln nach Artikel 17 
DSGVO und die Erfüllung technisch-organisatorischer Anforderungen nach Artikel 32 DSGVO.

Die digitale Kontaktdatenerhebung über geeignete Apps ist ebenfalls möglich. Dies ist eine zusätzliche Option. Die 
Möglichkeit der Nutzung darf allerdings nicht dazu führen, dass Menschen, die keine Apps nutzen, die Angebote nicht 
wahrnehmen können. 

Zu Absatz 3

Soweit in der Verordnung ein negativer Testnachweis nach § 2 Nummer 7 SchAusnahmV vorausgesetzt wird (insbeson-
dere bei einer Beschränkung auf „getestete Personen“ im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV), erweitert Absatz 3 
die Möglichkeiten, einen solchen Nachweis zu erbringen, gegenüber den Vorgaben aus der SchAusnahmV: 

Zum einen wird nach Nummer 1 die Gültigkeitsdauer von PCR-Tests und anderen molekularbiologischen Tests mittels 
Nukleinsäurenachweis auf 48 Stunden verlängert, während Antigentests weiterhin gemäß § 2 Nummer 7 SchAusnahmV 
nur 24 Stunden gültig sind. 

Zum anderen ist nach Nummer 2 (entgegen § 2 Nummer 7 Buchstabe a SchAusnahmV) ein von einer Schule aus-
gestellter Nachweis über einen unter Aufsicht abgenommenen Test innerhalb der 24-Stunden-Frist auch in anderen 
Einrichtungen verwendbar. Eine Bescheinigung aufgrund einer möglichen Selbstauskunft der oder des Sorgeberech-
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tigten beziehungsweise der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 Schulen-
CoronaVO kann nicht ausgestellt werden. Die Regelung betrifft vor allem die volljährigen Schülerinnen und Schüler. Die 
minderjährigen Schülerinnen und Schüler werden hingegen im Regelfall regelmäßig im Rahmen eines verbindlichen 
schulischen Schutzkonzeptes getestet und brauchen dann überwiegend nicht erneut für andere Einrichtungen getestet 
werden, sofern sie die Testung in der Schule anhand einer Bescheinigung der Schule nachweisen können (siehe jeweils 
bei den jeweiligen Normen). 

Auch minderjährigen Schülerinnen und Schüler von Berufsschulen, die nur einmal jede Woche in der Berufsschule ge-
testet werden und damit nicht von der Regelung des regelmäßigen Testens im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes erfasst sind, kann gemäß § 4 Absatz 3 Nummer 2 eine Bescheinigung seitens der Schule ausgestellt 
werden. Sie gilt dann für 24 Stunden und dient als Nachweis für den Besuch anderer Einrichtungen oder Veranstaltun-
gen, dass die Person getestet ist.

Zu Absatz 3a

Soweit in der Verordnung auch von Geimpften und Genesenen eine zusätzliche Testung verlangt wird, sind Personen 
mit einer Auffrischimpfung davon weitgehend ausgenommen. Diese Ausnahme wird auf einige weitere Fallgruppen 
ausgeweitet. 

Zu Absatz 4

In der Verordnung wird verschiedentlich darauf abgestellt, ob eine Person über einen Impf-, Genesenen- oder Testnach-
weis verfügt. Dies ist insbesondere Voraussetzung für die Einstufung als geimpfte, genesene oder getestete Person, wie 
sich aus § 2 Nummer 2, 4 und 6 SchAusnahmV ergibt. Eine Grundimmunisierung kann zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Verordnung angenommen werden, soweit zwei Impfungen erfolgt sind. Bei Genesenen ist eine Grundimmuni-
sierung in diesem Sinne mit einer der Erkrankung nachfolgenden Impfung erreicht. 

Darüber hinaus wird mitunter darauf abgestellt, ob bereits eine Auffrischimpfung erfolgt ist. Eine Auffrischimpfung ist 
eine solche, wenn nach der Grundimmunisierung) eine weitere Impfung zum Schutz gegen das Coronavirus (Auffri-
schimpfung oder sogenannter „Booster“) durchgeführt wurde. Die Leistungserbringerin oder der Leistungserbringer 
sind nach Satz 1 verpflichtet, die Voraussetzungen (Impf-, Genesungs- oder Testnachweis oder Nachweis der Auffri-
schimpfung) zu prüfen. Dies ist auch durch Delegation an Dritte möglich.

Der Prüfungsumfang ergibt sich aus Nummer 1 Buchstaben. a und b: Um sicherzustellen, dass die den Nachweis vor-
legende Person tatsächlich mit der im Nachweis genannten Person identisch ist, ist es nach Buchstabe a erforderlich, 
dass die Identität zuverlässig anhand eines amtlichen Lichtbildausweises (insbesondere Reisepass, Personalausweis, 
Führerschein) überprüft wird. Es genügt eine bloße Sichtkontrolle, es sind keine Kopien der Nachweise oder der 
Lichtbildausweise anzufertigen. Eine Identitätskontrolle anhand eines amtlichen Lichtbildausweises ist erst ab dem 
16. Lebensjahr vorgeschrieben, da erst ab diesem Zeitpunkt nach § 1 Absatz 1 Personalausweisgesetz eine Ausweispflicht 
besteht. In den Fällen, in denen der Nachweis mittels QR-Code erfolgt, ist die Gültigkeit des Impf-, Genesenen- oder ein 
Testnachweises nach Buchst. b außerdem mit der CovPass Check-App des Robert Koch-Instituts durch die Betreiberin 
oder den Betreiber beziehungsweise die Veranstalterin oder den Veranstalter zu überprüfen. 

Soweit die Verordnung vorsieht, dass Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer ihre Leistungen nur an geimpfte, 
genesene oder getestete Personen oder an Personen mit einer Auffrischimpfung erbringen dürfen, regelt Satz 1 Nummer 2, 
dass korrespondierend auch nur solche Personen diese Leistungen entgegennehmen dürfen. Liegt die erforderliche 
Eigenschaft als geimpfte, genesene oder getestete Personen nicht vor oder hat die Person noch nicht die erforderliche 
Auffrischimpfung erhalten, ist die gleichwohl vorgenommene Entgegennahme einer solcher Leistung nach Absatz 4 
Satz 1 unzulässig und stellt nach § 21 Absatz 2 Nummer 3 bei vorsätzlichem Handeln eine Ordnungswidrigkeit dar. 

Die Testpflicht kann nach Satz 3 in extremen Ausnahmefällen entfallen. Dies gilt, falls Personen, die aufgrund anerkannter 
erheblicher körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, eine Testung vorzunehmen 
beziehungsweise durchführen zu lassen. An einen Nachweis sind strenge Anforderungen zu stellen. Als Nachweis ist 
ein Attest darüber erforderlich, dass aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine 
sichere Testung möglich oder durchführbar ist.

Zu Absatz 5

Bei Gefahr im Verzug muss der Zutritt zu Einrichtungen und Veranstaltungen durch etwa Feuerwehr und Rettungsdienste 
jederzeit auch dann möglich sein, wenn die Hilfskräfte nicht die in dieser Verordnung enthaltenen Anforderungen an 
die Impfung, Genesung oder Testung erfüllen. Dies wird in Absatz 5 ermöglicht.

Zu § 5 (Veranstaltungen)

Eine Veranstaltung ist ein zeitlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht, einer 
Programmfolge mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung in der abgegrenzten Verantwortung 
einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von 
Menschen teilnimmt (vergleiche OLG Düsseldorf, Urteil vom 1. Juli 2014, I-20 U 131/13). Der Veranstaltungsbegriff ist 
sehr weit gefasst: Dazu zählen unter anderem private Feiern aller Art, Unterrichtsformate, bestimmte Kulturangebote 
wie Kino- oder Theateraufführungen und Großveranstaltungen wie Volksfeste und Festivals. Zusammenkünfte von 
weniger als drei Personen stellen keine Veranstaltung dar. 

Die Vorgaben aus § 5 gelten über § 11 Absatz 4 auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer von Sportveranstaltungen.

Nicht von § 5 erfasst werden die in § 5a Absatz 1 ausgenommenen Veranstaltungen. 

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt – über die allgemeinen Anforderungen aus § 3 hinausgehende – zusätzliche Voraussetzungen, die bei 
jeder Veranstaltung innerhalb geschlossener Räume zu erfüllen sind.
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Absatz 1 Satz 1 enthält Teilnehmerobergrenzen. Es dürfen grundsätzlich nur höchstens 500 Gäste teilnehmen. Zu den 
Gästen gehört bei gewerblichen Veranstaltungen nicht das Personal. 

Veranstaltungen mit mehr als 500 Gästen sind nach Satz 2 nur unter zusätzlichen Anforderungen zulässig. So darf die 
sich nach Abzug der ersten 500 Gäste rechnerisch ergebende Restkapazität nur zu maximal 30% ausgelastet werden. 
Rechenbeispiel: Eine Veranstalterin hat eine Halle mit 5.000 Plätzen. Sie darf sie mit 500 zuzüglich 30 % von 4.500 
(=1.350), also insgesamt 1.850 Gästen besetzen.

Die Gesamtkapazitäten ergeben sich in der Regel aus der bauordnungsrechtlichen Genehmigung. Bei der Bemessung 
sind die jeweilig tatsächlich den Gästen zur Verfügung gestellten Flächen ausschlaggebend: Nur Flächen, die tatsächlich 
von Gästen genutzt werden, sind zur Berechnung der Kapazität heranzuziehen.

Nach Satz 3 ist ein Hygienekonzept zu erstellen.

Zu Absatz 1a

Absatz 1a regelt – über die allgemeinen Anforderungen aus § 3 hinausgehende – zusätzliche Voraussetzungen, die bei 
jeder Veranstaltung außerhalb geschlossener Räume zu erfüllen sind.

Absatz 1a Satz 1 enthält Teilnehmerobergrenzen. Es dürfen grundsätzlich nur höchstens 500 Gäste teilnehmen. 

Veranstaltungen mit mehr als 500 Gästen sind nach Satz 2 nur unter zusätzlichen Anforderungen zulässig: So darf die 
sich nach Abzug der ersten 500 Gäste rechnerisch ergebende Restkapazität nur zu maximal 50 % ausgelastet werden. 
Rechenbeispiel: Eine Veranstalterin hat ein Stadion mit 10.000 Plätzen. Sie darf es mit 500 zuzüglich 50% von 9.500 
(=4.750), also insgesamt 5.250 Gästen besetzen. Es sind feste Plätze (Steh- oder Sitzplätze) vorzuhalten, sofern mehr 
als 500 Personen eingelassen werden.

Die Gesamtkapazitäten ergeben sich gegebenenfalls aus der bauordnungsrechtlichen Genehmigung. Bei der Bemes-
sung der Kapazitäten sind die jeweilig tatsächlich den Gästen zur Verfügung gestellten Flächen ausschlaggebend: Nur 
Flächen, die tatsächlich von Gästen genutzt werden, sind zur Berechnung der Kapazität heranzuziehen. 

Nach Satz 3 ist ein Hygienekonzept zu erstellen. Bei mehr als 500 Personen sind zusätzlich die 2G-Anforderungen nach 
Absatz 2 zu beachten.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, wer an Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume und Veranstaltungen außerhalb geschlossener 
Räume (ab 500 Personen) teilnehmen darf. Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelten alle anwesenden Personen, also 
neben Gästen etwa auch Darstellerinnen und Darsteller und anderes Personal. 

Künftig müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Veranstaltung in Innenräumen und bei größeren Veranstaltungen 
außerhalb geschlossener Räume grundsätzlich 2G erfüllen, also entweder geimpft (§ 2 Nummer 2 SchAusnahmV) oder 
genesen (§ 2 Nummer 4 SchAusnahmV) sein. Eine geimpfte Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz 
eines auf sie ausgestellten Impfnachweises ist. Eine genesene Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz 
eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises ist. Asymptomatisch im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sind 
Personen, die keine coronatypischen Symptome (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- 
oder Geschmacksverlust) aufweisen.

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Nachweis für alle Personen ab 16 Jahren mit einem gültigen amtlichen 
Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person auch diejenige Person ist, die 
den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die Veranstalterin oder den Veranstalter 
mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

In Nummer 2 wird geregelt, dass Kinder bis zur ihrer Einschulung keines Testes bedürfen. Dabei wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden 
sein könnte. 

Auch Minderjährige dürfen an Veranstaltungen teilnehmen. Entweder sind sie getestet wie nach § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV vorgeschrieben, oder sie sind Schülerin oder Schüler und haben eine Schulbescheinigung (Nummer 3), da in 
den Schulen Testungen im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes durchgeführt werden. Die minderjährigen 
Schülerinnen und Schüler müssen sich insofern nicht nochmal testen lassen. Die Testungen erfolgen regelmäßig. Die 
Schülerinnen und Schüler müssen ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt die Schule einmalig eine Bescheini-
gung über die Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls ist – wie zum 
Teil in den berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der Bescheinigung an den Zeitraum des 
Schulbesuches anzupassen. Bereits ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit. Ein Schülerausweis reicht 
nicht als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern Schulen Bescheinigungen für tagesak-
tuelle Testungen in der Schule ausfüllen, können minderjährige Schülerinnen und Schüler sie insofern für 24 Stunden 
verwenden, wie sich aus § 4 Absatz 3 Nummer 2 ergibt.

Nach Nummer 4 können auch im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestete Personen teilnehmen, wenn sie aus 
medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können und dies durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung nachweisen. Erfasst werden auch Personen, bei denen ein solcher Zustand zwar bereits beendet ist, 
seither aber noch nicht genügend Zeit für die erforderliche Wartezeit zwischen mehreren erforderlichen Impfungen und 
für den Ablauf der 14-tägigen Karenzzeit aus § 2 Nummer 3 Buchstabe a SchAusnahmV verstrichen ist.

Zu Absatz 3

Ist die Teilnahme an einer Veranstaltung für einzelne Personen beruflich bedingt, zum Beispiel für die Darstellerinnen 
und Darsteller bei Aufführungen oder Mitarbeitende eines Catering-Services, so dürfen diese Personen unabhängig 
von dem Status als geimpfte oder genesene Person auch dann teilnehmen, wenn sie negativ getestet sind und eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen, soweit dies mit dem beruflichen, geschäftlichen oder dienstlichen Zweck vereinbar 
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ist. Weitergehende Regelungen können im Rahmen des Hausrechts der Betreiberin oder des Betreibers der Einrichtung 
erfolgen. Eine beruflich bedingte Teilnahme liegt bei jeder entgeltlichen Tätigkeit vor, wobei nebenberufliche Tätigkeiten 
ausreichen, ebenso eine Tätigkeit im Rahmen einer berufsbezogenen Ausbildung oder eines berufsbezogenen Prakti-
kums. Ehrenamtliche Tätigkeiten erfüllen nicht die Anforderungen an eine berufliche Tätigkeit, auch dann nicht, wenn für 
sie eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Zu einer dienstlichen Tätigkeit zählen auch der Jugendfreiwilligendienst 
und der Bundesfreiwilligendienst. 

Wegen des Verweises auf § 2 Nummer 6 SchAusnahmV ist klargestellt, dass dies ebenfalls nur asymptomatische Per-
sonen im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sein dürfen, die also keine coronatypischen Symptome (namentlich 
Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) aufweisen. Zudem ergeben sich aus 
der Bezugnahme die Anforderungen an den Testnachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV (beispielsweise 
Antigentest unter Aufsicht der Veranstalterin oder des Veranstalters und Bescheinigung eines Testzentrums). § 4 Absatz 
3 Nummer 1 gewährt eine gewisse Lockerung, indem die Geltungsdauer von PCR-Tests und anderen molekularbiolo-
gischen Tests mittels Nukleinsäurenachweis (im Unterschied zu Antigentests) auf 48 Stunden ausgeweitet wird.

Falls nicht nur einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer berufliche, geschäftliche oder dienstlichen Zwecke verfolgen, 
sondern die gesamte Veranstaltung diesen Zwecken dient, gilt die Ausnahmeregelung des § 5a Absatz 2 Nummer 1.

Zu Absatz 4

Alle Teilnehmenden haben bei Veranstaltungen in Innenräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
zu tragen. Ausgenommen ist nur die jeweils vortragende Person. Dies gilt auch bei Veranstaltungen im Außenbereich 
mit mehr als 100 Gästen, soweit sie nach Absatz 1 Satz 2 zulässig sind.

Zu Absatz 4a

Absatz 4a regelt besondere Schutzanforderungen für Personen, die auf Veranstaltungen singen oder Blasinstrumente 
gebrauchen. Unter 2G-Plus Anforderungen sind auch für Laienchöre wieder Auftritte und Proben möglich – das Mas-
kenerfordernis wird nicht aufrechterhalten, solange und soweit Personen singen beziehungsweise musizieren.

Zu Absatz 5 

Eine Veranstaltung fällt unter den weiter gefassten Begriff der Zusammenkunft (§ 2 Absatz 4). Absatz 5 stellt daher klar, 
dass Veranstaltungen zu privaten Zwecken allein den Vorgaben aus § 2 Absatz 4 unterliegen. Damit sind private Feiern 
und Feste grundsätzlich mit bis zu zehn geimpften und genesenen Personen zulässig. Die übrigen Vorgaben für Veran-
staltungen aus § 5, etwa die Erstellung eines Hygienekonzepts oder die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, 
finden keine Anwendung; gleichwohl ist zu beachten, dass für bestimmte Bereiche die dortigen Anforderungen gelten 
können (zum Beispiel für Gaststätten in § 7). Im Rahmen zulässiger privater Veranstaltungen und Zusammenkünfte, 
auch im öffentlichen Raum, bleibt das Tanzen zulässig.

Der Begriff „zu privaten Zwecken“ bezieht sich auf § 2 Absatz 4, wo klargestellt wird, dass sich die Personen bewusst 
entscheiden, als Gruppe etwas gemeinsam zu unternehmen. Persönliche Bekanntschaften sind für die Zusammenset-
zung der Gruppe maßgeblich. Es ist mithin nicht eine Veranstalterin oder Veranstalter, die beziehungsweise der die 
Gruppe zusammensetzt. 

Zu Absatz 6

Veranstaltungen, bei denen der Schwerpunkt beim Tanzen liegt (zum Beispiel Tanzbälle), sind untersagt. Nicht davon 
erfasst sind Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Tanzdarbietung nur zusehen, etwa 
einer Ballettaufführung. Ebenfalls nicht erfasst von diesem Verbot sind Veranstaltungen, bei denen das Tanzen nur be-
gleitend stattfindet, etwa privaten Feiern im Rahmen des Absatz 5 (zum Beispiel Hochzeiten). 

Zu § 5a (Ausnahmen)

Zu Absatz 1

§ 5a Absatz 1 normiert für bestimmte Veranstaltungen und Einrichtungen Ausnahmen von den Vorgaben der §§ 3 und 5. 
Darüber hinausgehende Hygienemaßnahmen sind in eigener Verantwortung zu treffen. 

Andere Vorschriften der Verordnung bleiben durch die Ausnahme unberührt. Beispielsweise sind bei einer nach § 5a 
privilegierten Veranstaltung in einer Gaststätte zwar nicht die Anforderungen der §§ 3 und 5 zu erfüllen, wohl ab er 
diejenigen des § 7.

Zu den ausgenommenen Veranstaltungen nach Nummer 1 zählen beispielsweise Übungen der Feuerwehren. Eben-
falls unter diese Ausnahme fallen Gesellschafts- und Bewegungsjagden auf Schalenwild, einschließlich der An- und 
Abreise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Diese Jagden dienen der Seuchenprävention (zum Beispiel afrikanische 
Schweinepest) und dem Schutz vor Wildschäden in der Land- und Forstwirtschaft und damit der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit. Ebenfalls in der Regel keine Veranstaltung stellen die Inanspruchnahme staatlicher Bera-
tungsleistungen und staatlicher Leistungsverwaltung dar; in beiden Fällen lässt sich der notwendige Teilnehmerkreis 
im Einzelfall aus dem jeweiligen Beratungs- und Leistungskontext ermitteln.

Nach Nummer 2 sind auch Zusammenkünfte, die im Zusammenhang mit außerfamiliären Wohnformen und Hilfe-
leistungs- und Betreuungsangebote im Bereich der Pflege, der Eingliederungshilfe (§§ 15, 15a) sowie der Kinder- und 
Jugendhilfe (§§ 16, 16a) stehen, von den Vorgaben des § 3 und § 5 ausgenommen. Ebenfalls von Ziffer 2 erfasst sind 
die Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 5 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) und die allgemeine Schwan-
gerenberatung nach § 2 SchKG. Für Mitarbeitende gilt jedoch 3G am Arbeitsplatz. Darüber hinaus wird die Einhaltung 
des Mindestabstandes empfohlen, ebenso das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann. Eine Einzelberatung ist gegeben, solange sich die Beratung auf die ratsuchende Person be-
schränkt, der Teilnehmerkreis kann jedoch beispielsweise um Vertrauenspersonen und Sprachmittler erweitert werden. 
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Ausschließlich interne Gruppenangebote unterfallen § 5a Absatz 1 Nummer 2 und sind von den Vorgaben des § 5 ins-
besondere befreit. Diese Angebote werden der Häuslichkeit gleichgesetzt. Familienbesuche in Kantinen und anderen 
Gemeinschaftsräumen sind private Zusammenkünfte. Die Treffen sind von den Bewohnerinnen und Besuchern „selbst-
organisiert“. Andere Angebote mit Externen und Veranstaltungen größerer Art sind von der Privilegierung der Nummer 2 
nicht erfasst und unterfallen § 5 und den dortigen Voraussetzungen.

Ebenso zulässig sind unaufschiebbare Veranstaltungen von Parteien und Wählergruppen. Die allgemeinen Anforde-
rungen nach § 3 sind einzuhalten.

Zulässig ist auch Wahlwerbung durch Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerberinnen und -bewerbern. Diese Stände 
dienen dem Informationsaustausch mit den Wahlberechtigten. In diesem Rahmen wird das Wahlprogramm vorgestellt, 
um Wählerstimmen geworben und Flyer oder Werbegeschenke verteilt. Wahlwerbung ist unter Einbeziehung von In-
formationsständen oder –tischen sowie auch ohne diese möglich. Gerichtet ist diese informatorische Wahlwerbung 
auf die Ansprache einzelner Passantinnen und Passanten. Soweit eine größere Kundgebung erfolgen soll, die über die 
Ansprache einzelner Personen hinausgeht und zu einer Ansammlung größerer Menschenmengen führen kann, ist § 5a 
nicht einschlägig. Diese Art der Wahlwerbung fällt als Versammlung in den Anwendungsbereich des § 6. 

Eheschließungen stellen einen hoheitlichen Akt im Sinne des § 5a dar. Sie sind auch und gerade in den Zeiten, in denen 
die Kontakte aufgrund der Infektionszahlen nach wie vor reduziert werden müssen, für die Brautpaare eine besondere 
Veranstaltung, die in ihrer emotionalen Bedeutung für die Menschen weit über den staatlichen Akt der Eheschließung 
und deren Beurkundung hinausgeht.

Eheschließungen sollen in den zur Verfügung stehenden Räumen so gestaltet werden, dass unter Berücksichtigung 
der verwaltungsinternen Hygieneregelungen möglichst zumindest der enge Familienkreis, insbesondere Kinder und 
Eltern, sowie Trauzeugen an der Trauung neben der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten und gegebenenfalls 
der Dolmetscherin oder dem Dolmetscher teilnehmen können. Die Möglichkeiten, die die Räumlichkeiten vor Ort bieten, 
selbstverständlich unter Berücksichtigung des Schutzes der Beschäftigten und der Gäste vor Infektionen, sollen genutzt 
werden. Dabei sollten auch größere Räume wie zum Beispiel der Ratssaal oder ein Sitzungssaal als Trauzimmer zur 
Nutzung in Betracht gezogen werden, wenn die Eheschließenden in Begleitung mehrerer Personen kommen möchten.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 regelt für die dort genannten Veranstaltungen die Geltung von 3G-Zugangsvoraussetzungen.

Von Nummer 1 erfasst sind solche Zusammenkünfte, die insgesamt beruflichen, geschäftlichen oder dienstlichen Zwe-
cken dienen. Trifft dies nur auf einzelne Teilnehmerinnen oder Teilnehmer der Veranstaltung zu, gelten dagegen die 
2G-Vorgaben des § 5 einschließlich der Ausnahme in Absatz 3. Zu den beruflich oder dienstlich begründeten Zusam-
menkünften nach Absatz 2 Nummer 1 gehören auch berufliche oder dienstliche Fortbildungsveranstaltungen, die von 
der Arbeitgeberin oder von dem Arbeitgeber oder von der Dienstherrin oder von dem Dienstherrn selbst veranstaltet 
werden. Im Bereich der Gesundheits- und Pflegeberufe gilt dies entsprechend für durch Rechtsakt geregelte Weiterbil-
dungen. Eine beruflich bedingte Tätigkeit liegt bei jeder entgeltlichen Tätigkeit vor, wobei nebenberufliche Tätigkeiten 
ausreichen, ebenso eine Tätigkeit im Rahmen einer berufsbezogenen Ausbildung oder eines berufsbezogenen Praktikums. 
Ehrenamtliche Tätigkeiten erfüllen nicht die Anforderungen an eine berufliche Tätigkeit, auch dann nicht, wenn für sie 
eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Zu einer dienstlichen Tätigkeit zählen auch der Jugendfreiwilligendienst 
und der Bundesfreiwilligendienst. Nach § 28b Absatz 1 IfSG gilt für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Beschäftigte 
an Arbeitsstätten 3G.

Unter Nummer 2 werden auch Prüfungs- und Studieneingangsveranstaltungen unter eine 3G-Systematik gestellt.

Nach Satz 2 gelten für die in Satz 1 aufgeführten Veranstaltungen weder die Teilnehmerobergrenzen aus § 5 Absatz 1 
noch die Maskenpflichten aus § 5 Absatz 4.

Zu § 5b (Wahlen und Abstimmungen)

Bei öffentlichen Wahlen und Abstimmungen, insbesondere Bürgerentscheiden, bedarf es aufgrund der aktuellen Corona-
Pandemie der Beachtung der allgemeinen Hygieneregelungen, um den Infektionsschutz der Wählerinnen und Wähler 
als auch der Wahlvorstände bestmöglich sicherzustellen und dem Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit 
hinreichend Rechnung zu tragen. Da es bei Wahlen und Abstimmungen zu einer Vielzahl von Kontakten kommt, ist es 
erforderlich, entsprechende Infektionsschutzmaßnahmen zu ergreifen. Gerade im Hinblick auf die Landtagswahl ist es 
zur Wahrung der Einheitlichkeit der Wahl geboten, eine landesweit einheitliche Regelung zu treffen. Verletzen Personen 
die getroffenen Regelungen, können sie nach § 37 Satz 2 Landeswahlgesetz des Wahlgebäudes verwiesen werden; 
aufgrund des Infektionsschutzes wird von dieser Möglichkeit regelmäßig Gebrauch zu machen sein. 

Zu Absatz 1

Die Regelung beschreibt den Anwendungsbereich für die Wahlhandlung, Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses. Erfasst wird damit insbesondere die kommende Landtagswahl. Ebenso erstreckt sich die Regelung auf Wahlen der 
kommunalen Ebene sowie Abstimmungen (Bürgerentscheide und Volksentscheide). Sonstige Sitzungen der Wahl- und 
Abstimmungsausschüsse bei öffentlichen Wahlen und Abstimmungen werden dagegen von § 5a Nummer 1 erfasst. 
§ 5b ist eine Sondervorschrift zu Veranstaltungen, deshalb gilt § 5 nicht. Wie bei § 5a wird auch § 3 ausgenommen. 

Zu Absatz 2

Die von den Wahlbehörden zu erstellenden Hygienekonzepte für die Wahlgebäude richten sich nach § 4 Absatz 1. Die 
Stimmabgabe im Wahllokal ist den Wählerinnen und Wählern möglich, ohne geimpft, genesen oder getestet zu sein. 
Aus diesem Grunde muss gewährleistet werden, dass für Personen, die sich im Wahlgebäude aufhalten, kein erhöhtes 
Infektionsrisiko besteht. So müssen zum einen die Wahlvorstände, die sich über den Wahltag einer Vielzahl von Kontakten 
ausgesetzt sehen, geschützt werden. Zum anderen soll insbesondere den Wählerinnen und Wählern die Stimmabgabe 
in einer sicheren Umgebung ermöglicht werden. Aus diesem Grunde ist im Wahlgebäude ein Mindestabstand von 
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1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Ausgenommen von der Verpflichtung, den Mindestabstand von 1,5 Me-
tern einzuhalten, sind Hilfspersonen der Wählerin oder des Wählers bei der Wahlhandlung (§ 57 BWO) oder Personen, 
die einander nahestehen, zum Beispiel Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner oder Eltern und ihre Kinder.

Zu Absatz 3

Im Wahlgebäude besteht zur Vermeidung von gesundheitlichen Risiken die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung im Sinne von § 2a Absatz 1 Satz 1. Dabei gelten die in § 2a Absatz 1 Satz 2 aufgelisteten Ausnahmen. 
Insbesondere dürfen Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies unter Vorlage eines ärztlichen oder psychotherapeutischen Attestes 
glaubhaft machen können, das Wahlgebäude ohne Mund-Nasen-Bedeckung betreten. Zudem besteht für die Wählerinnen 
und Wähler die Möglichkeit, rechtzeitig im Vorfeld auf die Alternative der Briefwahl auszuweichen (§ 27 Absatz 4 BWO). 

Die Ausübung des Wahlrechts wird durch die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, nicht eingeschränkt. 

Die Mitglieder der Wahl- und Abstimmungsvorstände, die sich während des gesamten Wahltags im Wahlgebäude 
aufhalten, können die Mund-Nasen-Bedeckung ablegen, sofern sie einen festen Steh- oder Sitzplatz eingenommen 
haben und ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Mitgliedern des Wahl- und Abstimmungsvorstands sowie 
zu Wählerinnen und Wählern eingehalten oder die Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete physische Barrieren 
verringert wird.

Sofern eine Person, die sich als Teil der Öffentlichkeit im Wahlgebäude aufhält, gemäß § 2a Absatz 1 Satz 2 von der 
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit ist, muss sie einen negativen Corona-Test im Sinne des 
§ 2 Nummer 7 SchAusnahmVO nachweisen. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein; im Fall eines molekularbiolo-
gischen (zum Beispiel PCR-) Tests nach § 4 Absatz 3 Nummer 1 höchstens 48 Stunden. Bei geimpften und genesenen 
Personen nach § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV tritt der Impfnachweis nach § 2 Nummer 3 SchAusnahmV oder der 
Genesenennachweis nach § 2 Nummer 4 SchAusnahmV an die Stelle eines Testnachweises.

Zu Absatz 4

Wegen der langen Aufenthaltsdauer im Wahllokal ist es erforderlich, dass die Mitglieder der Wahl- und Abstimmungs-
vorstände geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sind. Letzteres bedeutet nach § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV, dass sie über einen höchstens 24 alten Antigentest oder gemäß § 4 Absatz 3 Nummer 1 über einen 
höchstens 48 Stunden alten molekularbiologischen Test (zum Beispiel PCR-Test) verfügen und keine typischen Symp-
tome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen. 

Zu § 6 (Versammlungen)

In Abgrenzung zu den allgemeinen Veranstaltungen, für die § 5 gilt, regelt § 6 die Versammlungen im Sinne des Ver-
sammlungsrechts. Unter den Versammlungsbegriff fallen auch größere Auftritte zur Wahlwerbung, wie zum Beispiel 
öffentliche Reden von Kandidatinnen oder Kandidaten.

Zu Absatz 1

Es gelten die allgemeinen Anforderungen aus § 3, die Versammlungsleiterin oder der Versammlungsleiter hat die 
Einhaltung der Hygienestandards zu gewährleisten. Darüber hinaus ist ein Hygienekonzept zu erstellen. Auch bei 
Eilversammlungen ist es den Organisatorinnen und Organisatoren noch möglich, ein zumindest grundlegendes Hy-
gienekonzept zu erstellen. Für sogenannte Spontanversammlungen, die sich aufgrund eines spontanen Entschlusses 
augenblicklich bilden, wäre die Pflicht zur Erstellung eines Hygienekonzepts jedoch eine verfassungsmäßig unzulässige 
Beschränkung, da sie faktisch unmöglich gemacht würden. Diese sind daher ausgenommen. Die praktische Bedeutung 
dieser Versammlungen ist jedoch gering.

Zu Absatz 2

Aufgrund der konstituierenden Bedeutung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 GG für die freiheit-
lich demokratische Grundordnung bleiben Versammlungen weiterhin auch innerhalb geschlossener Räume zulässig, 
ohne dass eine Beschränkung auf geimpfte, genesene oder getestete Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt. Zur Ge-
währleistung des Infektionsschutzes dürfen dann nur die Hälfte der zur Verfügung stehenden Sitzplätze und unmittelbar 
angrenzende Sitzplätze nur von einander nahestehenden Personen besetzt werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sind zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gemäß § 2a in geschlossenen Räumen verpflichtet, auch wenn sie sich 
auf ihrem Sitzplatz befinden. Nur der jeweils Vortragende muss keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Zu Absatz 3

Die Anforderungen des Absatzes 2 Satz 1 an Abstände im sogenannten „Schachbrettmuster“ gelten nicht, wenn aus-
schließlich geimpfte oder genesene Personen teilnehmen. Nach Nummer 1 sind das Personen ohne Symptome (nament-
lich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust), die einen auf sie ausgestellten 
Impfnachweis haben. Auch Genese sind erfasst. Sie haben einen auf sie ausgestellten Genesenenausweis und weisen 
auch keine Symptome auf. 

Auch bei der Teilnahme Minderjähriger kann von den Abstandserfordernissen im sogenannten „Schachbrettmuster“ 
abgesehen werden. In Nummer 2 wird dies erweitert auf Kinder bis zur ihrer Einschulung. Und in Nummer 3 auf 
Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden und eine 
Schulbescheinigung darüber haben.

Die Testungen in der Schule erfolgen regelmäßig. Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Testung jedoch nachwei-
sen. Hierfür stellt die Schule einmalig eine Bescheinigung über die Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls ist – wie zum Teil in den berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der 
Wirksamkeit der Bescheinigung an den Zeitraum des Schulbesuches anzupassen. Ein Schülerausweis reicht nicht 
als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern Schulen Bescheinigungen für tagesaktuelle 
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Testungen in der Schule ausfüllen, können Schülerinnen und Schüler sie für 24 Stunden verwenden, wie sich aus § 4 
Absatz 3 Nummer 2 ergibt.

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Impf-, Genesenen- oder Testnachweis für alle Personen ab 16 Jahren 
mit einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person 
auch diejenige Person ist, die den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die 
Versammlungsleitung mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

Nach Nummer 4 können auch im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestete Personen teilnehmen, wenn sie aus 
medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können und dies durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung nachweisen. Erfasst werden auch Personen, bei denen ein solcher Zustand zwar bereits beendet ist, 
seither aber noch nicht genügend Zeit für die erforderliche Wartezeit zwischen mehreren erforderlichen Impfungen und 
für den Ablauf der 14-tägigen Karenzzeit aus § 2 Nummer 3 Buchstabe a SchAusnahmV verstrichen ist.

Zu Absatz 3a

Auch in Außenbereichen ist bei großen Teilnehmerzahlen, gerade bei sich fortbewegenden Versammlungen, eine In-
fektionsgefahr gegeben. Anders als bei Veranstaltungen nach § 5 ist bei Versammlungen eine Teilnehmerzahl von über 
100 grundsätzlich zulässig, es ist dann aber von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen. 

Zu Absatz 4

In Absatz 4 wird klargestellt, dass die zuständigen Behörden die zulässigen Versammlungen im Einzelfall beschränken, 
das heißt mit Auflagen versehen, oder gänzlich untersagen können, wenn die konkreten Umstände eine unter epide-
miologischen Gesichtspunkten zu verantwortende Durchführung nicht zulassen. Abweichungen von den Vorgaben 
der Absätze 1 bis 3a können genehmigt werden, wenn sie im Einzelfall ausnahmsweise zum Infektionsschutz nicht 
erforderlich sein sollten.

Zu § 7 (Gaststätten)

Es wird zwischen Gaststätten innerhalb und außerhalb geschlossener Räume hinsichtlich der Vorgaben differenziert. 
Was eine Gaststätte ist, ergibt sich aus § 1 des Gaststättengesetzes. Für Gaststätten gilt innerhalb geschlossener Räume 
grundsätzlich eine 2G Plus-Regelung. Nach Absatz 3 sind Diskotheken und ähnliche Einrichtungen aktuell zu schließen.

Die allgemeinen Anforderungen an die Hygiene für jedermann, das Kontaktverbot nach § 2 Absatz 4 und auch die allge-
meinen Pflichten für Einrichtungen mit Publikumsverkehr nach § 3 gelten auch für Gaststätten. Wer in einer Gaststätte 
an einem Tisch sitzen darf, ergibt sich aus § 2 Absatz 4. Grundsätzlich sind dies zehn geimpfte oder genesene Gäste im 
Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV – unabhängig aus wie vielen Haushalten sie kommen. Zu den weiteren 
Einzelheiten – beispielweise zu den Minderjährigen – siehe § 2 Absatz 4. 

Zu Absatz 1

Nach der Nummer 1 bedarf es eines Hygienekonzeptes, in dem auf die Anzahl der zu belegenden Plätze unter Berück-
sichtigung der erforderlichen Raumbelüftung eingegangen wird. 

Nummer 2 regelt, wer innerhalb geschlossener Räume von Gaststätten bewirtet werden darf.

Eine Terrasse mit an allen Seiten geschlossenen Außenwänden beispielsweise aus Glas ist kein solcher „innerhalb 
geschlossener Raum“, wenn kein Dach vorhanden ist. Insofern ist auch ein Wintergarten mit fahrbarem Dach kein 
geschlossener Raum, wenn das Dach geöffnet ist. Eine Markise, die in der Regel an der Hauswand fest montiert ist, 
ist in Kombination mit seitlichen Windschutzvorrichtungen jedoch nicht zulässig, außer die Windschutzvorrichtungen 
schließen von der Höhe her nicht an die Markise an und es verbleibt ausreichend Raum für den Luftaustausch. Ist die 
Terrasse hingegen überdacht wie bei einem Zelt, Pavillon oder anderen Unterständen, darf die Gastronomie nur dann 
als außerhalb geschlossener Räume angesehen werden, wenn maximal eine Seitenwand vorhanden ist. Bei zwei oder 
mehr Seitenwänden und einem Dach handelt es sich um eine Gaststätte innerhalb geschlossener Räume und es gelten 
die Vorgaben nach Nummer 2.

Die Vorgaben nach Nummer 2 gelten nur für Gäste, die innerhalb geschlossener Räume speisen oder trinken, mithin 
bewirtet werden möchten. Für Gäste, die nur außerhalb geschossener Räume bewirtet werden, gilt die Nummer 2 hin-
gegen nicht. Sofern diese Gäste zwecks Aufsuchung der Toilette die Innenräume der Gaststätte betreten müssen, liegt 
keine Bewirtung vor (siehe jedoch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gemäß Nummer 3).

Gemäß Nummer 2 Buchstabe a dürfen geimpfte oder genesene Personen bewirtet werden. Das sind Gäste ohne Sym-
ptome, die einen auf sie ausgestellten Impfnachweis oder einen auf sie ausgestellten Genesenenausweis haben und 
keine Symptome aufweisen. Asymptomatisch im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sind Personen, die keine 
coronatypischen Symptome (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacks-
verlust) aufweisen. Da sich die Gäste lange ohne Maske beim Essen und Trinken in der Gaststätte aufhalten, müssen 
sie wegen der Übertragbarkeit des Coronavirus durch Aerosole auch angesichts der Omikronvariante zusätzlich noch 
getestet sein. Von dieser zusätzlichen Testverpflichtung für die Gäste, die die Gastwirte auch nach § 4 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 überprüfen müssen, ist abzusehen, wenn nach der vollständigen Schutzimpfung (Grundimmunisierung) 
eine Auffrischimpfung erfolgt ist. Eine solche Grundimmunisierung kann zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ver-
ordnung angenommen werden, soweit zwei Impfungen erfolgt sind. Bei Genesenen ist eine Grundimmunisierung in 
diesem Sinne mit einer der Erkrankung nachfolgenden Impfung erreicht. Die Betreiberin oder der Betreiber hat gemäß 
§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 auch den Nachweis der Auffrischimpfung zu überprüfen. 

Mit Buchstabe b wird geregelt, dass Kinder bis zur ihrer Einschulung keines Testes bedürfen. Dabei wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden 
sein könnte. In diesem Fall bestünde ansonsten eine tagesaktuelle Testpflicht. Das wäre unverhältnismäßig. 
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Auch Minderjährige dürfen bewirtet werden. Entweder sind sie getestet, wie nach § 2 Nummer 6 SchAusnahmV vorge-
schrieben, oder sie sind Schülerin oder Schüler und haben eine Schulbescheinigung (Buchstabe c). Die minderjährigen 
Schülerinnen und Schüler müssen sich insofern nicht nochmal testen lassen. Die Testungen in der Schule erfolgen 
regelmäßig. Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt die Schule einmalig 
eine Bescheinigung über die Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls 
ist – wie zum Teil in den berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der Bescheinigung an den 
Zeitraum des Schulbesuches anzupassen. Bereits ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit. Ein Schüler-
ausweis reicht nicht als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. 

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Nachweis für alle Personen ab 16 Jahren mit einem gültigen amtlichen 
Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person auch diejenige Person ist, die 
den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die Betreiberin oder den Betreiber 
mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

Nach Buchstabe d können auch im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestete Personen teilnehmen, wenn sie 
aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können und dies durch Vorlage einer ärztli-
chen Bescheinigung nachweisen. Erfasst werden auch Personen, bei denen ein solcher Zustand zwar bereits beendet 
ist, seither aber noch nicht genügend Zeit für die erforderliche Wartezeit zwischen mehreren erforderlichen Impfungen 
und für den Ablauf der 14-tägigen Karenzzeit aus § 2 Nummer 3 Buchstabe a SchAusnahmV verstrichen ist.

In Nummer 3 wird für Gäste eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a innerhalb 
geschlossener Räume geregelt. Das gilt auch für Gäste, die in Außenbereichen bewirtet werden, die aber die Innenräume 
der Gaststätte betreten wollen (etwa zur Toilettenbenutzung oder zum Bezahlen). Gäste, die sich an einem festen Stehplatz 
mit Tisch oder Sitzplatz befinden, können ihre Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen. Während der Nahrungsaufnahme 
ergibt sich dies bereits aus § 2a Satz 2 Nummer 4, gilt darüber hinaus aber auch, wenn sich die Gäste dort vor der oder 
im Anschluss an die Nahrungsaufnahme unterhalten. Nummer 3 regelt auch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung für Externe (also nicht die Gastwirtinnen und Gastwirte und die Beschäftigten, die von Nummer 4 erfasst 
werden), mithin beispielsweise Handwerkerinnen und Handwerker oder Lieferdienste. 

In Nummer 4 wird geregelt, dass Gastwirtinnen und Gastwirte und Beschäftige eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen 
müssen, sofern sie sich in Bereich mit Publikumsverkehr aufhalten. Das gilt sowohl innerhalb als auch außerhalb ge-
schlossener Räume. 

Nach Nummer 5 darf der Verzehr von Speisen und Getränken innerhalb geschlossener Räume nur noch an festen 
Sitzplätzen oder Stehplätzen mit Tischen erfolgen. Beispielsweise dürfen Getränke nun nicht mehr alleine oder in einer 
Gruppe im Stehen ohne Tisch verzehrt werden. 

Zu Absatz 2

Unabhängig von dem Status als geimpfte oder genesene Person dürfen Personen in bestimmten Konstellationen auch 
dann bewirtet werden, wenn sie negativ getestet sind. Wegen des Verweises auf § 2 Nummer 6 SchAusnahmV ist klar-
gestellt, dass dies ebenfalls nur asymptomatische Personen im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sein dürfen, 
die also keine coronatypischen Symptome (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder 
Geschmacksverlust) aufweisen. Zudem ergeben sich aus der Bezugnahme die Anforderungen an den Testnachweis 
im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV (beispielsweise Antigentest unter Aufsicht der Versammlungsleitung und 
Bescheinigung eines Testzentrums). § 4 Absatz 3 Nummer 1 gewährt eine gewisse Lockerung, indem die Geltungsdauer 
von PCR-Tests und anderen molekularbiologischen Tests mittels Nukleinsäurenachweis (im Unterschied zu Antigentests) 
auf 48 Stunden ausgeweitet wird.

Davon erfasst sind gemäß Nummer 1 Bewirtungen in Betriebskantinen, da dort nur betriebsangehörige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und keine Gäste bewirtet werden. 

Des Weiteren können gemäß Nummer 2 auch getestete Personen bewirtet werden, wenn sie die Bewirtung aus geschäft-
lichen, beruflichen oder dienstlichen Gründen in Anspruch nehmen und dies ohne Durchmischung mit den anderen 
Gästen erfolgt.

Nummer 3 ist eine spezielle Regelung für Gäste von Beherbergungsbetrieben, die dort bewirtet werden. Sofern diese 
Gäste aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen Gründen als getestete Personen beherbergt werden, dürfen 
sie im Betrieb unter denselben Voraussetzungen bewirtet werden. Zusätzlich müssen sie sich von anderen Gästen der 
Gaststätte getrennt aufhalten. Sofern sie hingegen geimpft oder genesen sind, gilt diese Einschränkung nicht. Insofern 
dürfen diese Gäste bereits nach Buchstabe a überall in der Gaststätte Platz nehmen.

Schließlich können nach Nummer 4 auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von unaufschiebbaren Veranstaltungen 
von Parteien und Wählergruppen zur Aufstellung von Wahlbewerberinnen und -bewerbern bewirtet werden, wenn 
diese getestet sind.

Zu Absatz 3

Diskotheken und ähnliche Einrichtungen, die den Schwerpunkt beim Tanzen haben, müssen schließen. Parallel hierzu ist 
das Tanzen der Gäste auf Veranstaltungen für unzulässig erklärt worden. Als Gaststätte dürfen sie hingegen weiterhin 
Speisen und Getränke anbieten. Es gelten die Voraussetzungen nach Absatz 1. 

Die bisherige Regelung für bestimmte Gaststätten innerhalb geschlossener Räume und zwar für solche, in denen bei 
typischer Betrachtungsweise die Gäste nicht überwiegend an Tischen beziehungsweise an einem Bartresen speisen oder 
trinken, entfällt. Gemeint waren Bars oder Kneipen. Für diese Gaststätten gelten nun die allgemeinen Vorgaben des 
Absatz 1, die nun deutlich erhöht sind und so auch dem besonderen Infektionsrisiko einer Bar oder Kneipe Rechnung 
tragen können. Das gilt insbesondere für die Maskenpflicht für Gäste aus Nummer 3 sowie das Verbot aus Nummer 5, 
Speisen und Getränke zu verzehren, wenn man sich nicht an einem festen Sitzplatz oder Stehplatz mit Tisch befindet. 
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Daraus ergibt sich insbesondere, dass Gäste, die auf einer freien Fläche herumstehen, keine Getränke konsumieren dürfen 
und daher auch nicht nach § 2a Satz 2 Nummer 4 für die Nahrungsaufnahme von der Maskenpflicht ausgenommen sind.

Zu § 8 (Einzelhandel)

Zu Absatz 1

Betreiberinnen und Betreiber von Verkaufsstellen müssen ein Hygienekonzept im Sinne von § 4 Absatz 1 erstellen. Dabei 
ist sicherzustellen, dass es zu keinen Ansammlungen von Kundinnen und Kunden kommt. Auch wenn keine Pflicht hierzu 
besteht, bietet es sich an, auf die Anzahl der Kontrollkräfte und deren Aufgaben zur Einhaltung der Verpflichtungen aus 
dieser Verordnung einzugehen. Als Kontrollkräfte können dabei auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftes 
eingesetzt werden, sofern sie dabei jedoch parallel zur Kontrolltätigkeit keine Verkaufs- und Beratungstätigkeit im 
Geschäft vornehmen. Bei Ein-Personenbetrieben (zum Beispiel inhabergeführte Einzelhandelsbetriebe ohne weiteres 
Personal oder Geschäften mit nur einer im Ladenlokal beschäftigten Person) kann die im Verkaufsraum anwesende 
Person sowohl die Kontroll- als auch die Verkaufstätigkeit wahrnehmen. Weiterhin wird vorgegeben, dass Möglichkeiten 
zur Handdesinfektion im Eingangsbereich vorhanden sind. Für die Verkaufsstellen bei Dienstleisterinnen und Dienst-
leistern und Handwerkerinnen und Handwerkern gilt § 9.

Die bisherigen 2G-Anforderungen entfallen ebenso wie die darauf bezogenen Kontroll- und Dokumentations- und 
Aufbewahrungspflichten. Personenbezogene Daten sind daher mit Inkrafttreten dieser Verordnung zu löschen.

Zu Absatz 2

Weil in Einkaufszentren und Outlet-Centern Geschäfte konzentriert vorhanden sind, bedarf es in Absatz 2 besonderer 
zusätzlicher Regelungen für deren Betreiberinnen und Betreiber, damit auch steuernd in die Flächen vor den einzelnen 
Geschäften eingegriffen wird. Hierzu müssen die Betreiberinnen und Betreiber dem zuständigen Gesundheitsamt ein 
Hygienekonzept vorlegen und sich genehmigen lassen, bevor das Einkaufszentrum oder das Outlet-Center betrieben 
werden darf. Ihre Verpflichtung, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu 
gewährleisten, ergibt sich aus § 4 Absatz 1 Satz 3. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für sämtliche Personen, insbesondere Kundinnen und Kunden sowie 
das Personal, auf denjenigen Flächen, auf denen mit Kundinnen und Kunden Kontakte entstehen können. Dies betrifft 
auch Theken- und Tresenbereiche. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist erforderlich, um die Übertra-
gung des Coronavirus zu verringern. Nicht erfasst sind dagegen Sozial- und Gemeinschafträumen, die ausschließlich 
dem Personal zugänglich sind, weil dort kein Publikumsverkehr stattfindet. Wie in § 2a Satz 4 am Ende angegeben, 
wird empfohlen, FFP2-Masken oder vergleichbare Standards zu verwenden. 

Die bisherige Regelung, wonach darüber hinaus das Personal nach Satz 2 von der Maskenpflicht befreit ist, wenn dieses 
beispielsweise durch eine geeignete Trenn- und Schutzwand vor einer möglichen Tröpfchen- und Aerosolübertragung 
durch Kundinnen oder Kunden geschützt ist, wird gestrichen. Wegen der hohen Übertragbarkeit des Coronavirus auf-
grund der Omikron-Variante ist die Ausnahmeregelung nicht mehr möglich. Die Trennwände können natürlich bestehen 
bleiben. Das Personal muss jedoch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist ab dem Betreten 
der Verkaufsfläche (Eingangstür) und während des gesamten Aufenthaltes in Verkaufs- und Warenausgabestellen des 
Einzelhandels, in abgeschlossenen Verkaufsständen und in überdachten Verkehrsflächen von Einkaufszentren – nicht 
gemeint sind überdachte Parkplätze der Einkaufszentren – zu tragen. Auch für Kundinnen und Kunden gilt die bisherige 
Ausnahme aus Satz 2, wenn geeignete physische Barrieren eine Tröpfchen- und Aerosolübertragung entgegenwirken 
nicht mehr. Hiervon war die einzelne Umkleidekabine erfasst. 

Näheres zu der Mund-Nasen-Bedeckung findet sich in § 2a. 

Die Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber sowie die Betreiberinnen und Betreiber des Einkaufszentrums oder 
des Outlet-Centers haben nach Satz 2 im Rahmen ihres Hausrechtes mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln 
dafür zu sorgen, dass die Maskenpflicht beachtet wird. Die Ausübung des Hausrechts bedeutet, dass sie notfalls den 
Aufenthalt der Kundinnen und Kunden in dem Geschäft oder dem Einkaufszentrum beziehungsweise Outlet-Center 
beenden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es Kundinnen und Kunden gibt, die nach § 2a nicht verpflichtet sind, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Zu § 9 (Dienstleistungen)

Die bisherigen 2G-Anforderungen in Ladenlokalen mit Publikumsverkehr entfallen. Ebenso entfallen die darauf bezo-
genen Kontroll-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten. Personenbezogene Daten sind daher mit Inkrafttreten 
dieser Verordnung zu löschen.

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 wird die im Einzelhandel bereits bestehende Maskenpflicht auf Ladenlokale ausgeweitet, soweit dort 
Publikumsverkehr herrscht. Dies gilt nicht, wenn das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung mit der Art der erbrachten 
Dienstleistung unvereinbar ist, etwa bei der Bartpflege. Die bisherige Ausnahme, wenn durch geeignete physische 
Barrieren dafür Sorge getragen wird, dass die Infektionsgefahr ebenso wirksam ausgeschlossen wird wie mit einer 
Mund-Nasen-Bedeckung, wird wie bei § 8 Absatz 3 im Einzelhandel gestrichen. Wie im Einzelhandel werden die Be-
treiberinnen und Betreiber verpflichtet, die Beachtung Maskenpflicht durchzusetzen, notfalls unter Nutzung ihres oder 
seines Hausrechts.

Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung bei körpernahen Dienstleistungen aus Absatz 5 wird in Absatz 2 
übernommen und angepasst. Für alle körpernahen Dienstleistungen in Ladenlokalen oder auch außerhalb von La-
denlokalen gilt nunmehr einheitlich eine Maskenpflicht für Dienstleisterinnen und Dienstleister sowie Kundinnen und 
Kunden. Soweit die Art der Dienstleistung (beispielsweise Kosmetik im Gesicht oder beim Bartschneiden) mit dem 
Tragen einer Maske nicht möglich ist, kann die Maske abgenommen werden. 
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Zu Absatz 2

Absatz 3 regelt die Voraussetzungen für die Dienstleisterin oder den Dienstleister bei Dienstleistungen mit Körperkon-
takt. Dazu gehören beispielsweise Friseurdienstleistungen oder ambulante Pflegeleistungen. Zum Schutz der Kundin-
nen und Kunden muss sie oder er geimpft, genesen oder getestet sein. Aufgrund der Bezugnahme auf § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV muss die Testung gegebenenfalls jeden Tag erneut erfolgen, da ein Antigentest nur eine Gültigkeit von 
24 Stunden hat. Ein PCR-Test hat hingegen eine Gültigkeit von 48 Stunden gemäß § 4 Absatz 3 Nummer 1. Zudem muss 
die Dienstleisterin oder der Dienstleister eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

Satz 2 betrifft ergänzend die Dienstleistungen in ambulanten Pflegediensten. Auch dort gilt 3G. Geimpfte oder genesene 
Dienstleisterinnen oder Dienstleister müssen sich zusätzlich ab dem 17. Januar 2022 dreimal pro Woche testen lassen. 
Eine Auffrischimpfung entbindet nicht von der dreimaligen Testung. Nicht geimpfte oder nicht genesene Dienstleiste-
rinnen und Dienstleister müssen sich jeden Tag testen lassen. 

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt, wer Dienstleistungen mit Körperkontakt in Anspruch nehmen darf. Gemäß Ziffer 1 dürfen dies geimpfte 
oder genesene Personen. Das sind Kundinnen und Kunden ohne Symptome, die einen auf sie ausgestellten Impfnach-
weis oder einen auf sie ausgestellten Genesenenausweis haben und keine Symptome aufweisen. Asymptomatisch im 
Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sind Personen, die keine coronatypischen Symptome (namentlich Atemnot, 
neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) aufweisen. Aufgrund des engen körperlichen 
Kontakts müssen sie wegen der Übertragbarkeit des Coronavirus durch Aerosole auch angesichts der Omikronvariante 
zusätzlich noch getestet sein, wenn die Kundinnen und der Kunde bei der Dienstleistung wegen ihrer Art der Ausführung 
(siehe Absatz 2 Satz 1) oder weil sie oder er wegen körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung gemäß 
§ 2a Satz 2 Nummer 2 keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen kann beziehungsweise muss. Sollte jedoch wegen einer 
anerkannten schwerwiegenden körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung die Durchführung eines 
Tests nicht möglich sein und insofern eine unzumutbare Härte für die betroffene Person darstellen, muss gemäß § 4 
Absatz 4 Satz 2 die zusätzliche Testung nicht erfolgen. Von dieser zusätzlichen Testverpflichtung ist zudem abzusehen, 
wenn nach der vollständigen Schutzimpfung (Grundimmunisierung) eine Auffrischimpfung erfolgt ist. Eine solche 
Grundimmunisierung kann zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung angenommen werden, soweit zwei 
Impfungen erfolgt sind. Bei Genesenen ist eine Grundimmunisierung in diesem Sinne mit einer der Erkrankung nach-
folgenden Impfung erreicht. Die Dienstleisterin oder der Dienstleister hat gemäß § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 auch 
den Nachweis der Auffrischimpfung zu überprüfen. In Nummer 2 wird geregelt, dass Kinder bis zur ihrer Einschulung 
keines Testes bedürfen. Dabei wird dem Umstand Rechnung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollen-
dung des siebten Lebensjahres eingeschult worden sein könnte. In diesem Fall bestünde ansonsten eine tagesaktuelle 
Testpflicht. Das wäre unverhältnismäßig. 

Auch Minderjährigen gegenüber dürfen körpernahe Dienstleistungen erbracht werden. Entweder sind sie getestet, 
wie nach § 2 Nummer 6 SchAusnahmV vorgeschrieben, oder sie sind Schülerin oder Schüler und haben eine Schulbe-
scheinigung (Nummer 3), da in den Schulen Testungen im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes durchgeführt 
werden. Die minderjährigen Schülerinnen und Schüler müssen sich insofern nicht nochmal testen lassen. Die Testungen 
in der Schule erfolgen regelmäßig. Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt 
die Schule einmalig eine Bescheinigung über die Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzep-
tes aus; gegebenenfalls ist – wie zum Teil in den berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der 
Bescheinigung an den Zeitraum des Schulbesuches anzupassen. Bereits ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre 
Gültigkeit. Ein Schülerausweis reicht nicht als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern 
Schulen Bescheinigungen für tagesaktuelle Testungen in der Schule ausfüllen, können Schülerinnen und Schüler sie 
für 24 Stunden verwenden, wie sich aus § 4 Absatz 3 Nummer 2 ergibt. 

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Impf-, Genesenen- oder Testnachweis für alle Personen ab 16 Jahren 
mit einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person 
auch diejenige Person ist, die den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die 
Dienstleisterinnen und Dienstleister mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

Nach Nummer 4 können auch im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestete Personen teilnehmen, wenn sie aus 
medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können und dies durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung nachweisen. Erfasst werden auch Personen, bei denen ein solcher Zustand zwar bereits beendet ist, 
seither aber noch nicht genügend Zeit für die erforderliche Wartezeit zwischen mehreren erforderlichen Impfungen und 
für den Ablauf der 14-tägigen Karenzzeit aus § 2 Nummer 3 Buchstabe a SchAusnahmV verstrichen ist.

Die Vorgaben des Impf-, Genesenen- oder Testnachweises der Kundinnen und Kunden bei Dienstleistungen mit Kör-
perkontakt gilt nicht für medizinisch oder pflegerisch notwendige Dienstleistungen. 

Medizinisch bedingte Dienstleistungen sind solche der Gesundheits- und Heilberufe sowie der Gesundheitshand-
werkerinnen und Gesundheitshandwerkern wie Augenoptikerinnen und Augenoptiker, Hörgeräteakustikerinnen und 
Hörgeräteakustiker, Orthopädietechnikerinnen und Orthopädietechniker, Orthopädieschuhmacherinnen und Orthopä-
dieschuhmacher und Zahntechnikerinnen und Zahntechniker. Auch die Fußpflege, die im Rahmen der Podologie erfolgt, 
ist eine medizinisch notwendige Dienstleistung. Bei Leistungen, die physiotherapeutisch aufgrund eines ärztlichen 
Rezeptes erbracht werden, gibt es insofern auch keine Testverpflichtung für die Kundin oder dem Kunden. Medizinisch 
notwendige Dienstleistungen sind zudem auch solche, die zur Verhinderung von Verletzungen im Zusammenhang mit 
künstlichen Nägeln oder Piercings erfolgen. 

Pflegerisch notwendig sind Dienstleistungen nur dann, wenn Leistungsempfänger aufgrund ihrer Hilfsbedürftigkeit die 
Tätigkeiten nicht selbst durchführen können. 

Sonderregelungen für den Bereich der Prostitution entfallen. Es gelten für die sexuellen Dienstleistungen einer oder 
eines Prostituierten die Regelungen für Dienstleistungen mit Körperkontakt.
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Für Ärzte und Tierärzte und ihre Beschäftigten sind keine besonderen Regelungen notwendig. Die Vorgaben ergeben 
sich bereits aus deren eigenen Regularien. 

Satz 3 ist eine Sonderregelung für Kundinnen und Kunden im Bereich der Friseurdienstleistungen, also nur für das 
Haare-, Wimpern- und Bartschneiden. Diese Dienstleistungen dürfen an geimpfte, genesene oder getestete Kundinnen 
oder Kunden erbracht werden. Die Art der Testung ergibt sich aus § 2 Nummer 6 SchAusnahmV. Für geimpfte oder 
genesene Kundinnen und Kunden gilt nicht Absatz 4 Satz 1 Nummer 1. Die Pflicht zur zusätzlichen Testung entfällt. 

Zu Absatz 5

Dienstleisterinnen und Dienstleister, die zulässige Tätigkeiten mit Körperkontakt ausüben, haben nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen.

Zu § 10 (Freizeit- und Kultureinrichtungen)

§ 10 regelt die Voraussetzungen, unter denen Freizeit- und Kultureinrichtungen betrieben werden. Für Veranstaltungen 
in diesen Einrichtungen gelten die Regelungen über Veranstaltungen. 

Zu Absatz 1

Gemäß Absatz 1 ist ein Hygienekonzept zu erstellen. Für Außenbereiche haben die Betreiberinnen und Betreiber für 
Bereiche, in denen mit erhöhtem Publikumsaufkommen gerechnet werden muss (beispielsweise besonders attraktive 
Tiergehege oder –anlagen, besonders attraktive Ausstellungsgegenstände, Wegkreuzungen und Engstellen, Ein- und 
Ausgänge) im Hygienekonzept gesonderte Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu treffen. Darüber 
hinaus ist im Hygienekonzept besonderes Augenmerk auf die Regelung der Besucherströme zu legen. In Innenräumen 
gilt bereits nach dieser Verordnung grundsätzlich eine Pflicht aller Besucherinnen und Besucher, eine Mund-Nasen-
Bedeckung gemäß § 2a tragen. Für die Nutzung der Sonnenbänke in Sonnenstudios, einer Freizeiteinrichtung, ist eine 
Ausnahme ausdrücklich geregelt worden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, wer an Veranstaltungen in Innenbereichen von Freizeit- und Kultureinrichtungen teilnehmen darf. 

Nach Nummer 1 müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer grundsätzlich 2G erfüllen, also entweder geimpft (§ 2 Nummer 2 
SchAusnahmV) oder genesen (§ 2 Nummer 4 SchAusnahmV) sein. Eine geimpfte Person ist eine asymptomatische 
Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises ist. Eine genesene Person ist eine asymptomatische 
Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises ist. Asymptomatisch im Sinne von § 2 Nummer 1 
SchAusnahmV sind Personen, die keine coronatypischen Symptome (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, 
Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) aufweisen.

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Nachweis für alle Personen ab 16 Jahren mit einem gültigen amtlichen 
Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person auch diejenige Person ist, die 
den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die Betreiberin oder den Betreiber 
mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

In Nummer 2 wird geregelt, dass Kinder bis zur ihrer Einschulung keines Testes bedürfen. Dabei wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden 
sein könnte. In diesem Fall bestünde ansonsten eine tagesaktuelle Testpflicht. Das wäre unverhältnismäßig.

Auch Minderjährige dürfen Freizeit- und Kultureinrichtungen besuchen. Entweder sind sie getestet, wie nach § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV vorgeschrieben, oder sie sind Schülerin oder Schüler und haben eine Schulbescheinigung (Nummer 3), 
da in den Schulen Testungen im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes durchgeführt werden. Die minderjähri-
gen Schülerinnen und Schüler müssen sich insofern nicht nochmal testen lassen. Die Testungen in der Schule erfolgen 
regelmäßig. Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt die Schule einmalig 
eine Bescheinigung über die Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls 
ist – wie zum Teil in den berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der Bescheinigung an den 
Zeitraum des Schulbesuches anzupassen. Bereits ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit. Ein Schüler-
ausweis reicht nicht als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern Schulen Bescheinigungen 
für tagesaktuelle Testungen in der Schule ausfüllen, können Schülerinnen und Schüler sie für 24 Stunden verwenden, 
wie sich aus § 4 Absatz 3 Nummer 2 ergibt. 

Nach Nummer 4 können auch im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestete Personen teilnehmen, wenn sie aus 
medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können und dies durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung nachweisen. Erfasst werden auch Personen, bei denen ein solcher Zustand zwar bereits beendet ist, 
seither aber noch nicht genügend Zeit für die erforderliche Wartezeit zwischen mehreren erforderlichen Impfungen und 
für den Ablauf der 14-tägigen Karenzzeit aus § 2 Nummer 3 Buchstabe a SchAusnahmV verstrichen ist.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt in Nummer 1 die Teilnahme aus beruflichen, dienstlichen oder geschäftlichen Gründen sowie in Nummer 2 
den Zutritt zu Bibliotheken beziehungsweise Archiven. In beiden Fällen können auch im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestete Personen eingelassen werden. Eine beruflich bedingte Teilnahme liegt bei jeder entgeltlichen 
Tätigkeit vor, wobei nebenberufliche Tätigkeiten ausreichen, ebenso eine Tätigkeit im Rahmen einer berufsbezogenen 
Ausbildung oder eines berufsbezogenen Praktikums. Ehrenamtliche Tätigkeiten erfüllen nicht die Anforderungen an 
eine berufliche Tätigkeit, auch dann nicht, wenn für sie eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Zu einer dienstlichen 
Tätigkeit zählen auch der Jugendfreiwilligendienst und der Bundesfreiwilligendienst. 

In § 4 Absatz 5 ist geregelt, dass bei Gefahr im Verzug der Zutritt zu Einrichtungen und Veranstaltungen durch etwa 
Feuerwehr und Rettungsdienste jederzeit auch dann möglich ist, wenn die Hilfskräfte nicht die in dieser Verordnung 
enthaltenen Anforderungen an die Impfung, Genesung oder Testung erfüllen.
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Zu § 11 (Sport)

§ 11 regelt die Ausübung von Sport innerhalb und außerhalb von Sportstätten, draußen und drinnen. Als Sport im Sinne 
des § 11 zählen auch Tanzen einschließlich Balletttanz sowie Fitnesstraining und Bewegungsübungen in gemeinnützigen 
und gewerblich betriebenen Studios. 

Für die Ausübung von Sport gelten zudem die allgemeinen Regelungen der Verordnung, insbesondere sind die Anfor-
derungen des § 3 zum Lüften, zur Desinfektion etc. einzuhalten. 

Zu Absatz 2

In Absatz 2 ist vorgesehen, dass der Sport in Sportanlagen in geschlossenen Räumen, Schwimmbädern und Freibädern 
ein Hygienekonzept erfordert. 

Zu Absatz 2a

Absatz 2a regelt, wer innerhalb geschlossener Räume in Sportanlagen eingelassen werden darf. Dies schließt unter 
anderem folgende Personengruppen ein: Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 
Vereins- oder Verbandsfunktionäre, Teammanagerinnen und Teammanager, Wettkampfleitungen, Medienvertreterin-
nen und Medienvertreter, Betreuerinnen und Betreuer, medizinisches Personal beziehungsweise Ersthelferinnen und 
Ersthelfer (soweit kein Notfall vorliegt) und weitere Mitglieder von Organisations- und Helferteams. Zur Sportanlage 
gehören auch Umkleideräume.

Nach Nummer 1 sind das Personen ohne Symptome, die einen auf sie ausgestellten Impfnachweis haben. Auch Ge-
nesene dürfen zur Sportausübung eingelassen werden. Sie haben einen auf sie ausgestellten Genesenenausweis und 
weisen auch keine Symptome auf. Da sich die Sporttreibenden lange ohne Maske in der Sportstätte aufhalten, müssen 
sie wegen der Übertragbarkeit des Coronavirus durch Aerosole auch angesichts der Omikronvariante zusätzlich noch 
getestet sein. Von dieser zusätzlichen Testverpflichtung für die Sporttreibenden, die auch nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 1 überprüft werden müssen, ist abzusehen, wenn nach der vollständigen Schutzimpfung (Grundimmunisierung) 
eine Auffrischimpfung erfolgt ist. Eine solche Grundimmunisierung kann zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ver-
ordnung angenommen werden, soweit zwei Impfungen erfolgt sind. Bei Genesenen ist eine Grundimmunisierung in 
diesem Sinne mit einer der Erkrankung nachfolgenden Impfung erreicht. Die Inhaberin oder der Inhaber des Hausrechts 
beziehungsweise die von ihr oder ihm berechtigten Personen haben gemäß § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 auch den 
Nachweis der Auffrischimpfung zu überprüfen. 

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Impf-, Genesenen- oder Testnachweis für alle Personen ab 16 Jahren 
mit einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person 
auch diejenige Person ist, die den Nachweis vorzeigt, es sei denn, er oder sie ist dem Sportstättenbetreiber oder der 
Sportstättenbetreiberin persönlich bekannt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die Veranstalterin 
oder den Veranstalter mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

In Nummer 2 wird geregelt, dass Kinder bis zur ihrer Einschulung keines Testes bedürfen. Dabei wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden 
sein könnte. In diesem Fall bestünde ansonsten eine tagesaktuelle Testpflicht. Das wäre unverhältnismäßig. 

Auch Minderjährige dürfen Sport in Sportanlagen treiben. Entweder sind sie getestet, wie nach § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV vorgeschrieben, oder sie sind Schülerin oder Schüler und haben eine Schulbescheinigung (Nummer 3), da in 
den Schulen Testungen im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes durchgeführt werden. Die minderjährigen 
Schülerinnen und Schüler müssen sich insofern nicht nochmal testen lassen. Die Schülerinnen und Schüler müssen 
ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt die Schule einmalig eine Bescheinigung über die Testung im Rahmen 
eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls ist – wie zum Teil in den berufsbildenden Schulen 
der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der Bescheinigung an den Zeitraum des Schulbesuches anzupassen. Bereits 
ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit. Ein Schülerausweis reicht nicht als Nachweis aus und ersetzt 
nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern Schulen Bescheinigungen für tagesaktuelle Testungen in der Schule aus-
füllen, können Schülerinnen und Schüler sie für 24 Stunden verwenden, wie sich aus § 4 Absatz 3 Nummer 2 ergibt. 

Nach Nummer 4 können auch im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestete Personen teilnehmen, wenn sie aus 
medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können und dies durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung nachweisen. Erfasst werden auch Personen, bei denen ein solcher Zustand zwar bereits beendet ist, 
seither aber noch nicht genügend Zeit für die erforderliche Wartezeit zwischen mehreren erforderlichen Impfungen und 
für den Ablauf der 14-tägigen Karenzzeit aus § 2 Nummer 3 Buchstabe a SchAusnahmV verstrichen ist.

Das Sporttreiben in der privaten Wohnung ist von dieser Vorschrift nicht erfasst. Wenn also eine Familie zu Hause Sport 
ausübt, gilt dort nicht 2G als Voraussetzung.

Zu Absatz 2b

In Absatz 2b wird für solche Personen, bei denen der Zugang zur Sportanlage zu beruflichen, geschäftlichen oder 
dienstlichen Zwecken erfolgt, eine Ausnahme zugunsten einer 3G-Regel getroffen; zusätzlich gilt für diese Personen in 
Bereichen mit Publikumsverkehr eine Maskenpflicht. Eine beruflich bedingte Sportausübung oder-anleitung liegt bei 
jeder entgeltlichen Tätigkeit vor, wobei nebenberufliche Tätigkeiten ausreichen, ebenso eine Tätigkeit im Rahmen einer 
berufsbezogenen Ausbildung oder eines berufsbezogenen Praktikums. Ehrenamtliche Tätigkeiten erfüllen nicht die 
Anforderungen an eine berufliche Tätigkeit, auch dann nicht, wenn für sie eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. 
Zu einer dienstlichen Tätigkeit zählen auch der Jugendfreiwilligendienst und der Bundesfreiwilligendienst.

Eine Ausnahme zugunsten einer 3G-Regel gilt auch in solchen Fällen, in denen der Zutritt zur Sportanlage für das Tier-
wohl unerlässlich ist. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass etwa bei der Pferdehaltung ein ausreichender 
täglicher Bewegungsauslauf als notwendig erachtet wird.
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Wegen des Verweises auf § 2 Nummer 6 SchAusnahmV ist klargestellt, dass von den Ausnahmen nur asymptomati-
sche Personen im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV erfasst werden, die also keine coronatypischen Symptome 
(namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) aufweisen. Zudem er-
geben sich aus der Bezugnahme die Anforderungen an den Testnachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV 
(beispielsweise Antigentest unter Aufsicht der Sportstättenbetreiberin oder des Sportstättenbetreibers oder Beschei-
nigung eines Testzentrums). § 4 Absatz 3 Nummer 1 gewährt eine gewisse Lockerung, indem die Geltungsdauer von 
PCR-Tests und anderen molekularbiologischen Tests mittels Nukleinsäurenachweis (im Unterschied zu Antigentests) 
auf 48 Stunden ausgeweitet wird.

In § 4 Absatz 5 ist geregelt, dass bei Gefahr im Verzug der Zutritt zu Einrichtungen und Veranstaltungen durch etwa 
Feuerwehr und Rettungsdienste jederzeit auch dann möglich ist, wenn die Hilfskräfte nicht die in dieser Verordnung 
enthaltenen Anforderungen an die Impfung, Genesung oder Testung erfüllen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Voraussetzungen, unter denen Wettkämpfe, zu denen auch Sportfeste und Freundschaftsspiele 
gehören, durchgeführt werden können:

Innerhalb geschlossener Räume dürfen am Wettbewerb insgesamt bis zu 50 Personen teilnehmen, außerhalb geschlos-
sener Räume bis zu 100 Personen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind auf diese Teilnehmerbegrenzung nicht 
anzurechnen. Die Veranstalterin oder der Veranstalter ist hier nicht nur bei der Nutzung von geschlossenen Räumen, 
sondern auch im Außenbereich verpflichtet, in jedem Fall ein Hygienekonzept zu erstellen.

Zu Absatz 4

Absatz 4 bestimmt die entsprechende Anwendung des § 5 für die Zulassung von Zuschauerinnen und Zuschauern. 
Die Art der Veranstaltung richtet sich dabei nach dem für die Zuschauerinnen und Zuschauer vorgegebenen Veranstal-
tungsrahmen. 

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt eine Ausnahmemöglichkeit für bestimmte Sportlerinnen und Sportler. Ebenfalls gilt eine Ausnah-
memöglichkeit für Prüfungen, Rehasport, Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche sowie das Sportstudium. Zum 
Schwimmunterricht zählen sowohl schulische Angebote im Klassenverband als auch außerschulische Schwimmkurse in 
festen angeleiteten Gruppen. Der Schwimmunterricht in Schulen sollte an den Tagen stattfinden, an denen in der Schule 
Testungen durchgeführt werden. Bei der Ausnahmemöglichkeit für Kader sind auch Nachwuchskader (Nachwuchskader II 
und Landeskader) mit umfasst. Nachweise des Kaderstatus durch den jeweils zuständigen Sportfachverband sind bei 
Beantragung der Ausnahmegenehmigung beizufügen. 

Zu § 12 (Schulen und Hochschulen)

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ermächtigt, Rechtsverordnungen nach § 32 Satz 1 
des Infektionsschutzgesetzes sowie nach § 7 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Satz 2 SchAusnahmV für 
Schulen sowie für staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen zu erlassen. Von der Verordnungsermächtigung 
umfasst sind auch Regelungen zum Verhalten von Schülerinnen und Schülern auf dem Weg von ihrer Wohnung zur 
Schule und zurück. Möglich sind auch Regelungen über Teilbereiche des Schulweges, etwa von der nächsten Haltestelle 
bis zum Schulgelände. In der Rechtsverordnung können auch von § 12 abweichende Pflichten von Schülerinnen und 
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern oder anderen Personen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, sowie Pflichten 
zum Einhalten von Mindestabständen oder von Gruppengrößen geregelt werden. Auch können Abweichungen von 
§ 18 Absatz 1 für Fahrten in Schulbussen geregelt werden.

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur bleibt befugt, weitergehende Empfehlungen und Hinweise zu 
erteilen, zum Beispiel zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch über die rechtlichen Vorgaben hinaus.

Zu Absatz 2

Absatz 2 stellt klar, dass die Vorgaben dieser Verordnung für Schulen und Hochschulen nicht gelten.

Zu § 12a (Außerschulische Bildungsangebote)

Zu Absatz 1

Außerschulische Angebote umfassen sämtliche Bildungsangebote und Bildungsstätten, die nicht unter § 12 fallen. Dazu 
zählen zum Beispiel das Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume, Einrichtungen zur Berufsvorbereitung, 
Volkshochschulen und andere Einrichtungen der Weiterbildung, Einrichtungen zur Durchführung arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen, Fahrschulen, Hundeschulen, Musikschulen, Familienbildungsstätten und andere qualifizierte Anbieter. 

Außerschulische Bildungsangebote sind Veranstaltungen. Insofern gelten die Regelungen aus § 5 entsprechend, ins-
besondere die Anforderung, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV 
geimpft oder genesen sein müssen und innerhalb geschlossener Räume eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen haben. 

Eine Inanspruchnahme ohne 2G ist außerdem Kindern bis 7 Jahren sowie minderjährigen Schülerinnen und Schülern 
gestattet, die im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden, sowie Minderjährigen, die 
im Sinne des § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind. Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen 
lassen können, dürfen getestet im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV teilnehmen.

Wie in der Begründung zu § 5 bereits ausgeführt, stellen Zusammenkünfte von zwei Personen keine Veranstaltung dar. 
Dies gilt auch für Bildungsangebote mit nur zwei Personen, einer oder einem Unterrichtenden und einer Kundin oder 
eines Kunden. In einem solchen Fall gilt die Verweisung auf § 5 nicht. Das betrifft beispielsweise den Musikeinzelunter-



196 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 17. März 2022 Nr. 3

richt, den sonstigen Einzelunterricht oder die Einzelberatungsgespräche, kann aber auch den praktischen Fahrunterricht 
betreffen. 

Für Sportangebote in außerschulischen Bildungseinrichtungen gilt nur § 11 als speziellere Norm für die Ausübung des 
Sports. Im Sportbereich findet § 12a keine Anwendung. 

Prüfungen dürfen im Bereich der außerschulischen Bildungseinrichtungen nach § 5a Absatz 2 Nummer 2 durchgeführt 
werden. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 ist eine Sonderregelung für spezielle Bildungsangebote mit beruflichen Kontext. Hier gilt abweichend von Absatz 1 
und den dortigen Zugangsbedingungen, dass zusätzlich auch getestete Personen im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV an den außerschulischen Bildungsangeboten teilnehmen dürfen. Mangels Sonderregelungen müssen sich 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeden Tag testen lassen, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind. Die Pflicht, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen gilt nicht, wenn im Einzelfall der Bildungszweck dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
entgegensteht. Beispielsweise können bei Sprachkursen jeweils einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer für einzelne Übun-
gen die Maske zeitweise ablegen. Auf entsprechende Vorsichtsmaßnahmen wie genügender Abstand sollte dabei geachtet 
werden. Ein dauerhaftes Ablegen der Mund-Nasen-Bedeckung ist Teilnehmerinnen und Teilnehmern aber nicht erlaubt. Im 
Übrigen muss die jeweils vortragende Person, die Dozentin oder der Dozent, nach § 5 Absatz 4 Satz 1 keine Maske tragen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 lässt außerschulische Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche zu. Es gelten die Voraussetzungen nach § 16.

Zu § 12b (Gesundheitsfach- und Pflegeschulen)

§12b regelt die Veranstaltungen im Bereich der Gesundheitsfach- und Pflegeschulen speziell.

Die Ausbildungssicherung in den Gesundheitsfachberufen ist für die Sicherung der Versorgung der Bevölkerung von 
hohem Wert. Die Situation an Gesundheitsfachschulen ist weder mit der an allgemeinbildenden noch mit der an anderen 
berufsbildenden noch mit der an Hochschulen vergleichbar.

Die Auszubildenden sind schon während ihrer Ausbildung im Gesundheitswesen mit direktem Patientenkontakt tätig. Sie 
benötigen in der Ausbildung praktische Lehrinhalte, die digital oder mit Abstand und ohne Körperkontakt nicht erlernt 
werden können. Wechselunterricht ist wegen der oft geringen Größe der Schulen nicht umsetzbar. Es werden für die 
Versorgung der Bevölkerung die vollständigen Kohorten benötigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Aus-
zubildenden der Gesundheitsfachberufe über ein hohes Maß an Kompetenz in Bezug auf den Infektionsschutz verfügen.

Der Präsenzbetrieb ist angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens aber nur unter Einhaltung von Hygieneregeln 
verantwortbar. Der Zugang zum Unterricht ist gemäß der 3G-Regel davon abhängig zu machen, dass die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer bezüglich des Coronavirus den Nachweis eines vollständigen Impfschutzes, einer Genesung oder 
eines täglich durchzuführenden negativen Corona-Testergebnis erbringen. 

Um dem erhöhten Gefahrenpotential bei Unterschreitung des empfohlenen Mindestabstandes gerecht zu werden, ist 
in diesen Fällen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend.

In dem Hygienekonzept der Schulen müssen die allgemeinen Anforderungen nach dieser Verordnung an die Hygiene 
und ein Lüftungskonzept aufgenommen sein.

Zu § 13 (Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, Bestattungen)

Zu Absatz 1

Sämtliche rituellen Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sind gestattet. Für Bestat-
tungen sowie Trauerfeiern auf Friedhöfen und in Bestattungsunternehmen gelten dieselben Vorgaben wie für rituelle 
Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Zur Trauerfeier gehört die eigentliche Zeremonie, 
nicht aber eine anschließende Bewirtung.

Es gelten die allgemeinen Anforderungen des § 3:

– Einhaltung der Husten- und Niesetikette,

– Möglichkeit zum Waschen oder Desinfizieren der Hände, 

– an allen Eingängen deutlich sichtbare Aushänge,

– für die sanitären Gemeinschaftseinrichtungen und Sammelumkleiden gelten die Vorgaben gemäß § 3 Absatz 4.

Zu Absatz 2

Die Veranstalterin oder der Veranstalter erstellt nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept. Im Rahmen des 
Konzeptes ist auch der Gemeindegesang zu berücksichtigen, der unabhängig von den Anforderungen nach Absatz 3 
und 4 nur mit Mund-Nasen-Bedeckung zulässig ist. 

Zu Absatz 3

Innerhalb geschlossener Räume gilt für die Sitzordnung grundsätzlich das sogenannte Schachbrettmuster. Davon kann 
unter den Voraussetzungen des Absatz 4 abgesehen werden. Im Außenbereich gelten für die Sitzordnung keine Vorgaben. 
Es gilt eine Maskenpflicht nach Maßgabe von § 2a. Ausgenommen von der Maskenpflicht ist die jeweils vortragende 
Person. Der Gemeindegesang ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung zulässig.

Zu Absatz 4

Die Anforderungen des Absatzes 3 Satz 1 an Abstände im sogenannten „Schachbrettmuster“ gelten nicht, wenn aus-
schließlich genesene oder geimpfte Personen teilnehmen. 
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Auch bei der Teilnahme Minderjähriger kann von den Abstandserfordernissen im sogenannten „Schachbrettmuster“ 
abgesehen werden. In Nummer 2 wird dies erweitert auf Kinder bis zur ihrer Einschulung. Und in Nummer 3 auf Schü-
lerinnen und Schüler, die im Rahmen des schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden und eine Schulbe-
scheinigung darüber haben. Die Testungen in der Schule erfolgen regelmäßig. Bereits ausgestellte Bescheinigungen 
behalten ihre Gültigkeit.

Hierfür stellt die Schule einmalig eine Bescheinigung über die Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls ist – wie zum Teil in den berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der 
Wirksamkeit der Bescheinigung an den Zeitraum des Schulbesuches anzupassen. Ein Schülerausweis reicht nicht 
als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern Schulen Bescheinigungen für tagesaktuelle 
Testungen in der Schule ausfüllen, können Schülerinnen und Schüler sie für 24 Stunden verwenden, wie sich aus § 4 
Absatz 3 Nummer 2 ergibt.

Nach Nummer 4 können auch im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestete Personen teilnehmen, wenn sie aus 
medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können und dies durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung nachweisen. Erfasst werden auch Personen, bei denen ein solcher Zustand zwar bereits beendet ist, 
seither aber noch nicht genügend Zeit für die erforderliche Wartezeit zwischen mehreren erforderlichen Impfungen und 
für den Ablauf der 14-tägigen Karenzzeit aus § 2 Nummer 3 Buchstabe a) SchAusnahmV verstrichen ist.

Der Gemeindegesang ist auch im 2G-Rahmen nur mit Mund-Nasen-Bedeckung zulässig.

Zu Absatz 5

Auch in Außenbereichen ist bei großen Teilnehmerzahlen eine Infektionsgefahr gegeben. Auch eine Teilnehmerzahl von 
über 100 ist grundsätzlich zulässig, es ist dann aber von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. 

Zu Absatz 6

Für Gesangsdarbietungen und den Gebrauch von Blasinstrumenten in Kirchen und Gotteshäusern (insbesondere für 
Kirchenchöre) gelten die gleichen Vorgaben wie bei anderen Veranstaltungen nach § 5 Absatz 4a entsprechend. Damit 
sind unter 2G-Plus-Bedingungen entsprechenden Darbietungen ohne Mund-Nasen-Bedeckung zulässig. Für Berufstä-
tige gelten 3G-Bedingungen.

Zu § 14 (Stationäre Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen)

Zu Absatz 1

§ 14 Absatz 1 definiert die Anforderungen an Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Mutter-/Vater-Kind-
Einrichtungen. Das für Gesundheit zuständige Ministerium kann ergänzende Empfehlungen veröffentlichen. 

Die Aufnahme in die Einrichtung ist nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 
oder 6 SchAusnahmV möglich. Geimpfte oder genesene Personen müssen einen negativen Test vorlegen, wenn sie co-
ronatypische Symptome (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) 
aufweisen. Wer als geimpft gilt, regelt § 2 Nummer 2 in Verbindung mit Nummer 3 SchAusnahmV. Es bedarf zweier 
Impfungen und einem 14-tägigen Abstand zur letzten Impfung. Genesene sind solche im Sinne von § 2 Nummer 4 in 
Verbindung mit Nummer 5 SchAusnahmV. Ihre coronabedingte Infektion liegt zwischen 28 Tagen und 90 Tagen zurück. 
Danach gelten sie als Geimpfte, wenn sie eine Impfung erhalten.

Zu Absatz 2

Die Anforderung an die Erbringung von körpernahen Dienstleistungen aus § 9 gelten nicht in Einrichtungen nach Absatz 1.

Zu Absatz 3

In Absatz 3 wird klargestellt, dass sich aus Bundesrecht weitergehende Anforderungen ergeben können, die von der 
landesrechtlichen Regelung nicht eingeschränkt werden. So enthält § 28b IfSG Vorgaben für die Testung von Arbeitge-
berinnen, Arbeitgebern, Beschäftigten, Besucherinnen und Besuchern.

Zu § 14a (Krankenhäuser)

In § 14a werden die Rahmenbedingungen für die Anforderungen an die Krankenhäuser mit einem staatlichen Versor-
gungsauftrag – also zugelassene Krankenhäuser nach § 108 SGB V – definiert. In der Pandemie haben diese Kranken-
häuser wesentliche Aufgaben. 

Wie alle anderen Einrichtungen auch, müssen die Krankenhäuser Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung von 
Infektionen zu verhindern. Dieses liegt – entsprechend der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz – weitgehend 
in der Zuständigkeit der jeweiligen Krankenhausträgerin oder des jeweiligen Krankenhausträgers. Dabei sind auch 
(externe) Dienstleisterinnen und Dienstleister zu berücksichtigen, die ihr Angebot nach den weiteren Vorgaben dieser 
Verordnung erbringen können. Das Ministerium veröffentlicht Empfehlungen beziehungsweise Handreichungen für 
einen ausreichenden Infektionsschutz in Krankenhäusern.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird geregelt, dass alle Krankenhäuser mit einem Versorgungsauftrag diesen auch während der Pandemie 
so weit wie möglich erfüllen müssen. Insbesondere die psychiatrische und somatische Notfallversorgung ist zu jedem 
Zeitpunkt sicherzustellen. 

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird geregelt, dass die Krankenhäuser, die im Intensivregister des Landes registriert sind, jederzeit 
COVID-19 Fälle sowohl intensivmedizinisch wie auch auf Normalstation versorgen können müssen. Es gilt also – wie 
in der allgemeinen Notfallversorgung auch – dass ein Intensivbett zu jedem Zeitpunkt frei sein muss. 
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Zu Absatz 3 

Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der Patientinnen und Patienten beziehungsweise der Bewohnerinnen und 
Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sind gesteigerte Anforderungen an die Testerfordernisse in diesem sensiblen 
Bereich zu stellen, die für Patientinnen und Patienten über die bundesweit geltenden Regelungen des § 28b Absatz 2 
IfSG hinausgehen.

Aus diesem Grund ist in den Hygieneplänen insbesondere vorzusehen, dass externe Besucherinnen und Besucher ab-
weichend von den Vorgaben des § 2a FFP2-Masken oder Masken mit vergleichbaren Standards vorgeschrieben werden; 
einfache medizinische Masken reichen nicht aus. Diese Vorgabe gilt in der gesamten Einrichtung, insbesondere auf 
Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen, Behandlungsräumen und Patientenzimmern.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 finden die Regelungen für den Bereich der körpernahen Dienstleistungen im Sinne von § 9 keine An-
wendung in Krankenhäusern.

Zu Absatz 5

In Absatz 5 wird klargestellt, dass sich aus Bundesrecht weitergehende Anforderungen ergeben können, die von der 
landesrechtlichen Regelung nicht eingeschränkt werden. So enthält § 28b IfSG Vorgaben für die Testung von Arbeitge-
berinnen, Arbeitgebern, Beschäftigten, Besucherinnen und Besuchern.

Zu § 15 (Einrichtungen und Gruppenangebote der Pflege)

Wesentliche Regelungstatbestände dieses Bereiches sind hier normsystematisch als Voraussetzungen des Betriebes 
definiert. Das zuständige Ministerium hat in dem sensiblen Bereich nach § 15 Empfehlungen erlassen. Insbesondere 
wird auf folgende hingewiesen:

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Handlungsempfehlungen als Mindestvorgaben 
für ein Besuchskonzept in Einrichtungen der Pflege“,

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Handreichung für Einrichtungen der Tages-
pflege“,

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Muster-Hygienekonzept im Sinne des § 4 Absatz 1 
Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 für Gruppenangebote im Rahmen des SGB XI“.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 werden parallel wesentliche allgemeingültige Regelungen für die voll- und teilstationäre Pflege nach § 71 
Absatz 2 SGB XI (einschließlich stationärer Hospize, die über einen Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI verfügen) 
sowie für Gruppenangebote zur Betreuung Pflegebedürftiger, insbesondere im Sinne von Unterstützungsangeboten 
im Alltag nach § 45a SGB XI in Verbindung mit der Landesverordnung zur Anerkennung und Förderung von Angeboten 
zur Unterstützung im Alltag (Alltagsförderungsverordnung – AföVO) vom 10. Januar 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 9) oder 
Gruppenangebote ambulanter Dienste nach § 45b Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 SGB XI getroffen. Ambulant pflegerisch 
versorgte Wohnformen, wie zum Beispiel betreutes Wohnen, werden nicht erfasst, da es sich bei diesen um privates 
Wohnen in der eigenen Häuslichkeit mit Versorgung durch ambulante Dienste handelt.

Die erfassten Einrichtungen und Dienste haben nach Nummer 1 ein individuelles Hygienekonzept nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 zu erstellen. Im Falle von vollstationären Einrichtungen hat das Hygienekonzept mindestens konkrete Vor-
gaben über die Verantwortlichkeit für und Durchführungen von Testungen sowie unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Infektionsgeschehens, des Grades der Durchimpfung der in der Einrichtung versorgten Personen und des Selbstbe-
stimmungsrechts der versorgten Personen verhältnismäßige Regelungen zur Ermöglichung von Gemeinschaftsaktivi-
täten und Nutzung von Gemeinschaftsräumen in der Einrichtung sowie des Betretens durch externe Personen in den 
Einrichtungen vorzusehen. In dem Umfang, wie sich die Infektionslage aufgrund der voranschreitenden Durchimpfung 
in den Einrichtungen (sowohl Bewohnerinnen und Bewohner als auch Personal) entspannt, sollen auch soziale Kon-
takte und Teilhabe der versorgten Personen untereinander und mit Dritten unter Wahrung der gebotenen allgemeinen 
und speziellen Hygienevorgaben nach dieser Verordnung wieder ausgebaut und nach und nach normalisiert werden. 

Mit dem Bestandteil des Hygienekonzeptes zu Besuchen (Besuchskonzept) ist vor allem den grundrechtlich verbürgten 
Selbstbestimmungs- und Teilhaberechten der Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Einrichtungen in angemes-
senem Umfang Rechnung zu tragen. Besuche müssen im Hinblick auf die zwischenzeitlich erreichte hohe Durchimp-
fungsrate in den Pflegeeinrichtungen (sowohl bezüglich Bewohnerinnen und Bewohner als auch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern) allen Bewohnerinnen und Bewohnern effektiv, soweit nicht sachliche Gründe entgegenstehen möglichst 
täglich und auch an Wochentagen und zu Uhrzeiten wieder ermöglicht werden, die auch berufstätigen Besucherinnen 
und Besuchern das Aufsuchen gestatten. Sie sollen, anders als bislang teils praktiziert, grundsätzlich auch wieder in 
den Bewohnerzimmern stattfinden können. 

Das für Gesundheit zuständige Ministerium hat u.a. Handlungsempfehlungen für Besuche veröffentlicht, in denen Hin-
weise zur Umsetzung in den Einrichtungen gegeben werden (Link: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/
pflege/schwerpunkt_pflege_corona.html).

Nummer 2 regelt eine Maskenpflicht für externe Personen. Externe Personen sind sowohl persönliche Besucherinnen 
und Besucher (im engeren Sinne) für Einrichtungsbewohnerinnen und -bewohner, als auch weitere externe Personen 
wie zum Beispiel Personen mit gesetzlichen Betretungsbefugnissen, wie Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbei-
ter und Richterinnen und Richter im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben sowie Dienstleisterinnen und Dienstleister, 
Lieferantinnen und Lieferanten. Für alle externen Personen, die die Einrichtung betreten, sieht Nummer 2 angesichts 
der immer noch dynamischen Lage und des fortbestehenden Schutzbedürfnisses von Personen ohne Impfschutz das 
Tragen einer qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung vor. Abweichend von den Vorgaben des § 2a sind FFP2-Masken 
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oder Masken mit vergleichbaren Standards vorgeschrieben; einfache medizinische Masken reichen nicht mehr aus. 
Diese Maskenpflicht gilt für die gesamte Einrichtung, insbesondere auf Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen, 
Behandlungsräumen und Patientenzimmern.

Nummer 3 regelt mit Verweis auf die entsprechende Norm der Verordnung (§ 4 Absatz 2) die Pflicht, Kontaktdaten zu 
erheben.

In Nummer 4 wird eine Maskenpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voll- und teilstationärer Einrichtungen ge-
regelt. Sie gilt innerhalb aller geschlossenen Räume. Andererseits findet sie, anders als die Maskenpflicht für externe 
Personen nach Nummer 2, keine Anwendung in Gruppenangeboten zur Betreuung pflegebedürftiger Menschen nach 
dem SGB XI.

Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der Patientinnen und Patienten beziehungsweise der Bewohnerinnen und 
Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sind gesteigerte Anforderungen an die Testerfordernisse in diesem sensiblen 
Bereich zu stellen, die für Beschäftigte über die bundesweit geltenden Regelungen des § 28b Absatz 2 IfSG hinausgehen.

Nummer 5 regelt die Testangebotspflicht. Die Testungen von externen Personen sind mindestens an drei Tagen in der 
Woche an jeweils mindestens drei Stunden anzubieten. Mindestens einer dieser Testzeiträume muss auch am Wochen-
ende angeboten werden. Hinsichtlich der konkreten zeitlichen Ausgestaltung ist darauf zu achten, dass insbesondere 
berufstätigen Personen eine Testung ermöglicht wird.

Zu Absatz 2

Absatz 2 trifft zur Einhaltung der Infektionshygiene Vorgaben zur diagnostischen Symptomabklärung bei (Wieder-)
Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern in eine stationäre Einrichtung sowie zur Einzelunterbringung von vor 
Ort symptomatisch werdenden Bewohnerinnen und Bewohnern. 

Satz 1 gilt für das Auftreten entsprechender Symptomatik (Verdachtsfall) bei Bewohnerinnen und Bewohnern einer 
Einrichtung. Bewohnerinnen und Bewohner, die akute respiratorische Symptome jeder Schwere oder eine Störung 
des Geruchs- oder Geschmackssinns aufweisen (Verdachtsfälle), sind danach in einem Einzelzimmer mit Nasszelle 
(gegebenenfalls Kohortierung) unterzubringen (Einzelunterbringung). Die Einzelunterbringung endet wiederum, wenn 
in Einzelunterbringung befindliche Personen einen negativen SARS-CoV-2-Test aufweisen und keine anderweitigen 
medizinischen Gründe dem entgegenstehen.

Satz 2 gilt im Verdachtsfall für die Erstaufnahme neuer Bewohnerinnen und Bewohner. Sie müssen zum Nachweis ihrer 
Infektionsfreiheit bzgl. des Coronavirus einen negativen molekularbiologischen Test (zum Beispiel PCR-Test) vorweisen 
– nur dann dürfen sie in die vollstationäre Einrichtung aufgenommen werden. Ein Antigentest ist nicht ausreichend.

Bewohnerinnen oder Bewohnern, die nach Rückkehr von einem zwischenzeitlichen auswärtigen Aufenthalt in einem 
Krankenhaus, einer einem Krankenhaus vergleichbaren akutstationären Einrichtung, in einer Einrichtung der medi-
zinischen Vorsorge oder Rehabilitation oder einem sonstigen auswärtigen Aufenthalt mit Übernachtung erneut auf-
genommen werden sollen und Symptome für eine SARS-CoV-2-Erkrankung aufweisen, müssen dafür ein höchstens 
24 Stunden altes negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus vorlegen. 

Absatz 2 Satz 4 regelt, dass für die Unterbringung nach Wiederaufnahme in der Einrichtung Satz 1 entsprechend gilt, 
wenn ein positives Testergebnis der Bewohnerin oder des Bewohners vorliegt.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 finden die Regelungen für den Bereich der körpernahen Dienstleistungen im Sinne von § 9 keine An-
wendung in Einrichtungen und Gruppenangeboten der Pflege.

Zu Absatz 4

In Absatz 4 wird klargestellt, dass sich aus Bundesrecht weitergehende Anforderungen ergeben können, die von der 
landesrechtlichen Regelung nicht eingeschränkt werden. So enthält § 28b IfSG Vorgaben für die Testung von Arbeitge-
berinnen, Arbeitgebern, Beschäftigten, Besucherinnen und Besuchern.

Zu § 15a (Einrichtungen der Eingliederungshilfe, der Gefährdetenhilfe sowie Frühförderstellen)

Zu Absatz 1

Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe müssen ein Hygienekonzept (einschließlich Vorgaben zu Testungen und von 
Besuchsregelungen) erstellen. Das Land hat eine Empfehlung erstellt, welche Inhalte ein Besuchskonzept enthalten 
sollte. Von allen Personen, die die Wohneinrichtung betreten, unabhängig davon, ob als Besucherin oder Besucher oder 
als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, müssen die Kontaktdaten erhoben werden. Dies dient der möglichen Kontaktnach-
verfolgung im Falle eines Corona-Ausbruches in der Wohneinrichtung. Besucher haben innerhalb geschlossener Räume 
der Einrichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Abweichend von den Vorgaben des § 2a sind FFP2-Masken 
oder Masken mit vergleichbaren Standards vorgeschrieben; einfache medizinische Masken reichen nicht mehr aus. 
Diese Maskenpflicht gilt für die gesamte Einrichtung, insbesondere auf Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen, 
Behandlungsräumen und Patientenzimmern.

Bei Veranstaltungen, die im Rahmen des Betreuungssettings mit den Bewohnern durchgeführt werden, gelten die 
strengeren Vorgaben der §§ 2 Absatz 4, 3 und 5 nicht. Unabhängig davon sind im Rahmen des Hygienekonzepts der 
Einrichtung notwendige Schutzmaßnahmen auch für diese Veranstaltungen zu beschreiben und umzusetzen.

Mitarbeitende haben in geschlossenen Räumen der Einrichtung immer eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wenn 
pflegerische Leistungen nach dem SGB XII vollzogen werden oder es sich um besonders vulnerable Personen handelt, 
sollte auch hier das höhere Schutzniveau von FFP-2-Masken zum Einsatz kommen. Die Frage, ob es sich um eine be-
sonders vulnerable Person handelt, ist im Rahmen einer Vulnerabilitätsbewertung der Bewohnerinnen und Bewohner 
nach RKI-Kriterien einschlägiger medizinischer Quellen zu beurteilen.
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Die Regelungen aus § 15 Absatz 2 zur Erst- und Wiederaufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie zur 
Einzelunterbringung von symptomatischen Bewohnerinnen und Bewohnern gelten für die Wohneinrichtungen der 
Eingliederungshilfe entsprechend.

Nummer 5 regelt die Testangebotspflicht. Die Testungen von externen Personen sind mindestens an drei Tagen in der 
Woche an jeweils mindestens drei Stunden anzubieten. Mindestens einer dieser Testzeiträume muss auch am Wochen-
ende angeboten werden. Hinsichtlich der konkreten zeitlichen Ausgestaltung ist darauf zu achten, dass insbesondere 
berufstätigen Personen eine Testung ermöglicht wird.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Anforderungen an Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Tagesförderstätten sowie Tages-
stätten. In Werkstätten, Tagesförderstätten und Tagesstätten kann der Betrieb unter Auflagen stattfinden. Vorausset-
zung dafür ist die Erstellung eines Hygienekonzepts gemäß § 4 Absatz 1. Die im Hygienekonzept nach § 4 Absatz 1 
zu regelnden Maßnahmen können in den nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 IfSG erforderlichen einrichtungsbezogenen 
Hygieneplan aufgenommen werden. Nähere Anforderungen und die Ausgestaltung des Hygienekonzepts regelt die 
Handreichung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren „Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen, Tagesförderstätten sowie Tagesstätten in Schleswig-Holstein – Regelbetrieb in der pandemischen 
Lage –“, welche empfehlenden Charakter hat. 

Die Mitarbeiter haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Betreiberin oder der Betreiber der WfbM, Tagesstätte 
oder Tagesförderstätte hat Tests anzubieten.

Für Testpflichten der Beschäftigten sowie der Besucherinnen und Besucher gilt die bundesrechtliche Norm des § 28b 
Absatz 2 IfSG.

Absatz 3

Für stationäre Einrichtungen der Gefährdetenhilfe gelten folgende Regelungen:

– Erstellung eines Hygienekonzepts nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 (einschließlich Vorgaben zu Testungen und von 
Besuchsregelungen),

– Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für Testpflichten der Beschäftigten gilt § 28b Absatz 1 IfSG.

Bei Veranstaltungen, die im Rahmen des Betreuungssettings mit den Bewohnern durchgeführt werden, gelten die 
strengeren Vorgaben der § 2 Absatz 4, § 3 und § 5 nicht. Unabhängig davon sind im Rahmen des Hygienekonzepts der 
Einrichtung notwendige Schutzmaßnahmen auch für diese Veranstaltungen zu beschreiben und umzusetzen.

Zu Absatz 4

Gemäß Absatz 4 sind auch für Frühförderstellen die Erstellung eines Hygienekonzepts und das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtend. Testerfordernisse für Beschäftigte und Besucherinnen 
und Besucher sind in § 28b Absatz 2 IfSG geregelt.

Betreiberinnen und Betreiber der Frühförderstellen haben ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Tests anzubieten.

Das zuständige Ministerium hat in dem sensiblen Bereich nach § 15a Empfehlungen erlassen. Insbesondere wird auf 
die folgenden Empfehlungen in der jeweils aktuellen Fassung hingewiesen:

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Handlungsempfehlungen als Mindestvorgaben 
für ein Besuchskonzept in Einrichtungen der Eingliederungshilfe“,

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, 
Tagesförderstätten sowie Tagesstätten in Schleswig-Holstein – Regelbetrieb in der pandemischen Lage“.

Das Sozialministerium stellt seine jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise auf der Website der Landesregierung 
zur Verfügung.

Zu Absatz 5

In Absatz 5 wird klargestellt, dass sich aus Bundesrecht weitergehende Anforderungen ergeben können, die von der 
landesrechtlichen Regelung nicht eingeschränkt werden. So enthält § 28b IfSG Vorgaben für die Testung von Arbeitge-
berinnen, Arbeitgebern, Beschäftigten, Besucherinnen und Besuchern.

Zu § 16 (Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit)

Zu Absatz 1

§ 16 regelt die Voraussetzungen für Angebote und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII. Grund-
sätzlich gelten für Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe die Vorgaben für Veranstaltungen nach § 5 
dieser Verordnung, soweit es sich nicht um ausgenommene Angebote und Einrichtungen nach § 5a Absatz 1 Nummer 2 
handelt. Privilegiert sind hier dort die Kernbereiche der Betreuung in außerfamiliären Wohnformen und Kindertagesbe-
treuungseinrichtungen beziehungsweise besonderen Hilfe- und Betreuungsangeboten der Hilfen zur Erziehung. Über 
diesen Kernbereich hinaus gelten immer die allgemeinen Regelungen des § 5. Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gelten alle anwesenden Personen. Es gelten die in § 5 genannten Teilnehmerobergrenzen und eine allgemeine Pflicht 
zur Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a in allen Innenräumen.

Über den Verweis auf § 5 müssen künftig Teilnehmerinnen und Teilnehmer grundsätzlich 2G innerhalb geschlossener 
Räume erfüllen, also entweder geimpft (§ 2 Nummer 2 SchAusnahmV) oder genesen (§ 2 Nummer 4 SchAusnahmV) 
sein. Eine geimpfte Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises 
ist. Eine genesene Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennach-
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weises ist. Asymptomatisch im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sind Personen, die keine coronatypischen 
Symptome (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) aufweisen.

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Nachweis für alle Personen ab 16 Jahren mit einem gültigen amtlichen 
Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person auch diejenige Person ist, die 
den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die Veranstalterin oder den Veranstalter 
mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

Kinder bis zur ihrer Einschulung bedürfen keines Testes. Dabei wird dem Umstand Rechnung getragen, dass ein Kind 
in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden sein könnte. 

Auch Minderjährige dürfen an Veranstaltungen teilnehmen. Entweder sind sie getestet wie nach § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV vorgeschrieben, oder sie sind Schülerin oder Schüler und haben eine Schulbescheinigung, da in den Schulen 
Testungen im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes durchgeführt werden. Die minderjährigen Schülerinnen und 
Schüler müssen sich insofern nicht nochmal testen lassen. Die Testungen erfolgen regelmäßig. Die Schülerinnen und 
Schüler müssen ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt die Schule einmalig eine Bescheinigung über die Testung im 
Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls ist – wie zum Teil in den berufsbildenden 
Schulen der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der Bescheinigung an den Zeitraum des Schulbesuches anzupassen. 
Bereits ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit. Ein Schülerausweis reicht nicht als Nachweis aus und 
ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern Schulen Bescheinigungen für tagesaktuelle Testungen in der Schule 
ausfüllen, können Schülerinnen und Schüler sie für 24 Stunden verwenden, wie sich aus § 4 Absatz 3 Nummer 2 ergibt.

Auch im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestete Personen können teilnehmen, wenn sie aus medizinischen 
Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können und dies durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
nachweisen. Erfasst werden auch Personen, bei denen ein solcher Zustand zwar bereits beendet ist, seither aber noch 
nicht genügend Zeit für die erforderliche Wartezeit zwischen mehreren erforderlichen Impfungen und für den Ablauf 
der 14-tägigen Karenzzeit aus § 2 Nummer 3 Buchstabe a SchAusnahmV verstrichen ist.

Ist die Teilnahme für einzelne Personen beruflich bedingt, so dürfen diese Personen unabhängig von dem Status als 
geimpfte oder genesene Person auch dann teilnehmen, wenn sie negativ getestet sind. Eine beruflich bedingte Teil-
nahme liegt bei jeder entgeltlichen Tätigkeit vor, wobei nebenberufliche Tätigkeiten ausreichen, ebenso eine Tätigkeit 
im Rahmen einer berufsbezogenen Ausbildung oder eines berufsbezogenen Praktikums. Ehrenamtliche Tätigkeiten 
erfüllen nicht die Anforderungen an eine berufliche Tätigkeit, auch dann nicht, wenn für sie eine Aufwandsentschädigung 
gezahlt wird. Zu einer dienstlichen Tätigkeit zählen auch der Jugendfreiwilligendienst und der Bundesfreiwilligendienst. 

Wegen des Verweises auf § 2 Nummer 6 SchAusnahmV ist klargestellt, dass dies ebenfalls nur asymptomatische Per-
sonen im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sein dürfen, die also keine coronatypischen Symptome (namentlich 
Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) aufweisen. Zudem ergeben sich aus 
der Bezugnahme die Anforderungen an den Testnachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV (beispielsweise 
Antigentest unter Aufsicht der Veranstalterin oder des Veranstalters und Bescheinigung eines Testzentrums). § 4 Absatz 3 
Nummer 1 gewährt eine gewisse Lockerung, indem die Geltungsdauer von PCR-Tests und anderen molekularbiologi-
schen Tests mittels Nukleinsäurenachweis (im Unterschied zu Antigentests) auf 48 Stunden ausgeweitet wird.

Zu Absatz 2

Soweit nach § 45 SGB VIII betriebserlaubte Einrichtungen der Erziehungshilfe betrieben werden, sind hier die nach 
§ 36 IfSG vorzuhaltenden Hygienepläne maßgebend, sodass diese Einrichtungen von den Regelungen des Absatz 1 
und des § 2a ausgenommen werden. Im Kontext von Erziehungshilfeeinrichtungen kommt hinzu, dass der Arbeitsplatz 
gleichzeitig zuhause und Rückzugsort der dort lebenden Kinder ist. Der Weg der Empfehlung und Beratung über die 
gegebenen Strukturen der Jugendhilfe erscheint hier sachgerecht und angemessen, um Infektionsschutz, Kinderschutz 
und pädagogische Erfordernisse miteinander in Einklang zu bringen. 

Zu § 16a (Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen der Einrichtungen und 
Kindertagespflegestellen. Für pädagogische Fachkräfte sind – über die Ausnahmen des § 2a hinaus – bereichsspezifisch 
Ausnahmen vorgesehen. Diese können in der Betreuung der Kinder mit Blick auf das Kindeswohl situationsabhängig, 
zum Beispiel zur gezielten Sprachförderung oder beim Streitschlichten und Trösten der Kinder, vorübergehend auf 
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichten. In der Kindertagesstätte oder Kindertagespflegestelle betreute 
Kinder vor der Einschulung sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Darüber hinaus wird über die entsprechende 
Anwendung der Ausnahmen des § 2a auch sichergestellt, dass pädagogische Fachkräfte auch die Gelegenheit haben, 
die Maske abzusetzen. 

Für Kinder in Hortgruppen gelten – wie bisher – die Regelungen der Schulen-Coronaverordnung. Um eine Durchsetzung 
der Maskenpflicht insbesondere gegenüber einrichtungsfremden Personen und Besuchern angemessen gewährleisten 
zu können, sind Verstöße auch als Ordnungswidrigkeit verfolgbar. 

Zu Absatz 2

Unabhängig von den angeordneten Primärschutz-Maßnahmen durch Mund-Nasen-Bedeckungspflichten, gilt es hier 
das Schutzniveau für die betreuten Kinder in Kindertagespflege und Kindertagesstätten durch Testungen der erwach-
senen Betreuungspersonen zu unterstützen. § 16a Absatz 2 dient der Erhöhung des Schutzniveaus im Rahmen der 
Kindertagesbetreuung. Die bereits bestehenden Testpflichten der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen werden 
so unabhängig vom Impfstatus ausgestaltet. Damit sollen den im Rahmen der Omikron-Welle erneut verstärkten 
Übertragungsmöglichkeiten von Erwachsenen Rechnung getragen werden. Neben der Pflicht zur Maskentragung sind 
Mitarbeitertestungen ein zentrales Mittel zur Aufrechterhaltung des Schutzniveaus in einem Bereich, der in der Regel 
von ungeimpften Kindern geprägt ist. 



202 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 17. März 2022 Nr. 3

Im Falle einer nicht hinreichenden Immunisierung (Genesung oder vollständigen Impfung) sieht bereits § 28b Absatz 1 
IfSG eine 3G-Regelung für Beschäftigte vor. Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der aktuell nicht impffähigen 
Kinder unter 5 Jahren sind gesteigerte Anforderungen an die Testerfordernisse in diesem sensiblen Bereich zu stellen, 
die für Beschäftigte über die bundesweit geltenden Regelungen hinausgehen. Landesrechtlich wird geregelt, dass in 
der Kindertagesbetreuung tätige Personen grundsätzlich unabhängig vom Status als geimpfte oder genesene Person 
regelmäßig, mindestens dreimal wöchentlich, zu testen sind. 

§ 28b Absatz 1 IfSG regelt für alle Beschäftigten, die nicht geimpft oder genesen im Sinne von § 2 SchAusnahmV 
Nummer 2 oder 4 sind, eine tägliche Testpflicht. Diese Regelung des § 28b Absatz 1 IfSG erfasst jedoch selbständig 
tätige Kindertagespflegepersonen nicht. Mit der hier getroffenen Regelung wird somit ein für in der Kindertagespflege 
betreute Kinder ein vergleichbares Schutzniveau geschaffen. Kindertagespflegepersonen sind täglich verantwortlich 
für Kinder, die bisher aufgrund ihres Alters nicht impffähig sind. 

Die durchgeführten Testungen sind unverzüglich zu dokumentieren. Die Dokumentationen sind vier Wochen aufzube-
wahren, um eine Überprüfung durch die zuständigen Behörden zu ermöglichen. Für die Dokumentation einer Testung 
sind das Datum, die Uhrzeit und das Ergebnis der Testung sowie der Testnachweis im Sinne des § 2 Nummer 7 SchAus-
nahmV erforderlich. Die Dokumentationspflicht ist bußgeldbewehrt.

Zu Absatz 3

Mit der Neufassung des Absatz 3 sind Sorgeberechtigte und Pflegepersonen, die enge häusliche Kontaktpersonen des 
Kindes sind dazu verpflichtet, sich mindestens 3 x wöchentlich zu testen (sogenannte Umfeldtestung). Die Pflicht bezieht 
sich auf sämtliche im Haushalt des Kindes lebenden Sorgeberechtigten und Pflegepersonen; es reicht aber aus, wenn 
sich eine dieser Personen testet. Die sich testende Person sollte in der Regel diejenige sein, die den umfangreichsten 
Kontakt zum Kind in der Familie hat. Die Testungen sollten innerhalb der Kalenderwoche unter Berücksichtigung der 
jeweiligen familiären und außerfamiliären Kontakte und unter Berücksichtigung des Betreuungsumfangs des Kindes 
verteilt werden. Für Schulkinder, die bereits im schulischen Kontext einem Testregime unterliegen und nachmittags in 
Hortangeboten in Kindertagesstätten betreut werden, sind zusätzlich zum schulischen Testregime Umfeldtestungen im 
Haushalt der Kinder nicht erforderlich.

Das Land stellt jeweils für eine sorgeberechtigte Person pro Kind kostenfrei nasale Antigen-Selbsttests zur Verfügung. 
Darüber hinaus können die Sorgeberechtigten sich auch bei ihrer Arbeitsstelle (Arbeitgebertest) oder bei einem Test-
zentrum (Bürgertest) testen lassen.

Die Sorgeberechtigten haben die Durchführung ihrer Testungen einmal wöchentlich gegenüber ihrer Kindertageseinrich-
tung oder Kindertagespflegeperson schriftlich zu bestätigen – ein entsprechendes Formular wird den Verpflichtenden 
über die Einrichtungen und Kindertagespersonen zugänglich gemacht. Die Pflicht zur Bestätigung regelhafter Testungen 
gilt für Kalenderwochen.

Die Bestätigungen sind durch die Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegeperson vier Wochen aufzubewahren 
und auf Verlangen der zuständigen Behörde herauszugeben. 

Zu Absatz 4

Zum Schutz der Kinder in den Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen, die nicht geimpft sind, müssen künftig 
alle externen Personen, wie zum Beispiel Handwerkerinnen und Handwerker oder Eltern, die ihre Kinder bei der Ein-
gewöhnung begleiten, 3G-Anforderungen erfüllen (geimpft, genesen oder getestet). Dies gilt nicht für das zwingend 
erforderliche, zeitlich begrenzte Ausmaß für das Bringen und Abholen der Kinder.

Eine geimpfte Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises 
ist (§ 2 Nummer 2 SchAusnahmV). Eine genesene Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf 
sie ausgestellten Genesenennachweises ist (§ 2 Nummer 4 SchAusnahmV). Eine getestete Person im Sinne von § 2 
Nummer 6 SchAusnahmV muss über einen negativen Testnachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV ver-
fügen (beispielsweise Antigentest unter Aufsicht der Mitarbeitenden der Kindertagesstätte oder Bescheinigung eines 
Testzentrums). § 4 Absatz 3 Nummer 1 gewährt eine gewisse Lockerung, indem die Geltungsdauer von PCR-Tests und 
anderen molekularbiologischen Tests mittels Nukleinsäurenachweis (im Unterschied zu Antigentests) auf 48 Stunden 
ausgeweitet wird. Alle Personen müssen asymptomatisch im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sein, dürfen 
mithin keine coronatypischen Symptome (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder 
Geschmacksverlust) aufweisen.

Zu § 17 (Beherbergungsbetriebe)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift gilt für sämtliche Beherbergungsbetriebe wie beispielsweise Hotels, Pensionen, Ferienhäuser, privat 
und gewerblich vermietete Ferienwohnungen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Jugendbildungseinrichtungen, Jugendher-
bergen, Schullandheime und vergleichbare Einrichtungen. Eigentümerinnen und Eigentümer von Zweitwohnungen, 
die ihre eigene Häuslichkeit nutzen, stellen keinen Beherbergungsbetrieb im Sinne von § 17 dar. Das gleiche gilt für 
Mieterinnen und Mieter von Zweitwohnungen, die eine Zweitwohnung auf Grundlage von langfristig abgeschlossenen 
Mietverträgen selbst nutzen. Vergleichbar hierzu sind auch Campingplätze und Wohnmobilstellplätze unter besonderen 
Bedingungen kein Beherbergungsbetrieb und zwar nur dann nicht, wenn dort dauerhaft gecampt wird. In Anlehnung an 
das Bauordnungsrecht muss der Wohnwagen, das Wohnmobil, das Campingzelt oder das Campinghaus quasi als eine 
ortsfeste Anlage zu werten sein. Hiervon ist auszugehen, wenn sie unbewegt bleiben und der Stellplatz beziehungsweise 
die Unterkunft langfristig, d. h. für mindestens 5 Monate, gemietet wird. Insofern fällt das dauerhafte Wohnen in festen 
Wohnheimen auf Campingplätzen nicht unter § 17. 

Auf den Kreuzfahrtschiffen müssen die Vorgaben von § 17 eingehalten werden und gelten auch die Regelungen der 
Verordnung wie beispielsweise §§ 5, 7, 10 und 11 mit den dort genannten Vorgaben.
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Keine Beherbergung im Sinne dieser Vorschrift stellt die Unterbringung von Personen zur Verhinderung drohender 
oder bereits eingetretener Obdachlosigkeit dar. Dadurch wird eine staatliche Schutzpflicht zur Gefahrenabwehr erfüllt. 
Gleichwohl wird empfohlen, ein niedrigschwelliges Testangebot zur Testung vor Ort zur Verfügung zu stellen.

Für Beherbergungsbetriebe gelten zunächst die allgemeinen Anforderungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr 
gemäß § 3: 

– Einhaltung der Husten- und Niesetikette,

– Möglichkeit zum Waschen oder Desinfizieren der Hände, 

– an allen Eingängen deutlich sichtbare Aushänge.

– Für Toiletten, andere sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen wie Duschräume, Saunen, Dampfbäder, Whirlpools und 
ähnlichen Einrichtungen sowie Sammelumkleiden gelten die Vorgaben nach § 3 Absatz 4.

Sämtliche Beherbergungsbetriebe müssen zudem nach Nummer 1 ein Hygienekonzept unter den Vorgaben des § 4 
Absatz 1 erstellen.

Aufgrund der mit dem Reisen verbundenen erhöhten Möglichkeit der Verbreitung des Coronavirus auch über die Be-
herbergung gilt in Beherbergungsbetrieben grundsätzlich 2G Plus. Unabhängig davon, dass die Gäste grundsätzlich 
geimpft oder genesen sein müssen, müssen sie im Grundsatz auch getestet sein.

Nummer 2 regelt, welche Beherbergungsgäste beherbergt werden dürfen, also nachdem sie aufgenommen worden sind. 

Nach Buchstabe a sind das Geimpfte mit Impfnachweis oder Genesene mit Genesenenausweis, sofern sie keine coro-
natypischen Symptome, (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) 
aufweisen dürfen.

Mit Buchstabe b wird geregelt, dass Kinder bis zur ihrer Einschulung keines Testes bedürfen. Dabei wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden 
sein könnte. 

Zudem dürfen minderjährige Schülerinnen und Schüler beherbergt werden (Buchstabe c, die sich entweder jeden Tag 
testen lassen oder eine Bescheinigung ihrer Schule vorlegen können, da Schulen insofern Testungen im Rahmen eines 
verbindlichen Schutzkonzeptes durchführen. Die Testungen erfolgen regelmäßig. Die Schülerinnen und Schüler müssen 
ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt die Schule einmalig eine Bescheinigung über die Testung im Rahmen 
eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls ist – wie zum Teil in den berufsbildenden Schulen 
der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der Bescheinigung an den Zeitraum des Schulbesuches anzupassen. Bereits 
ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit. Ein Schülerausweis reicht nicht als Nachweis aus und ersetzt 
nicht die Bescheinigung der Schule. 

Nummer 3 regelt, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme, mithin beim Betreten der Beherbergung, zusätzlich grundsätzlich 
nur noch getestete Personen aufgenommen werden dürfen. Das gilt auch für die bereits geimpften oder genesenen 
Personen. In Beherbergungsbetrieben gilt insofern grundsätzlich 2G Plus. Der Test muss nicht bereits zum Zeitpunkt 
des Beginns der Reise erfolgen. Spätestens bei der Aufnahme in der Beherbergung muss er jedoch vorliegen. Von 
dieser zusätzlichen Testverpflichtung für die Gäste, die die Betreiberinnen und Betreiber auch nach § 4 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 überprüfen müssen, ist abzusehen, wenn nach der vollständigen Schutzimpfung (Grundimmunisierung) eine 
Auffrischimpfung erfolgt ist. Eine solche Grundimmunisierung kann zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
angenommen werden, soweit zwei Impfungen erfolgt sind. Bei Genesenen ist eine Grundimmunisierung in diesem 
Sinne mit einer der Erkrankung nachfolgenden Impfung erreicht. Die Betreiberin oder der Betreiber hat gemäß § 4 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 auch den Nachweis der Auffrischimpfung zu überprüfen. Keiner Testpflicht bei der Aufnahme 
im Beherbergungsbetrieb unterfallen im Übrigen auch Minderjährige. 2G Plus wird insofern bei Minderjährigen bei der 
Aufnahme gelockert. Während der Beherbergung selbst gilt im Übrigen Nummer 2, mithin auch für die Minderjährigen. 

Die Anforderungen an den Testnachweis ergeben sich aus § 2 Nummer 7 SchAusnahmV (beispielsweise Antigentest 
unter Aufsicht der Betreiberin oder des Betreibers oder Bescheinigung eines Testzentrums). § 4 Absatz 3 Nummer 1 
gewährt eine gewisse Lockerung, indem die Geltungsdauer von PCR-Tests und anderen molekularbiologischen Tests 
mittels Nukleinsäurenachweis (im Unterschied zu Antigentests) auf 48 Stunden ausgeweitet wird.

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Impf-, Genesenen- oder Testnachweis für alle Personen ab 16 Jahren 
mit einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person 
auch diejenige Person ist, die den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die 
Betreiberin oder den Betreiber mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen. 

Nach Buchstabe d können auch im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestete Personen teilnehmen, wenn sie 
aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können und dies durch Vorlage einer ärztli-
chen Bescheinigung nachweisen. Erfasst werden auch Personen, bei denen ein solcher Zustand zwar bereits beendet 
ist, seither aber noch nicht genügend Zeit für die erforderliche Wartezeit zwischen mehreren erforderlichen Impfungen 
und für den Ablauf der 14-tägigen Karenzzeit aus § 2 Nummer 3 Buchstabe a SchAusnahmV verstrichen ist.

Nach Nummer 4 müssen alle Personen in Bereichen mit Publikumsverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das 
umfasst die Beherbergungsbetreiberinnen und -betreiber, die Beschäftigten, externe Dienstleisterinnen und Dienstleister, 
die beruflich, geschäftlich oder dienstlich im Beherbergungsbetrieb tätig sind, aber auch die Gäste. Ausnahmen vom 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedenkung sind in § 2a geregelt. 

Gastronomische Dienste dürfen nur unter den Voraussetzungen des § 7 angeboten werden. 
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Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 können auch getestete Personen beherbergt werden (3G), wenn die Beherbergung ausschließlich aus 
geschäftlichen, beruflichen, dienstlichen, medizinischen oder zwingenden sozialethischen Gründen erforderlich ist. 
Insofern muss sich der ungeimpfte oder nicht genesene Gast jeden Tag testen lassen. 

Eine beruflich bedingte Teilnahme liegt bei jeder entgeltlichen Tätigkeit vor, wobei nebenberufliche Tätigkeiten ausrei-
chen, ebenso eine Tätigkeit im Rahmen einer berufsbezogenen Ausbildung oder eines berufsbezogenen Praktikums. 
Ehrenamtliche Tätigkeiten erfüllen nicht die Anforderungen an eine berufliche Tätigkeit, auch dann nicht, wenn für sie 
eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Zu einer dienstlichen Tätigkeit zählen auch der Jugendfreiwilligendienst 
und der Bundesfreiwilligendienst. 

Mit der engen Ausnahme aus zwingenden sozialethischen Gründen sind beispielsweise unabweisbare Übernach-
tungen anlässlich von Bestattungen oder bei der Sterbebegleitung gemeint. Bei medizinischen Gründen sind neben 
der eigenen Betroffenheit auch beispielsweise die Begleitung von minderjährigen Kindern unter 14 Jahren bei einem 
Krankenhausaufenthalt miterfasst. 

Das Vorliegen eines solchen Grundes ist vom Gast schriftlich zu bestätigen; die vorsätzliche Abgabe einer falschen 
Erklärung stellt nach § 21 Absatz 2 eine Ordnungswidrigkeit dar.

Wegen des Verweises auf § 2 Nummer 6 SchAusnahmV ist klargestellt, dass dies ebenfalls nur asymptomatische Per-
sonen im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sein dürfen, die also keine coronatypischen Symptome (namentlich 
Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) aufweisen. Zudem ergeben sich aus 
der Bezugnahme die Anforderungen an den Testnachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV (beispielsweise 
Antigentest unter Aufsicht der Veranstalterin oder des Veranstalters und Bescheinigung eines Testzentrums). § 4 Absatz 3 
Nummer 1 gewährt eine gewisse Lockerung, indem die Geltungsdauer von PCR-Tests und anderen molekularbiologi-
schen Tests mittels Nukleinsäurenachweis (im Unterschied zu Antigentests) auf 48 Stunden ausgeweitet wird.

Zu Absatz 2a

Sofern in den Beherbergungsbetrieben auch Sportanlagen vorhanden sind, finden die Vorgaben des Sportparagraphen 
keine Anwendung. Voraussetzung ist, dass nur die Beherbergungsgäste die Sportanlagen benutzen. Sofern hingegen 
dort auswärtige Gäste auch Sport treiben, gilt wieder § 11. Im Ergebnis bedarf es gemäß Absatz 2a dann keiner weite-
ren zusätzlichen Testung bei der Sportausübung mehr. Die Testung bei der Aufnahme im Beherbergungsbetrieb wird 
als ausreichend angesehen. Mit Ausnahme der Verkehrsflächen besteht in den Sportanlagen auch keine Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

Zu Absatz 3

In Absatz 3 ist geregelt, dass Sportboothäfen keine Beherbergungsbetriebe im Sinne des Absatzes 1 sind. 

Zu § 18 (Personenverkehre)

Die bislang in Absatz 1 enthaltene Regelung zum öffentlichen Personennah- und -fernverkehr ist entfallen, da die An-
forderungen nunmehr bundesrechtlich und einheitlich in allen Ländern in § 28b Absatz 5 IfSG geregelt werden. Mit 
Ausnahme von Schülerinnen und Schülern, für die jedoch nur außerhalb der Schulferienzeit, und der Beförderung in 
Taxen dürfen demnach die Verkehrsmittel nur von geimpften, genesen oder getesteten Personen benutzt werden. In 
allen Verkehrsmitteln, auch für die Beförderung in Taxen und für die Schülerinnen und Schülern, gilt es insofern nach 
dem Bundesrecht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Zu Absatz 1

Da es an Haltestellen des öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs zu Gedränge kommen kann, müssen alle dort 
sich aufhaltenden Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a tragen. Das gilt für Haltestellen 
innerhalb und außerhalb geschlossener Räume. Neben den in § 2a geregelten Ausnahmen von der Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist das Rauchen in hierfür abgegrenzten Bereichen gestattet.

Zu Absatz 2

Absatz 2 trifft Regelungen für gewerblich angebotene Reiseverkehre im touristischen Bereich, die in Abgrenzung zu 
Absatz 1, nicht im Linienverkehr angeboten werden. Fahrten von Bürgerinnen und Bürgern beispielsweise mit dem 
eigenen PKW zu touristischen Zwecken werden ausdrücklich nicht von Absatz 2 erfasst. Entscheidend für den touristi-
schen Zweck ist die gewerbliche Zielrichtung der Anbieterin oder des Anbieters, nicht der Nutzungszweck der oder des 
einzelnen Reisenden. Es geht um Ausflugsfahrten im Sinne von § 48 Absatz 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG), 
wobei die Verkehrsmittel nicht auf diejenigen des Personenbeförderungsgesetzes begrenzt sind. Neben den Reisebussen 
sind beispielsweise auch Bahnen, Museumsbahnen, Schiffe, Flugzeuge und Standrundfahrten von Absatz 2 erfasst. 
Ausflugsfahrten sind demnach Fahrten, die die Unternehmerin oder der Unternehmer nach einem bestimmten, von ihr 
oder ihm aufgestellten Plan und zu einem für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleichen und gemeinsam verfolgten 
Ausflugszweck anbietet und ausführt. Auch Gruppenreisen zu Erholungsaufenthalten im Sinne von § 48 Absatz 2 PBefG 
sind nach Absatz 2 wieder erlaubt. Dabei sind Reiseverkehre zu touristischen Zwecken kraft ihrer Zielrichtung zwar 
Veranstaltungen mit Freizeitcharakter. § 18 Absatz 2 ist jedoch eine speziellere Regelung gegenüber dem § 5. 

Gemäß Satz 1 muss die Betreiberin oder der Betreiber ein Hygienekonzept erstellen.

Durch Satz 2 wird geregelt, wer in Innenbereichen befördert werden darf. Das sind nach Nummer 1 nur Geimpfte mit 
Impfnachweis oder Genesene mit Genesenennachweis. Wegen des Verweises auf § 2 Nummer 2 und 4 SchAusnahmV 
ist klargestellt, dass dies nur asymptomatische Personen im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sein dürfen, die 
also keine coronatypischen Merkmale (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Ge-
schmacksverlust) aufweisen.
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In Nummer 2 wird geregelt, dass Kinder bis zur ihrer Einschulung keines Testes bedürfen. Dabei wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden 
sein könnte. In diesem Fall bestünde ansonsten eine tagesaktuelle Testpflicht. Das wäre unverhältnismäßig.

Auch Minderjährige dürfen an Reiseverkehren zu touristischen Zwecken teilnehmen. Entweder sind sie getestet, wie nach 
§ 2 Nummer 6 SchAusnahmV vorgeschrieben, oder sie sind Schülerin oder Schüler und haben eine Schulbescheinigung 
(Nummer 3), da in den Schulen Testungen im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes durchgeführt werden. Die 
minderjährigen Schülerinnen und Schüler müssen sich insofern nicht nochmal testen lassen. Die Testungen erfolgen 
regelmäßig. Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt die Schule einmalig 
eine Bescheinigung über die Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls 
ist – wie zum Teil in den berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der Bescheinigung an den 
Zeitraum des Schulbesuches anzupassen. Bereits ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit. Ein Schüler-
ausweis reicht nicht als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern Schulen Bescheinigungen 
für tagesaktuelle Testungen in der Schule ausfüllen, können minderjährige Schülerinnen und Schüler sie für 24 Stunden 
verwenden, wie sich aus § 4 Absatz 3 Nummer 2 ergibt. 

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Impf-, Genesenen- oder Testnachweis für alle Personen ab 16 Jahren 
mit einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person 
auch diejenige Person ist, die den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die 
Betreiberin oder den Betreiber mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

Nach Nummer 4 können auch im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestete Personen teilnehmen, wenn sie aus 
medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können und dies durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung nachweisen. Erfasst werden auch Personen, bei denen ein solcher Zustand zwar bereits beendet ist, 
seither aber noch nicht genügend Zeit für die erforderliche Wartezeit zwischen mehreren erforderlichen Impfungen und 
für den Ablauf der 14-tägigen Karenzzeit aus § 2 Nummer 3 Buchstabe a SchAusnahmV verstrichen ist.

Wie auch sonst bei Veranstaltungen, Versammlungen und Einrichtungen mit Publikumsverkehr haben nach Satz 3 die 
Kundinnen und Kunden in Innenräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung, wie in § 2a vorgegeben, zu tragen. 

Satz 4 nimmt die Vorgaben des Absatzes 2 für Reiseverkehre zu touristischen Zwecken aus, die Schleswig-Holstein nur 
durchqueren. Solange die Kundinnen und Kunden nicht aussteigen, besteht keine Notwendigkeit, sie den schleswig-
holsteinischen Regelungen zu unterwerfen. 

Zu § 19 (Modellprojekte)

Die zuständigen Behörden können bei ausgewiesenen Projekten zum Beispiel aus den Bereichen Kultur, Sport oder 
Tourismus Ausnahmen zulassen. 

Zu § 20 (Befugnisse und Pflichten der zuständigen Behörden)

Zu Absatz 1

Nummer 1 gibt den Gesundheitsbehörden die Möglichkeit, auf Antrag Ausnahmen von den Ge- und Verboten der §§ 5 
bis 18 der Verordnung zuzulassen. Diese Öffnungsmöglichkeit ist aus Gründen der Verhältnismäßigkeit erforderlich. 
Durch diese Befugnis können die Behörden unbillige Härten im Einzelfall verhindern. Mit Nummer 2 wurde eine Aus-
nahmemöglichkeit eingefügt für den Fall, dass Vorschriften der Verordnung der Pandemiebekämpfung entgegenstehen. 

Zu Absatz 2

Satz 1 weist deklaratorisch auf die Möglichkeit der zuständigen Behörden hin, weitergehende Maßnahmen nach § 28 
IfSG zu treffen. In bestimmten Einzelfällen kann es notwendig sein, dass die zuständigen örtlichen Behörden Regelun-
gen treffen müssen, die über die Regelungen der Verordnung hinausgehen. In Satz 2 wird beispielhaft die Anordnung 
von Maskenpflichten in regelmäßig stark frequentierten öffentlichen Bereichen genannt; derartige Anordnungen sind 
nach § 73 Absatz 1 Nummer 24 bußgeldbewehrt.

Sofern die zuständigen Behörden Allgemeinverfügungen planen, haben sie gemäß Satz 3 diejenigen Regelungsinhalte, 
die sie zu erlassen beabsichtigen, dem Gesundheitsministerium mindestens einen Tag vor der Bekanntgabe mitzuteilen. 
Das Gesundheitsministerium hat dann die Möglichkeit zu prüfen, ob die Maßnahmen zweck- und verhältnismäßig sind. 
Es wird zudem in die Lage versetzt, rechtzeitig auf mögliche zielführendere Maßnahmen hinzuwirken. 

Zu § 21 (Ordnungswidrigkeiten)

Aufgrund § 73 Absatz 1a Nummer 24 Infektionsschutzgesetz können in der Verordnung bußgeldbewehrte Tatbestände 
formuliert werden. Dies erfolgt, soweit es für eine wirksame Durchsetzung der für den Infektionsschutz wesentlichen 
Ver- und Gebote unerlässlich ist.

Zu § 22 (Inkrafttreten; Außerkrafttreten)

Die Geltungsdauer der Verordnung ist gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 2 IfSG auf wenige 
Wochen begrenzt. Aufgrund der mit der Verordnung verbundenen Grundrechtseingriffe ist es notwendig, dass die Ein-
schränkungen nur so lange gelten, wie dies unbedingt erforderlich ist. Eine Geltungsdauer von wenigen Wochen für 
die Verordnung hat sich bewährt. Nach diesem Zeitraum lässt sich daher abschätzen, welchen Einfluss die getroffenen 
Maßnahmen auf die Entwicklung der Infektionszahlen haben. 

Der Neuerlass der Corona-Bekämpfungsverordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bis zum 8. Februar 2022 befristete bisherige Corona-Bekämpfungsverordnung außer Kraft.
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung  
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 10. Februar 2022 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220210_
Schulen-CoronaVO.html erfolgt.

Landesverordnung 
 über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des  

Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen (Schulen-Coronaverordnung - SchulencoronaVO)
Vom 10. Februar 2022

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-92

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2, § 28a Absatz 1, Absatz 7 Satz 1, 
Absatz 8 Satz 1 sowie § 28c Satz 5 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Dezember 
2021 (BGBl. I S. 5162), sowie des § 7 Satz 1 und 
des § 3 Absatz 2 Satz 2, auch in Verbindung mit 
§ 7 Satz 2, der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Aus-
nahmenverordnung (SchAusnahmV) vom 8. Mai 
2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 14. Januar 2022 (BAnz AT 
14.01.2022 V1), in Verbindung mit § 12 Absatz 1 
der Corona-Bekämpfungsverordnung vom 8. Februar 
2022 (ersatzverkündet am 8. Februar 2022 auf der 
Internetseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/
Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220208_
Corona-BekaempfungsVO.html) verordnet das Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

§ 1 
Anwendungsbereich; Begriff der 

Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Diese Verordnung gilt für alle Schulen im Anwen-
dungsbereich des Schleswig-Holsteinischen Schul-
gesetzes vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16. Juni 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 723).

(2) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase mit einer medizinischen oder ver-
gleichbaren Maske oder mit einer Maske ohne Aus-
atemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, 
P2, DS2 oder KF94 zu bedecken. Abweichend von 
Satz 1 ist die Verwendung eines das ganze Gesicht 
abdeckenden Visiers durch Gebärdendolmetscherin-
nen, Gebärdendolmetscher, Kommunikationshelferin-
nen oder Kommunikationshelfer ausreichend, die für 
Personen mit Hörbehinderung tätig sind. Satz 1 gilt 
nicht für Personen, die aufgrund einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen und dies glaubhaft 
machen können; § 5 Absatz 2 gilt entsprechend.

(3) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung nicht vorgeschrieben ist, 

kann eine Mund-Nasen-Bedeckung gemäß Absatz 2 
Satz 1 und 2 getragen werden.

§ 2 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf dem 

Gelände von Schulen

(1) Auf dem Gelände von Schulen ist im Zusammen-
hang mit schulischen Veranstaltungen eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 1 Absatz 2 
zu tragen.

(2) Keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung besteht

1. auf dem Schulhof und im Freien;

2. für Schülerinnen und Schüler innerhalb des Unter-
richtsraumes, wenn bei Abschlussprüfungen, bei 
mehr als zwei Zeitstunden umfassenden schrift-
lichen Leistungsnachweisen und bei mündlichen 
Vorträgen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen eingehalten wird;

3. für Schülerinnen und Schüler in der Mensa, wenn 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen eingehalten wird;

4. beim Ausüben von Sport im Unterricht sowie im 
Rahmen von schulischen Ganztagsangeboten zu 
Bewegung und Sport;

5. für an Schulen tätige Personen, soweit sie ihren 
konkreten Tätigkeitsort erreicht haben und die 
Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Me-
tern zu anderen Personen sichergestellt ist.

§ 3 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bei schulischen 
Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes

(1) Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des 
Schulgeländes haben Schülerinnen und Schüler so-
wie die sie begleitenden Personen eine Mund-Nasen-
Bedeckung nach Maßgabe von § 1 Absatz 2 zu 
tragen.

(2) Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung sind

1. Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleiten-
den Personen, soweit sie sich im Freien aufhalten; 
dies gilt nicht, soweit ein Mindestabstand von 
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1,5 Metern zu anderen Personen, die nicht an 
der schulischen Veranstaltung teilnehmen, nicht 
eingehalten werden kann,

2. Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleiten-
den Personen an einem außerschulischen Lernort, 
soweit die an diesem Lernort geltenden Vorgaben 
des Infektionsschutzes das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung nicht vorsehen,

3. Schülerinnen und Schüler sowie die sie beglei-
tenden Personen, soweit sie Sport ausüben.

§ 4 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 

auf Schulwegen

Auf Schulwegen haben Schülerinnen und Schüler eine 
Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 1 Ab-
satz 2 zu tragen, wenn sie sich in Innenräumen oder in 
geschlossenen Fahrzeugen aufhalten. Die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Fahrzeugen 
besteht nicht, wenn sie sich allein in dem Fahrzeug 
befinden oder lediglich Personen, die demselben Haus-
halt angehören, anwesend sind. Vorgaben der Corona-
Bekämpfungsverordnung zum Tragen einer qualifizier-
ten Mund-Nasen-Bedeckung bleiben unberührt.

§ 5 
Befugnisse der Aufsicht führenden Lehrkraft

(1) Die Aufsicht führende Lehrkraft kann entschei-
den, dass die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung im Einzelfall aus erforderlichen Gründen, 
die in der Person der Schülerin oder des Schülers 
liegen, im Unterricht zeitweise ausgesetzt wird.

(2) Personen, welche aufgrund der Entscheidung nach 
Absatz 1 vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
vorübergehend befreit sind, sollen einen Mindestab-
stand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Angebote im 
Rahmen des schulischen Ganztags- und Betreuungs-
betriebs sowie mit Zustimmung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters für das Singen und Spielen von Blas-
instrumenten entsprechend.

§ 6 
Ausnahme von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 

bei der Förderung der Sprachbildung und  
-entwicklung

(1) In den Jahrgangsstufen 1 bis 6 und an den För-
derzentren soll die Schulleiterin oder der Schulleiter 
entscheiden, dass die Mund-Nasen-Bedeckungs-
pflicht am Sitzplatz in Unterrichtseinheiten, die im 
besonderen Maße der Förderung der Sprachbildung 
und -entwicklung dienen, wie insbesondere in den 
Fächern Deutsch und Deutsch als Zweitsprache so-
wie in einem zusätzlichen Förderunterricht, zeitweise 
ausgesetzt wird. Gleiches gilt für die Förderung von 
Schülerinnen und Schülern mit einer Beeinträchti-
gung im Sprechen oder Hören.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann aus 
überwiegenden Gründen des Infektionsschutzes von 
der Entscheidung nach Absatz 1 absehen, insbe-
sondere bei Auftreten eines Infektionsfalles oder bei 
Anwesenheit von Schwangeren oder Personen, die 
nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko 
für einen schweren Krankheitsverlauf haben, wenn 
der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen 
nicht eingehalten werden kann.

§ 7 
Zugang zur Schule

(1) Der Zugang zu Schulen im Zusammenhang mit 
einer schulischen Veranstaltung sowie der Zugang 
zu sonstigen schulischen Präsenzveranstaltungen 
sind allen Personen untersagt, die der Schule kei-
nen Nachweis über ein Testergebnis hinsichtlich des 
Nichtvorliegens einer Infektion mit dem SARS-CoV-
2-Virus (negatives Testergebnis) nach Absatz 2 vor-
legen; dies gilt unabhängig davon, ob die jeweilige 
Person im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAus-
nahmV geimpft oder genesen ist. Abweichend von 
Satz 1 gilt das Zugangsverbot nicht für

1. Kinder vor der Einschulung,

2. Personen, die unverzüglich nach dem Betreten der 
Schule eine Testung in Bezug auf eine Infektion 
mit dem SARS-CoV-2-Virus durchführen.

(2) Das negative Testergebnis kann nachgewiesen 
werden durch

1. die Bescheinigung einer für die Abnahme des 
Tests auf das Vorliegen einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus zuständigen Stelle oder

2. die Teilnahme an einem Test in der Schule oder

3. die Auskunft einer oder eines Sorgeberechtigten 
oder der volljährigen Schülerin oder des volljährigen 
Schülers über die Durchführung eines zugelasse-
nen Selbsttests entsprechend der Gebrauchsan-
weisung bei der Schülerin oder dem Schüler im 
häuslichen Umfeld einschließlich des Datums der 
Testdurchführung (Selbstauskunft); für die Selbst-
auskunft ist das zur Verfügung gestellte Musterfor-
mular zu verwenden; gleiches gilt für an Schulen 
tätige Personen für einen im häuslichen Umfeld 
bei sich durchgeführten Selbsttest, soweit diese 
nicht eine getestete Person nach § 28b Absatz 1 
des Infektionsschutzgesetzes sein müssen.

(3) Soweit das Infektionsschutzgesetz oder sonsti-
ges Bundesrecht keine strengeren Regelungen vor-
sehen, dürfen das Ausstellen des Nachweises über 
das negative Testergebnis und die Vornahme des 
Tests einschließlich des Tages, an dem gegenüber 
der Schule der Nachweis geführt wird, nicht länger 
als zwei Tage zurückliegen.

(4) Für Schülerinnen und Schüler ohne negatives 
Testergebnis ist ein Lernen in Distanz vorzusehen; 
ein Anspruch auf ein Lernen in Distanz, welches in 
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Gestalt und Umfang bei einem vollständigen Entfal-
len von Präsenzunterricht vorzusehen wäre, besteht 
nicht. Schülerinnen und Schüler, die auf Veranlas-
sung der Eltern oder aus eigener Veranlassung ein 
mögliches Testergebnis gemäß Absatz 2 nicht erbrin-
gen, fehlen unentschuldigt vom Schulbesuch; eine 
schulische Betreuung in Distanz soll den Kontakt der 
Schule zu der Schülerin oder dem Schüler erhalten, 
ersetzt jedoch nicht den möglichen Schulbesuch.

(5) Absatz 1 gilt nicht für Schülerinnen und Schüler 
für die Teilnahme an einer Abschlussprüfung sowie 
für Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpä-
dagogischen Förderbedarf, denen auf Grund einer 
schwerwiegenden körperlichen, geistigen oder psy-
chischen Beeinträchtigung auch die Durchführung 
eines von der Schule zur Verfügung gestellten Tests 
im häuslichen Bereich nicht möglich ist und für die 
eine aus diesem Grund nicht erfolgende Betreuung 
in der Schule eine unzumutbare Härte bedeutet.

(6) Im Fall eines positiven Testergebnisses ist der 
Zugang zur Schule und zu sonstigen schulischen 
Veranstaltungen mit einem Nachweis über ein ne-
gatives Testergebnis gemäß Absatz 1 bis 3 nur un-
ter Einhaltung der Vorgaben der zuständigen Stelle 
über die Absonderung (Isolation und Quarantäne) 
wegen einer Infektion durch das neuartige Corona-
virus (SARS-CoV-2) wieder zulässig.

(7) Für die Durchführung eines Tests in der Schule 
kann in dem zwingend erforderlichen Maße kurz-
zeitig die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung 
abgenommen werden.

(8) Bei Auftreten einer Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 findet für die Schülerinnen und 
Schüler einer Klasse, Lern- und Betreuungsgruppe, in 
der die Infektion aufgetreten ist und die die von der 
Infektion betroffene Person in den zwei Schultagen 
vor Feststellung der Infektion tatsächlich besucht 
hat, sowie für deren Lehrkräfte und deren sonstige 
an Schulen tätigen Personen für den Zeitraum von 
fünf aufeinanderfolgenden Schultagen ab dem auf 
die Feststellung des positiven Testergebnisses fol-
genden Schultag Absatz 3 mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass das Ausstellen des Nachweises über das 
negative Testergebnis und die Vornahme des Tests 
nicht länger als 24 Stunden zurückliegen darf. Die 
Anwendung von Satz 1 entfällt, sofern ein durch 

geschultes Personal in einem Testzentrum oder in 
einer Teststation durchgeführter SARS-CoV-2 zerti-
fizierter Antigenschnelltest (PoC-Test) das positive 
Ergebnis eines Selbsttests des jeweiligen Primärfalles 
widerlegt.

§ 8 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Aus-
nahmen von den Geboten und Verboten aus §§ 2 
bis 4 genehmigen, soweit die dadurch bewirkten 
Belastungen im Einzelfall eine besondere Härte dar-
stellen und die Belange des Infektionsschutzes nicht 
überwiegen.

(2) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von 
den Geboten und Verboten aus §§ 2 bis 4 anordnen, 
soweit die Neuinfektionen auf ein klar eingrenzbares 
Ausbruchsgeschehen zurückzuführen sind. Ausnah-
men von den Geboten und Verboten aus § 7 kön-
nen angeordnet werden, soweit die Neuinfektionen 
aufgrund einer besonderen geographischen Lage 
kontrollierbar sind und schulbezogene Regelungen 
des Infektionsschutzgesetzes nicht entgegenstehen.

(3) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt.

§ 9 
Empfehlungen und Hinweise des Ministeriums 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur kann bereichsspezifische Empfehlungen und Hin-
weise erteilen.

§ 10 
Ordnungswidrigkeit

Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätz-
lich oder grob fahrlässig entgegen § 7 Absatz 2 
Nummer 3 in einer Selbstauskunft falsche Angaben 
macht.

§ 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 14. Februar 2022 in Kraft. 
Sie tritt mit Ablauf des 13. März 2022 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 10. Februar 2022
Ka r i n  P r i en

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung über besondere Maß-
nahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen (Schulen-Coronaverordnung - 
SchulencoronaVO) vom 10. Februar 2022 gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3, Absatz 8 Satz 1, Absatz 5 Satz 1 IfSG

Ausgangslage

In Schleswig-Holstein ist das Infektionsgeschehen seit Anfang des Jahres durch stark steigende Infektionszahlen ge-
prägt. Aktuell liegt der 7-Tage-Inzidenzwert (RKI) in Schleswig-Holstein bei 908,4 (Stand: 4. Februar 2022, am 11. Januar 
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2022: 587,3, am 3. Januar 2022: 244,3). Das Land befindet sich weiterhin in der vierten Infektionswelle. Es ist ein hoher 
Infektionsdruck in der Bevölkerung und eine entsprechende Infektionsdynamik zu verzeichnen. Im Bundestrend ist 
weiterhin eine starke Dynamik zu verzeichnen, die Auswirkungen auf die Lage in Schleswig-Holstein haben wird (7-Tage-
Inzidenzwert (RKI) im Bund: 1.349,5 (Stand: 4. Februar 2022). Die Situation in den Regionen Schleswig-Holsteins bleibt 
weiterhin heterogen und schwankt im Vergleich zu den Vormonaten auf sehr hohem Niveau zwischen 545 (Kreis Plön) 
und 1.373,9 (Kreis Steinburg). Sechs Kreise und kreisfreie Städte liegen bei einer Inzidenz von über 1000. Nur vier Kreise 
haben eine Inzidenz von unter 700.

Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt aktuell bei 4,98 (Stand: 4. Februar 2022). Zum Vergleich lag der Höchstwert im 
Jahr 2021 in der 2. KW bei 11. Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen ist in den nächsten Wochen eine zeitlich nachziehende, 
sich verstärkende Belastung der Krankenhäuser zum einen bedingt durch eine Erhöhung der Anzahl der COVID-19 
Patienten und zum anderen durch vermehrten Personalausfall nicht auszuschließen. Hiervon werden voraussichtlich 
die Normalstationen in besonderem Maße betroffen sein.

Es lässt sich weiter beobachten, dass Übertragungen des Coronavirus eher dort stattfinden, wo Hygienemaßnahmen 
nicht hinreichend vorhanden sind oder nicht hinreichend beachtet werden. Es kommt jahreszeitlich bedingt zu mehr 
Ansteckungen, da verstärkt Kontakte in Innenräumen wahrgenommen werden. Es finden derzeit zahlreiche Infektionen 
statt, die auch asymptomatisch oder oligosymptomatisch verlaufen und unbemerkt bleiben. Bei der Omikron-Variante 
ist überdies von einer kürzeren Inkubationszeit auszugehen, dadurch ist eine Weiterverbreitung in einer kürzeren Zeit-
spanne möglich. Dies begünstigt ein schnelles Ansteigen von Infektionen. Aufgrund der kurzen Zeitspanne werden 
Infektionen häufig dann erkannt, wenn bereits eine Übertragung stattgefunden hat.

Insbesondere aus dem RKI-Wochenbericht vom 27. Januar 2022 ist die rasante Verbreitung der Omikron-Variante in 
Schleswig-Holstein erkennbar (RKI, Wochenbericht vom 27. Januar 2022, S. 38, Anteil von 92% betreffende Meldewoche).

Zwar steigt der Anteil der Bevölkerung, der entweder schon einmal infiziert war oder vollständig gegen das Corona-
virus geimpft wurde. Auch ist die Kampagne zur Auffrischimpfung (Boosterimpfung) bereits gut angelaufen. Jedoch 
ist der Anteil der nicht immunen Bevölkerung immer noch relevant groß. Insbesondere sind dabei gerade auch die 
Personen zu berücksichtigen, die zwar schon eine erste, aber noch keine zweite Impfung erhalten haben. Wesentlich 
hinzu tritt nunmehr auch die Bedeutung der Auffrischimpfung. Es ist davon auszugehen, dass eine unvollständige 
Impfung deutlich weniger gegen die Delta-Variante und die Omikron-Variante wirksam ist beziehungsweise vor einem 
schweren Krankheitsverlauf schützt. Mit Stand vom 4. Februar 2022 (RKI) liegt die Impfquote in Schleswig-Holstein bei 
61,9% (Auffrischimpfung) beziehungsweise 78,8% (2 Impfungen) beziehungsweise 79,8% (1 Impfung). In der Alters-
gruppe der 12- bis 17-Jährigen hat sich die Impfquote weiter erhöht; hier liegt die Quote bei 79,8% (1 Impfung), 72,6% 
(2 Impfungen), 31% (Auffrischimpfung).

Zwar hat die Impfkampagne in Bezug auf die Delta-Variante einen Rückgang der Infektionszahlen bei besonders gefähr-
deten Personen bewirken können und die Impfung führt zu milderen Krankheitsverläufen bei möglichen Impfdurch-
brüchen. Trotzdem befinden sich Deutschland und Schleswig-Holstein weiterhin in der vierten Infektions-Welle, bei der 
nunmehr die Omikron-Variante maßgeblich von Bedeutung ist.

In seinem Wochenbericht vom 27. Januar 2022 führt das RKI zum Infektionsgeschehen insbesondere wie folgt aus:

„Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefährdung durch COVID-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland 
insgesamt als sehr hoch ein. Ursächlich hierfür ist das Auftreten und die rasante Verbreitung der Omikronvariante, die 
sich deutlich schneller und effektiver verbreitet als die bisherigen Virusvarianten. Durch den sehr schnellen Anstieg der 
Erkrankungen besteht die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems und ggf. weiterer Versorgungsbereiche. 
Die Infektionsgefährdung wird für die Gruppe der Ungeimpften als sehr hoch, für die Gruppen der Genesenen und 
Geimpften mit Grundimmunisierung (zweimalige Impfung) als hoch und für die Gruppe der Geimpften mit Auffri-
schimpfung (dreimalige Impfung) als moderat eingeschätzt. …

Sofern Kontakte nicht gemieden werden können, sollten sie auf einen engen, gleichbleibenden Kreis beschränkt werden, 
Masken getragen, Mindestabstände eingehalten und die Hygiene beachtet werden. Innenräume sind vor, während und 
nach dem Aufenthalt mehrerer Personen regelmäßig und gründlich zu Lüften (AHA+L-Regel). … Alle diese Empfehlungen 
gelten auch für Geimpfte und Genesene und helfen dabei, die Krankheitslast durch weitere akute Atemwegsinfektionen 
wie die Influenza zu reduzieren.

Es wird insbesondere den noch nicht grundimmunisierten Personen dringend empfohlen, sich gegen COVID-19 imp-
fen zu lassen und hierbei auf einen vollständigen Impfschutz zu achten. Auch alle bereits vollständig Geimpften über 
12 Jahren sollten gemäß STIKO-Empfehlungen die Möglichkeit der Auffrischimpfung (Boosterimpfung) nutzen. … .“

In seiner Übersicht zu besorgniserregenden SARS-CoV-2-Virusvarianten (VOC) (Stand: 20. Januar 2022) führt das RKI 
zur Omikron-Variante u.a. wie folgt aus:

„Sie (Omikron) besitzt im Vergleich zum ursprünglichen SARS-CoV-2 aus Wuhan eine ungewöhnlich hohe Zahl von 
ca. 30 Aminosäureänderungen im Spike-Protein, darunter solche mit bekanntem phänotypischem Einfluss (Erhöhung 
der Transmission, Immunevasion, Übertragbarkeit), aber auch viele Mutationen, deren Bedeutung unklar ist. …

Alle Impfstoffe, die aktuell in Deutschland zur Verfügung stehen, schützen nach derzeitigen Erkenntnissen bei vollstän-
diger Impfung sehr gut vor einer schweren Erkrankung; erste Studien zeigen jedoch eine reduzierte Effektivität und 
Dauer des Impfschutzes gegen die Omikron-Variante. Eine Auffrischimpfung ist aber auch hier der beste Schutz vor 
einem schweren Krankheitsverlauf.

Aufgrund der erhöhten Übertragbarkeit und vermindertem Schutz vor Ansteckung und Krankheitsschwere nach einer 
Impfung ist es immer noch wichtig, die bekannten Regeln - Kontaktreduktion, mind. 1,5 Meter Abstand halten, Testan-
gebote wahrnehmen, Hygieneregeln beachten, insbesondere in Innenräumen Mund-Nasen-Schutz („OP-Maske“) tragen 
und lüften - konsequent einzuhalten, um generell Übertragungen zu verhindern. … .“
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Es sind mithin auch weiterhin infektionsschutzrechtliche Regelungen in Schulen und für schulische Veranstaltungen 
erforderlich.

Mund-Nasen-Bedeckungspflicht

Mit dem Schulstart nach den Sommerferien 2021 am 2. August 2021 ist die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof und sonst im Freien auf dem Schulgelände gänzlich entfallen. 
Seit diesem Zeitpunkt hat - mit Ausnahme von drei Unterrichtswochen im November 2021 - grundsätzlich eine Mund-
Nasen-Bedeckungspflicht in den Innenräumen der Schule bestanden. Mit dieser Verordnung werden die Grundsätze 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen, bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes 
sowie auf Schulwegen fortgeschrieben. Die bisherige Rechtslage bleibt unter Hinzufügung einer Klarstellung unver-
ändert, dazu im Einzelnen:

Schulgelände, schulische Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes und Schulwege

Eine auf dem Schulgelände, bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes sowie auf Schulwegen 
bestehende Mund-Nasen-Bedeckungspflicht ist unverändert durch das Tragen einer mindestens medizinischen Mund-
Nasen-Bedeckung (insb. medizinische Maske, Maske ohne Ausatemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, 
DS2 oder KF94) zu erfüllen.

Ausnahmen von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht

Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung wird nicht ausnahmslos angeordnet. So gilt:
– Eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht besteht für Schülerinnen und Schüler generell nicht,

• wenn sie sich auf dem Schulhof und im Freien auf dem Schulgelände aufhalten;
• wenn sie Sportunterricht haben sowie im Rahmen von schulischen Ganztagsangeboten zu Bewegung und Sport;
• wenn bei Abschlussprüfungen, bei mehr als zwei Zeitstunden umfassenden schriftlichen Leistungsnachweisen und 

bei mündlichen Vorträgen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird;
• wenn sie in der Mensa einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten;
• wenn sie sich während ihres Schulwegs nicht in einem Innenraum oder in einem geschlossenen Fahrzeug aufhal-

ten, es sei denn, dass sie in dem geschlossenen Fahrzeug allein oder lediglich zusammen mit Personen, die dem 
eigenen Haushalt angehören, sind; jedoch bleiben Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung zum Tragen 
einer qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung unberührt.

– Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung ausgenommen:
• Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleitenden Personen, soweit sie sich im Freien aufhalten; dies gilt nicht, 

soweit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen, die nicht an der schulischen Veranstaltung teil-
nehmen, nicht eingehalten werden kann,

• Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleitenden Personen an einem außerschulischen Lernort, soweit die an 
diesem Lernort geltenden Vorgaben des Infektionsschutzes das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht vorsehen,

• Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleitenden Personen, soweit sie Sport ausüben.
– Personen, die glaubhaft gemacht haben oder machen, dass eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht aufgrund einer 

körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigung nicht getragen werden kann, sind (weiterhin) von der 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen soll eingehalten werden.

– Die Aufsicht führende Lehrkraft kann entscheiden, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Einzelfall aus 
Gründen, die in der Person der Schülerin oder des Schülers liegen, im Unterricht zeitweise ausgesetzt wird. Gleiches 
gilt mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters für das Singen und das Spielen von Blasinstrumenten 
im lehrplanmäßigen Unterricht sowie auch in anderen schulischen Veranstaltungen (Chor, Orchester, Ensembles, 
Proben, Aufführungen etc.). Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen soll eingehalten werden.

– Überdies besteht generell eine Fürsorgeverantwortung der Schule, aufgrund derer in Einzelsituationen bei einer 
Schülerin oder einem Schüler eine vorübergehende „Maskenpause“ zugelassen werden kann.

– An Schulen tätige Personen müssen auf dem Schulgelände im Freien keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Gleiches 
gilt in Innenräumen, soweit sie ihren konkreten Tätigkeitsort erreicht haben und die Einhaltung eines Mindestabstan-
des von 1,5 Metern zu anderen Personen sichergestellt ist.

– Das örtlich zuständige Gesundheitsamt kann unter bestimmten Voraussetzungen im Einzelfall oder auch bezogen auf 
ganze Schulen Ausnahmen von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht zulassen beziehungsweise anordnen.

Regel-Ausnahme von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bei der Förderung der Sprachbildung und –entwicklung

In den Jahrgangsstufen 1 bis 6 und an den Förderzentren sollen die Schülerinnen und Schüler durch Entscheidung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters in Unterrichtseinheiten, die im besonderen Maße der Förderung der Sprachbil-
dung und -entwicklung dienen, von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht am Sitzplatz ausgenommen sein. Dies betrifft 
insbesondere den Unterricht in den Fächern Deutsch und Deutsch als Zweitsprache sowie die Sprachbildung und -ent-
wicklung in einem zusätzlichen Förderunterricht. Gleiches gilt grundsätzlich für die Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mit einer Beeinträchtigung im Sprechen oder Hören. Hier steht die elementare Förderung und Bildung der 
Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Bei der Sprachbildung und -entwicklung geht es um den Erwerb und die 
Weiterentwicklung einer unverzichtbaren Basiskompetenz, die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Bildungs-
verlauf und zugleich über die Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler hinaus von wesentlicher Bedeutung ist. 
Insofern soll in den betreffenden Unterrichtssituationen und in Situationen der individuellen Förderung grundsätzlich 
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keine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht am Sitzplatz bestehen. Für die Lehrkraft besteht ungeachtet dessen generell 
keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung am Tätigkeitsort in der Klasse, soweit ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personen sicher eingehalten werden kann. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann obgleich 
der „Soll-Vorgabe“ von der Aussetzung der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht absehen. Dies setzt voraus, dass ihr oder 
ihm Umstände bekannt werden oder bekannt gemacht werden, die im Interesse des Infektionsschutzes das Anliegen, 
die Schülerinnen und Schüler bei der Sprachbildung und -entwicklung bestmöglich zu fördern, überwiegen. Diese 
Umstände können sich auf eine einzelne Lerngruppe oder auf alle betreffenden Lerngruppen beziehen (insbesondere: 
Auftreten eines Infektionsfalles; besonderer Schutzbedarf innerhalb einer Lerngruppe). Auch sind Empfehlungen oder 
Vorgaben des zuständigen Gesundheitsamtes zu berücksichtigen.

Freiwilliges Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

Soweit in der jeweils konkreten Situation für die betreffende Person auf dem Schulgelände, bei schulischen Veranstal-
tungen außerhalb des Schulgeländes und auf Schulwegen nach der Schulen-Coronaverordnung keine Mund-Nasen-
Bedeckungspflicht besteht, kann gleichwohl eine solche im Sinne der Verordnung getragen werden. Dies gilt allerdings 
nicht in Situationen, in denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung einer Unfallverhütung gemäß § 17 Absatz 3 
Satz 3 SchulG entgegensteht beziehungsweise entgegenstehen kann.

Verhältnismäßigkeit der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht

Die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht stellt eine geeignete, erforderliche und angemessene Maßnahme des Primärschutzes 
dar. Angesichts des dargestellten Infektionsgeschehens sind Bedenken an der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme des 
Infektionsschutzes nicht erkennbar. Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht hat bereits in seinem Beschluss 
vom 28. August 2020 - Az.: 3 MR 37/20 - ausgeführt, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wenn überhaupt, 
nur ein geringfügiger und zugleich zumutbarer Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 
2 Satz 1 GG sei. Laut dem o.g. Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts sei eine durchgängige, 
das heißt auch für den Schulbetrieb geltende Mund-Nasen-Bedeckungspflicht, zudem nicht unverhältnismäßig. An dieser 
Bewertung hat das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht in seinen Beschlüssen vom 13. November 2020 - 
Az.: 3 MR 61/20 - und 4. März 2021 - Az.: 3 MR 8/21 - weiterhin festgehalten, mit welchen die Gültigkeit der jeweiligen 
Mund-Nasen-Bedeckungsgebote in der Verordnung bestätigt worden sind. Darüber hinaus hat das Oberverwaltungsgericht 
in seinem Beschluss vom 4. März 2021 - Az.: 3 MR 8/21 - festgestellt, dass auch die Pflicht zum Tragen eine sogenannten 
qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische oder vergleichbare Maske oder Maske ohne Ausatemventil der Stan-
dards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94) ein verhältnismäßiger und somit zu rechtfertigender Eingriff sowohl 
in das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG) als auch in die allgemeine Handlungsfreiheit 
(Artikel 2 Absatz 1 GG) sei. Mit Beschluss vom 30. April 2021 - Az. 3 MR 24/21 - hat das Schleswig-Holsteinische Oberver-
waltungsgericht erneut die gemäß der Schulen-Coronaverordnung bestehende Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bestätigt.

Am 2. Dezember 2021 ist auch in der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs 
der Länder eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht in Schulen für alle Jahrgangsstufen beschlossen worden.

Dem steht auch nicht entgegen, dass die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein aktuell bei 4,98 (4. 
Februar 2022) liegt. Zum Vergleich lag der Höchstwert im Jahr 2021 in der 2. KW bei 11. Dementsprechend kann die 
Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein aktuell als noch stabil eingeschätzt werden.

Der in der bestehenden Gesamtlage vorhandene Infektionsdruck wirkt aber auch auf die Schülerinnen und Schüler sowie 
die an Schulen tätigen Personen. Hierdurch wird in signifikantem Umfang mindestens für einzelne Schülerinnen und 
Schüler Präsenzunterricht ausfallen. Auch kann es zu Absonderungsanordnungen für ganze Klassen und Lerngruppen 
kommen. Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen ist aber gerade sicherzustellen, dass weiter in Präsenz beschult 
und unterrichtet werden kann. Das ist nicht nur als psychosoziale Fürsorge für die Schülerinnen und Schüler geboten, 
sondern zugleich Voraussetzung für möglichst unbeeinträchtigte Bildungsverläufe und Schulabschlüsse (im dritten 
Pandemie-Schuljahr). Die Schülerinnen und Schüler leisten mit einer konsequenten Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 
zugleich abermals einen wichtigen Beitrag zum Schutz der erwachsenden Bevölkerung und der Funktionsfähigkeit des 
Gesundheitswesens. Dies sollte sich wiederum auf die Situationen der Schulen günstig auswirken, weil im Falle einer 
Trendumkehr bei den Infektionszahlen auch der Präsenzunterricht abgesichert bleibt. Insofern ist nochmals Bezug auf 
das RKI zu nehmen, welches bei dem aktuellen Infektionsgeschehen eindringlich auch auf das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung in Innenräumen verweist. Mit der Umsetzung und konsequenten Einhaltung von Schutzmaßnahmen - wie 
auch der Mund-Nasen-Bedeckung - könne das Risiko von Infektionseinträgen und Ausbrüchen in Schulen und zugleich 
die Sorge von Schülerinnen und Schülern und Eltern vor Ansteckungen beim Schulbesuch verringert werden.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist überdies befristet.

Zugang zur Schule und zu schulischen Präsenzveranstaltungen

Seit dem 19. April 2021 sind der Zugang zu Schulen im Zusammenhang mit einer schulischen Veranstaltung sowie der 
Zugang zu sonstigen schulischen Präsenzveranstaltungen allen Personen untersagt, die der Schule keinen Nachweis 
über ein Testergebnis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus (negatives Testergeb-
nis) vorlegen. Das negative Testergebnis kann nachgewiesen werden durch die Bescheinigung einer für die Abnahme 
des Tests auf das Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zuständigen Stelle, die Teilnahme an einem Test 
in der Schule oder die Auskunft einer oder eines Sorgeberechtigten oder der volljährigen Schülerin oder des volljäh-
rigen Schülers über die Durchführung eines zugelassenen Selbsttests entsprechend der Gebrauchsanweisung bei der 
Schülerin oder dem Schüler im häuslichen Umfeld einschließlich des Datums der Testdurchführung (Selbstauskunft); 
für die Selbstauskunft ist das zur Verfügung gestellte Musterformular zu verwenden. Gleiches gilt für an Schulen tätige 
Personen für einen im häuslichen Umfeld bei sich durchgeführten Selbsttest; es sei denn, dass die betreffende Person 
eine getestete Person nach § 28b Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes sein muss. In diesem Fall ist ein Testnachweis 
durch Selbstauskunft unverändert nicht zulässig.

Eine negative Testbescheinigung kann mithin auf drei verschiedenen Wegen erfüllt werden:
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1. durch die Durchführung des beaufsichtigten Selbsttests in der Schule oder

2. durch die Vorlage der Bescheinigung eines negativen Testergebnisses über einen an anderer zuständiger Stelle 
durchgeführten Test (also: in einem Bürgertestzentrum oder einer sonst spezifisch eingerichteten Teststation, in einer 
Arztpraxis oder in einer Apotheke) oder

3. durch die Vorlage einer Selbstauskunft nach Mustervorlage über einen zugelassenen und nach Gebrauchsanweisung 
durchgeführten Selbsttest im häuslichen Umfeld (Selbsttest im häuslichen Umfeld bei Schülerinnen und Schülern 
sowie bei an Schulen tätigen Personen, soweit für diese nicht die Regelung des § 28b Absatz 1 des Infektionsschutz-
gesetzes greift).

Die bescheinigten Tests dürfen nicht länger als zwei Tage zurückliegen und müssen danach erneut durchgeführt und 
bescheinigt werden. Der Tag, an dem der Nachweis über das negative Testergebnis gegenüber der Schule geführt wird, 
ist bei den zwei Tagen zu berücksichtigen. Wird beispielsweise eine volle Unterrichtswoche besucht, finden mithin drei 
Tests am Montag, Mittwoch und Freitag statt. Ein Testnachweis von Montag gilt dann bis einschließlich Dienstag, ein 
Testnachweis von Mittwoch gilt bis Donnerstag, so dass am Freitag nochmals zu testen ist. Zugleich ist aber zu beachten, 
dass die Schulen-Coronaverordnung nicht in Widerspruch zu Regelungen des Infektionsschutzgesetzes und sonstigen 
Bundesrechts geraten kann, welche für den Zugang zur Schule, insbesondere als Arbeitsstätte, strengere Vorgaben ma-
chen. Insoweit geht das betreffende Bundesrecht den Regelungen der Schulen-Coronaverordnung vor. Dies betrifft aktuell 
zum Testnachweis verpflichtete Personen gemäß § 28b Absatz 1 IfSG, die die Schule als Arbeitsstätte betreten wollen.

Diese Testfrequenz ist eine geeignete, erforderliche und auch angemessene Maßnahme, um dem Infektionsschutz in der 
aktuellen, infektionshygienischen Situation vor dem Hintergrund der dominanten Verbreitung der Omikron-Variante, 
die infektiöser als die Delta-Variante ist, Rechnung zu tragen.

Das Zugangsverbot gilt nicht für Personen, die unverzüglich nach dem Betreten der Schule eine Testung in Bezug auf 
eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus durchführen. Unverzüglich bedeutet, dass der Test so früh wie organisatorisch 
möglich durchgeführt werden soll. Das Schulgelände darf also für die Durchführung eines Selbsttests in der Schule 
grundsätzlich betreten werden. Es ist dann aber vor oder in der ersten Stunde oder jedenfalls, bevor es zu größeren 
Kontakten kommt, die Testung durchzuführen.

Kinder vor der Einschulung gelten - soweit bei Zugang asymptomatisch - als getestet. Dabei wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden sein könnte.

Die Testobliegenheit gilt auch für im Sinne der SchAusnahmV geimpfte und genesene Personen. Das Robert-Koch-Institut 
bewertet die Infektionsgefährdung in seinem wöchentlichen Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 
vom 27. Januar 2022 wie folgt:

„Die Infektionsgefährdung wird für die Gruppe der Ungeimpften als sehr hoch, für die Gruppen der Genesenen und 
Geimpften mit Grundimmunisierung (zweimalige Impfung) als hoch und für die Gruppe der Geimpften mit Auffri-
schimpfung (dreimalige Impfung) als moderat eingeschätzt. … .“

Die hohe Infektionsgefährdung für die Gruppe der Genesenen und zweifach Geimpften macht es deshalb erforderlich, 
auch dieser Gruppe die Testung als Zugangsvoraussetzung für schulische Präsenzveranstaltungen vorzuschreiben, damit 
die Testungen in Schulen weiterhin ein effektives Mittel zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
bleiben, zumal in den kommenden Wochen weiter mit einer starken Verbreitung der Omikron-Variante zu rechnen ist.

Dies gilt aber auch für die Gruppe derjenigen Personen, die erst zeitnah doppelt geimpft worden oder genesen sind 
oder bereits eine Auffrischimpfung erhalten haben. Die dargestellte infektionshygienische Lage in Schleswig-Holstein 
insbesondere mit der maßgeblichen Verbreitung der nochmals infektiöseren Omikron-Variante, hohen Infektionszahlen 
und dem sehr hohen Infektionsdruck in der Bevölkerung macht es erforderlich, in den Schulen gesteigerte Schutzmaß-
nahmen vorzusehen. Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die an den Schulen tätigen Personen sind zur 
Teilnahme am schulischen Präsenzunterricht verpflichtet. Schulschließungen aus infektionsschutzrechtlichen Gründen 
sind nach dem Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht mehr zulässig. Schulische Veranstaltungen 
sollen und müssen daher, soweit dies unter Berücksichtigung der schulischen Abläufe faktisch möglich ist, weiterhin 
in Präsenz stattfinden. Hierbei ist auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19. November 2021 - 1 
BvR 971/21, 1 BvR 1069/21 -, Rn. 136, zur Bundesnotbremse II (Schulschließungen) zu berücksichtigen, wonach „das 
Verbot von Präsenzunterricht für sich genommen … eine schwerwiegende Beeinträchtigung des Rechts auf schulische 
Bildung“ der Schülerinnen und Schüler aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 GG darstellt.

Mit dem schulischen Schutzkonzept einschließlich serieller Testungen kann ermöglicht werden, dass insbesondere 
auch Schülerinnen und Schüler, soweit diese die durch die Schulen-Coronaverordnung geltenden Schutzmaßnahmen 
beachten, als Kontaktperson zu einer infizierten Person regelmäßig nicht in Quarantäne müssen. Auch deshalb ist 
es erforderlich, ein äußerst hohes Infektionsschutzniveau bei Durchführung des Präsenzschulbetriebes zu erreichen. 
Bestandteil dessen ist die Obliegenheit auch für gemäß SchAusnahmV geimpfte oder genesene Personen einen erfor-
derlichen Testnachweis für den Zugang zu einer schulischen Präsenzveranstaltung zu erbringen. Dies erhöht nochmals 
die Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem beziehungsweise vor einer Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 innerhalb des Präsenzschulbetriebs. Insofern stellt sich diese Maßnahme als eine geeignete, erforderliche und 
angemessene Maßnahme des Infektionsschutzes dar, welche das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
im Rahmen seiner Einschätzungs- und Abwägungsprärogative erlassen darf; die unten dargestellten Anforderungen 
und Grenzen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes bei der Ausübung der Einschätzungs- und 
Abwägungsprärogative werden hierbei beachtet. Die Maßnahme ist insoweit auch ein milderes Mittel im Verhältnis zu 
etwaigen Schulschließungen. Die Betroffenheit der genannten Personen ist im Verhältnis dazu als gering zu betrachten; 
zumal diese Regelung vor dem Hintergrund der laufenden Infektionswelle mit der inzwischen dominanten, deutlich 
infektiöseren Omikron-Variante erfolgt, die wissenschaftliche Auswertung der Omikron-Variante sowie der mit dieser 
Virusvariante verbundenen Risiken zwar aktuell noch nicht abgeschlossen ist, aber stetig fortschreitet und eine Ände-
rung der Rechtslage, sofern die Infektionszahlen in relevanter Weise wieder sinken, möglich ist.
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In Absatz 4 wird klargestellt, dass Schülerinnen und Schüler, die auf Veranlassung der Eltern oder aus eigener Veranlassung 
ein mögliches Testergebnis gemäß Absatz 2 nicht erbringen, vom Schulbesuch unentschuldigt fehlen. Soweit in diesem Fall 
zwar eine schulische Betreuung der betreffenden Schülerin oder des betreffenden Schülers in der Distanz vorgesehen ist, 
soll dadurch der Kontakt der Schule zu der Schülerin oder dem Schüler erhalten werden. Das in Entscheidung der Schule 
stattfindende Lernen in Distanz ersetzt jedoch nicht den möglichen Schulbesuch. Dieser Schulbesuch findet regulär unter den 
geltenden Maßgaben des Infektionsschutzes als Präsenzunterricht statt. Aus der gesetzlichen Schulpflicht sowie aufgrund des 
bestehenden Schulverhältnisses besteht für die Schülerinnen und Schüler eine Pflicht zum Schulbesuch. Wird der für den 
Zugang zum Unterricht vorgesehene und mögliche Testnachweis mangels Teilnahme an der Teststrategie aus eigenem Anlass 
nicht erbracht, wird also der pflichtige Schulbesuch ohne eine gemäß § 15 SchulG erfolgte Beurlaubung versäumt. Durch 
die gemäß Absatz 1 bis 3 bestehende Testobliegenheit wird auch nicht etwa die Pflicht zum Unterrichtsbesuch ausgesetzt.

Im Fall eines positiven Testergebnisses ist der Zugang zur Schule und zu sonstigen schulischen Veranstaltungen mit 
einem Nachweis über ein negatives Testergebnis nur unter Einhaltung der Vorgaben der zuständigen Stelle über die 
Absonderung (Isolation und Quarantäne) wegen einer Infektion durch das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) wie-
der zulässig. Wenn also ein positives Testergebnis vorliegt, sind Eltern sowie Schülerinnen und Schüler insbesondere 
gehalten, die für diesen Fall vorgesehenen Vorgaben des zuständigen Kreises oder der zuständigen kreisfreien Stadt 
beziehungsweise des örtlich zuständigen Gesundheitsamtes zu befolgen. Ein Betreten des Schulgeländes und die 
Teilnahme an sonstigen schulischen Veranstaltungen ist erst dann wieder möglich, wenn dies nach den betreffenden 
örtlichen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben zulässig ist und ein negatives Testergebnis nach den Regelungen dieser 
Verordnung nachgewiesen wird.

Für die Durchführung eines Tests in der Schule kann in dem zwingend erforderlichen Maß kurzzeitig die vorgeschriebene 
Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden.

Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

Über die grundsätzlich bestehende Testobliegenheit hinaus gilt für die Schülerinnen und Schüler einer Klasse und 
Lern- oder Betreuungsgruppe, in der die Infektion aufgetreten ist und die die von der Infektion betroffene Person in 
den zwei Schultagen vor Feststellung der Infektion tatsächlich besucht hat, sowie für deren Lehrkräfte oder deren 
sonstiges schulisches Personal (insbesondere: schulische Assistenzkräfte, Schulbegleitungen etc.) für den Zeitraum 
von fünf aufeinanderfolgenden Schultagen eine tägliche Testobliegenheit. Hierzu findet die Regelung des § 7 Absatz 3 
(Testnachweis für zwei Tage) ab dem auf die Feststellung des positiven Testergebnisses folgenden Schultag mit der 
Maßgabe Anwendung, dass das Ausstellen des Nachweises über das negative Testergebnis und die Vornahme des Tests 
nicht länger als 24 Stunden zurückliegen darf. Die Feststellung eines positiven Testergebnisses liegt insbesondere auch 
vor, wenn diese nicht im Rahmen der Testobliegenheit gemäß § 7 erfolgt, sondern die Schule durch das Gesundheitsamt 
über das Auftreten eines Infektionsfalles an der Schule informiert wird. Erfolgt die Feststellung des Infektionsfalles als 
Ergebnis der Durchführung eines Selbsttests, entfällt die tägliche Testobliegenheit bereits vor Ablauf der fünf Schultage, 
sofern zu diesem Zeitpunkt ein durch geschultes Personal in einem Testzentrum oder in einer Teststation durchgeführter 
SARS-CoV-2 zertifizierter Antigenschnelltest (PoC-Test) das positive Ergebnis des Selbsttests des jeweiligen Primärfalles 
widerlegt. Die Regelungen des § 7 zur Testobliegenheit finden im Übrigen unverändert Anwendung.

Die Einführung einer Testobliegenheit als Voraussetzung für den Zugang zur Schule im Zusammenhang mit einer schu-
lischen Veranstaltung und für die Teilnahme an einer schulischen Präsenzveranstaltung dient dem legitimen, verfas-
sungsrechtlich aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG abzuleitenden Ziel, die Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
im Rahmen des allgemeinen Gesundheitsschutzes der Bevölkerung einzudämmen.

Die Testobliegenheit ist ein geeignetes Mittel zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2. Ein Mittel 
ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (siehe zuletzt: BVerfG, Beschluss vom 19.11.2021, 
Az. 1 BvR 971/21 und 1 BvR 1069/21, Rn. 114) bereits dann geeignet, wenn mit seiner Hilfe der gewünschte Erfolg gefördert 
werden kann, wobei die Möglichkeit der Zweckerreichung genügt (vgl. BVerfGE 96, 10 [23] = NVwZ 1997, 1109; BVerfGE 103, 
293 [307] = NZA 2001, 777; BVerfG, Beschluss vom 26.3.2007 - 1 BvR 2228/02 -, NVwZ-RR 2008, 1, beck-online). Dem Verord-
nungsgeber kommt bei der Einschätzung der Geeignetheit eines Mittels ein Beurteilungs- und Prognosespielraum zu (vgl. 
BVerfGE 77, 84 [106f.] = NJW 1988, 1195; BVerfGE 115, 276 = NJW 2006, 1261 [1264] = NVwZ 2006, 679 L). Die Testobliegenheit 
erfüllt die Anforderungen der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an die Geeignetheit eines Mittels, 
weil diese zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 beiträgt, indem durch die vorherige Testung der 
Schülerinnen und Schüler unabhängig von der Frage nach der Zuverlässigkeit der einzelnen Tests zumindest ein Teil infizierter 
und damit in der Regel auch infektiöser Schülerinnen und Schüler aufgedeckt und durch die an den positiven Test geknüpfte 
Verweigerung des Zutritts zur Schule einer Weiterverbreitung des Virus innerhalb des Schulbetriebs entgegengewirkt wird 
(OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 12.4.2021 - Az.: 11 S 48/21 -; vgl. VGH München, Beschluss vom 12.4.2021 - Az.: 20 
NE 31.926 -, Rn. 19 ff.). Schließlich erklärt das RKI dazu (Epidemiologisches Bulletin 17/2021, S. 22):

„Ein zusätzlicher, engmaschig serieller Einsatz von sensitiven Antigentests in Kitas, Schulen, weiteren Bildungsein-
richtungen und betrieblichen Kontexten (Unternehmen), ergänzt durch freiwillige Schnell- und Selbsttests ist jedoch 
geeignet, Infektionsereignisse zu verringern und den Lebensbereich Familie, Bildung und Beruf sicherer zu machen.“

Dieser Einschätzung steht nicht entgegen, dass eine Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 immer 
nur eine „Momentaufnahme“ ist (OVG Sachsen, Beschluss vom 19.03.2021 - Az.: 3 B 81/21 -, Rn. 60), da es für die Ge-
eignetheit des Mittels bereits ausreicht, wenn nur ein Teil infizierter Schülerinnen und Schüler durch die Testobliegenheit 
aufgedeckt wird. Der aus verfahrensökonomischen Gründen erfolgte Verzicht auf die Vorlage eines von einer approbier-
ten Medizinalperson auszustellenden Gesundheitszeugnis ist für die Bejahung der Geeignetheit der Testobliegenheit 
ebenfalls unbeachtlich, weil ein vorsätzliche oder fahrlässige Erteilung einer unrichtigen Selbstauskunft in Bezug auf 
die Durchführung eines negativen Tests gemäß § 10 der Schulen-Coronaverordnung ein ordnungswidriges Verhalten 
darstellt, welche mit der Verhängung eines Bußgeldes geahndet werden kann.

Die Testobliegenheit ist ein erforderliches Mittel zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2. 
Ein Mittel ist erforderlich, wenn es das zur Erreichung des Erfolges mildeste Mittel gleicher Wirksamkeit ist (vgl. Sachs/
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Sachs, 8. Aufl. 2018, GG Art. 20 Rn. 152 u. Fn. 787). Der Verordnungsgeber verfügt bei der Einschätzung der Erforderlich-
keit des Mittels ebenfalls über einen Beurteilungs- und Prognosespielraum (vgl. BVerfGE 102, 197 [218] = NVwZ 2001, 
790; BVerfGE 115, 276 = NJW 2006, 1261 [1264] = NVwZ 2006, 679 L, BVerfG, Beschluss vom 19.11.2021, Az. 1 BvR 971/21 
und 1 BvR 1069/21, Rn. 123). Dieser Beurteilungs- und Prognosespielraum endet dort, wo auf Grundlage der dem 
Verordnungsgeber bekannten Tatsachen und im Hinblick auf die bisher gemachten Erfahrungen feststellbar ist, dass 
Beschränkungen, die als Alternativen in Betracht kommen, die gleiche Wirksamkeit versprechen, die Betroffenen indes-
sen weniger belasten (vgl. BVerfGE 77, 84 [106] = NJW 1988, 1195; BVerfGE 115, 276 = NJW 2006, 1261 [1264] = NVwZ 
2006, 679 L). Es ist - auch unter Berücksichtigung der oben zitierten Beschlüsse des OVG Sachsen (OVG Sachsen, Be-
schluss vom 19.03.2021 - Az.: 3 B 81/21 -, Rn. 61) und des OVG Berlin-Brandenburg (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss 
vom 12.4.2021 - Az.: 11 S 48/21 -) - nicht erkennbar, welche gegenüber einer Testobliegenheit milderen Mittel gleicher 
Eignung es nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand geben soll. Insbesondere schulische Hygienekonzepte könnten 
nicht verhindern, dass infizierte Personen auf das Schulgelände und in schulische Veranstaltungen gelangen und ggf. 
andere Personen anstecken (vgl. OVG Sachsen, Beschluss vom 19.03.2021 - Az.: 3 B 81/21 -, Rn. 61).

Die Testobliegenheit ist ein angemessenes Mittel zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2. 
Soweit durch die Testobliegenheit als Voraussetzung für den Zugang zur Schule im Zusammenhang mit einer schulischen 
Veranstaltung und für die Teilnahme an einer schulischen Präsenzveranstaltung in die Rechte der Schülerinnen und 
Schüler sowie der an Schulen tätigen Personen aus Artikel 2 Absatz 1 GG (allgemeine Handlungsfreiheit), aus Artikel 2 
Absatz 2 Satz 1 GG (körperliche Unversehrtheit) und aus Artikel 2 Absatz 1 GG in Verbindung mit Artikel 1 Absatzz 1 
Satz 1 GG (allgemeines Persönlichkeitsrecht) eingegriffen wird, ist die Eingriffsintensität nur als „leicht“ beziehungs-
weise „relativ gering“ zu qualifizieren (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 12.4.2021 - Az.: 11 S 48/21 -; vgl. 
OVG Schleswig, Beschluss vom 29. April 2021 - Az.: 3 MR 23/21 -). Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
geht im Rahmen seines Beurteilungsspielraums (Einschätzungs- und Abwägungsprärogative) davon aus, dass die mit 
der Testobliegenheit einhergehenden Grundrechtseingriffe dadurch gerechtfertigt sind, dass einerseits aufgrund der 
aktuellen Entwicklungen und Erfahrungen der vergangenen Monate das Testen an Schulen eine wichtige Infektions-
schutzmaßnahme ist, um Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu schützen und Infekti-
onsketten zu durchbrechen (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG), andererseits durch die Durchführung von Tests voraussichtlich 
erneute Schulschließungen bei einer Verschärfung des Infektionsgeschehens vermieden werden können, so dass viele 
Schülerinnen und Schüler ihr Recht auf Bildung gemäß Artikel 2 Absatz 1 GG in Verbindung mit  Artikel 7 Absatz 1 GG, 
Artikel 12 Absatz 2 Verfassung SH im Präsenzunterricht besser verwirklichen können als im Distanzlernen (siehe gerade 
hierzu auch: BVerfG, Beschluss vom 19.11.2021, Az. 1 BvR 971/21 und 1 BvR 1069/21, Rn. 136 ff.).

Zwar kann ein falsch-positiver Test insbesondere für eine Schülerin oder ein Schüler eine vorübergehende, nicht un-
erhebliche psychische Belastung sein (vgl. VGH München, Beschluss vom 12.04.2021 - Az.: 20 NE 31.926 -, Rn. 23). Die 
Situation kann aber zumindest dadurch abgemildert werden, dass die Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht 
über das Testverfahren aufgeklärt werden. Im Übrigen wird es leider generell nicht möglich sein, Kinder und Jugend-
liche davor zu schützen, dass sie mit der Coronavirus-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen in ihrem 
Alltag konfrontiert werden.

Soweit die Sorge bei Eltern bestehen sollte, dass im schulischen Alltag eine etwaige Kenntnisnahme eines positiven Tes-
tergebnisses durch Mitschülerinnen und Mitschüler zu befürchten sei und diese zu einer „Stigmatisierung“ ihres Kindes 
führen könnte, bleibt es ihnen unverändert unbenommen, zu Hause einen Selbsttest durchzuführen und eine entspre-
chende Bescheinigung hierüber zu erteilen (vgl. VGH München, Beschluss vom 12.04.2021 - Az.: 20 NE 31.926 -, Rn. 22).

Die Testobliegenheit ist auch kein unangemessenes Mittel zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2, weil sie generell gilt und nicht das Überschreiten eines bestimmten 7-Tages-Inzidenzwertes voraussetzt. 
Asymptomatische Erkrankungen bleiben häufig unentdeckt und werden folglich vom 7-Tages-Inzidenzwert nicht immer 
vollständig abgebildet. Für eine effektive Pandemiebekämpfung macht es daher - auch unter Berücksichtigung von 
Inkubationszeiten - einen wesentlichen Unterschied, ob Infektionsketten frühzeitig oder erst dann durchbrochen wer-
den können, wenn symptomatische Erkrankungen auftreten. Erst Recht gilt dies für Fälle, in denen gemäß geltendem 
„Schnupfenplan“ auch bei einer gewissen Symptomatik ein Schulbesuch zulässig sein kann.

Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 29. April 2021 - Az.: 3 MR 23/21 - den 
Antrag auf Außervollzugsetzung von (zu diesem Zeitpunkt) § 8 der Schulen-Coronaverordnung abgelehnt und in den 
Gründen seiner Entscheidung u.a. ausgeführt, dass die Vorschrift „mit höherrangigem Recht im Einklang“ stehe und 
sich „insbesondere als verhältnismäßig“ erweise.

Auch die Testobliegenheit ist überdies befristet.

Die weitere Ausnahme unter den Umständen des Einzelfalls bei Schülerinnen und Schülern mit einem sonderpädago-
gischen Förderbedarf soll unzumutbare Härten durch Entfallen einer erforderlichen schulischen Betreuung verhindern.

Ordnungswidrigkeit bei unrichtiger Selbstauskunft über ein negatives Testergebnis

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder grob fahrlässig entgegen § 7 Absatz 2 Nummer 3 in einer Selbstauskunft 
falsche Angaben macht. Die Ordnungswidrigkeit kann durch die zuständigen Behörden mit einem Bußgeld belegt 
werden. Dieser Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand ist erforderlich, um sicherzustellen beziehungsweise nachdrücklich 
darauf hinzuwirken, dass die Möglichkeit des Nachweises eines negativen Testergebnisses mittels einer Selbstauskunft 
nicht zu einer relevanten Absenkung der Schutzwirkung der Teststrategie in Schule führt. Alle in Schulen an Präsenzver-
anstaltungen beteiligten Personen sind für den Gesundheits- und Infektionsschutz darauf angewiesen, dass Nachweise 
über ein negatives Corona-Testergebnis jeweils zutreffend bescheinigt werden. Diese Sorgfalt ist gerade auch dann 
vorauszusetzen, wenn Personen ein negatives Testergebnis gemäß § 7 Absatz 1 bis 3 selbst gegenüber der Schule be-
scheinigen. Adressaten der Norm sind mithin die volljährigen Personen, die die Bescheinigung ausstellen.

Die Festlegung des konkreten Bußgeldes erfolgt im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Verwaltungsbehörde 
unter Beachtung von etwaigen Verwaltungsvorschriften der zuständigen Aufsichtsbehörde.
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Landesverordnung 
zum Neuerlass der Zuständigkeitsverordnung Mess- und Eichwesen, zur Änderung  

des Zuständigkeitsverzeichnisses der Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung sowie zur 
Aufhebung der Landesverordnung über die Zuständigkeit zur Ausführung des Beschussgesetzes 

Vom 17. Februar 2022 
Aufgrund 

1. des § 8 des Einheiten- und Zeitgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 
1985 (BGBl. I S. 408), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 Absatz 65 des Gesetzes vom 18. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1666),

2. des § 28 Absatz 1 Satz 1 Satz 1 des Landesver-
waltungsgesetzes, 

3. des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Ordnungswidrig-
keitengesetzes in der Fassung vom 19. Februar 
1987 (BGBl. I. S. 602), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I. S. 4607), 
in Verbindung mit § 2 der Ordnungswidrigkeiten-
Zuständigkeitsverordnung vom 22. Januar 1988 
(GVOBl. Schl.-H. S. 32), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 17. September 
2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1286),

4. des § 20 Absatz 1 des Beschussgesetzes vom 11. Ok- 
tober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4003), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 234 der Verordnung vom 
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), in Verbindung 
mit § 2 der Landesverordnung über die Zuständig-
keit zur Ausführung des Beschussgesetzes vom 
10. Dezember 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 691, 692)

verordnet das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus: 

Artikel 1 
Landesverordnung  

zur Bestimmung der zuständigen Behörde für 
die Durchführung des Einheiten- und Zeitgesetz 

(EinhZeitG) und des Mess- und Eichgesetzes 
(Zuständigkeitsverordnung Mess- und Eichwesen)

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 7141-5-5

§ 1

Der Vorstand der Eichdirektion Nord ist zuständig 
für die Durchführung

1. des Einheiten- und Zeitgesetz vom 22. Februar 
1985 (BGBl. I S. 408), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 Absatz 65 des Gesetzes vom 18.Juli 
2016 (BGBl. I S. 1666);

2. der Ausführungsverordnung zur Einheitenverord-
nung vom 13. Dezember 1985 (BGBl. I. S. 2272), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 25. September 2009 (BGBl. I S. 3169);

3. des Mess- und Eichgesetz vom 25. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2722, 2723), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1663);

4. der Mess- und Eichverordnung vom 11. Dezember 
2014 (BGBl. I S. 2010, 2011), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 26.Okto-
ber.2021 (BGBl. I S. 4742)

5. der Fertigpackungsverordnung vom 18. November 
2020 (BGBl. I S. 2504), 

soweit in diesen Vorschriften oder nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist.

§ 2
Für das Verlangen nach Auskunft und für die Nach-
schau, gemäß § 9 des Einheiten- und Zeitgesetzes und 
§ 52 Absatz 5 Mess- und Eichgesetz, sind zuständig
1. die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 

kreisfreien Städte und amtsfreien Gemeinden 
sowie die Amtsvorsteherinnen und Amtsvorste-
her als örtliche Ordnungsbehörden hinsichtlich 
der Verwendung von Schankgefäßen gemäß 
§ 27 Mess- und Eichverordnung,

2. die Polizeidirektionen für die Kontrolle von Mess-
geräten und Messanlagen in Kraftfahrzeugen im 
Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen.

Artikel 2 
Änderung der Ordnungswidrigkeiten- 

Zuständigkeitsverordnung1)
Das Zuständigkeitsverzeichnis der Ordnungswidrig-
keiten-Zuständigkeitsverordnung in der Fassung vom 
14. September 2004, zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 17. September 2021 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 1286), wird wie folgt geändert:
Die Tarifstellen 3.6 bis 3.6.1.2 erhalten folgende 
Fassung:
„3.6  Der Vorstand der Eichdirektion Nord
3.6.1  Mess- und Eichwesen
3.6.1.1 § 10 des Einheiten- und Zeitgesetzes vom 

22. Februar 1985 (BGBl. I 408), zuletzt 
geändert durch Art. 4 Absatz 65 des Ge-
setzes vom 18. Juli.2016 (BGBl. I S. 1666)

3.6.1.2 § 60 des Mess- und Eichgesetzes vom  
25. Juli 2013 (BGBl. I. 2722, 2723), ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
09. Juni 2021 (BGBl. I. S. 1663)“

Artikel 3 
Aufhebung der Landesverordnung über die Zustän-

digkeit zur Ausführung des Beschussgesetzes2)

Die Landesverordnung über die Zuständigkeit zur 
Ausführung des Beschussgesetzes vom 10. De-

1) Ändert Zuständigkeitsverzeichnis i.d.F. vom 14. Sep-
tember 2004, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 454-1-5

2) Aufhebung LVO vom 10. Dezember 2003, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 7133-3-4
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zember 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 691, 692) wird 
aufgehoben. 

Artikel 4 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Zuständigkeitsverord-
nung Mess- und Eichwesen vom 10. Dezember 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 691)3) außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 17. Februar 2022
Dr.  Be rnd  Buchho l z

Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

3) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 7141-5-4

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung  
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 18. Februar 2022 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/220218_Aenderung_Corona-BekaempfungsVO.html erfolgt.

Landesverordnung  
zur Änderung der Corona-Bekämpfungsverordnung*)

Vom 18. Februar 2022
Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, des § 28a Absatz 1, 
Absatz 7 Satz 1, Absatz 8 Satz 1 und des § 28c 
Satz 5 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162), 
sowie des § 7 Satz 1 und des § 3 Absatz 2 Satz 2, 
auch in Verbindung mit § 7 Satz 2, der COVID-
19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 
8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 14. Januar 2022 (BAnz 
AT 14.01.2022 V1), verordnet die Landesregierung: 

Artikel 1 
Änderung der Corona-Bekämpfungsverordnung

Die Corona-Bekämpfungsverordnung vom 8. Februar 
2022 (ersatzverkündet am 8. Februar 2022 auf der 
Internetseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/
Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220208_
Corona-BekaempfungsVO.html) wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Bei Ansammlungen und Zusammenkünften 
zu privaten Zwecken ist die Zahl der teilnehmen-
den Personen auf 25 begrenzt. Minderjährige in 
Begleitung ihrer Sorge- oder Umgangsberechtig-

ten zählen dabei nicht mit. Satz 1 gilt nicht, wenn 
sämtliche teilnehmenden Personen ab 14 Jahren

1. geimpft oder genesen im Sinne von § 2 Num-
mer 2 oder 4 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) vom 
8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 14. Januar 
2022 (BAnz AT 14.01.2022 V1), sind, oder

2. aus medizinischen Gründen nicht gegen das 
Coronavirus geimpft werden können, dies durch 
eine ärztliche Bescheinigung nachweisen und 
im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV 
getestet sind“.“

2. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 16 wird gestrichen.

bb) Die bisherigen Nummern 17 bis 30 werden 
die Nummern 16 bis 29.

b) In Absatz 2 Nummer 5 wird die Angabe „Satz 1“ 
durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 18. Februar 2022 

 Dan i e l  Gün the r  D r.  He i ne r  Ga rg
 Ministerpräsident  Minister 
  für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
  Familie und Senioren  

*) Ändert LVO vom 8. Februar 2022, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-91
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Begründung der Landesregierung zur Landesverordnung zur Änderung der Corona-Bekämpfungsverordnung vom 
18. Februar 2022 gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 IfSG
Zu Artikel 1
Zu Nummer 1
Angesichts der aktuellen Entwicklung der Pandemie sind im privaten Bereich weniger einschneidende Kontaktbeschrän-
kungen erforderlich. 
Der Grundsatz, wie viele Personen sich zu privaten Zwecken treffen dürfen, ist in Satz 1 geregelt; mithin maximal 
25 Personen, unabhängig vom Alter der Person (siehe jedoch Satz 2). Es dürfen sich demnach beispielsweise 10 Ge-
impfte oder Genesene und 15 ungeimpfte oder ungenesene Personen treffen. Erlaubt sind insofern auch, dass maximal 
25 ungeimpfte oder ungenesene Personen zu privaten Zwecken zusammenkommen. 
Von Satz 1 wird in Satz 2 eine Ausnahme für Minderjährige geregelt, aber nur, wenn das jeweilige Kind oder der jewei-
lige Jugendliche von seinen Sorge- oder Umgangsberechtigten begleitet werden. Im Regelfall ist dies eine oder einer 
der Eltern. Satz 2 privilegiert Familien. In dieser Fallkonstellation zählen die unter 18-Jährigen bei der Obergrenze von 
25 Personen nicht mit. Dabei ist es unerheblich, ob die begleiteten Minderjährigen geimpft, genesen, ungeimpft oder 
ungenesen sind. Satz 2 erlaubt hingegen nicht das Feiern von Jugendlichen mit mehr als 25 Personen. Es mangelt an 
der geforderten Begleitung durch einen der Sorge- und Unterhaltsberechtigten für jeden der Jugendlichen.
Satz 3 regelt eine weitere Ausnahme für die Obergrenze für Treffen zu privaten Zwecken. Alle teilnehmenden Personen 
müssen nach Nummer 1 geimpft oder genesenen im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV sein, wobei hierbei 
nur die Personen betrachtet werden, die 14 Jahre oder älter sind. In diesem Fall gilt die Obergrenze von 25 Personen 
nicht. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren dürfen die sämtlich geimpften und genesenen Personen ab 14 Jahren 
begleiten, selbst wenn sie selbst nicht geimpft oder genesen sind. 
Nach Satz 3 Nummer 2 werden diejenigen Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus 
impfen lassen können und dies durch ärztliche Bescheinigung nachweisen können, ebenso behandelt als wären sie ge-
impft oder genesen. Sie müssen dann aber getestet sein. Die Testvorgaben ergeben sich aus § 2 Nummer 6 SchAusnahmV. 
Zu Nummer 2
Es handelt sich um die Korrektur von Redaktionsversehen.
Zu Artikel 2
Die Änderungen sollen am Tag nach der Verkündung in Kraft treten.

Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg 

und dem Land Schleswig-Holstein zur Änderung des Staatsvertrages zwischen der Freien und 
Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung der „HSH Finanz-

fonds AöR“ als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts
Vom 18. Februar 2022

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 762-10-1

Gemäß des § 3 des Gesetzes zum Staatsvertrag 
zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und 
dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung 
der „HSH Finanzfonds AöR“ als rechtsfähige Anstalt 

des öffentlichen Rechts vom 16. Dezember 2021 
(GVOBL. Schl.-H. S. 1504) wird bekannt gemacht, 
dass der Staatsvertrag gemäß seinem Artikel 2 am 
15. Februar 2022 in Kraft getreten ist.

Kiel, 18. Februar 2022
M o n i k a  H e i n o l d

Finanzministerin

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung  
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 19. Februar 2022 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220219_
hochschulen_coronaVO.html erfolgt.

Landesverordnung  
über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

an Hochschulen (Hochschulen-Coronaverordnung - HochschulencoronaVO)
Vom 19. Februar 2022

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-93

Aufgrund des § 12 Absatz 1 der Corona-Bekämp-
fungsverordnung (Corona-BekämpfVO) vom 8. Feb- 
ruar 2022 (ersatzverkündet am 8. Februar 2022 auf 
der Internetseite https://www.schleswig-holstein.de/ 

DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220208_ 
Corona-BekaempfungsVO.html), geändert durch Ver- 
ordnung vom 18. Februar 2022 (ersatzverkündet am 
18. Februar 2022 auf der Internetseite https://schleswig- 
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holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/ 
220218_Aenderung_Corona-BekaempfungsVO.html) 
in Verbindung mit § 32 Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2, § 28a Absatz 7 Satz 1, Absatz 8 Satz 1, 
§ 28c Satz 5 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 
2021 (BGBl. I S. 5162), sowie § 7 Satz 1 und 2 in 
Verbindung mit § 3 Absatz 2 der COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 
2021 (BAnz AT 8. Mai 2021 V1), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Januar 2022 
(BAnz AT 14. Januar 2022 V1), verordnet das Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pan-
demie des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) 
im Rahmen des Gesundheitsschutzes an den staat-
lichen und staatlich anerkannten Hochschulen nach 
§ 1 Absatz 1 des Hochschulgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. 2021 S. 2), und 
dem Gesetz über die Stiftungsuniversität zu Lübeck 
vom 24. September 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 306), 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11. Ja-
nuar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 2).

§ 2 
Grundsätze für den Betrieb der Hochschulen

(1) Für den Betrieb der Hochschulen sowie für Perso-
nen, die sich in den Hochschulen einschließlich der 
Außenbereiche aufhalten, gelten § 2 Absatz 1 und 2, 
§§ 2a, 3 und 4 der Corona-BekämpfVO entsprechend. 
Zur Umsetzung der Regelungen dieser Verordnung 
erlässt das Präsidium unter Berücksichtigung medi-
zinischer Expertise ein Hygienekonzept entsprechend 
§ 4 Absatz 1 Corona-BekämpfVO für die Hochschule.
(2) Personen, die dieser Verordnung oder dem Hygiene-
konzept der Hochschule zuwiderhandeln, kann die Hoch-
schule einmalig oder bei wiederholten oder schwerwie-
genden Verstößen für einen angemessen zu befristenden 
Zeitraum ihrer Gebäude oder ihres Geländes verweisen.

§ 3 
Besondere Regelungen für Lehrveranstaltungen 

und Prüfungen
(1) Der Zugang zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
im Innenbereich in Präsenz setzt voraus, dass die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer bezüglich des Coronavi-
rus den Nachweis eines vollständigen Impfschutzes, 
einer Genesung oder eines negativen Corona-Tester-
gebnisses erbringen. § 4 Absatz 4 Corona-BekämpfVO 
gilt entsprechend. Der Nachweis eines negativen Test-
ergebnisses ist durch eine Bescheinigung einer für die 
Abnahme des Tests auf das Vorliegen einer Infektion 
mit dem Coronavirus zuständigen Stelle oder durch 
eine Bescheinigung über einen an der Hochschule un-
ter Aufsicht durchgeführten Test auf das Coronavirus 
zu erbringen. Das negative Testergebnis darf nicht älter 

als 24 Stunden sein. Die Hochschulen dürfen elektro-
nische Verfahren nutzen, um die Dauer einer Zugangs-
berechtigung von dem Nachweis nach den Sätzen 1 
und 2 abhängig zu machen. Die Art des Nachweises 
nach Satz 1 darf nicht gespeichert werden.

(2) Innerhalb geschlossener Räume ist eine Mund-Nasen- 
Bedeckung zu tragen. Das Präsidium kann über die in 
§ 2a Satz 2 Corona-BekämpfVO aufgezählten Ausnah-
men hinaus weitere Ausnahmen von der Verpflichtung 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zulassen

1. für Vortragende oder

2. wenn die Verpflichtung auf Grund der Art der Lehr-
veranstaltung oder Prüfung nicht umsetzbar ist.

(3) Die Erhebung der Kontaktdaten der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ist zulässig.

(4) Es können Obergrenzen für die Teilnehmerzahl 
festgelegt werden.

§ 4 
Bibliotheken

Für den Zugang zu Bibliotheken gilt § 10 Corona-
BekämpfVO entsprechend.

§ 5 
Veranstaltungen außerhalb des Lehrbetriebs und 

öffentlich zugängliche Einrichtungen

Für Veranstaltungen außerhalb des Lehrbetriebs 
wie öffentliche Vorträge, Konzerte, Ausstellungen, 
rituelle Veranstaltungen der Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften, die Sportausübung so-
wie für öffentlich zugängliche Einrichtungen wie zum 
Beispiel Museen und Botanische Gärten gelten die 
§§ 5, 10, 11 und 13 Corona-BekämpfVO entspre-
chend. Für Studierende der Hochschule, die ein 
Konzert oder eine Ausstellung im Sinne von Satz 1 
durchführen, gilt für den Nachweis eines negativen 
Testergebnisses § 3 Absatz 1 Satz 3.

§ 6 
Mensen

Für den Betrieb der Mensen und sonstige gastronomische 
Angebote gilt § 7 Corona-BekämpfVO entsprechend.

§ 7 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnah-
men von den Geboten und Verboten aus §§ 2 bis 6 
genehmigen, soweit die dadurch bewirkten Belastun-
gen im Einzelfall eine besondere Härte darstellen und 
die Belange des Infektionsschutzes nicht überwiegen.

(2) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 21. Februar 2022 in Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 20. März 
2022 außer Kraft.
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Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 19. Februar 2022
K a r i n  P r i e n

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung über besondere Maßnah-
men zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Hochschulen (Hochschulen-Coronaverordnung 
- HochschulencoronaVO) vom 19. Februar 2022 gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 IfSG
Seit dem Neuerlass der HochschulencoronaVO vom 24. Januar 2022 (landesweite 7-Tage-Inzidenz (RKI) mit Stand vom 
18. Januar 2022 bei 716,5) ist die landesweite 7-Tage-Inzidenz (RKI) nach einem weiteren Anstieg zuletzt wieder gesunken 
und liegt nun bei 824,3 (Stand vom 11. Februar 2022). Zwei Kreise haben einen Wert zwischen 500 und 600, 8 Kreise 
und eine kreisfreie Stadt einen Wert zwischen 600 und 1.000 und ein Kreis und drei kreisfreie Städte einen Wert von 
über 1.000. Der bundesweite Inzidenzwert ist gegenüber dem Stand vom 18. Januar 2022 (553,2) auf 1.472,2 gestiegen 
(Stand vom 11. Februar 2022). Gleichzeitig zirkulieren in Deutschland weiterhin verschiedene Virusvarianten inklusive 
der Omikron-Variante. Trotz fortschreitender Impfungen sind auch weiterhin viele Menschen nicht oder nicht vollständig 
geimpft. Die Quote der Personen, die mindestens einmal geimpft ist, liegt in Schleswig-Holstein bei 80%, die Quote der 
vollständig Geimpften bei 79,3%, die Quote der vollständig Geimpften mit Auffrischungsimpfung bei 63,6% (Impfdash-
board des Bundesministeriums für Gesundheit, Stand 11. Februar 2022). Die Hospitalisierung je 100.000 Einwohner in 
Schleswig-Holstein beträgt nach dem täglichen Lagebericht des RKI vom 11. Februar 2022 6,5. Den Höchststand hatte 
diese Inzidenz in der zweiten Januarhälfte 2021 mit Werten zwischen 10 und 11, der tiefste Wert im Jahr 2021 betrug 
am 2. Juli 2021 0,14. Mit Stand vom 10. Februar 2022 wurden 332 Personen in Krankenhäusern behandelt, davon 48 
in Intensivtherapie und 31 in Beatmung (Kompetenzzentrum meldepflichtiger Erkrankungen in Schleswig-Holstein).
Für die Beurteilung des Infektionsgeschehens werden insbesondere die Inzidenz, die Impfquote und die Zahl der schwe-
ren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens berücksichtigt.
Die Inzidenz ist in Schleswig-Holstein zwar weiter gestiegen, gleichzeitig bewegt sich die Hospitalisierungsquote noch 
auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Zum Vergleich lag der Höchstwert in der 2. Kalenderwoche 2021 bei 11. 
Ebenso hat sich gezeigt, dass aufgrund der bereits ergriffenen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen an den Hoch-
schulen und aufgrund des ordnungsgemäßen Einhaltens dieser Maßnahmen, das Infektionsgeschehen an Hochschulen 
weiterhin gering ist und sich keine Hochschule zu einem Corona-Hotspot entwickelt hat. Dazu kommt die überdurch-
schnittliche Impfbereitschaft im Bereich der Hochschulen. Vor diesem Hintergrund soll es weiterhin möglich sein, den 
Hochschulbetrieb in Präsenz durchzuführen und ein Studium vor Ort zu ermöglichen. Digitale Studienangebote können 
die Präsenzlehre nicht vollständig ersetzen, und es soll ein unmittelbarer Austausch zwischen Studierenden und Leh-
renden sowie unter den Studierenden weiter ermöglicht werden. Dies dient der Qualität von Lehre und Studium und 
wirkt zugleich den vermehrt auftretenden psychischen Problemen unter den Studierenden entgegen.
Der Präsenzbetrieb an Hochschulen ist angesichts des aktuellen dynamischen Infektionsgeschehens mit der inzwischen 
vorherrschenden Omikron-Variante aber auch weiterhin nur unter Einhaltung von Hygieneregeln und nur im Rahmen 
eines Zugangs mit 3G verantwortbar. Es lässt sich beobachten, dass die Übertragung des Coronavirus häufiger an Orten 
stattfindet, an denen Hygienemaßnahmen nicht hinreichend vorhanden sind oder nicht hinreichend beachtet werden. 
Zudem erhöht sich im Winter die Zahl der Ansteckungen auch dadurch, dass mehr Kontakte in Innenräumen stattfinden. 
Dies ist auch an den Hochschulen der Fall. Hinzu kommt, dass an den Hochschulen Personen aus unterschiedlichen Re-
gionen Deutschlands und der Welt mit zum Teil hoher Mobilität auf verhältnismäßig engem Raum zusammenkommen.
Um das Infektionsgeschehen an den Hochschulen weiterhin gering zu halten, ist aufgrund der Infektionszahlen der Zu-
gang zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Innenbereich in Präsenz weiterhin gemäß der 3G-Regel davon abhängig 
zu machen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezüglich des Coronavirus den Nachweis eines vollständigen 
Impfschutzes, einer Genesung oder eines negativen Corona-Testergebnis erbringen. Zusätzlich ist für den Nachweis 
erforderlich, dass die Identität der nachweisenden Person mittels eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises überprüft 
worden oder sie persönlich bekannt ist und soweit der Nachweis mittels QR-Code erfolgt, dieser mit der CovPass Check-
App des Robert-Koch-Instituts überprüft worden ist. Diese 3G-Regel bildet neben den Hygieneplänen an Hochschulen 
das zentrale Element des Infektionsschutzes. Daher ist eine flächendeckende Kontrolle unbedingt zu gewährleisten.
Der Ort der Zugangskontrolle ist abhängig von den baulichen Gegebenheiten an dem jeweiligen Hochschulstandort 
und kann insbesondere unmittelbar an den Veranstaltungsräumen, an Gebäudeeingängen oder an einem zentralen 
Zugang stattfinden.
Weiterhin können die Hochschulen elektronische Verfahren nutzen, um die Zugangsberechtigung nach der Dauer des 
3G-Nachweises zu gewährleisten. Dazu zählt auch, dass die Hochschulen die Nutzung von durch sie vorgegebene elek-
tronische Verfahren verbindlich vorschreiben dürfen, um die Dauer einer Zugangsberechtigung von dem 3G-Nachweis 
abhängig zu machen, sofern sie sicherstellen, dass in begründeten Ausnahmefällen der Zugang auch aufgrund eines 
anderen gültigen Nachweises gewährt wird.
Aufgrund des starken Anstiegs des Infektionsgeschehens und vor dem Hintergrund verschiedener Virusvarianten, ist 
innerhalb geschlossener Räume weiterhin durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Das Präsidium kann Ausnahmen von dieser Verpflichtung zulassen für Vortragende oder wenn die Verpflichtung auf 
Grund der Art der Lehrveranstaltung oder Prüfung nicht umsetzbar ist.
Schließlich wird klarstellend geregelt, dass für Studierende der Hochschule, die ein Konzert oder eine Ausstellung im 
Sinne von § 5 Satz 1 durchführen, für den Nachweis eines negativen Testergebnisses § 3 Absatz 1 Satz 3 gilt. Sie können 
folglich den erforderlichen Nachweis eines negativen Testergebnisses durch eine Bescheinigung einer für die Abnahme 
des Tests auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus zuständigen Stelle oder durch eine Bescheinigung über 
einen an der Hochschule unter Aufsicht durchgeführten Test auf das Coronavirus erbringen.
Die Hochschulen-Coronaverordnung gilt vor dem Hintergrund der pandemischen Lage längstens bis zum Ablauf des 
20. März 2022.
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Landesverordnung  
über die Einrichtung eines zentralen Informationsregisters und der Informationsregisterleitstelle 

sowie den Transparenzportalbetrieb (Transparenzportalverordnung - TraportVO)  
Vom 21. Februar 2022

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2010-3-1

Aufgrund des § 11 Absatz 5 Informationszugangsge-
setz für das Land Schleswig-Holstein vom 19. Januar 
2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 89), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. Juli 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 310), 
verordnet die Landesregierung:

§ 1  
Errichtung des zentralen Informationsregisters 

und Anwendungsbereich

(1) Die für die ressortübergreifende Informations- 
und Kommunikationstechnologie zuständige oberste 
Landesbehörde betreibt für die Veröffentlichung von 
Informationen gemäß § 11 Absatz 1 und 2 Informa-
tionszugangsgesetz für das Land Schleswig-Holstein 
(IZG-SH) vom 19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 89), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 310), ein zentrales elek-
tronisches Informationsregister (Transparenzportal) 
gemäß § 11 Absatz 3 IZG-SH.

(2) Diese Verordnung gilt für Landesbehörden, die ge-
mäß § 11 Absatz 1 IZG-SH Informationen auf dem 
Transparenzportal allgemein zugänglich machen, sowie 
für Stellen, die gemäß § 11 Absatz 6 IZG-SH freiwillig 
Informationen auf dem Transparenzportal bereitstellen.

(3) Vom Anwendungsbereich der Verordnung aus-
genommen sind Stellen gemäß § 2 Absatz 4 IZG-
SH. Diese können die Verordnung jedoch in ihrem 
Zuständigkeitsbereich für anwendbar erklären.

§ 2  
Transparenzportal

(1) Das Transparenzportal wird gemäß § 8 Absatz 1 
des E-Government-Gesetzes (EGovG) vom 8. Juli 
2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 398), geändert durch Ge-
setz vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), Res-
sortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 18 der 
Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 30), als Basisdienst zur Verfügung gestellt.

(2) Das Transparenzportal ist in der Außendarstellung 
eine allgemein zugängliche Internetseite im Landes-
portal, über die Informationen gemäß § 11 Absatz 1 
und 2 IZG-SH zusammen mit den erforderlichen Me-
tadaten kostenlos und ohne Zugangsbeschränkung 
bereitgestellt werden.

§ 3  
Informationsregisterleitstelle

(1) Im Geschäftsbereich der für die ressortübergrei-
fende Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie zuständigen obersten Landesbehörde wird eine 
Informationsregisterleitstelle (IRLS) eingerichtet. Sie 
ist die zentrale Stelle für die Koordinierung des Be-
triebs sowie die strategische Ausrichtung des Trans-
parenzportals und bearbeitet ressortübergreifende 
Themen zur technischen Umsetzung und zur Wei-
terentwicklung des Transparenzportals. Sie trägt die 
IT-Verantwortung gemäß Standardrollen ITSH vom 
27. Februar 2020 (Amtsbl. Schl.-H. 2020 Nr. 12, 
S. 709, ber. S. 792) und soll im Rahmen ihrer vor-
handenen Ressourcen den Informationsregister-
stellen gemäß § 11 Absatz 3 Satz 1 IZG-SH als 
zentraler Ansprechpartner Hinweise zur technischen 
Funktionalität des Transparenzportals geben und sie 
in technischen Fragen beraten. 
(2) Die Stellen, die Informationen auf dem Transpa-
renzportal allgemein zugänglich machen, stellen als 
Fachverantwortliche gemäß Standardrollen ITSH die 
Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung der Informati-
onen, die über das Transparenzportal bereitgestellt 
werden, sicher. 
(3) Die IRLS informiert die Informationsregisterstellen 
umgehend über:
1. geplante Veränderungen der technischen Pro-

zesse,
2. geplante Veränderungen der technischen Vorgaben, 
3. geplante Wartungsarbeiten und damit verbundene 

Einschränkungen der Erreichbarkeit oder einzelner 
Funktionen des Transparenzportals sowie 

4. technische Störungen des Transparenzportals.
Die IRLS berät die Informationsregisterstellen bei der 
Umsetzung der Nummern 1 - 4 und nimmt Anfragen 
über ein Funktionspostfach entgegen. Die Stellen im 
Sinne des § 1 Absatz 2 teilen der IRLS hierfür die 
aktuellen Kontaktinformationen ihrer Informations-
registerstelle mit.

§ 4  
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 21. Februar 2022

 D a n i e l  G ü n t h e r J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t
 Ministerpräsident  Minister 
  für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,
  Natur und Digitalisierung
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Landesverordnung  
zur Änderung der Landesverordnung über die elektronische Aktenführung in der Justiz*)

Vom 21. Februar 2022
Aufgrund von

1. § 298a Absatz 1 Satz 2, 3 und 4 der Zivilprozess-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202, zuletzt ber. 
2007 I S. 1781), zuletzt geändert durch Artikel 1 
bis 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I 
S. 4607), in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Num-
mer 35 der Justizermächtigungsübertragungsver-
ordnung vom 4. Dezember 1996 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 720), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
26. November 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 923),

2.  § 14 Absatz 4 des Gesetzes über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Oktober 
2021 (BGBl. I S. 4607), in Verbindung mit § 1 
Absatz 1 Nummer 10 der Justizermächtigungs-
übertragungsverordnung,

3.  § 55b Absatz 1 Satz 2, 3, 4 und 5 der Verwal-
tungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4650), in Verbindung 
mit § 1 Absatz 1 Nummer 31a der Justizermäch-
tigungsübertragungsverordnung,

4.  § 32 Absatz 1 Satz 2, 3 und 4 und Absatz 2 der 
Strafprozessordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, ber. 
S. 1319), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5252), 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 28a der 
Justizermächtigungsübertragungsverordnung,

5.  § 81 Absatz 4 Satz 1, 2, 4 und 5, § 135 Absatz 2 
Satz 2, Absatz 3 und § 140 Absatz 1 Satz 3 und 
4 Grundbuchordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1114), 
zuletzt geändert durch Artikel 28 des Gesetzes 
vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607), und 

§ 101 der Grundbuchverfügung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Januar 1995 (BGBl. 
I S. 114), zuletzt geändert durch Artikel 21 des 
Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607), 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 13 und 
14 der Justizermächtigungsübertragungsverord-
nung,

6.  § 66a des Heilberufekammergesetzes vom 
29. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 248), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 8. Mai 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 220) 

verordnet das Ministerium für Justiz, Europa und 
Verbraucherschutz:

Artikel 1

Die Landesverordnung über die elektronische Akten-
führung in der Justiz vom 11. März 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 61), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 24. August 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1118), 
wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 8 Satz 1 werden nach den Wör-
tern „der Berufsgerichtshof für die Heilberufe“ 
ein Komma und die Wörter „das Schleswig-Hol-
steinische Verwaltungsgericht, das Berufsgericht 
für die Heilberufe“ eingefügt.

2. Der bisherige § 1 Absatz 8 Satz 3 wird gestri-
chen.

3. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert:

Nach dem Eintrag „Schleswig-Holsteinisches 
Finanzgericht“ wird folgende Angabe angefügt:

„Landgericht Alle Verfahren 21. März
  Itzehoe außer 2022“.
 - Straf- und Buß-
 geldverfahren 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 21. Februar 2022
C l a u s  C h r i s t i a n  C l a u s s e n

Minister 
für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

*) Ändert LVO vom 11. März 2019, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 315-20-11
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Landesverordnung  
zur Änderung der Verwaltungsgebührenverordnung*)

Vom 25. Februar 2022
Aufgrund des § 2 des Verwaltungskostengesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 
1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 1. September 
2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 508), in Verbindung mit 
§ 5 Absatz 1 der Verwaltungsgebührenverordnung 
vom 26. September 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 476), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 3. Januar 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 15), verordnet das Minis-
terium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 
Gleichstellung:

Artikel 1

Der allgemeine Gebührentarif der Verwaltungsgebüh-
renverordnung vom 26. September 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 3. Januar 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 15), wird 
wie folgt geändert:

Die Tarifstelle 5 wird wie folgt geändert:

1. Die Tarifstelle 5.1.1.1 wird gestrichen.

2. Nach Tarifstelle 5.1.2.5 wird folgende Tarifstelle 
5.1.2.6 neu eingefügt:

„5.1.2.6  Datenbestätigung
   nach § 49 a 1,00“

3. Die Anmerkungen zu Tarifstellen 5.1.1 bis 5.2 
werden wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 wird die Angabe „5.1.1.1,“ ge-
strichen. 

b) Die Nummern 5 und 6 werden gestrichen.

c) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 5.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2022 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. Februar 2022
D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k

Ministerin 
für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

*) Ändert Allg. Gebührentarif vom 26. September 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-58

*) Ändert Geschäftsordnung vom 8. Februar 1991, 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 1101-7

Änderung der Geschäftsordnung des Schleswig-Holsteinischen Landtages*)
Vom 25. Februar 2022

Die Geschäftsordnung des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages vom 8. Februar 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 85), 
zuletzt geändert durch Beschluss des Landtages vom 
26. Januar 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 141), wird wie 
folgt geändert:

Nach § 51 wird folgender neuer Abschnitt Xa ein-
gefügt:

„Xa. Notlage (§ 22 a Landesverfassung)

§ 51a  
Notausschuss

Der Landtag bestellt den Notausschuss zur Wahr-
nehmung der Aufgaben nach Artikel 22a der Lan-
desverfassung.

§ 51b 
Zusammensetzung des Notausschusses

(1) Der Notausschuss besteht einschließlich der Prä-
sidentin oder des Präsidenten aus elf Abgeordneten; 
diese dürfen nicht der Landesregierung angehören. 
Die Fraktionen sind mit mindestens je einem Mit-
glied vertreten.

(2) Die Verteilung der Sitze erfolgt nach Maßgabe 
des § 13 Absatz 2 und 3.

(3) Den Vorsitz des Notausschusses führt die Präsi-
dentin oder der Präsident. Ihre oder seine Stellver-
tretung wird vom Notausschuss mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gewählt. Sind die Präsi-
dentin oder der Präsident und ihre oder seine Stell-
vertretung verhindert, so führt den Vorsitz dasjenige 
anwesende Ausschussmitglied, das dem Landtag 
die längste Zeit angehört hat und das bereit ist, 
dieses Amt zu übernehmen. Weisen mehrere Abge-
ordnete eine gleichlange Zugehörigkeit zum Parla-
ment auf, fällt der Vorsitz auf die Abgeordnete oder 
den Abgeordneten mit dem höchsten Lebensalter.

(4) Die Fraktionen bestimmen durch Erklärung 
gegenüber der Präsidentin oder dem Präsidenten 
die von ihnen zu stellenden Mitglieder sowie eine 
Rangfolge der weiteren Fraktionsmitglieder für die 
Stellvertretung.

(5) Der Notausschuss wird beim Zusammentritt als 
Notparlament um weitere anwesende Abgeordnete 
vergrößert, wenn 

1. die Maßgaben des § 13 Absatz 2 und 3 erfüllt 
sind und 



Nr. 3 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 17. März 2022 223

2. der jeweilige auf eine Fraktion entfallende Sitz 
von einem anwesenden Mitglied der Fraktion 
nach Maßgabe der gemäß Absatz 4 Satz 1 fest-
gelegten Rangfolge eingenommen werden kann.

(6) Die oder der Vorsitzende stellt fest, ob die Vor-
aussetzungen nach Absatz 5 vorliegen, und teilt die 
Zusammensetzung des Notausschusses allen Ab-
geordneten unverzüglich mit. Eine Erweiterung des 
Notausschusses gilt nur für die jeweilige Sitzung.

(7) Abgeordnete, die dem Notausschuss nicht an-
gehören, haben das Recht, in seinen Sitzungen an-
wesend zu sein. Ihnen ist auf Wunsch das Wort zu 
erteilen. Sie haben das Recht, Fragen und Anträge 
zu stellen. Die Vorlagen und Beschlüsse des Not-
ausschusses sind allen Abgeordneten unverzüglich 
zuzuleiten.

§ 51c  
Zusammentritt des Notausschusses 

als Notparlament

Die Präsidentin oder der Präsident beruft den Not-
ausschuss unverzüglich als Notparlament ein, wenn 
eine Notlage vorliegt und eine hybride Sitzung des 
Landtages nicht zulässig ist. Sie oder er macht die 
Einberufung und ihre Begründung in geeigneter 
Weise bekannt.

§ 51d  
Sitzungen des Notausschusses als Notparlament

(1) Der Notausschuss tritt in Präsenz zusammen 
und stellt zu Beginn jeder Sitzung mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Mitglieder fest, ob eine 
Notlage nach Artikel 22a Absatz 4 Landesverfas-
sung vorliegt.

(2) Seine Sitzungen sind öffentlich. Die Öffentlich-
keit kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
Mitglieder ausgeschlossen werden, wenn überwie-
gende Belange des öffentlichen Wohls oder schutz-
würdige Interessen Einzelner dies erfordern. Der An-
trag kann von der Präsidentin oder dem Präsidenten 
oder von zwei Mitgliedern des Notausschusses ge-
stellt werden. Über den Ausschluss der Öffentlich-
keit wird in nicht öffentlicher Sitzung entschieden.

§ 51e  
Beschlussfähigkeit, Anzahl der Beratungen

(1) Der Notausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr 
als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Wird der 
Notausschuss im Laufe einer Sitzung beschlussun-
fähig, so ist die Sitzung sofort zu beenden. Die un-
erledigt gebliebenen Beratungsgegenstände werden 
in der nächstfolgenden Sitzung zunächst aufgerufen.

(2) Über Gesetzentwürfe und sonstige Vorlagen 
ist grundsätzlich nach einmaliger Beratung zu be-
schließen.

§ 51f  
Anwendbarkeit der Geschäftsordnung

Können bestimmte Rechte nach dieser Geschäfts-
ordnung nur von einer Mehrzahl von Mitgliedern des 
Landtags oder zwei Fraktionen ausgeübt werden, so 
können sie im Ausschuss von einer entsprechenden 
Zahl von Mitgliedern oder zwei Fraktionen ausge-
übt werden; ist die Ausübung von Rechten einem 
bestimmten Anteil der Mitglieder des Landtags vor-
behalten, so können diese Rechte von dem ent-
sprechenden Anteil der Mitglieder des Ausschusses 
ausgeübt werden. Im Übrigen gilt für die Beratun-
gen des Notausschusses diese Geschäftsordnung 
sinngemäß, soweit nichts anderes bestimmt ist.“

Kiel, 25. Februar 2022

K i r s t e n  E i c k h o f f – W e b e r 
Landtagsvizepräsidentin

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung  
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 1. März 2022 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/220301_Corona-BekaempfungsVO.html erfolgt.

Landesverordnung  
zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 

(Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO)
Vom 1. März 2022

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-94

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, des § 28a Absatz 1, 
Absatz 7 Satz 1, Absatz 8 Satz 1 und des § 28c 

Satz 5 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162), 
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sowie des § 7 Satz 1 und des § 3 Absatz 2 Satz 2, 
auch in Verbindung mit § 7 Satz 2, der COVID-
19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 
8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 14. Januar 2022 (BAnz 
AT 14.01.2022 V1), verordnet die Landesregierung: 

§ 1 
Grundsätze

(1) Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pan-
demie des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) im 
Rahmen des Gesundheitsschutzes der Bürgerinnen 
und Bürger. Zu diesem Zweck sollen Infektionsgefah-
ren wirksam und zielgerichtet reduziert, Infektions-
wege nachvollziehbar gemacht und die Aufrechter-
haltung von medizinischen Kapazitäten zur Behand-
lung der an COVID-19 erkrankten Patientinnen und 
Patienten gewährleistet werden.

(2) Zur Verfolgung der Ziele nach Absatz 1 werden 
in dieser Verordnung besondere Ge- und Verbote 
aufgestellt, die in Art und Umfang in besonderem 
Maße freiheitsbeschränkend wirken. Umzusetzen 
sind diese Ge- und Verbote vorrangig in Eigenver-
antwortung der Bürgerinnen und Bürger und nach-
rangig durch hoheitliches Handeln der zuständigen 
Behörden, sofern und soweit es zum Schutz der 
Allgemeinheit geboten ist.

§ 2 
Allgemeine Empfehlungen zur Hygiene; Kontaktbe-

schränkungen

(1) Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Me- 
tern zu anderen Personen wird empfohlen. 

(2) In Situationen, in denen der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann, wird das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne von § 2a 
empfohlen.

(3) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 
der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet 
werden.

(4) Bei Ansammlungen und Zusammenkünften zu 
privaten Zwecken ist die Zahl der teilnehmenden 
Personen auf 25 begrenzt. Minderjährige in Beglei-
tung ihrer Sorge- oder Umgangsberechtigten zählen 
dabei nicht mit. Satz 1 gilt nicht, wenn sämtliche 
teilnehmenden Personen ab 14 Jahren

1. geimpft oder genesen im Sinne von § 2 Num-
mer 2 oder 4 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Aus-
nahmenverordnung (SchAusnahmV) vom 8. Mai 
2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 14. Januar 2022 (BAnz 
AT 14.01.2022 V1), sind, oder

2. aus medizinischen Gründen nicht gegen das Co-
ronavirus geimpft werden können, dies durch eine 
ärztliche Bescheinigung nachweisen und im Sinne 
von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind.

§ 2a 
Mund-Nasen-Bedeckung

Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase mit einer medizinischen oder ver-
gleichbaren Maske oder mit einer Maske ohne Aus-
atemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, 
P2, DS2 oder KF94 zu bedecken. Satz 1 gilt nicht 

1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr,

2. für Personen, die aufgrund einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Beeinträchtigung 
keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können 
und dies unter Vorlage eines ärztlichen oder psy-
chotherapeutischen Attestes glaubhaft machen 
können,

3. für Gebärdensprachdolmetscherinnen, Gebärden-
sprachdolmetscher, Kommunikationshelferinnen 
oder Kommunikationshelfer, die für Personen mit 
Hörbehinderung tätig sind und ein das ganze Ge-
sicht abdeckendes Visier verwenden,

4. bei der Nahrungsaufnahme und beim Rauchen, 
sofern dies jeweils nur an festen Sitzplätzen oder 
an Stehplätzen mit Tischen erfolgt, und

5. im Rahmen gerichtlicher Verhandlungen und An-
hörungen. 

Die Vorgaben der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverord-
nung vom 25. Juni 2021 (BAnz AT 28.06.2021 V1), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. November 
2021 (BGBl. I S. 4906), bleiben unberührt. Über 
die geltenden Anordnungen hinaus wird empfohlen, 
beim gemeinsamen Aufenthalt mehrerer Personen, 
die nicht demselben Haushalt angehören, in Innen-
räumen eine Mund-Nasen-Bedeckung, vorzugsweise 
der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 
oder KF94, zu tragen.

§ 3 
Allgemeine Anforderungen für Einrichtungen 

mit Publikumsverkehr, bei Veranstaltungen und 
Versammlungen

(1) Beim Betrieb von Einrichtungen mit Publikums-
verkehr, insbesondere den in §§ 7 bis 11, 12a bis 17 
und 18 Absatz 2 genannten Einrichtungen, sowie 
bei der Durchführung von Veranstaltungen nach § 5 
und von Versammlungen nach § 6 gelten die nach-
folgenden Anforderungen. Arbeitsschutzrechtliche 
Vorgaben bleiben unberührt.

(2) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 
der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet 
werden. Die Betreiberinnen und Betreiber, die Ver-
anstalterinnen und Veranstalter oder Versammungs-
leiterinnen und Versammlungsleiter haben die erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung 
folgender Hygienestandards zu gewährleisten:
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1. enge Begegnungen von Besucherinnen und Besu-
chern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden 
reduziert;

2. Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte, 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten die allge-
meinen Regeln zur Husten- und Niesetikette ein;

3. in geschlossenen Räumen bestehen für Besu-
cherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Möglichkeiten zum Waschen oder 
Desinfizieren der Hände;

4. Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und 
Besuchern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
berührt werden, sowie Sanitäranlagen werden 
regelmäßig gereinigt;

5. Innenräume werden regelmäßig gelüftet.

(3) An allen Eingängen ist durch deutlich sichtbare 
Aushänge in verständlicher Form hinzuweisen

1. auf die Hygienestandards nach Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 bis 5 und weitere nach dieser Verord-
nung im Einzelfall anwendbaren Hygienestandards; 

2. darauf, dass Zuwiderhandlungen zum Verweis 
aus der Einrichtung oder Veranstaltung führen 
können;

3. auf sich aus dieser Verordnung für die Einrichtung 
ergebende Zugangsvoraussetzungen, insbeson-
dere Anforderungen an den Impf- oder Genese-
nenstatus;

4.  auf Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung.

Dabei ist jeweils ein QR-Code für die Registrierung 
mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts 
bereitzustellen. Die Umsetzung der Hygienestandards 
nach Nummer 1 ist jeweils kenntlich zu machen.

(4) Bei der Bereitstellung von Toiletten ist zu gewähr-
leisten, dass enge Begegnungen vermieden werden 
und leicht erreichbare Möglichkeiten zur Durchfüh-
rung der Händehygiene vorhanden sind. Für andere 
sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen und für Sam-
melumkleiden ist ein Hygienekonzept nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Für Saunen, Dampf-
bäder, Whirlpools und ähnliche Einrichtungen gelten 
folgende Anforderungen:

1.  die Zugangsregelungen aus § 11 Absatz 2a finden 
entsprechende Anwendung und

2.  die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen, das auch das besondere Infektionsrisiko 
der jeweiligen Einrichtung berücksichtigt. 

§ 4 
Besondere Anforderungen an die Hygiene

(1) Soweit nach dieser Verordnung ein Hygienekon- 
zept zu erstellen ist, hat die oder der Verpflichtete 
dabei nach den konkreten Umständen des Einzel-
falls die Anforderungen des Infektionsschutzes zu 

berücksichtigen. Im Hygienekonzept sind insbeson-
dere Maßnahmen für folgende Aspekte vorzusehen:

1. die Regelung von Besucherströmen; 

2. die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die 
häufig von Besucherinnen und Besuchern berührt 
werden;

3. die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen; 

4. die regelmäßige Lüftung von Innenräumen, mög-
lichst mittels Zufuhr von Frischluft.

Das Hygienekonzept kann im Rahmen des Haus-
rechts Beschränkungen der Besucherzahl im Hinblick 
auf die vorhandene Kapazität vorsehen. Die oder der 
Verpflichtete hat die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu 
gewährleisten. Auf Verlangen der zuständigen Be-
hörde hat die oder der Verpflichtete das Hygienekon- 
zept vorzulegen und über die Umsetzung Auskunft 
zu erteilen. Darüber hinaus gehende Pflichten zur 
Aufstellung von Hygieneplänen nach dem Infekti-
onsschutzgesetz bleiben unberührt. 

(2) Soweit diese Verordnung auf Begriffsbestimmun-
gen in § 2 SchAusnahmV Bezug nimmt, in denen auf 
Veröffentlichungen des Paul-Ehrlich-Instituts unter 
der Internetadresse www.pei.de/impfstoffe/covid-19 
und des Robert Koch-Instituts unter der Internetad-
resse www.rki.de/covid-19-genesenennachweis ver-
wiesen wird, ist jeweils der Veröffentlichungsstand 
zu Beginn des 1. März 2022 maßgeblich, wie sich 
aus der Anlage ergibt; sie ist Teil dieser Verordnung.

(3) Soweit nach dieser Verordnung, auch in Verbin-
dung mit § 2 Nummer 6 SchAusnahmV, ein Test-
nachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAus-
nahmV erforderlich ist, genügt auch der Nachweis 
hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit 
dem Coronavirus in verkörperter oder digitaler Form, 
wenn die zugrunde liegende Testung 

1.  durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäure-
nachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden 
der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist 
und maximal 48 Stunden zurückliegt, oder

2.  bei Schülerinnen und Schülern unter Aufsicht der 
Schule erfolgt ist und maximal 24 Stunden zu-
rückliegt.

(4) Soweit die Erbringung von Leistungen nach dieser 
Verordnung davon abhängt, dass die Leistungsemp-
fängerin oder der Leistungsempfänger eine geimpfte, 
genesene oder getestete Person im Sinne von § 2 
Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV ist, über einen 
Testnachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAus-
nahmV verfügt oder eine Auffrischimpfung erhalten 
hat, 

1.  hat die Leistungserbringerin oder der Leistungs-
erbringer Impf-, Genesenen- und Testnachweise 
nach § 2 Nummer 3, 5 oder 7 SchAusnahmV 

Anl.
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und Nachweise der Auffrischimpfung wie folgt 
zu prüfen:

a)  die Identität der nachweisenden Person mittels 
eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises, 
wenn die Person das 16. Lebensjahr vollendet 
hat und nicht persönlich bekannt ist;

b) die Gültigkeit eines verwendeten QR-Codes 
mittels der CovPass Check-App des Robert 
Koch-Instituts;

2.  dürfen die Leistungen nur von solchen Personen 
entgegengenommen werden. 

Eine Leistung in diesem Sinne ist auch der Zutritt 
zu einer Veranstaltung. Personen, denen auf Grund 
einer anerkannten schwerwiegenden körperlichen, 
geistigen oder psychischen Beeinträchtigung die 
Durchführung eines Tests nicht möglich ist und für 
die aus diesem Grund das jeweilige Testerfordernis 
eine unzumutbare Härte bedeutet, müssen nicht ge-
testet werden.

(5) Soweit nach dieser Verordnung der Zugang zu 
Einrichtungen oder Veranstaltungen auf geimpfte, 
genesene oder getestete Personen beschränkt ist, 
gilt dies nicht bei Gefahr im Verzug.

§ 5 
Veranstaltungen 

(1) Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen.

(2) Bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener 
Räume mit bis zu 500 zeitgleich anwesenden Gästen 
dürfen nur folgende Personen als Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer eingelassen werden:

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 
6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet 
sind,

2.  Kinder bis zur Einschulung, 

3.  Minderjährige, die anhand einer Bescheinigung 
ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen 
eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes 
regelmäßig getestet werden.

(3) Bei Veranstaltungen mit mehr als 500 zeitgleich 
anwesenden Gästen dürfen nur folgende Personen 
als Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingelassen wer-
den:

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 
4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind,

2.  Kinder bis zur Einschulung, 

3.  Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind oder die anhand ei-
ner Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass 
sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden,

4. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht 
gegen das Coronavirus geimpft werden können, 
dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachwei-
sen und im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sind.

Mehr als 500 Gäste dürfen nur dann zeitgleich an-
wesend sein, wenn

1.  innerhalb geschlossener Räume sämtliche Gäste 
feste Sitz- oder Stehplätze haben, die sie höchs-
tens kurzzeitig verlassen, 

2.  sämtliche Gäste gleichmäßig auf die vorhandene 
räumliche Kapazität verteilt sind,

3.  die nach Abzug der ersten 500 Gäste rechnerisch 
verbleibende Kapazität innerhalb geschlossener 
Räume höchstens zu 60 Prozent und außerhalb 
geschlossener Räume höchstens zu 75 Prozent 
ausgenutzt wird und

4.  innerhalb geschlossener Räume nicht mehr als 
6.000 Gäste und außerhalb geschlossener Räume 
nicht mehr als 25.000 Gäste zeitgleich anwesend 
sind.

Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnahmen 
von der Obergrenze von 25.000 Gästen zulassen, 
wenn Belange des Infektionsschutzes nicht über-
wiegen.

(4) Abweichend von Absatz 3 dürfen auch Personen 
eingelassen werden, die im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind, wenn die Anwesenheit 
für berufliche, geschäftliche oder dienstliche Zwecke 
erforderlich ist.

(5) Bei Veranstaltungen außerhalb geschlossener 
Räume mit mehr als 500 zeitgleich anwesenden Gäs-
ten und bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener 
Räume haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von 
§ 2a zu tragen. Satz 1 gilt nicht 

1. bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener 
Räume mit bis zu 100 zeitgleich anwesenden 
Gästen, wenn diese sich auf festen Sitz- oder 
Stehplätzen befinden und sich passiv verhalten,

2.  für die jeweils vortragende Person,

3.  für Personen, deren Anwesenheit für berufliche, 
geschäftliche oder dienstliche Zwecke erforderlich 
ist, wenn das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
mit diesen Zwecken nicht vereinbar ist, und

4.  für Personen, die im Rahmen von Darbietungen 
oder Proben singen oder Blasinstrumente gebrau-
chen. 

(6) Für Veranstaltungen zu privaten Zwecken, wie 
private Feste und Feierlichkeiten, gelten die Anfor-
derungen des § 2 Absatz 4. § 5 findet im Übrigen 
keine Anwendung. 
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(7) Die Prüfpflichten aus § 4 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 1 finden auf Volksfesten und Flohmärkten au-
ßerhalb geschlossener Räume keine Anwendung. 

§ 5a  
Ausnahmen

(1) §§ 3 und 5 gelten nicht 

1. für Veranstaltungen und Einrichtungen, die der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, der Rechtspflege, der Beratung von Or-
ganen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen oder der Daseinsfür- und 
-vorsorge zu dienen bestimmt sind; dies betrifft 
insbesondere Veranstaltungen und Sitzungen der 
Organe, Organteile und sonstigen Gremien der 
gesetzgebenden, vollziehenden und rechtspre-
chenden Gewalt sowie Einrichtungen des Selb-
storganisationsrechtes des Volkes wie Gemein-
dewahlausschüsse; 

2. im Rahmen der Kindertagesbetreuung, einer au-
ßerfamiliären Wohnform oder von Betreuungs- 
und Hilfeleistungsangeboten nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe 
(SGB VIII) – und dem Elften Buch Sozialgesetz-
buch – Soziale Pflegeversicherung (SGB XI) sowie 
Beratungen auf Grundlage des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes vom 27. Juli 1992 (BGBl. I 
S. 1398), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2789);

3. für unaufschiebbare Veranstaltungen von Parteien 
und Wählergruppen zur Aufstellung ihrer Bewer-
berinnen und Bewerber nach den jeweiligen Wahl-
gesetzen für unmittelbar bevorstehende Wahlen;

4. für Informationsstände von Parteien, Wählergrup-
pen, Volksinitiativen oder Einzelbewerberinnen 
und -bewerbern im Rahmen der Wahlwerbung;

5. für Wochenmärkte,

6. für Straßenmusikerinnen und Straßenmusiker 
sowie Straßenkünstlerinnen und Straßenkünstler 
und

7. für Veranstaltungen, die nach anderen Vorschrif-
ten dieser Verordnung zulässig sind.

(2) Bei folgenden Veranstaltungen findet § 5 Absatz 5 
Satz 1 keine Anwendung:

1. Zusammenkünfte, die aus geschäftlichen, be-
ruflichen oder dienstlichen Gründen erforderlich 
sind; bundesrechtliche Anforderungen bleiben 
unberührt;

2. Zusammenkünfte, die zur Durchführung von Prü-
fungen oder von Studieneignungstests im Rah-
men von Zulassungsverfahren erforderlich sind;

3. Gruppenangebote von Veranstalterinnen und Ver-
anstaltern im Bereich der Gesundheitsfach- und 
Heilberufe mit Hygienekonzepten nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1.

§ 5b 
Wahlen und Abstimmungen

(1) Für die Wahlhandlung und die Ermittlung und 
Feststellung des Ergebnisses bei öffentlichen Wah-
len und Abstimmungen gelten die Absätze 2 bis 4; 
§§ 3 und 5 finden keine Anwendung. Das Wahl-
gebäude im Sinne dieser Regelung umfasst außer 
den Wahlräumen und Sitzungsräumen der Wahl- und 
Abstimmungsvorstände auch alle sonstigen Räume 
im Gebäude, die während der Wahlzeit und der Er-
mittlung und Feststellung des Wahl- und Abstim-
mungsergebnisses öffentlich zugänglich sind. 

(2) Die Wahlbehörde hat ein Hygienekonzept nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Im Wahlge-
bäude ist zu anderen Personen ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern einzuhalten. Dies gilt nicht für zu-
lässige Hilfspersonen der Wahlberechtigten oder ei-
nander nahestehende Personen.

(3) Im Wahlgebäude ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 
nach Maßgabe von § 2a zu tragen. Dies gilt nicht 

1.  für die Mitglieder der Wahl- und Abstimmungs-
vorstände am festen Steh- oder Sitzplatz, wenn 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen eingehalten wird;

2.  für die Dauer einer vom Wahlvorstand angeord-
neten Abnahme der Mund-Nasen-Bedeckung zur 
Identitätsfeststellung. 

Personen, die sich auf Grundlage des Öffentlichkeits-
grundsatzes nach § 31 Satz 1 des Bundeswahlge-
setzes, § 37 Satz 1 des Landeswahlgesetzes sowie 
§ 29 Satz 1 des Gemeinde- und Kreiswahlgeset-
zes im Wahlgebäude aufhalten und die nach § 2a 
Absatz 1 Satz 2 von der Verpflichtung zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen sind, 
müssen im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 
SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet sein. 

(4) Die Mitglieder des Wahl- oder Abstimmungsvor-
stands müssen im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 
SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet sein. 

§ 6 
Versammlungen

(1) Wer eine öffentliche oder nichtöffentliche Ver-
sammlung im Sinne des Versammlungsfreiheitsge-
setzes für das Land Schleswig-Holstein (VersFG SH) 
vom 18. Juni 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 135), Res-
sortbezeichnungen ersetzt durch Verordnung vom 
16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), veran-
stalten will, hat ein Hygienekonzept nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Satz 1 gilt nicht für 
Spontanversammlungen nach § 11 Absatz 6 VersFG 
SH. Das Hygienekonzept ist einer Anzeige nach 
§ 11 VersFG SH beizufügen. Die Versammlungslei-
tung hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu gewähr-
leisten. 
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(2) Die Versammlungsleitung hat zu gewährleisten, 
dass innerhalb geschlossener Räume

1. nicht mehr als die Hälfte der zur Verfügung ste-
henden Sitzplätze besetzt werden und

2. die Sitzplätze unmittelbar neben, vor und hinter 
jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer nicht 
oder nur mit einander nahestehenden Personen 
besetzt sind. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen; 
ausgenommen ist die jeweils vortragende Person.

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt nicht, wenn ausschließlich 
folgende Personen teilnehmen:

1.  Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 
SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet sind,

2.  Kinder bis zur Einschulung, 

3.  Minderjährige, die anhand einer Bescheinigung 
ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen 
eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes 
regelmäßig getestet werden.

Darüber hinaus entfällt in diesem Fall die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach Absatz 2 
Satz 2, wenn nicht mehr als 100 Personen zeitgleich 
anwesend sind, diese sich auf festen Sitz- oder Steh-
plätzen befinden und sich passiv verhalten.

(3a) Bei Versammlungen außerhalb geschlossener 
Räume mit mehr als 500 zeitgleich anwesenden Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern haben diese eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen; 
ausgenommen ist die jeweils vortragende Person.

(4) Die zuständigen Versammlungsbehörden können 
im Benehmen mit der zuständigen Gesundheitsbe-
hörde nach Durchführung einer auf den Einzelfall be-
zogenen Verhältnismäßigkeitsprüfung Abweichungen 
von Absatz 1 bis 3a genehmigen, oder, sofern anders 
ein ausreichender Infektionsschutz nicht gewährleis-
tet werden kann, Versammlungen beschränken oder 
verbieten. 

§ 7 
Gaststätten

(1) Für den Betrieb von Gaststätten im Sinne des § 1 
des Gaststättengesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), 
zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
10. März 2017 (BGBl. I S. 420), gelten folgende 
zusätzliche Anforderungen:

1. die Betreiberin oder der Betreiber erstellt nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept;

2. innerhalb geschlossener Räume dürfen nur fol-
gende Personen bewirtet werden:

a)  Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 
oder 6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder 
getestet sind,

b)  Kinder bis zur Einschulung, 

c)  Minderjährige, die anhand einer Bescheinigung 
ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen 
eines verbindlichen schulischen Schutzkonzep-
tes regelmäßig getestet werden,

3. innerhalb geschlossener Räume mit Publikumsver-
kehr haben sämtliche Personen eine Mund-Nasen-
Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen; 
ausgenommen sind Gäste, die sich an ihrem fes-
ten Sitzplatz oder Stehplatz mit Tisch befinden, 
sowie Gäste von geschlossenen Veranstaltungen 
zu privaten Zwecken in den gesonderten Räumen, 
zu denen andere Gäste keinen Zutritt haben.

(2) Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 dürfen in 
Diskotheken und ähnliche Einrichtungen und Veran-
staltungen nur folgende Personen als Gäste einge-
lassen werden:

1.  Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 
4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind, und 
zusätzlich im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sind sowie

2. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht 
gegen das Coronavirus geimpft werden können, 
dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachwei-
sen und im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sind.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
aus Absatz 1 Nummer 3 findet keine Anwendung.

§ 8 
Einzelhandel

(1) Die Betreiberinnen und Betreiber von Verkaufs-
stellen des Einzelhandels haben ein Hygienekonzept 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Sie 
haben die nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 ob-
ligatorischen Möglichkeiten zur Handdesinfektion im 
Eingangsbereich bereit zu stellen. 

(2) Die Betreiberinnen und Betreiber von Einkaufs-
zentren und Outlet-Centern mit jeweils mehr als 
zehn Geschäftslokalen haben nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. Der 
Betrieb ist unzulässig, soweit das Hygienekonzept 
nicht zuvor von der zuständigen Behörde genehmigt 
worden ist.

(3) In Verkaufs- und Warenausgabestellen des Ein-
zelhandels, in abgeschlossenen Verkaufsständen und 
in überdachten Verkehrsflächen von Einkaufszentren 
haben alle Personen in Bereichen mit Publikumsver-
kehr nach Maßgabe von § 2a eine Mund-Nasen-Be-
deckung zu tragen. Die Betreiberin oder der Betreiber 
hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 
Einhaltung dieser Pflicht zu gewährleisten.

§ 9  
Dienstleistungen

(1) In Ladenlokalen in Bereichen mit Publikumsver-
kehr und bei Dienstleistungen mit Körperkontakt ha-
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ben alle Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von § 2a zu tragen, soweit dies mit der 
Art der Dienstleistung vereinbar ist. Die Betreiberin 
oder der Betreiber hat die erforderlichen Maßnah-
men zu treffen, um die Einhaltung dieser Pflicht zu 
gewährleisten.

(2) Bei Dienstleistungen mit Körperkontakt müssen 
Dienstleisterinnen und Dienstleister im Sinne von § 2 
Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV geimpft, gene-
sen oder getestet sein. Dienstleisterinnen und Dienst-
leister in ambulanten Pflegediensten, die im Sinne 
von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft 
oder genesen sind, müssen zusätzlich mindestens 
dreimal wöchentlich im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sein.

(3) Dienstleistungen mit Körperkontakt dürfen nur an 
folgende Kundinnen und Kunden erbracht werden:

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 
6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet 
sind,

2.  Kinder bis zur Einschulung,

3.  Minderjährige, die anhand einer Bescheinigung 
ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen 
eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes 
regelmäßig getestet werden.

Satz 1 gilt nicht für medizinisch oder pflegerisch 
notwendige Dienstleistungen. 

(4) Betreiberinnen und Betreiber, die Dienstleistungen 
mit Körperkontakt anbieten, haben nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. 

§ 10  
Freizeit- und Kultureinrichtungen

(1) Die Betreiberin oder der Betreiber von Freizeit- 
und Kultureinrichtungen hat nach Maßgabe von § 4 
Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. Innerhalb 
geschlossener Räume haben Besucherinnen und Be-
sucher eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe 
von § 2a zu tragen; dies gilt nicht, wenn nicht mehr 
als 100 Besucherinnen und Besucher zeitgleich an-
wesend sind und diese sich auf festen Sitz- oder 
Stehplätzen befinden und während der Nutzung einer 
Sonnenbank.

(2) Innerhalb geschlossener Räume dürfen nur fol-
gende Personen in die Einrichtung als Besucherinnen 
und Besucher eingelassen werden:

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 
6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet 
sind,

2.  Kinder bis zur Einschulung,

3.  Minderjährige, die anhand einer Bescheinigung 
ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen 
eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes 
regelmäßig getestet werden.

(3) Für Bibliotheken gilt § 8 Absatz 1 und 3 ent-
sprechend.

§ 11 
Sport

(1) Auf die Sportausübung und -anleitung finden die 
Regelungen der §§ 2 und 5 keine Anwendung. 

(2) Die Veranstalterin oder der Veranstalter von 
Sportangeboten in Sportanlagen in geschlossenen 
Räumen, Schwimm-, Spaß- oder Freibädern hat nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen, das auch das besondere Infektionsrisiko 
der ausgeübten Sportart berücksichtigt. 

(2a) Innerhalb geschlossener Räume dürfen durch 
die Inhaberin oder den Inhaber des Hausrechts oder 
von ihr oder ihm berechtigte Personen, denen die 
Sportstätte zur Nutzung überlassen ist, nur folgende 
Personen in Sportanlagen eingelassen werden:

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 
SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet 
sind, 

2.  Kinder bis zur Einschulung, 

3.  Minderjährige, die anhand einer Bescheinigung 
ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen 
eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes 
regelmäßig getestet werden.

(3) Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat auch 
bei Wettbewerben außerhalb geschlossener Räume 
ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 
zu erstellen. 

(4) Für Zuschauerinnen und Zuschauer beim Training 
oder Sportwettbewerben gilt § 5 entsprechend. 

(5) Die zuständige Behörde kann für die Nutzung von 
Sportanlagen und Schwimmbädern durch Kaderathle-
tinnen und Kaderathleten, Rettungsschwimmerinnen 
und Rettungsschwimmer sowie deren Trainerinnen 
und Trainer und für Prüfungen, Sportangebote zur 
medizinischen Rehabilitation, Gruppen-Schwimmun-
terricht für Kinder und Jugendliche und Praxisveran-
staltungen im Rahmen des Studiums an Hochschulen 
Ausnahmen von den Anforderungen aus Absatz 1 bis 4 
zulassen. Dies gilt auch für Abschlussprüfungen an 
öffentlichen Schulen oder Ersatzschulen in der Sport-
art Schwimmen sowie die in diesem Zusammenhang 
noch zu erbringenden abschlussrelevanten Leistungs-
nachweise und hierzu erforderliche Trainingsgelegen-
heiten unter Aufsicht von Sportlehrkräften. Das für 
Sport zuständige Ministerium ist über die Ausnah-
megenehmigung zu unterrichten. 

§ 12 
Schulen und Hochschulen

(1) Die Ermächtigung der Landesregierung zum Er-
lass von Verordnungen nach § 32 Satz 1 des Infek-
tionsschutzgesetzes sowie nach § 7 Satz 1 und 2 
in Verbindung mit § 3 Absatz 2 SchAusnahmV 
wird auf das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
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und Kultur übertragen, soweit der Schulbetrieb, der 
Schulweg sowie staatliche und staatlich anerkannte 
Hochschulen nach § 1 Absatz 1 des Hochschul-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 102), betroffen sind. 

(2) Im Übrigen werden Schulen und Hochschulen 
von dieser Verordnung nicht erfasst.

§ 12a 
Außerschulische Bildungsangebote

(1) Für außerschulische Bildungsangebote gilt § 5 
entsprechend. 

(2) Außerschulische Bildungsangebote für Kinder und 
Jugendliche sind auch unter den Voraussetzungen 
des § 16 zulässig.

§ 12b 
Gesundheitsfach- und Pflegeschulen

Bei Bildungsangeboten der Gesundheitsfach- und 
Pflegeschulen dürfen Schülerinnen und Schüler nur 
teilnehmen, wenn sie im Sinne von § 2 Nummer 2, 
4 oder 6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder getes-
tet sind. Bei Unterschreitung des nach § 2 Absatz 1 
empfohlenen Mindestabstandes ist eine Mund-Na-
sen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen. 
Die Schule hat ein Hygienekonzept nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 zu erstellen.

§ 13 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, 

Bestattungen

(1) Für rituelle Veranstaltungen der Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, für Bestattungen 
sowie für Trauerfeiern auf Friedhöfen und in Bestat-
tungsunternehmen findet § 5 keine Anwendung. 

(2) Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen. 

(3) Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat zu 
gewährleisten, dass innerhalb geschlossener Räume

1. nicht mehr als die Hälfte der zur Verfügung ste-
henden Sitzplätze besetzt werden und

2. die Sitzplätze unmittelbar neben, vor und hinter 
jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer nicht 
oder nur mit einander nahestehenden Personen 
besetzt sind.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen; 
ausgenommen ist die jeweils vortragende Person.

(4) Absatz 3 Satz 1 gilt nicht, wenn ausschließlich 
folgende Personen teilnehmen:

1.  Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 
SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet 
sind,

2.  Kinder bis zur Einschulung,

3.  Minderjährige, die anhand einer Bescheinigung 
der Schule nachweisen, dass sie im Rahmen ei-
nes verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes 
regelmäßig getestet werden.

Darüber hinaus entfällt in diesem Fall die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach Absatz 3 
Satz 2, wenn nicht mehr als 100 Personen zeitgleich 
anwesend sind, diese sich auf festen Sitz- oder Steh-
plätzen befinden und sich passiv verhalten.

(5) Bei Veranstaltungen außerhalb geschlossener 
Räume mit mehr als 500 zeitgleich anwesenden 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben diese eine 
Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
zu tragen; ausgenommen ist die jeweils vortragende 
Person.

(6) Darbietungen von Gesang oder Blasmusik sind 
nur zulässig durch Personen nach Absatz 4 Satz 1. 
Für Personen, die Gesang oder Blasmusik darbieten, 
findet die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung aus Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 
keine Anwendung. 

§ 14 
Stationäre Vorsorge- und  

Rehabilitationseinrichtungen sowie  
Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen

(1) Für stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen, Einrichtungen zur stationären medizini-
schen Vorsorge und Rehabilitation für Mütter und Vä-
ter sowie Angebote der Kinderbetreuung in Mutter-/
Vater-Kind-Einrichtungen gelten folgende zusätzliche 
Anforderungen:

1. die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen;

2. es sind nur geimpfte, genesene oder getestete 
Personen im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 
SchAusnahmV aufzunehmen und zu beherbergen.

(2) In Einrichtungen nach Absatz 1 findet § 9 keine 
Anwendung. 

(3) Weitergehende bundesrechtliche Anforderungen 
für Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, Beschäftigte, Be-
sucherinnen und Besucher, insbesondere bezüglich 
Testungen, bleiben unberührt.

§ 14a 
Krankenhäuser 

(1) Zugelassene Krankenhäuser nach § 108 des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Kran-
kenversicherung (SGB V) stellen ihren Versorgungs-
auftrag entsprechend dem gültigen Feststellungsbe-
scheid in einem dem jeweiligen Infektionsgeschehen 
angemessenen Rahmen sicher. 

(2) Die unter Absatz 1 genannten Krankenhäuser, 
die gleichzeitig im COVID-19-Intensivregister Schles-
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wig-Holstein registriert sind, stellen darüber hinaus 
den ihnen durch einen ergänzenden Feststellungsbe-
scheid gesondert ausgewiesenen Versorgungsauftrag 
zur Steuerung der Intensivkapazitäten durch Vorhal-
ten einer Mindestzahl an Intensivbetten (high care) 
in Schleswig-Holstein sicher. 

(3) Die vorhandenen Hygienepläne sind entsprechend 
der nachfolgenden Regelungen zu erweitern:

1. ein dem Infektionsgeschehen angemessenes Test-
konzept ist Teil des Hygieneplanes; 

2. die stationäre Aufnahme von Patientinnen und Pa-
tienten soll abhängig sein davon, dass die aufzu-
nehmenden Personen im Sinne von § 2 Nummer 2, 
4 oder 6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder 
getestet sind; dies gilt nicht für Notfallaufnahmen 
oder soweit ansonsten eine Testung medizinisch 
nicht geboten ist;

3. externe Personen, die keine Patientinnen und 
Patienten sind, haben innerhalb aller geschlos-
senen Räume eine Maske ohne Ausatemventil 
der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 
oder KF94 zu tragen; § 2a Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend.

(4) In Einrichtungen nach Absatz 1 findet § 9 keine 
Anwendung.

(5) Weitergehende bundesrechtliche Anforderungen 
für Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, Beschäftigte, Be-
sucherinnen und Besucher, insbesondere bezüglich 
Testungen, bleiben unberührt.

§ 15  
Einrichtungen und Gruppenangebote der Pflege

(1) Für voll- und teilstationäre Einrichtungen zur Be-
treuung und Unterbringung älterer, behinderter oder 
pflegebedürftiger Menschen nach § 71 Absatz 2 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegever-
sicherung (SGB XI) sowie für Gruppenangebote zur 
Betreuung pflegebedürftiger Menschen nach dem 
SGB XI gelten folgende zusätzliche Anforderungen:

1. die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu er-
stellen, welches bei vollstationären Einrichtungen 
auch Regelungen über die Verantwortlichkeit für 
und Durchführungen von Testungen sowie Rege-
lungen für das Betreten durch externe Personen 
vorsieht;

2. externe Personen, die nicht von Nummer 4 erfasst 
sind, haben innerhalb aller geschlossenen Räume 
eine Maske ohne Ausatemventil der Standards 
FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 zu 
tragen; § 2a Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend;

3. die angestellten sowie die externen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von voll- und teilstatio-
nären Einrichtungen haben innerhalb geschlos-
sener Räume eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von § 2a zu tragen; angestellte sowie 

externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im 
Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV 
geimpft oder genesen sind, müssen zusätzlich 
mindestens dreimal wöchentlich im Sinne von 
§ 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sein; 

4. die Betreiberin oder der Betreiber hat vor Ort 
Testungen für externe Personen nach Nummer 2 
und angestellte und externe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach Nummer 4 anzubieten und auf 
dieses Angebot am Eingang hinzuweisen; die Tes-
tungen von externen Personen sind mindestens 
an drei Tagen pro Woche jeweils mindestens für 
die Dauer von drei Stunden anzubieten, wobei 
mindestens einer dieser Testzeiträume am Wo-
chenende vorzusehen ist.

(2) Bewohnerinnen und Bewohner von vollstationären 
Einrichtungen, die akute respiratorische Symptome 
oder eine Störung des Geruchs- oder Geschmacks-
sinns aufweisen, sind anlassbezogen in Bezug auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus zu testen und 
bei positivem Ergebnis in einem Einzelzimmer mit 
Nasszelle unterzubringen (Einzelunterbringung). Die 
Erstaufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern 
mit Symptomen nach Satz 1 in vollstationäre Ein-
richtungen ist nur zulässig, sofern aufgrund einer 
ärztlichen Diagnostik mittels eines molekularbiologi-
schen Tests keine akute Infektion mit dem Coronavi-
rus vorliegt. Die Wiederaufnahme von Bewohnerin-
nen und Bewohnern mit Symptomen nach Satz 1 in 
vollstationäre Einrichtungen ist zulässig, sofern ein 
Testnachweis nach § 2 Nummer 7 SchAusnahmV 
vorliegt. Bei positivem Testergebnis gilt die Pflicht 
zur Einzelunterbringung gemäß Satz 1 entsprechend. 
Für die Vorschriften zur Wiederaufnahme nach Satz 3 
und 4 gilt § 3 Absatz 2 SchAusnahmV nicht. 

(3) In Einrichtungen nach Absatz 1 findet § 9 keine 
Anwendung.

(4) Weitergehende bundesrechtliche Anforderungen 
für Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, Beschäftigte, Be-
sucherinnen und Besucher, insbesondere bezüglich 
Testungen, bleiben unberührt.

§ 15a 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der 

Gefährdetenhilfe sowie Frühförderstellen

(1) Für Einrichtungen der Eingliederungshilfe zur Be-
treuung und Unterbringung behinderter Menschen 
nach § 42a Absatz 2 Nummer 2 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe (SGB XII) gelten 
folgende Anforderungen: 

1.  die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen, welches auch Regelungen über die Ver-
antwortlichkeit für Durchführungen von Testun-
gen sowie Regelungen für das Betreten durch 
externe Personen vorsieht;
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2.  die angestellten sowie die externen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben innerhalb geschlos-
sener Räume eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von § 2a zu tragen; angestellte sowie 
externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im 
Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV 
geimpft oder genesen sind, müssen zusätzlich 
mindestens dreimal wöchentlich im Sinne von 
§ 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sein;

3.  externe Personen, die nicht von Nummer 3 erfasst 
sind, haben innerhalb aller geschlossenen Räume 
eine Maske ohne Ausatemventil der Standards 
FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 zu 
tragen; § 2a Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend;

4.  die Betreiberin oder der Betreiber hat vor Ort Tes-
tungen für angestellte und externe Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nach Nummer 3 und externe 
Personen nach Nummer 4 anzubieten und auf 
dieses Angebot am Eingang hinzuweisen; die Tes-
tungen von externen Personen sind mindestens 
an drei Tagen pro Woche jeweils mindestens für 
die Dauer von drei Stunden anzubieten, wobei 
mindestens einer dieser Testzeiträume am Wo-
chenende vorzusehen ist;

5.  § 15 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 2 Absatz 4, §§ 3, 5 und 9 finden keine Anwendung.

(2) Die Betreiberinnen und Betreiber von Werkstätten 
für behinderte Menschen nach § 219 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX) und 
Tagesförderstätten sowie Tagesstätten für Leistun-
gen nach § 81 SGB IX erstellen nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept. Absatz 1 Nummer 2 
und 4 gelten entsprechend. 

(3) Für stationäre Einrichtungen der Gefährdetenhilfe 
nach § 67 SGB XII gelten die Anforderungen nach 
Absatz 1 Nummer 1, 4 und 5 entsprechend. Die ange-
stellte sowie externen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter haben innerhalb geschlossener Räume eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen. 
§ 2 Absatz 4, §§ 3 und 5 finden keine Anwendung.

(4) Für Frühförderstellen nach § 35a SGB VIII und 
§ 46 SGB IX gelten die Anforderungen nach Absatz 1 
Nummer 1, 2 und 4 entsprechend. 

(5) Weitergehende bundesrechtliche Anforderungen 
für Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, Beschäftigte, Be-
sucherinnen und Besucher, insbesondere bezüglich 
Testungen, bleiben unberührt.

§ 16 
Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit

(1) Für Angebote und Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe und der Jugendarbeit sowie Kurse für 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Jugendarbeit gilt § 5 entsprechend. § 3 Absatz 3 

Satz 2 findet keine Anwendung; die Anwendung 
wird jedoch empfohlen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für stationäre Einrichtungen der Er-
ziehungshilfe mit Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII.

§ 16a 
Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen

(1) In Innenbereichen von Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflegestellen haben alle Personen 
eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von 
§ 2a zu tragen. Satz 1 gilt nicht für Kinder vor der 
Einschulung. Satz 1 gilt auch nicht für Betreuungs-
kräfte, soweit dies aus pädagogischen Gründen situ-
ationsabhängig erforderlich ist. In Horten gilt § 2 Ab-
satz 2 der Schulen-Coronaverordnung entsprechend. 

(2) Kindertagespflegepersonen und Beschäftigte in 
Kindertageseinrichtungen, die im Sinne von § 2 Num-
mer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen 
sind und regelmäßigen Kontakt zu Kindern haben, 
müssen mindestens dreimal wöchentlich im Sinne 
von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sein. 
Kindertagespflegepersonen, die nicht im Sinne von 
§ 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder 
genesen sind, müssen im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sein. Die Testungen sind 
unter Angabe von Datum, Uhrzeit und Ergebnis un-
verzüglich zu dokumentieren; die Dokumentation ist 
vier Wochen lang aufzubewahren und auf Verlangen 
der zuständigen Behörde vorzulegen. 

(3) Werden Kinder in Kindertagesstätten oder Kinder-
tagespflegestellen betreut, muss mindestens eine im 
Haushalt des Kindes lebende sorgeberechtigte Person 
oder Pflegeperson unabhängig vom Impf- und Genese-
nenstatus an mindestens drei Tagen je Kalenderwoche 
entweder im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV 
getestet sein oder einen zugelassenen Selbsttest ent-
sprechend der Gebrauchsanweisung im häuslichen 
Umfeld durchführen. Die Voraussetzungen nach Satz 1 
sind von den Sorgeberechtigten oder Pflegepersonen 
gegenüber der Kindertagesstätte oder Kindertages-
pflegeperson jeweils bis zum Ende der Kalenderwoche 
schriftlich zu bestätigen. Die Bestätigungen nach Satz 2 
sind für einen Zeitraum von vier Wochen durch die 
Kindertagesstätte oder die Kindertagespflegeperson 
aufzubewahren und auf Anord-nung dem zuständigen 
Gesundheitsamt vorzulegen. Satz 1 gilt nicht für die 
Betreuung von Schulkindern. 

(4) Externe Personen dürfen Kindertageseinrichtun-
gen und Kindertagespflegestellen nur betreten, wenn 
sie im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAus-
nahmV geimpft, genesen oder getestet sind. Dies 
gilt nicht für das Bringen und Abholen der Kinder. 

§ 17 
Beherbergungsbetriebe

(1) Für Hotels und andere Beherbergungsbetriebe 
wie Kreuzfahrtschiffe gelten folgende zusätzliche 
Anforderungen:
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1.  die Betreiberin oder der Betreiber erstellt nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept;

2.  es werden nur folgende Personen beherbergt:

a)  Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 
oder 6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder 
getestet sind, 

b)  Kinder bis zur Einschulung, 

c)  Minderjährige, die anhand einer Bescheinigung 
ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen 
eines verbindlichen schulischen Schutzkonzep-
tes regelmäßig getestet werden,

3. in Bereichen mit Publikumsverkehr innerhalb ge-
schlossener Räume müssen alle Personen eine 
Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
tragen; dies gilt nicht für 

a)  Bewirtungsgäste, die sich an ihrem festen Sitz-
platz oder Stehplatz mit Tisch befinden, 

b)  Gäste von geschlossenen Veranstaltungen zu 
privaten Zwecken in den gesonderten Räumen, 
zu denen andere Gäste keinen Zutritt haben, und

c) Gäste in Sportanlagen.

(2) Sportboothäfen sind keine Beherbergungsbe-
triebe im Sinne dieser Vorschrift. 

§ 18 
Personenverkehre

(1) In Bahnhofsgebäuden ist von allen Anwesenden 
nach Maßgabe von § 2a eine Mund-Nasen-Bede-
ckung zu tragen. Rauchen in abgegrenzten Raucher-
bereichen ist zulässig.

(2) Bei Reiseverkehren zu touristischen Zwecken hat 
die Betreiberin oder der Betreiber nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. Es 
dürfen nur folgende Personen in Innenbereichen be-
fördert werden:

1.  Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 
SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet sind,

2.  Kinder bis zur Einschulung, 

3.  Minderjährige, die anhand einer Bescheinigung 
ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen 
eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes 
regelmäßig getestet werden.

In Innenräumen haben Kundinnen und Kunden eine 
Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
zu tragen. 

(3) Reiseverkehre, die Schleswig-Holstein nur durch-
queren und bei denen die Kundinnen und Kunden das 
Verkehrsmittel nicht verlassen, werden von dieser 
Verordnung nicht erfasst.

§ 19 
Modellprojekte

Die zuständigen Behörden können für Modellprojekte 
mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Test-

konzept zeitlich befristet und räumlich abgrenzbar 
Ausnahmen von den Geboten und Verboten der §§ 2 
bis 18 zulassen, soweit die fachlich zuständige 
oberste Landesbehörde dem Modellprojekt zuge-
stimmt hat und es zeitnah wissenschaftlich ausge-
wertet wird.

§ 20 
Befugnisse und Pflichten der zuständigen 

Behörden

(1) Die zuständigen Behörden können auf Antrag 
Ausnahmen von den Geboten und Verboten aus 
§§ 5 bis 18 genehmigen, 

1.  soweit die dadurch bewirkten Belastungen im Ein-
zelfall eine besondere Härte darstellen und die 
Belange des Infektionsschutzes nicht überwiegen, 
oder

2.  soweit dies zur Bekämpfung der Pandemie erfor-
derlich ist.

(2) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiterge-
hende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen nach 
dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt von 
dieser Verordnung unberührt. Dies gilt insbesondere 
für die Anordnung des Tragens von Mund-Nasen-
Bedeckungen in Fußgängerzonen, Haupteinkaufs-
bereichen und anderen innerörtlichen Bereichen, 
Straßen und Plätzen mit vergleichbarem Publikums-
verkehr, in denen typischerweise der in § 2 Absatz 1 
empfohlene Mindestabstand nicht eingehalten wird. 
Regelungsinhalte geplanter Allgemeinverfügungen 
sind dem für Gesundheit zuständigen Ministerium 
mindestens einen Tag vor Bekanntgabe anzuzeigen. 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Absatz 2 Satz 2 nicht die erforderli-
chen Maßnahmen trifft, um die Einhaltung der in 
§ 3 Absatz 2 Satz 2 Nummern 3 bis 5 genannten 
Hygienestandards zu gewährleisten;

2. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1 und 2 dort ge-
nannte Aushänge nicht anbringt;

3. entgegen 

a) § 3 Absatz 4 Satz 2 oder Satz 3 Nummer 2,

b) § 5 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 11 
Absatz 4, § 12a Absatz 1 oder § 16 Absatz 1 
Satz 1, 

c) § 6 Absatz 1 Satz 1, 

d) § 7 Absatz 1 Nummer 1,

e) § 8 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1, 

f) § 9 Absatz 4,

g) § 10 Absatz 1 Satz 1,

h) § 11 Absatz 2 oder Absatz 3, 
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i) § 12b Satz 3,

j) § 14 Absatz 1 Nummer 1, 

k) § 15 Absatz 1 Nummer 1, 

l) § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, auch in Ver-
bindung mit Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4, 
oder entgegen § 15a Absatz 2 Satz 1,

m) § 17 Absatz 1 Nummer 1 oder

n) § 18 Absatz 2 Satz 1,

jeweils in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 1 
und 2, kein oder kein vollständiges Hygieneko-
nzept erstellt;

 4.  entgegen § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht die erfor-
derlichen Maßnahmen trifft, um die Einhaltung 
eines Hygienekonzepts zu gewährleisten;

 5.  entgegen § 4 Absatz 1 Satz 5 ein Hygienekon-
zept nicht vorlegt oder Auskünfte nicht erteilt;

 6.  entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 keine 
Prüfung vornimmt;

 7.  entgegen 

a) § 5 Absatz 2 oder Absatz 3 Satz 1, jeweils 
auch in Verbindung mit § 11 Absatz 4 oder 
§ 12a Absatz 1, 

b) § 7 Absatz 2 Satz 1,

c) § 10 Absatz 2 oder 

d) § 11 Absatz 2a, auch in Verbindung mit § 3 
Absatz 4 Satz 3 Nummer 1, 

andere als die dort genannten Personen einlässt; 

 8.  entgegen § 5 Absatz 3 Satz 2, auch in Verbin-
dung mit § 11 Absatz 4 oder § 12a Absatz 1, 
mehr als die zulässige Zahl an Personen einlässt;

 9.  entgegen § 6 Absatz 1 Satz 4 als Leiterin oder 
Leiter einer Versammlung nicht die erforderli-
chen Maßnahmen trifft, um die Einhaltung des 
Hygienekonzepts zu gewährleisten;

10.  entgegen § 6 Absatz 2 Satz 1 als Leiterin oder 
Leiter einer Versammlung nicht das Freibleiben 
von Sitzplätzen gewährleistet;

11.  entgegen § 7 Absatz 1 Nummer 2 andere als 
die dort genannten Personen bewirtet;

12.  entgegen § 7 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung 
mit § 2a Satz 1 als Gastwirtin, Gastwirt oder als 
in einer Gaststätte Beschäftigte oder Beschäf-
tigter keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt;

13.  entgegen § 8 Absatz 2 Satz 2 ein Einkaufs-
zentrum oder Outlet-Center ohne genehmigtes 
Hygienekonzept betreibt;

14.  entgegen § 8 Absatz 3 Satz 2 oder § 9 Absatz 1 
Satz 2 nicht die erforderlichen Maßnahmen trifft;

15.  entgegen § 9 Absatz 2 Satz 1 oder 2 Dienst-
leistungen mit Körperkontakt erbringt;

16.  entgegen § 9 Absatz 3 Satz 1 Dienstleistungen 
mit Körperkontakt anderen als den dort genann-
ten Personen erbringt;

17.  entgegen § 15 Absatz 1 Nummer 2 Personen 
einlässt;

18.  entgegen § 15 Absatz 1 Nummer 4 oder § 15a 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, auch in Verbindung 
mit § 15a Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 1 
oder Absatz 4, Testungen nicht anbietet;

19.  entgegen § 15 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 4, § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
oder § 15a Absatz 3 Satz 1, Bewohnerinnen 
und Bewohner nicht in einem Einzelzimmer mit 
Nasszelle unterbringt;

20.  entgegen § 15 Absatz 2 Satz 2, auch in Ver-
bindung mit § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
und mit § 15a Absatz 3 Satz 1, Bewohnerinnen 
und Bewohner in vollstationäre Einrichtungen 
aufnimmt;

21.  entgegen § 16a Absatz 2 Satz 1 oder 2 sich 
nicht testet, 

22.  entgegen § 16a Absatz 2 Satz 3 Testungen nicht 
unverzüglich dokumentiert oder Dokumentatio-
nen nicht vorlegt;

23.  entgegen § 16a Absatz 3 Satz 3 Bestätigungen 
nicht aufbewahrt oder nicht vorlegt;

24.  entgegen § 17 Absatz 1 Nummer 2 Gäste be-
herbergt;

25.  entgegen § 18 Absatz 2 Satz 2 andere als die 
dort genannten Personen befördert.

(2) Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätz-
lich 

1. entgegen § 2 Absatz 4 Satz 1 an einer Ansamm-
lung oder Zusammenkunft zu privaten Zwecken 
teilnimmt;

2. entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 eine 
Leistung entgegennimmt;

3. entgegen 

a) § 5 Absatz 5 Satz 1, auch in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 4 oder § 12a Absatz 1,

b) § 5b Absatz 3 Satz 1,

c) § 6 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 oder 
Absatz 3a,

d) § 7 Absatz 1 Nummer 3 als Gast,

e) § 8 Absatz 3 Satz 1, 

f) § 9 Absatz 1 Satz 1,

g) § 10 Absatz 1 Satz 2,

h) § 12b Satz 2,

i) § 15 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 erster Halb-
satz oder § 15a Absatz 3 Satz 2,
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j) § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erster Halb-
satz oder Nummer 3 jeweils auch in Verbin-
dung mit Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 1 
oder Absatz 4,

k) § 16a Absatz 1 Satz 1,

l) § 17 Absatz 1 Nummer 3 oder

m) § 18 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 3,

jeweils in Verbindung mit § 2a Satz 1, keine 
Mund-Nasen-Bedeckung trägt;

4. entgegen § 16a Absatz 3 Satz 2 eine Bestätigung 
nicht oder falsch abgibt;

5. entgegen § 16a Absatz 4 Satz 1 eine Kinderta-
geseinrichtung oder eine Kindertagespflegestelle 
betritt.

§ 22 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 3. März 2022 in Kraft. 
Sie tritt mit Ablauf des 19. März 2022 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. März 2022

 Dan i e l  Gün the r  Für den Minister
 Ministerpräsident  für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie
  und Senioren:

  D r.  Be rnd  Buchho l z
  Minister 
  für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
  Technologie und Tourismus



236 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 17. März 2022 Nr. 3

Anlage 
(Zu § 4 Absatz 2) 

Die Internetseite www.pei.de/impfstoffe/covid-19 des Paul-Ehrlich-Instituts, auf die in § 2 Nr. 3 

SchAusnahmV verwiesen wird, hatte zu Beginn des 1. März 2022 folgenden Inhalt: 

„Impfnachweis im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung und 
der Coronavirus-Einreiseverordnung 

(...) Nach § 2 Nummer 3 SchAusnahmV und § 2 Nummer 10 CoronaEinreiseV liegt ein Nachweis 

eines vollständigen Impfschutzes gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 vor, wenn die 

zugrundeliegenden Schutzimpfungen den vom Paul-Ehrlich-Institut im Benehmen mit dem 

Robert Koch-Institut unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der medizinischen 

Wissenschaft veröffentlichten Vorgaben hinsichtlich folgender Kriterien entsprechen: 

a) verwendete Impfstoffe,

b) die für einen vollständigen Impfschutz erforderliche Anzahl an Einzelimpfungen,

c) für einen weiterhin vollständigen Impfschutz erforderliche Auffrischimpfungen,

d) Intervallzeiten,

a) die nach einer Impfung für einen vollständigen Impfschutz abgewartet werden müssen

und

b) die höchstens zwischen Einzelimpfungen oder Auffrischimpfungen liegen dürfen.

Folgende Impfstoffe kommen in folgenden Kombinationen für das Vorhandensein eines 

vollständigen Impfschutzes in Betracht. 

Anforderungen für den vollständigen Impfschutz mit einem Impfstoff 

Impfstoff Zulassungsinhaber Anzahl Impfdosen für die 

vollständige Impfung 

Comirnaty 

Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

BioNTech 

Manufacturing GmbH 

2 

Spikevax 

Zul.-Nr. EU/1/20/1507 

Moderna Biotech 

Spain, S.L. 

2 
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Anlage 
(Zu § 4 Absatz 2) 

Die Internetseite www.pei.de/impfstoffe/covid-19 des Paul-Ehrlich-Instituts, auf die in § 2 Nr. 3 

SchAusnahmV verwiesen wird, hatte zu Beginn des 1. März 2022 folgenden Inhalt: 

„Impfnachweis im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung und 
der Coronavirus-Einreiseverordnung 

(...) Nach § 2 Nummer 3 SchAusnahmV und § 2 Nummer 10 CoronaEinreiseV liegt ein Nachweis 

eines vollständigen Impfschutzes gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 vor, wenn die 

zugrundeliegenden Schutzimpfungen den vom Paul-Ehrlich-Institut im Benehmen mit dem 

Robert Koch-Institut unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der medizinischen 

Wissenschaft veröffentlichten Vorgaben hinsichtlich folgender Kriterien entsprechen: 

a) verwendete Impfstoffe,

b) die für einen vollständigen Impfschutz erforderliche Anzahl an Einzelimpfungen,

c) für einen weiterhin vollständigen Impfschutz erforderliche Auffrischimpfungen,

d) Intervallzeiten,

a) die nach einer Impfung für einen vollständigen Impfschutz abgewartet werden müssen

und

b) die höchstens zwischen Einzelimpfungen oder Auffrischimpfungen liegen dürfen.

Folgende Impfstoffe kommen in folgenden Kombinationen für das Vorhandensein eines 

vollständigen Impfschutzes in Betracht. 

Anforderungen für den vollständigen Impfschutz mit einem Impfstoff 

Impfstoff Zulassungsinhaber Anzahl Impfdosen für die 

vollständige Impfung 

Comirnaty 

Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

BioNTech 

Manufacturing GmbH 

2 

Spikevax 

Zul.-Nr. EU/1/20/1507 

Moderna Biotech 

Spain, S.L. 

2 

 

Vaxzevria 

Zul.-Nr. EU/1/21/1529 

AstraZeneca AB, 

Schweden 

2 

COVID-19 Vaccine 

Janssen 

Zul.-Nr. EU/1/20/1525 

Janssen-Cilag 

International NV 

2 

 
Anforderungen für den vollständigen Impfschutz mit verschiedenen Impfstoffen 
(heterologes Impfschema) 

Impfung 1 Impfung 2 Anzahl Impfdosen für die 

vollständige Impfung 

Vaxzevria 

Zul.-Nr. EU/1/21/1529 

Comirnaty 

Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

2 

Vaxzevria 

Zul.-Nr. EU/1/21/1529 

Spikevax 

Zul.-Nr. EU/1/20/1507 

2 

Comirnaty 

Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

Spikevax 

Zul.-Nr. EU/1/20/1507 

2 

Spikevax 

Zul.-Nr. EU/1/20/1507 

Comirnaty 

Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

2 

COVID-19 Vaccine Janssen 

Zul.-Nr. EU/1/20/1525 

Comirnaty 

Zul.-Nr. EU/1/20/1528 

2 

COVID-19 Vaccine Janssen 

Zul.-Nr. EU/1/20/1525 

Spikevax 

Zul.-Nr. EU/1/20/1507 

2 

 (...) 

 

Zeitintervall nach Impfung für einen vollständigen Impfschutz 
Seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung müssen 14 Tage vergangen sein, um einen 

vollständigen Impfschutz zu erreichen. 
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Ausnahmetatbestände, die einen vollständigen Impfschutz mit einer einzelnen 
Impfstoffdosis begründen 
 
Abweichend von dem Vorstehenden ist eine einzelne Impfstoffdosis mit einem der oben 

aufgeführten Impfstoffe ausreichend, 

 

• wenn die betroffene Person einen bei ihr durchgeführten spezifischen positiven 

Antikörpertest in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache 

in verkörperter oder digitaler Form nachweisen kann und dieser Test zu einer Zeit erfolgt ist, 

zu der die betroffene Person noch keine Impfung gegen COVID-19 erhalten hatte. Der 

labordiagnostische Befund muss in einem nach der Richtlinie der Bundesärztekammer zur 

Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiLiBÄK) arbeitenden oder 

nach DIN EN ISO 15189 akkreditierten Labor erhoben worden sein. Eine Person gilt in 

diesem Fall abweichend zu den allgemeinen Regelungen als ‚vollständig geimpft‘ ab dem 

Tag der verabreichten Impfstoffdosis. 

 

• wenn die betroffene Person eine durchgemachte Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-

2 nachweisen kann. Zum Nachweis der Infektion ist ein Testnachweis erforderlich, der auf 

einer Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere 

Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) beruht und sofern dieser Test zu einer Zeit 

erfolgt ist, zu der die betroffene Person noch keine Impfung gegen COVID-19 erhalten hatte. 

Eine Person gilt in diesem Fall abweichend zu den allgemeinen Regelungen als ‚vollständig 

geimpft‘ ab dem Tag der verabreichten Impfstoffdosis. 

 

• wenn die betroffene Person nach Erhalt einer einzelnen Impfstoffdosis eine Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchgemacht hat. Zum Nachweis der Infektion ist 

erforderlich, dass ein Testnachweis vorliegt, der auf einer Labordiagnostik mittels 

Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik) beruht. Eine Person gilt in diesem Fall abweichend zu 

den allgemeinen Regelungen als ‚vollständig geimpft‘ ab dem 29. Tag nach Abnahme des 

positiven Tests.“ 

 

Die Internetseite www.rki.de/covid-19-genesenennachweis des Robert Koch-Instituts, auf die in 

§ 2 Nr. 5 SchAusnahmV verwiesen wird, hatte zu Beginn des 1. März 2022 folgenden Inhalt: 

 

 

„Fachliche Vorgaben des RKI für COVID-19-Genesenennachweise 
 
(...) Gemäß Verordnung zur Änderung der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung und der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 14.01. 2022 weist 

das RKI aus, welche fachlichen Vorgaben ein Genesenennachweis erfüllen muss. 

Diese Vorgaben betreffen ausschließlich vor und nach der durchgemachten Infektion nicht 

geimpfte Personen.* 

Die Festlegung der Vorgaben erfolgt unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der 

medizinischen Wissenschaft hinsichtlich folgender Kriterien: 

a) Art der Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion, 

b) Zeit, die nach der Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion vergangen sein muss, oder 

Nachweis zur Aufhebung der aufgrund der vorherigen Infektion erfolgten Absonderung, 

c) Zeit, die die Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion höchstens zurückliegen darf. 

 

Fachliche Vorgaben für Genesenennachweise, mit Wirkung vom 15.01.2022: 
 
Ein Genesenennachweis im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 

und der Coronavirus-Einreiseverordnung muss aus fachlicher Sicht folgenden Vorgaben 

entsprechen: 

a) Die Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion muss durch eine Labordiagnostik mittels 

Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt sein 

UND 

b) das Datum der Abnahme des positiven Tests muss mindestens 28 Tage zurückliegen 

UND 

c) das Datum der Abnahme des positiven Tests darf höchstens 90 Tage zurückliegen. 

(...) 

* Dies bedeutet, dass in der Praxis für Personen, die vor oder nach ihrer durchgemachten 

Infektion eine Impfung erhalten haben, in der Regel das ausgestellte digitale Impfzertifikat der 

EU als Vorlage ausreichend ist. Gleichwohl hat auch dieser Personenkreis das Recht, sich auf 

Wunsch ein digitales Genesenenzertifikat der EU ausstellen zu lassen (Verordnung (EU) 

2021/953). Ein solches wird zusätzlich zu einem digitalen Impfzertifikat der EU ausgestellt und 

kann parallel genutzt werden, insbesondere im Hinblick auf die auf 270 Tage begrenzte 

Anerkennungsdauer des digitalen Impfzertifikates der EU in anderen Staaten oder bei Einreise 

nach Deutschland.“ 
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Ausnahmetatbestände, die einen vollständigen Impfschutz mit einer einzelnen 
Impfstoffdosis begründen 
 
Abweichend von dem Vorstehenden ist eine einzelne Impfstoffdosis mit einem der oben 

aufgeführten Impfstoffe ausreichend, 

 

• wenn die betroffene Person einen bei ihr durchgeführten spezifischen positiven 

Antikörpertest in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache 

in verkörperter oder digitaler Form nachweisen kann und dieser Test zu einer Zeit erfolgt ist, 

zu der die betroffene Person noch keine Impfung gegen COVID-19 erhalten hatte. Der 

labordiagnostische Befund muss in einem nach der Richtlinie der Bundesärztekammer zur 

Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiLiBÄK) arbeitenden oder 

nach DIN EN ISO 15189 akkreditierten Labor erhoben worden sein. Eine Person gilt in 

diesem Fall abweichend zu den allgemeinen Regelungen als ‚vollständig geimpft‘ ab dem 

Tag der verabreichten Impfstoffdosis. 

 

• wenn die betroffene Person eine durchgemachte Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-

2 nachweisen kann. Zum Nachweis der Infektion ist ein Testnachweis erforderlich, der auf 

einer Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere 

Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) beruht und sofern dieser Test zu einer Zeit 

erfolgt ist, zu der die betroffene Person noch keine Impfung gegen COVID-19 erhalten hatte. 

Eine Person gilt in diesem Fall abweichend zu den allgemeinen Regelungen als ‚vollständig 

geimpft‘ ab dem Tag der verabreichten Impfstoffdosis. 

 

• wenn die betroffene Person nach Erhalt einer einzelnen Impfstoffdosis eine Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchgemacht hat. Zum Nachweis der Infektion ist 

erforderlich, dass ein Testnachweis vorliegt, der auf einer Labordiagnostik mittels 

Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik) beruht. Eine Person gilt in diesem Fall abweichend zu 

den allgemeinen Regelungen als ‚vollständig geimpft‘ ab dem 29. Tag nach Abnahme des 

positiven Tests.“ 

 

Die Internetseite www.rki.de/covid-19-genesenennachweis des Robert Koch-Instituts, auf die in 

§ 2 Nr. 5 SchAusnahmV verwiesen wird, hatte zu Beginn des 1. März 2022 folgenden Inhalt: 

 

 

„Fachliche Vorgaben des RKI für COVID-19-Genesenennachweise 
 
(...) Gemäß Verordnung zur Änderung der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung und der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 14.01. 2022 weist 

das RKI aus, welche fachlichen Vorgaben ein Genesenennachweis erfüllen muss. 

Diese Vorgaben betreffen ausschließlich vor und nach der durchgemachten Infektion nicht 

geimpfte Personen.* 

Die Festlegung der Vorgaben erfolgt unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der 

medizinischen Wissenschaft hinsichtlich folgender Kriterien: 

a) Art der Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion, 

b) Zeit, die nach der Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion vergangen sein muss, oder 

Nachweis zur Aufhebung der aufgrund der vorherigen Infektion erfolgten Absonderung, 

c) Zeit, die die Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion höchstens zurückliegen darf. 

 

Fachliche Vorgaben für Genesenennachweise, mit Wirkung vom 15.01.2022: 
 
Ein Genesenennachweis im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 

und der Coronavirus-Einreiseverordnung muss aus fachlicher Sicht folgenden Vorgaben 

entsprechen: 

a) Die Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion muss durch eine Labordiagnostik mittels 

Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt sein 

UND 

b) das Datum der Abnahme des positiven Tests muss mindestens 28 Tage zurückliegen 

UND 

c) das Datum der Abnahme des positiven Tests darf höchstens 90 Tage zurückliegen. 

(...) 

* Dies bedeutet, dass in der Praxis für Personen, die vor oder nach ihrer durchgemachten 

Infektion eine Impfung erhalten haben, in der Regel das ausgestellte digitale Impfzertifikat der 

EU als Vorlage ausreichend ist. Gleichwohl hat auch dieser Personenkreis das Recht, sich auf 

Wunsch ein digitales Genesenenzertifikat der EU ausstellen zu lassen (Verordnung (EU) 

2021/953). Ein solches wird zusätzlich zu einem digitalen Impfzertifikat der EU ausgestellt und 

kann parallel genutzt werden, insbesondere im Hinblick auf die auf 270 Tage begrenzte 

Anerkennungsdauer des digitalen Impfzertifikates der EU in anderen Staaten oder bei Einreise 

nach Deutschland.“ 
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Begründung der Landesregierung zu der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-
Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO) vom 1. März 2022 gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3 und Absatz 8 Satz 1 
in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 IfSG

A. Allgemein

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Landesregierung mit zahlreichen Maßnahmen zur Bekämpfung übertrag-
barer Krankheiten reagiert. Auf der Grundlage von § 32 Satz 1 Infektionsschutzgesetz erging erstmals am 17. März 2020 
die Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in 
Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO). Diese Verordnung ist seitdem 
wiederholt überarbeitet, neugefasst und geändert worden.

Der Deutsche Bundestag hat am 25. März 2020 mit Inkrafttreten des § 5 Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz aufgrund 
der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt. 
Mit Beschlüssen vom 18. November 2020, vom 4. März 2021, vom 11. Juni und vom 25. August 2021 hat er jeweils 
festgestellt, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite fortbesteht. Die Feststellung ist gemäß § 5 Absatz 1 
Satz 5 IfSG nach drei Monaten mit Ablauf des 25. November 2021 außer Kraft getreten. Der Schleswig-Holsteinische 
Landtag hat in einer Sondersitzung am 10. Januar 2022 gemäß § 28a Absatz 8 IfSG wegen der konkreten Gefahr der 
epidemischen Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) in Schleswig-Holstein die Anwendbarkeit von 
§ 28a Absätze 1 bis 6 IfSG festgestellt.

Gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 4 IfSG bleibt wesentlicher Maßstab für die zu ergrei-
fenden Schutzmaßnahmen insbesondere die Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Patienten, die an 
der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erkrankt sind, je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Weitere 
Indikatoren wie die nach Altersgruppen differenzierte Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 
100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen, die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten und 
die Anzahl der gegen die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) geimpften Personen sollen bei der Bewertung des 
Infektionsgeschehens berücksichtigt werden.

Die mehrfachen Neufassungen und Änderungen der Verordnung waren notwendig, weil der Fortgang der Corona-
Pandemie der kontinuierlichen und fortwirkenden Beobachtung durch die Landesregierung unterliegt und jeweils eine 
Anpassung an die aktuelle Pandemie-Situation erfolgte. Die Landesregierung war und ist sich dabei bewusst, dass 
durch die Verordnung bereits seit Längerem in wesentlichen Bereichen in elementare Grundrechte der Bürgerinnen und 
Bürger des Landes Schleswig-Holstein und darüber hinaus eingegriffen wird. Dies hat seinen Grund darin, dass die 
Pandemie nach wie vor nicht in dem Umfang zum Stillstand gebracht werden konnte, der Beschränkungen entbehrlich 
gemacht hätte. 

Die Landesregierung prüft kontinuierlich, ob nicht die Verhältnismäßigkeit des staatlichen Handelns im weiteren Sinne 
eine Modifizierung der Maßnahmen nötig macht und damit weniger grundrechtseinschränkende Wirkungen für die 
Bürgerinnen und Bürger möglich sind. Gleichzeitig ist auf die Inzidenzzahlen in verhältnismäßiger Weise zu reagieren.

Im Rahmen der vorliegenden Neufassung werden 

– die Vorgaben für Veranstaltungen (Wegfall der bisherigen Kapazitätsbeschränkungen unter 25.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer,

– die Anforderungen an gastronomische Angebote,

– die Regelungen zu Versammlungen und religiösen Veranstaltungen und

– die Anforderungen für Beherbergungsbetriebe und touristische Reiseverkehre

angepasst. Dabei entfallen bestehende 2G- und 2G Plus-Vorgaben weitgehend. Lediglich für Diskotheken und ähnliche 
Veranstaltungen und Einrichtungen wird eine 2G-Plus-Vorgabe statuiert und damit die bisherige Schließung dieser 
Angebote aufgehoben. 

Maskenpflichten bleiben in Innenbereichen bestehen, greifen aber im Bereich der Veranstaltungen, Versammlungen 
und religiösen Veranstaltungen im Innenbereich erst ab einer Teilnehmerzahl von 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
beziehungsweise bei Veranstaltungen ohne feste Steh- oder Sitzplätze. Veranstaltungen zu privaten Zwecken sind bis zu 
100 Personen auch in abgetrennten Bereichen von Gaststätten ohne Masken im Innenbereich möglich. Im Außenbereich 
sind Maskenpflichten ab 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegeben.

Die Kontaktdatenerhebung im Bereich der Einrichtungen nach § 15 und 15a entfällt – auch § 4 Abs. 2 als abstrakte Be-
zugsnorm und allgemeine Verarbeitungsnorm für mögliche Kontaktdatenerfassungen entfällt.

Die geltenden Teilnehmerobergrenzen für Veranstaltungen werden gemäß dem Beschluss der Konferenz des Bundes-
kanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 16. Februar 2022 heraufgesetzt. 

Die getroffenen Regelungen sind im Hinblick auf die oben genannten Schutzzwecke, insbesondere die Anzahl der 
stationär zur Behandlung aufgenommenen Patienten nicht soweit ansteigen zu lassen, dass das Gesundheitssystem 
überlastet werden könnte, geeignet und erforderlich. Die Zahl der Neuinfektionen stagniert derzeit. Eine Überbeanspru-
chung des Gesundheitssystems ist derzeit nicht gegeben und soll durch die teilweise Fortgeltung von Einschränkungen 
verhindert werden. Allerdings werden mit der inzwischen vorherrschenden Omikron-Variante auch Geimpfte in das 
Infektionsgeschehen wieder stärker mit einbezogen, wodurch es zu Personalausfällen aufgrund von Ansteckungen 
innerhalb der Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Versorgungsstrukturen kommen kann. Ein hohes 
Patientenaufkommen kombiniert mit akutem Personalmangel kann innerhalb von kurzer Zeit die allgemeine medizinische 
Versorgung auch in Schleswig-Holstein gefährden. Um einer solchen Überbeanspruchung auch weiterhin vorbeugen 
zu können, bedarf es der normierten Einschränkungen. 
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Die bestehenden Beschränkungen sind erforderlich, um einer Steigerung der Anzahl der stationär zur Behandlung 
aufgenommenen Patientinnen und Patienten vorzubeugen.

Die 7-Tages-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von 
sieben Tagen) beträgt in Schleswig-Holstein aktuell (Stand: 27. Februar 2022) 833,8. In allen Kreisen und kreisfreien Städ-
ten liegt der Wert über 500. Den höchsten Wert hat die kreisfreie Stadt Flensburg mit 1.342,1 (Stand: 27. Februar 2022).

Die Hospitalisierungsinzidenz (Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Patienten, die an COVID-19 er-
krankt sind, je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen) liegt in Schleswig-Holstein aktuell bei 6,42 (Stand: 27. 
Februar 2022). Den Höchststand hatte diese Inzidenz in der zweiten Januarhälfte 2021 mit Werten zwischen 10 und 11; 
der tiefste Wert betrug am 2. Juli 2021 0,14.

Derzeit (Stand: 27. Februar 2022) werden 39 an COVID-19 erkrankte erwachsene Personen intensivmedizinisch behandelt 
(Höchststand am 31. Januar 2021: 101 Personen). Aktuell stehen 119 freie betreibbare Erwachsenen-Intensivbetten zur 
Verfügung (Datengrundlage: DIVI-Intensivregister).

Die Landesregierung hat berücksichtigt, dass am 27. Dezember 2020 mit der Impfkampagne begonnen wurde. Seither 
(Stand: 28. Februar 2022) haben in Schleswig-Holstein 80,2% der Bevölkerung eine Erstimpfung, 80,1% eine Zweitimp-
fung und 66,8% eine Auffrischimpfung erhalten.

B. Im Einzelnen

Zu § 1 (Grundsätze)

Absatz 1 beschreibt den Zweck, den die Verordnung verfolgt. Um die Corona-SARS-CoV-2-Pandemie wirksam und zielge-
richtet bekämpfen zu können, ist es notwendig, die Übertragung durch Verfolgung von Infektionswegen nachvollziehen 
zu können und die Aufrechterhaltung von medizinischen Kapazitäten zur Behandlung des Coronavirus zu gewährleisten.

Absatz 2 erkennt an, dass die Verordnung durch ihre Ge- und Verbote freiheitsbeschränkend wirkt. Gleichzeitig stellt er 
klar, dass Pflicht und Zwang nur dort eingreifen sollen, wo dies unumgänglich erscheint. Wesentlich und vorrangig für 
die Umsetzung ist die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. 

Zu § 2 (Allgemeine Empfehlungen zur Hygiene; Kontaktbeschränkungen)

Zu Absatz 1

Um das Risiko der Übertragung zu minimieren, sollte generell im privaten und öffentlichen Raum das Einhalten eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern beachtet werden. Eine rechtliche Verpflichtung dazu besteht allerdings nicht mehr; 
daher ist auch die Regelung von Ausnahmetatbeständen entbehrlich.

Zu Absatz 2

In Situationen, in denen der empfohlene Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, wird das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne von § 2a empfohlen. Auch dabei handelt es sich nicht um eine recht-
liche Verpflichtung, soweit nicht in anderen Vorschriften dieser Verordnung ausdrücklich etwas anderes geregelt wird.

Zu Absatz 3

Absatz 3 verweist auf die Hinweise und Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen der Ministerien und Fachinstitutionen 
des Bundes (zum Beispiel Robert Koch-Institut, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, örtliche Gesundheits-
behörden pp.), die von jedermann beachtet werden sollen. Nach dieser Norm können auch Ministerien Empfehlungen 
veröffentlichen. 

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt Zusammenkünfte zu privaten Zwecken. Mit dem Begriff „zu privaten Zwecken“ wird klargestellt, dass 
sich die teilnehmenden Personen bewusst entscheiden, als Gruppe etwas gemeinsam zu unternehmen. Persönliche 
Bekanntschaften für die Zusammensetzung der Gruppe sind maßgeblich. Es ist mithin nicht eine Betreiberin beziehungs-
weise Betreiber oder eine Veranstalterin oder Veranstalter, die beziehungsweise der die Gruppe zusammensetzt. Erfasst 
sind beispielsweise auch Familienfeiern, Geburtstagspartys oder gesellige Treffen unter Freunden und Bekannten. Nicht 
mehr von Bedeutung ist es, ob die Zusammenkunft im privaten oder im öffentlichen Raum (etwa einem Park oder in 
einer Gaststätte) stattfindet, und ob dies im Innen- oder im Außenbereich erfolgt. Auf die Sportausübung findet diese 
Einschränkung gemäß § 11 Absatz 1 allerdings keine Anwendung.

Der Grundsatz, wie viele Personen sich zu privaten Zwecken treffen dürfen, ist in Satz 1 geregelt; mithin maximal 
25 Personen, unabhängig vom Alter der Person (siehe jedoch Satz 2). Es dürfen sich demnach beispielsweise 10 Ge-
impfte oder Genesene und 15 ungeimpfte oder ungenesene Personen treffen. Erlaubt sind insofern auch, dass maximal 
25 ungeimpfte oder ungenesene Personen zu privaten Zwecken zusammenkommen. 

Von Satz 1 wird in Satz 2 eine Ausnahme für Minderjährige geregelt, aber nur, wenn das jeweilige Kind oder der jewei-
lige Jugendliche von seinen Sorge- oder Umgangsberechtigten begleitet werden. Im Regelfall ist dies eine oder einer 
der Eltern. Satz 2 privilegiert Familien. In dieser Fallkonstellation zählen die unter 18-Jährigen bei der Obergrenze von 
25 Personen nicht mit. Dabei ist es unerheblich, ob die begleiteten Minderjährigen geimpft, genesen, ungeimpft oder 
ungenesen sind. Satz 2 erlaubt hingegen nicht das Feiern von Jugendlichen mit mehr als 25 Personen. Es mangelt an 
der geforderten Begleitung durch einen der Sorge- und Unterhaltsberechtigten für jeden der Jugendlichen.

Satz 3 regelt eine weitere Ausnahme für die Obergrenze für Treffen zu privaten Zwecken. Alle teilnehmenden Personen 
müssen nach Nummer 1 geimpft oder genesenen im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV sein, wobei hierbei 
nur die Personen betrachtet werden, die 14 Jahre oder älter sind. In diesem Fall gilt die Obergrenze von 25 Personen 
nicht. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren dürfen die sämtlich geimpften und genesenen Personen ab 14 Jahren 
begleiten, selbst wenn sie selbst nicht geimpft oder genesen sind. 
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Nach Satz 3 Nummer 2 werden diejenigen Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus 
impfen lassen können und dies durch ärztliche Bescheinigung nachweisen können, ebenso behandelt als wären sie ge-
impft oder genesen. Sie müssen dann aber getestet sein. Die Testvorgaben ergeben sich aus § 2 Nummer 6 SchAusnahmV. 

Zu § 2a (Mund-Nasen-Bedeckung)

In bestimmten Situationen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. Als Masken sind zulässig:

– medizinische Masken nach der europäischen Norm DIN EN 14683:2019+AC: 2019, 

– mit medizinischen Masken vergleichbare Masken, das heißt industriell hergestellte Masken aus mehrlagigem Vlies, 
die eine ähnliche Schutzwirkung bieten, auch wenn sie nicht über eine Zulassung als Medizinprodukt verfügen,

– partikelfiltrierende Halbmasken ohne Ausatemventil folgender Klassen:

• FFP 2 und FFP3 nach der europäischen Norm DIN EN 149:2001+A1:2009, 

• N95 nach dem US-amerikanischen Standard NIOSH-42CFR84,

• KN95 nach dem chinesischen Standard GB 2626-2006.

• P2 nach dem australisch-neuseeländischen Standard AS/NZ 1716:2012, 

• DS2 nach dem japanischen Standard JMHLW-Notification 214,2018 und 

• KF94 nach dem koreanischen Standard 1st Class KMOEL-2017-64.

Von der Tragepflicht ausgenommen sind nach Satz 2 Nummer 1 Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. 

Auch Personen, die aufgrund körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung (einschließlich Behinderungen) 
nicht in der Lage sind, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sind nach Satz 2 Nummer 2 von der Tragepflicht ausge-
nommen. Das betrifft insbesondere einen Personenkreis, für den auch Bedeckungsalternativen nicht in Frage kommen. 
Menschen mit Hörbehinderungen und Menschen mit Sprachbehinderungen dürfen eine Mund-Nasen-Bedeckung auch 
abnehmen, soweit dies zum Zwecke der Kommunikation mit anderen erforderlich ist. 

Als Nachweis ist ein Attest darüber erforderlich, dass aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beein-
trächtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden kann; eine Begründung, insbesondere die Angabe einer 
Diagnose, ist nicht erforderlich. Das Attest muss erkennen lassen, von welcher Ärztin oder Psychotherapeutin, welchem 
Arzt oder Psychotherapeuten es ausgestellt worden ist. Die Person, die sich auf diese Ausnahme beruft, muss im Attest 
namentlich benannt sein und ihre Identität glaubhaft machen.

Eine weitere Ausnahme gilt nach Satz 2 Nummer 3 für Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmet-
schern sowie bei Kommunikationshelferinnen oder Kommunikationshelfern für Menschen mit Hörbehinderung, wenn 
sie stattdessen Visiere verwenden, die das ganze Gesicht abdecken. 

Auch für die Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) und für das Rauchen darf nach Satz 2 Nummer 4 die Mund-Nasen-
Bedeckung abgenommen werden, sofern dies auf festen Sitzplätzen wie auf Stühlen oder Bänken oder an Stehplätzen 
mit Tischen erfolgt. Hier geht es um kurzfristige Ausnahmen. Das Sitzen auf dem Boden oder das jederzeitige Stehen im 
Raum beispielsweise vor einem Schaufenster eines Geschäftes in einem Einkaufszentrum erlaubt nicht das Abnehmen 
der Maske. Eine Nahrungsaufnahme oder das Rauchen ist insofern nicht möglich. 

Schließlich besteht eine Ausnahme nach Satz 2 Nummer 5 für gerichtliche Verhandlungen und Anhörungen.

Im Rahmen des Hausrechts oder der gerichtlichen Sitzungspolizei können auch strengere Anforderungen gestellt werden; 
die Ausnahmen aus Satz 2 finden insoweit keine Anwendung, sondern gelten allein für die Maskenpflicht aus Satz 1. 

Satz 3 betont, dass die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sich nicht nur nach dieser Verordnung richtet, 
sondern sich auch Vorgaben aus der Arbeitsschutzverordnung des Bundes ergeben. Die gelten beispielsweise auch für 
Behörden und deren Dienstgebäude, in denen über die betrieblichen Maßnahmen zum Infektionsschutz regelhaft für 
Besucherinnen und Besucher und Beschäftigte in Bereichen mit Publikumsverkehr angeordnet sind.

Innenräume sind besonders infektionsträchtig und Zusammenkünfte hier sollten grundsätzlich unter besonderer Be-
achtung der allgemeinen Hygieneregelungen gestaltet werden. Mund-Nasen-Bedeckungen sind hier ein einfaches und 
erwiesenermaßen effektives Mittel zum Infektionsschutz. Es wird daher in Satz 4 explizit empfohlen, unabhängig von 
Ge- und Verboten in Innenräumen Masken zu tragen, wo immer mit weiteren Personen aus anderen Haushalten Kon-
takte gegeben sind. Vorzuziehen sind dabei aus Infektionsschutzgründen Masken des Standards FFP2 oder vergleichbar. 

Zu § 3 (Allgemeine Anforderungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr, bei Veranstaltungen und Versammlungen)

§ 3 regelt die allgemeinen Pflichten für die Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen mit Publikumsverkehr, für 
die Ausrichterinnen und Ausrichter von Veranstaltungen nach § 5 sowie für die Leiterinnen und Leiter von Versamm-
lungen nach § 6. 

Zu Absatz 1

Bei den in §§ 7 bis 11, 12a bis 17 und 18 Absatz 2 geregelten Einrichtungen, sowie bei der Durchführung von Veranstal-
tungen nach § 5 und von Versammlungen nach § 6 treten die dort normierten besonderen Anforderungen neben die 
allgemeinen Pflichten aus § 3 und gegebenenfalls den besonderen Anforderungen an die Hygiene aus § 4. 

Auf die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften wird zudem in Satz 2 hingewiesen. Soweit nach diesen 
arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für die Kundinnen und Kunden und/oder 
die Beschäftigten vorgegeben wird, sind diese einzuhalten.
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Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 Satz 1 sollen die Empfehlungen und Hinweise der zuständigen öffentlichen Stellen beachtet werden, 
wozu auch die Ministerien gehören; dies entspricht § 2 Absatz 3. Dies setzt voraus, dass sich die Betreiberinnen und 
Betreiber von Einrichtungen regelmäßig über den jeweils aktuellen Stand der Empfehlungen und Hinweise kundig 
machen, was über das Internet ohne unzumutbaren Aufwand jederzeit möglich ist.

Die Betreiberin oder der Betreiber, die Veranstalterin oder der Veranstalter oder die Versammlungsleiterin oder der 
Versammlungsleiter hat nach Absatz 2 Satz 2 im Rahmen ihrer oder seiner organisatorischen Möglichkeiten zu gewähr-
leisten, dass die in Nummern 1 bis 5 aufgeführten Hygienestandards eingehalten werden. Dabei stehen ihr oder ihm 
insbesondere das Direktionsrecht gegenüber Angestellten sowie das Hausrecht zur Verfügung. Als geeignete Maßnahme 
kommt beispielsweise in Betracht, auf das Verhalten der Besucherinnen und Besuchern zu achten, sie bei Verstößen mit 
dem im Einzelfall gebotenen Nachdruck zur Einhaltung der Hygienestandards anzuhalten und sie erforderlichenfalls 
der Einrichtung zu verweisen. 

Nummer 1, wonach enge Begegnungen von Besucherinnen und Besuchern beziehungsweise Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zu reduzieren sind, zielt darauf ab, unnötiges Gedränge zu verhindern. Nach Wegfall der verpflichtenden 
Einhaltung eines Mindestabstandsgebotes kann über diese Norm keine Schließung der Einrichtung oder der Veran-
staltung veranlasst werden.

Nummer 2 richtet sich an alle Besucherinnen, Besucher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die allgemeinen Regeln 
zur Husten- und Niesetikette einhalten sollen.

Nummer 3 fordert, dass in geschlossen Räumen Möglichkeiten für Besucherinnen und Besucher bestehen müssen, sich 
die Hände waschen oder desinfizieren zu können. Die Hinweise der öffentlichen Stellen zur korrekten Umsetzung sind zu 
beachten. Sofern eine Händedesinfektion erfolgt, ist auf die Verwendung eines adäquaten Desinfektionsmittels zu achten. 

Nummer 4 sieht die regelmäßige Reinigung von solchen Oberflächen vor, die häufig von Besucherinnen und Besuchern 
berührt werden, da die Umweltstabilität der Corona-Viren von den Umgebungsbedingungen abhängt. In öffentlichen 
Bereichen steht dabei die Reinigung der Oberflächen im Vordergrund. Sofern eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig 
erachtet wird, so soll diese generell als Wisch- (und nicht als Sprüh-) Desinfektion erfolgen. Besondere Bedeutung hat 
die Flächendesinfektion durch Wischdesinfektion in medizinischen Einrichtungen. Das gleiche gilt für die Sanitäranlagen, 
die ebenfalls regelmäßig gereinigt werden müssen. 

Nach Nummer 5 sind Maßnahmen zur regelmäßigen Lüftung von Innenräumen notwendig, weil hier das Risiko einer 
Aerosolbildung besteht. Aerosole sind Tröpfchenkerne, die sich länger in der Luft halten und die beim Sprechen frei-
gesetzt werden können. Diese können Erreger übertragen. Daher ist das häufige Lüften, also die Frischluftzufuhr und 
der Luftaustausch in Innenräumen, eine zentrale Maßnahme zur Minimierung des Infektionsrisikos.

Zu Absatz 3

Absatz 3 fördert die Transparenz gegenüber den Besucherinnen und Besuchern. An allen Eingängen sind die Hygiene-
standards, mögliche Zugangsbeschränkungen und im Einzelfall die nach Absatz 2 anwendbaren Anforderungen anzu-
geben. Darüber hinaus ist auf die Empfehlung hinzuweisen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen Dies kann auch in 
Form einer Checkliste erfolgen. In der Checkliste kann auch kurz und knapp angegeben werden, ob die Anforderungen 
überprüft und eingehalten worden sind. 

Soweit die nach Absatz 3 an allen Eingängen erforderlichen Hinweise in verständlicher Form zu erfolgen haben, kommt 
etwa die Verwendung einer einfachen Sprache, von Bildern oder von Übersetzungen in Betracht. 

Damit Besucherinnen und Besucher möglichst frühzeitig und zuverlässig über mögliche Gefahren einer Ansteckung 
durch andere informiert werden können, ist nunmehr auch die Bereitstellung eines QR-Codes für die Registrierung 
mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts verpflichtend. Die QR-Codes können mittels der App oder auf der 
Internetseite https://www.coronawarn.app/de/eventregistration/ erstellt werden. Da die Corona-Warn-App des Robert 
Koch-Instituts auch die QR-Codes der „Luca“-App nutzen kann, reicht es aus, wenn deren QR-Codes bereitgestellt wer-
den. Eine Pflicht der Nutzung des QR-Codes durch die Kundinnen und Kunden oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ist mit der Bereitstellung des QR-Codes nicht verbunden, die Nutzung wird aber empfohlen. 

Aufzunehmen ist auf den Aushängen nach Nummer 4 auch, ob in der Einrichtung eine Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung besteht.

Zu Absatz 4

Satz 1 enthält besondere Vorgaben bei der Bereitstellung von Toiletten. Ansammlungen vor und in den sanitären Ein-
richtungen sind zu vermeiden, so dass die Verfügbarkeit sanitärer Einrichtungen auch ein limitierender Faktor sein kann. 

Nach Satz 2 sind sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen wie Duschräume, aber auch Sammelumkleiden nunmehr generell 
geöffnet, soweit ein Hygienekonzept für diese Einrichtungen erstellt wird. Dabei sind auch Einzelkabinen umfasst, die 
einen gemeinsamen Vorraum haben. Nicht umfasst sind Umkleidemöglichkeiten im Rahmen von Kleidungsgeschäften. 
Diese Umkleiden stellen keine Gemeinschaftseinrichtungen dar, sondern gehören zum Verkaufsraum. Für diese muss 
kein gesondertes Hygienekonzept erstellt werden. 

Satz 3 regelt den Bereich der Saunen, Dampfbäder, Whirlpools und ähnlichen Einrichtungen abschließend. Hinsichtlich 
der Zugangsvoraussetzungen wird auf § 11 Absatz 2a verwiesen. Es gilt also 3G sowie Ausnahmen für Kinder vor der 
Einschulung und für Minderjährige mit Schulbescheinigung über die Testung. Zudem bedarf es eines vertieften Hygi-
enekonzeptes, wo auf das besondere Infektionsrisiko einzugehen ist.

Zu § 4 (Besondere Anforderungen an die Hygiene)

§ 4 spezifiziert einige besondere Hygieneanforderungen. 
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Zu Absatz 1

In einem Hygienekonzept nach Absatz 1 sind die Maßnahmen zur Verhinderung der Übertragung von Infektionser-
regern darzulegen. Es hat die Verfahrensweisen zur Einhaltung von Anforderungen an die Hygiene abzubilden und 
die Dokumentation durchgeführter Maßnahmen sicherzustellen. Soweit aus Gründen des Arbeitsschutzes zusätzliche 
Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos erforderlich sind, können diese ebenfalls abgebildet werden. Der 
Umfang des Hygienekonzeptes hängt von den jeweiligen individuellen Gegebenheiten in der Einrichtung oder bei der 
Veranstaltung ab. 

In Satz 2 Nummern 1 bis 4 werden Vorgaben zum Mindestinhalt eines Hygienekonzepts gemacht. So sind Maßnahmen 
zur Lenkung von Besucherströmen erforderlich, um unnötiges Gedränge zu reduzieren. Schwerpunktmäßig soll sich das 
Hygienekonzept mit der Einlasskontrolle auseinandersetzen. Sofern in der jeweiligen Vorschrift vorgesehen, erfolgt die 
Überprüfung des Impf-, Genesenen- oder Teststatus erst mit Zutritt. Im Hygienekonzept sind zudem Maßnahmen zur 
Reinigung von Oberflächen und Sanitäranlagen und zum Lüften, möglichst mit frischer Luft, erforderlich. Auf die ergän-
zenden Ausführungen zu § 3 wird verwiesen. Für die Besucherzahl gibt es keine feste Bezugsgröße wie zum Beispiel eine 
maximale Besucherzahl für eine bestimmte Fläche. Im Hygienekonzept kann in Ausübung des Hausrechts eine maximale 
Obergrenze von Besucherinnen und Besuchern festgeschrieben werden. Ist zu erwarten, dass die Besucherinnen und 
Besucher sich in bestimmten Räumen aufstauen könnten, kann die Beschränkung auch auf einzelne Räume bezogen 
werden. Besucherströme können im Rahmen der Wegeführung durch Markierungen, Einbahnstraßenregelungen und 
gesonderte Zu- und Ausgänge gelenkt werden. 

Hinsichtlich der Anforderungen an die Lüftung sind besonders die Aktivitäten in den jeweiligen Räumlichkeiten zu be-
rücksichtigen. Wenn Tätigkeiten mit einem erhöhten Ausstoß von Tröpfchen und Aerosolen erfolgen, wie zum Beispiel 
Gesang, Blasmusik oder Betrieb einer Diskothek, sind besondere Anforderungen an die Lüftung im Hygienekonzept zu 
berücksichtigen. Dabei ist Kohlendioxid (CO2) ein relevanter Indikator für den Luftwechsel.

Stationäre RLT-Anlagen stellen bei Beachtung aller Anforderungen entsprechend dem Stand der Technik (Regelwerke, 
VDI, DIN, EN) die zuverlässigste Maßnahme zur Gewährleistung hygienisch einwandfreier Innenraumluft in dicht beleg-
ten Räumen dar. Die Überprüfung der Frischluftzufuhr sollte im laufenden Betrieb bei den oben genannten Tätigkeiten 
mittels CO2-Messung erfolgen. 

Satz 6 stellt klar, dass damit keine Hygienepläne im Sinne des Infektionsschutzgesetzes gemeint sind. An ein Hygiene-
konzept sind weniger strenge Anforderungen zu stellen.

Zu Absatz 2

Diese Verordnung verweist vielfach auf Begriffsbestimmungen aus der SchAusnahmV, insbesondere hinsichtlich der 
Begriffe „geimpfte Person“, „genesene Person“ und „getestete Person“ aus § 2 Nummer 2, 4 und 6 SchAusnahmV. Für 
diese Begriffsbestimmungen kommt es wiederum auf die Begriffe „Impfnachweis“, „Genesenennachweis“ und „Testnach-
weis“ nach § 2 Nummer 3, 5 und 7 SchAusnahmV an. Für die Anforderungen im Einzelnen verweist die SchAusnahmV 
dynamisch auf den jeweils aktuellen Inhalt von Internetseiten des Robert Koch-Instituts und des Paul-Ehrlich-Instituts.

Diese Regelungstechnik ist in der Rechtsprechung auf verfassungsrechtliche Bedenken gestoßen. Insbesondere sei 
fraglich, ob und inwieweit eine bindende Außenwirkung der dynamisch in Bezug genommenen Regelwerke der ge-
nannten Bundesinstitute noch eine hinreichende Grundlage im Gesetz finde (BVerfG, Beschluss vom 10. Februar 2022 
– 1 BvR 2649/21 –, Rn. 14). 

Diesen Bedenken wird vorsorglich dadurch begegnet, dass der Verweis nunmehr statisch formuliert wird. Die Verord-
nung bezieht sich also, vermittelt durch die SchAusnahmV, nunmehr auf bei ihrem Erlass bereits feststehende Texte, 
nämlich auf diejenigen Fassungen der genannten Internetseiten, die am 1. März 2022 um 0:00 Uhr veröffentlicht war. 
Nur diese sogleich wiedergegebenen Fassungen nimmt der Verordnungsgeber in seinen Regelungswillen auf, nicht 
dagegen etwaige künftige Änderungen durch die beiden Institute.

Der Verweis auf die SchAusnahmV selbst hingegen bleibt dynamisch, bezieht sich also auf ihre jeweils aktuelle Fas-
sung (vergleiche § 326 Absatz 1 LVwG). Falls der Bundesverordnungsgeber die in Bezug genommenen Vorschriften 
der SchAusnahmV derart abändern würde, dass sie nicht mehr auf die genannten Internetseiten verweisen, würde 
Absatz 2 obsolet.

Der wesentliche Inhalt der Internetseiten des Paul-Ehrlich-Instituts und des Robert Koch-Instituts, auf die in § 2 Num-
mer 3 und 5 SchAusnahmV verwiesen wird, mit dem Stand vom 1. März 2022, 0:00 Uhr, ergibt sich aus der Anlage zu 
dieser Verordnung.

Zu Absatz 3

Soweit in der Verordnung ein negativer Testnachweis nach § 2 Nummer 7 SchAusnahmV vorausgesetzt wird (insbeson-
dere bei einer Beschränkung auf „getestete Personen“ im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV), erweitert Absatz 3 
die Möglichkeiten, einen solchen Nachweis zu erbringen, gegenüber den Vorgaben aus der SchAusnahmV: 

Zum einen wird nach Nummer 1 die Gültigkeitsdauer von PCR-Tests und anderen molekularbiologischen Tests mittels 
Nukleinsäurenachweis auf 48 Stunden verlängert, während Antigentests weiterhin gemäß § 2 Nummer 7 SchAusnahmV 
nur 24 Stunden gültig sind. 

Zum anderen ist nach Nummer 2 (entgegen § 2 Nummer 7 Buchstabe a SchAusnahmV) ein von einer Schule aus-
gestellter Nachweis über einen unter Aufsicht abgenommenen Test innerhalb der 24-Stunden-Frist auch in anderen 
Einrichtungen verwendbar. Eine Bescheinigung aufgrund einer möglichen Selbstauskunft der oder des Sorgeberech-
tigten beziehungsweise der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 Schulen-
CoronaVO kann nicht ausgestellt werden. Die Regelung betrifft vor allem die volljährigen Schülerinnen und Schüler. Die 
minderjährigen Schülerinnen und Schüler werden hingegen im Regelfall regelmäßig im Rahmen eines verbindlichen 
schulischen Schutzkonzeptes getestet und brauchen dann überwiegend nicht erneut für andere Einrichtungen getestet 
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werden, sofern sie die Testung in der Schule anhand einer Bescheinigung der Schule nachweisen können (siehe jeweils 
bei den jeweiligen Normen). 

Auch minderjährigen Schülerinnen und Schüler von Berufsschulen, die nur einmal jede Woche in der Berufsschule ge-
testet werden und damit nicht von der Regelung des regelmäßigen Testens im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes erfasst sind, kann gemäß § 4 Absatz 3 Nummer 2 eine Bescheinigung seitens der Schule ausgestellt 
werden. Sie gilt dann für 24 Stunden und dient als Nachweis für den Besuch anderer Einrichtungen oder Veranstaltun-
gen, dass die Person getestet ist.

Zu Absatz 4

In der Verordnung wird verschiedentlich darauf abgestellt, ob eine Person über einen Impf-, Genesenen- oder Testnach-
weis verfügt. Dies ist insbesondere Voraussetzung für die Einstufung als geimpfte, genesene oder getestete Person, wie 
sich aus § 2 Nummer 2, 4 und 6 SchAusnahmV ergibt. Eine Grundimmunisierung kann zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Verordnung angenommen werden, soweit zwei Impfungen erfolgt sind. Bei Genesenen ist eine Grundimmuni-
sierung in diesem Sinne mit einer der Erkrankung nachfolgenden Impfung erreicht. 

Darüber hinaus wird mitunter darauf abgestellt, ob bereits eine Auffrischimpfung erfolgt ist. Eine Auffrischimpfung ist 
eine solche, wenn nach der Grundimmunisierung) eine weitere Impfung zum Schutz gegen das Coronavirus (Auffri-
schimpfung oder sogenannter „Booster“) durchgeführt wurde. Die Leistungserbringerin oder der Leistungserbringer 
sind nach Satz 1 verpflichtet, die Voraussetzungen (Impf-, Genesungs- oder Testnachweis oder Nachweis der Auffri-
schimpfung) zu prüfen. Dies ist auch durch Delegation an Dritte möglich.

Der Prüfungsumfang ergibt sich aus Nummer 1 Buchstabe a und b: Um sicherzustellen, dass die den Nachweis vor-
legende Person tatsächlich mit der im Nachweis genannten Person identisch ist, ist es nach Buchstabe a erforderlich, 
dass die Identität zuverlässig anhand eines amtlichen Lichtbildausweises (insbesondere Reisepass, Personalausweis, 
Führerschein) überprüft wird. Es genügt eine bloße Sichtkontrolle, es sind keine Kopien der Nachweise oder der Licht-
bildausweise anzufertigen. Eine Identitätskontrolle anhand eines amtlichen Lichtbildausweises ist erst ab dem 16. 
Lebensjahr vorgeschrieben, da erst ab diesem Zeitpunkt nach § 1 Absatz 1 Personalausweisgesetz eine Ausweispflicht 
besteht. In den Fällen, in denen der Nachweis mittels QR-Code erfolgt, ist die Gültigkeit des Impf-, Genesenen- oder ein 
Testnachweises nach Buchstabe b außerdem mit der CovPass Check-App des Robert Koch-Instituts durch die Betreiberin 
oder den Betreiber beziehungsweise die Veranstalterin oder den Veranstalter zu überprüfen. 

Soweit die Verordnung vorsieht, dass Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer ihre Leistungen nur an geimpfte, 
genesene oder getestete Personen oder an Personen mit einer Auffrischimpfung erbringen dürfen, regelt Satz 1 Nummer 2, 
dass korrespondierend auch nur solche Personen diese Leistungen entgegennehmen dürfen. Liegt die erforderliche 
Eigenschaft als geimpfte, genesene oder getestete Personen nicht vor oder hat die Person noch nicht die erforderliche 
Auffrischimpfung erhalten, ist die gleichwohl vorgenommene Entgegennahme einer solcher Leistung nach Absatz 4 
Satz 1 unzulässig und stellt nach § 21 Absatz 2 Nummer 3 bei vorsätzlichem Handeln eine Ordnungswidrigkeit dar. 

Die Testpflicht kann nach Satz 3 in extremen Ausnahmefällen entfallen. Dies gilt, falls Personen, die aufgrund anerkannter 
erheblicher körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, eine Testung vorzunehmen 
beziehungsweise durchführen zu lassen. An einen Nachweis sind strenge Anforderungen zu stellen. Als Nachweis ist 
ein Attest darüber erforderlich, dass aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine 
sichere Testung möglich oder durchführbar ist.

Zu Absatz 5

Bei Gefahr im Verzug muss der Zutritt zu Einrichtungen und Veranstaltungen durch etwa Feuerwehr und Rettungsdienste 
jederzeit auch dann möglich sein, wenn die Hilfskräfte nicht die in dieser Verordnung enthaltenen Anforderungen an 
die Impfung, Genesung oder Testung erfüllen. Dies wird in Absatz 5 ermöglicht.

Zu § 5 (Veranstaltungen)

Eine Veranstaltung ist ein zeitlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht, einer 
Programmfolge mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung in der abgegrenzten Verantwortung 
einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von 
Menschen teilnimmt (vergleiche OLG Düsseldorf, Urteil vom 1. Juli 2014, I-20 U 131/13). Der Veranstaltungsbegriff ist 
sehr weit gefasst: Dazu zählen unter anderem private Feiern aller Art, Unterrichtsformate, bestimmte Kulturangebote 
wie Kino- oder Theateraufführungen und Großveranstaltungen wie Volksfeste und Festivals. Zusammenkünfte von 
weniger als drei Personen stellen keine Veranstaltung dar. 

Die Vorgaben aus § 5 gelten über § 11 Absatz 4 auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer von Sportveranstaltungen.

Nicht von § 5 erfasst werden die in § 5a Absatz 1 ausgenommenen Veranstaltungen. 

Zu Absatz 1

Bei jeder Veranstaltung, gleich ob innerhalb oder außerhalb geschlossener Räume, ist durch die Veranstalterin oder 
den Veranstalter ein Hygienekonzept zu erstellen.

Zu Absatz 2

Innerhalb geschlossener Räume dürfen Veranstaltungen mit bis zu 500 zeitgleich anwesenden Gästen unter 3G-Bedin-
gungen stattfinden. Zu den Gästen gehört bei gewerblichen Veranstaltungen nicht das Personal.

Alle Teilnehmer müssen entweder geimpft (§ 2 Nummer 2 SchAusnahmV), genesen (§ 2 Nummer 4 SchAusnahmV) 
oder getestet (§ 2 Nummer 6 SchAusnahmV) sein. Eine geimpfte Person ist eine Person, die im Besitz eines auf sie 
ausgestellten Impfnachweises ist. Eine genesene Person ist eine Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Gene-
senennachweises ist. Eine getestete Person im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV muss ebenfalls asymptomatisch 
sein und über einen negativen Testnachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV verfügen (beispielsweise An-
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tigentest unter Aufsicht der Veranstalterin oder des Veranstalters oder Bescheinigung eines Testzentrums). § 4 Absatz 3 
Nummer 1 gewährt eine gewisse Lockerung, indem die Geltungsdauer von PCR-Tests und anderen molekularbiologi-
schen Tests mittels Nukleinsäurenachweis (im Unterschied zu Antigentests) auf 48 Stunden ausgeweitet wird. Alle Per-
sonen müssen asymptomatisch im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sein, dürfen mithin keine coronatypischen 
Symptome (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) aufweisen.

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Nachweis für alle Personen ab 16 Jahren mit einem gültigen amtlichen 
Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person auch diejenige Person ist, die 
den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die Veranstalterin oder den Veranstalter 
mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

In Nummer 2 wird geregelt, dass Kinder bis zur ihrer Einschulung keines Testes bedürfen. Dabei wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden 
sein könnte. 

Auch Minderjährige dürfen an Veranstaltungen teilnehmen. Entweder sind sie getestet wie nach § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV vorgeschrieben, oder sie sind Schülerin oder Schüler und haben eine Schulbescheinigung (Nummer 3), da in 
den Schulen Testungen im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes durchgeführt werden. Die minderjährigen 
Schülerinnen und Schüler müssen sich insofern nicht nochmal testen lassen. Die Testungen erfolgen regelmäßig. Die 
Schülerinnen und Schüler müssen ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt die Schule einmalig eine Bescheini-
gung über die Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls ist – wie zum 
Teil in den berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der Bescheinigung an den Zeitraum des 
Schulbesuches anzupassen. Bereits ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit. Ein Schülerausweis reicht 
nicht als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern Schulen Bescheinigungen für tagesak-
tuelle Testungen in der Schule ausfüllen, können minderjährige Schülerinnen und Schüler sie insofern für 24 Stunden 
verwenden, wie sich aus § 4 Absatz 3 Nummer 2 ergibt.

Bei mehr als 500 Personen sind zusätzlich die 2G-Anforderungen und Kapazitätsbegrenzungen nach Absatz 3 zu beachten.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, wer an Veranstaltungen mit mehr als 500 Gästen innerhalb oder außerhalb geschlossener Räume 
teilnehmen darf. Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelten alle anwesenden Personen, also neben Gästen etwa auch 
Darstellerinnen und Darsteller und anderes Personal. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer solchen größeren Veranstaltung müssen nach Satz 1 Nummer 1 grundsätzlich 
2G erfüllen, also entweder geimpft (§ 2 Nummer 2 SchAusnahmV) oder genesen (§ 2 Nummer 4 SchAusnahmV) sein. 
Eine geimpfte Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises ist. 
Eine genesene Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises 
ist. Asymptomatisch im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sind Personen, die keine coronatypischen Symptome 
(namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) aufweisen.

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Nachweis für alle Personen ab 16 Jahren mit einem gültigen amtlichen 
Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person auch diejenige Person ist, die 
den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die Veranstalterin oder den Veranstalter 
mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

In Nummer 2 wird geregelt, dass Kinder bis zur ihrer Einschulung keines Testes bedürfen. Dabei wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden 
sein könnte. 

Auch Minderjährige dürfen an Veranstaltungen teilnehmen. Entweder sind sie getestet wie nach § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV vorgeschrieben, oder sie sind Schülerin oder Schüler und haben eine Schulbescheinigung (Nummer 3), da in 
den Schulen Testungen im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes durchgeführt werden. Die minderjährigen 
Schülerinnen und Schüler müssen sich insofern nicht nochmal testen lassen. Die Testungen erfolgen regelmäßig. Die 
Schülerinnen und Schüler müssen ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt die Schule einmalig eine Bescheini-
gung über die Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls ist – wie zum 
Teil in den berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der Bescheinigung an den Zeitraum des 
Schulbesuches anzupassen. Bereits ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit. Ein Schülerausweis reicht 
nicht als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern Schulen Bescheinigungen für tagesak-
tuelle Testungen in der Schule ausfüllen, können minderjährige Schülerinnen und Schüler sie insofern für 24 Stunden 
verwenden, wie sich aus § 4 Absatz 3 Nummer 2 ergibt.

Nach Nummer 4 können auch im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestete Personen teilnehmen, wenn sie aus 
medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können und dies durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung nachweisen. Erfasst werden auch Personen, bei denen ein solcher Zustand zwar bereits beendet ist, 
seither aber noch nicht genügend Zeit für die erforderliche Wartezeit zwischen mehreren erforderlichen Impfungen und 
für den Ablauf der 14-tägigen Karenzzeit aus § 2 Nummer 3 Buchstabe a SchAusnahmV verstrichen ist. 

Satz 2 statuiert zusätzliche Erfordernisse an Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern: 

Bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume darf die sich nach Abzug der ersten 500 Gäste rechnerisch erge-
bende Restkapazität nur zu maximal 60 % ausgelastet werden. Rechenbeispiel: Eine Veranstalterin hat eine Räumlichkeit 
mit 5.500 Plätzen. Sie darf es mit 500 zuzüglich 60% von 5.000 (= 3.000), also insgesamt 3.500 Gästen besetzen.  Bei 
Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume feste Plätze (Steh- oder Sitzplätze) vorzuhalten, sofern mehr als 500 Per- 
sonen eingelassen werden. Zudem gilt eine absolute Obergrenze von 6.000 Gästen.

Bei Veranstaltungen außerhalb geschlossener Räume darf die sich nach Abzug der ersten 500 Gäste rechnerisch er-
gebende Restkapazität nur zu maximal 75 % ausgelastet werden. Rechenbeispiel: Eine Veranstalterin hat ein Stadion 
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mit 20.500 Plätzen. Sie darf es mit 500 zuzüglich 75 % von 20.000 (= 15.000), also insgesamt 15.500 Gästen besetzen. 
Zudem gilt eine absolute Obergrenze von 25.000 Gästen. Eine Veranstaltung mit mehr als 25.000 Gästen ist nur nach 
behördlicher Genehmigung im Einzelfall zulässig.

Die Gesamtkapazitäten ergeben sich gegebenenfalls aus der bauordnungsrechtlichen Genehmigung. Bei der Bemes-
sung der Kapazitäten sind die jeweilig tatsächlich den Gästen zur Verfügung gestellten Flächen ausschlaggebend: Nur 
Flächen, die tatsächlich von Gästen genutzt werden, sind zur Berechnung der Kapazität heranzuziehen. 

Um ein Unterlaufen der Kapazitätsgrenzen zu vermeiden, ist nach Nummer 2 zu gewährleisten, dass sich die Gäste 
nicht in einzelnen Bereichen konzentrieren, während andere Bereiche im Wesentlichen ungenutzt bleiben. Übliche vo-
rübergehende Fluktuationen, wie sie etwa auf Jahrmärkten üblich sind, sind dagegen unschädlich.

Zu Absatz 4

Ist die Teilnahme an einer Veranstaltung für einzelne Personen beruflich bedingt, zum Beispiel für die Darstellerinnen 
und Darsteller bei Aufführungen oder Mitarbeitende eines Catering-Services, so dürfen diese Personen unabhängig 
von dem Status als geimpfte oder genesene Person auch dann teilnehmen, wenn sie negativ getestet sind. Weiterge-
hende Regelungen können im Rahmen des Hausrechts der Betreiberin oder des Betreibers der Einrichtung erfolgen. 
Eine beruflich bedingte Teilnahme liegt bei jeder entgeltlichen Tätigkeit vor, wobei nebenberufliche Tätigkeiten ausrei-
chen, ebenso eine Tätigkeit im Rahmen einer berufsbezogenen Ausbildung oder eines berufsbezogenen Praktikums. 
Ehrenamtliche Tätigkeiten erfüllen nicht die Anforderungen an eine berufliche Tätigkeit, auch dann nicht, wenn für sie 
eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Zu einer dienstlichen Tätigkeit zählen auch der Jugendfreiwilligendienst 
und der Bundesfreiwilligendienst. 

Wegen des Verweises auf § 2 Nummer 6 SchAusnahmV ist klargestellt, dass dies ebenfalls nur asymptomatische Per-
sonen im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sein dürfen, die also keine coronatypischen Symptome (namentlich 
Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) aufweisen. Zudem ergeben sich aus 
der Bezugnahme die Anforderungen an den Testnachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV (beispielsweise 
Antigentest unter Aufsicht der Veranstalterin oder des Veranstalters und Bescheinigung eines Testzentrums). § 4 Absatz 3 
Nummer 1 gewährt eine gewisse Lockerung, indem die Geltungsdauer von PCR-Tests und anderen molekularbiologi-
schen Tests mittels Nukleinsäurenachweis (im Unterschied zu Antigentests) auf 48 Stunden ausgeweitet wird.

Falls nicht nur einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer berufliche, geschäftliche oder dienstlichen Zwecke verfolgen, 
sondern die gesamte Veranstaltung diesen Zwecken dient, gilt die Ausnahmeregelung des § 5a Absatz 2 Nummer 1.

Zu Absatz 5

Bei Veranstaltungen außerhalb geschlossener Räume gilt eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ab einer 
Personenzahl von 500. In Innenräumen haben alle Teilnehmenden bei Veranstaltungen eine Mund-Nasen-Bedeckung 
nach Maßgabe von § 2a zu tragen. Ausgenommen von dieser Pflicht sind Gäste einer Veranstaltung mit höchstens 100 
zeitgleich anwesenden Gästen, wenn diese sich auf festen Sitz- oder Stehplätzen aufhalten. Sie müssen sich jedoch 
passiv verhalten, dürfen also beispielsweise nicht singen. Darüber hinaus gilt diese Pflicht nicht in folgenden Fällen: für 
die jeweils vortragende Person, für Personen, deren Anwesenheit für berufliche, geschäftliche oder dienstliche Zwecke 
erforderlich ist und wenn das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung mit diesen Zwecken nicht vereinbar ist sowie für 
Personen, die im Rahmen von Darbietungen oder Proben singen oder Blasinstrumente gebrauchen. 

Zu Absatz 6

Eine Veranstaltung fällt unter den weiter gefassten Begriff der Zusammenkunft (§ 2 Absatz 4). Absatz 6 stellt daher klar, 
dass Veranstaltungen zu privaten Zwecken allein den Vorgaben aus § 2 Absatz 4 unterliegen. 

Damit sind private Feiern und Feste grundsätzlich mit bis zu 25 Personen zulässig, wobei Minderjährige in Begleitung 
ihrer Sorge- und Umgangsberechtigten hier nicht mitzählen. Es können sich beispielsweise 15 Geimpfte und 10 Un-
geimpfte treffen. Sind sämtliche Personen über 14 Jahre geimpft oder genesen oder können sie aus medizinischen 
Gründen nicht geimpft werden, so entfällt die Obergrenze von 25. Die übrigen Vorgaben für Veranstaltungen aus § 5, 
etwa die Erstellung eines Hygienekonzepts oder die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, finden keine 
Anwendung; gleichwohl ist zu beachten, dass für bestimmte Bereiche die dortigen Anforderungen gelten können (zum 
Beispiel für Gaststätten in § 7). Im Rahmen zulässiger privater Veranstaltungen und Zusammenkünfte, auch im öffent-
lichen Raum, bleibt das Tanzen zulässig.

Der Begriff „zu privaten Zwecken“ bezieht sich auf § 2 Absatz 4, wo klargestellt wird, dass sich die Personen bewusst 
entscheiden, als Gruppe etwas gemeinsam zu unternehmen. Persönliche Bekanntschaften sind für die Zusammenset-
zung der Gruppe maßgeblich. Es ist mithin nicht eine Veranstalterin oder Veranstalter, die beziehungsweise der die 
Gruppe zusammensetzt. 

Zu Absatz 7

Absatz 7 ist eine Sonderregelung für Flohmärkte außerhalb geschlossener Räume und Volksfeste im Sinne von § 60b 
Gewerbeordnung bei einer zeitgleichen Anwesenheit von mehr als 500 Besucherinnen und Besuchern. Bis zu dieser 
Teilnehmergrenze gibt es außerhalb geschlossener Räume keine Vorgaben gemäß der Absätze 2 bis 5. Oberhalb dieser 
Teilnehmergrenze gilt Absatz 3 Nummer 1. Die Besucherinnen und Besucher müssen geimpft oder genesen sein und 
sind ansonsten von der Teilnahme an den genannten Veranstaltungen nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung 
mit Satz 2 ausgeschlossen. Befreit werden hingegen nach Absatz 7 die Veranstalterinnen und Veranstalter, die Erfüllung 
der 2G-Anfoderungen zu überprüfen wie von § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ansonsten gefordert. Dies wird von den 
zuständigen Behörden stichprobenartig kontrolliert.

Bei Flohmärkten handelt es sich um solche Veranstaltungen, bei denen überwiegend gebrauchte Gegenstände verkauft 
werden, währenddessen es sich bei den Volksfesten um die als solche bezeichneten Jahrmärkte handelt, bei denen der 
Unterhaltungscharakter im Vordergrund steht (Autoscooter, Fahrgeschäfte und so weiter). 
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Zu § 5a (Ausnahmen)

Zu Absatz 1

§ 5a Absatz 1 normiert für bestimmte Veranstaltungen und Einrichtungen Ausnahmen von den Vorgaben der §§ 3 und 5. 
Darüber hinausgehende Hygienemaßnahmen sind in eigener Verantwortung zu treffen. 

Andere Vorschriften der Verordnung bleiben durch die Ausnahme unberührt. Beispielsweise sind bei einer nach § 5a 
privilegierten Veranstaltung in einer Gaststätte zwar nicht die Anforderungen der §§ 3 und 5 zu erfüllen, wohl ab er 
diejenigen des § 7.

Zu den ausgenommenen Veranstaltungen nach Nummer 1 zählen beispielsweise Übungen der Feuerwehren. Eben-
falls unter diese Ausnahme fallen Gesellschafts- und Bewegungsjagden auf Schalenwild, einschließlich der An- und 
Abreise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Diese Jagden dienen der Seuchenprävention (zum Beispiel afrikanische 
Schweinepest) und dem Schutz vor Wildschäden in der Land- und Forstwirtschaft und damit der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit. Ebenfalls in der Regel keine Veranstaltung stellen die Inanspruchnahme staatlicher Bera-
tungsleistungen und staatlicher Leistungsverwaltung dar; in beiden Fällen lässt sich der notwendige Teilnehmerkreis 
im Einzelfall aus dem jeweiligen Beratungs- und Leistungskontext ermitteln.

Nach Nummer 2 sind auch Zusammenkünfte, die im Zusammenhang mit außerfamiliären Wohnformen und Hilfe-
leistungs- und Betreuungsangebote im Bereich der Pflege, der Eingliederungshilfe (§§ 15, 15a) sowie der Kinder- und 
Jugendhilfe (§§ 16, 16a) stehen, von den Vorgaben des § 3 und § 5 ausgenommen. Ebenfalls von Ziffer 2 erfasst sind 
die Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 5 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) und die allgemeine Schwan-
gerenberatung nach § 2 SchKG. Für Mitarbeitende gilt jedoch 3G am Arbeitsplatz. Darüber hinaus wird die Einhaltung 
des Mindestabstandes empfohlen, ebenso das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann. Eine Einzelberatung ist gegeben, solange sich die Beratung auf die ratsuchende Person be-
schränkt, der Teilnehmerkreis kann jedoch beispielsweise um Vertrauenspersonen und Sprachmittler erweitert werden. 

Ausschließlich interne Gruppenangebote unterfallen § 5a Absatz 1 Nummer 2 und sind von den Vorgaben des § 5 ins-
besondere befreit. Diese Angebote werden der Häuslichkeit gleichgesetzt. Familienbesuche in Kantinen und anderen 
Gemeinschaftsräumen sind private Zusammenkünfte. Die Treffen sind von den Bewohnerinnen und Besuchern „selbst-
organisiert“. Andere Angebote mit Externen und Veranstaltungen größerer Art sind von der Privilegierung der Nummer 2 
nicht erfasst und unterfallen § 5 und den dortigen Voraussetzungen.

Ebenso zulässig sind unaufschiebbare Veranstaltungen von Parteien und Wählergruppen. Die allgemeinen Anforde-
rungen nach § 3 sind einzuhalten.

Zulässig ist auch Wahlwerbung durch Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerberinnen und -bewerbern. Diese Stände 
dienen dem Informationsaustausch mit den Wahlberechtigten. In diesem Rahmen wird das Wahlprogramm vorgestellt, 
um Wählerstimmen geworben und Flyer oder Werbegeschenke verteilt. Wahlwerbung ist unter Einbeziehung von In-
formationsständen oder –tischen sowie auch ohne diese möglich. Gerichtet ist diese informatorische Wahlwerbung 
auf die Ansprache einzelner Passantinnen und Passanten. Soweit eine größere Kundgebung erfolgen soll, die über die 
Ansprache einzelner Personen hinausgeht und zu einer Ansammlung größerer Menschenmengen führen kann, ist § 5a 
nicht einschlägig. Diese Art der Wahlwerbung fällt als Versammlung in den Anwendungsbereich des § 6. 

Eheschließungen stellen einen hoheitlichen Akt im Sinne des § 5a dar. Sie sind auch und gerade in den Zeiten, in denen 
die Kontakte aufgrund der Infektionszahlen nach wie vor reduziert werden müssen, für die Brautpaare eine besondere 
Veranstaltung, die in ihrer emotionalen Bedeutung für die Menschen weit über den staatlichen Akt der Eheschließung 
und deren Beurkundung hinausgeht.

Eheschließungen sollen in den zur Verfügung stehenden Räumen so gestaltet werden, dass unter Berücksichtigung 
der verwaltungsinternen Hygieneregelungen möglichst zumindest der enge Familienkreis, insbesondere Kinder und 
Eltern, sowie Trauzeugen an der Trauung neben der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten und gegebenenfalls 
der Dolmetscherin oder dem Dolmetscher teilnehmen können. Die Möglichkeiten, die die Räumlichkeiten vor Ort bieten, 
selbstverständlich unter Berücksichtigung des Schutzes der Beschäftigten und der Gäste vor Infektionen, sollen genutzt 
werden. Dabei sollten auch größere Räume wie zum Beispiel der Ratssaal oder ein Sitzungssaal als Trauzimmer zur 
Nutzung in Betracht gezogen werden, wenn die Eheschließenden in Begleitung mehrerer Personen kommen möchten.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 regelt für die dort genannten Veranstaltungen die Geltung von 3G-Zugangsvoraussetzungen, ohne 
Zugangsbeschränkungen und Maskenpflichten.

Von Nummer 1 erfasst sind solche Zusammenkünfte, die insgesamt beruflichen, geschäftlichen oder dienstlichen Zwe-
cken dienen. Trifft dies nur auf einzelne Teilnehmerinnen oder Teilnehmer der Veranstaltung zu, gelten dagegen die 
2G-Vorgaben des § 5 einschließlich der Ausnahme in Absatz 3. Zu den beruflich oder dienstlich begründeten Zusam-
menkünften nach Absatz 2 Nummer 1 gehören auch berufliche oder dienstliche Fortbildungsveranstaltungen, die von 
der Arbeitgeberin oder von dem Arbeitgeber oder von der Dienstherrin oder von dem Dienstherrn selbst veranstaltet 
werden. Im Bereich der Gesundheits- und Pflegeberufe gilt dies entsprechend für durch Rechtsakt geregelte Weiterbil-
dungen. Eine beruflich bedingte Tätigkeit liegt bei jeder entgeltlichen Tätigkeit vor, wobei nebenberufliche Tätigkeiten 
ausreichen, ebenso eine Tätigkeit im Rahmen einer berufsbezogenen Ausbildung oder eines berufsbezogenen Praktikums. 
Ehrenamtliche Tätigkeiten erfüllen nicht die Anforderungen an eine berufliche Tätigkeit, auch dann nicht, wenn für sie 
eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Zu einer dienstlichen Tätigkeit zählen auch der Jugendfreiwilligendienst 
und der Bundesfreiwilligendienst. Nach § 28b Absatz 1 IfSG gilt für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Beschäftigte 
an Arbeitsstätten 3G.

Unter Nummer 2 werden auch Prüfungs- und Studieneingangsveranstaltungen unter eine 3G-Systematik gestellt.
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Zu § 5b (Wahlen und Abstimmungen)

Bei öffentlichen Wahlen und Abstimmungen, insbesondere Bürgerentscheiden, bedarf es aufgrund der aktuellen Corona-
Pandemie der Beachtung der allgemeinen Hygieneregelungen, um den Infektionsschutz der Wählerinnen und Wähler 
als auch der Wahlvorstände bestmöglich sicherzustellen und dem Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit 
hinreichend Rechnung zu tragen. Da es bei Wahlen und Abstimmungen zu einer Vielzahl von Kontakten kommt, ist es 
erforderlich, entsprechende Infektionsschutzmaßnahmen zu ergreifen. Gerade im Hinblick auf die Landtagswahl ist es 
zur Wahrung der Einheitlichkeit der Wahl geboten, eine landesweit einheitliche Regelung zu treffen. Verletzen Personen 
die getroffenen Regelungen, können sie nach § 37 Satz 2 Landeswahlgesetz des Wahlgebäudes verwiesen werden; 
aufgrund des Infektionsschutzes wird von dieser Möglichkeit regelmäßig Gebrauch zu machen sein. 

Zu Absatz 1

Die Regelung beschreibt den Anwendungsbereich für die Wahlhandlung, Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses. Erfasst wird damit insbesondere die kommende Landtagswahl. Ebenso erstreckt sich die Regelung auf Wahlen der 
kommunalen Ebene sowie Abstimmungen (Bürgerentscheide und Volksentscheide). Sonstige Sitzungen der Wahl- und 
Abstimmungsausschüsse bei öffentlichen Wahlen und Abstimmungen werden dagegen von § 5a Nummer 1 erfasst. 
§ 5b ist eine Sondervorschrift zu Veranstaltungen, deshalb gilt § 5 nicht. Wie bei § 5a wird auch § 3 ausgenommen. 

Zu Absatz 2

Die von den Wahlbehörden zu erstellenden Hygienekonzepte für die Wahlgebäude richten sich nach § 4 Absatz 1. Die 
Stimmabgabe im Wahllokal ist den Wählerinnen und Wählern möglich, ohne geimpft, genesen oder getestet zu sein. 
Aus diesem Grunde muss gewährleistet werden, dass für Personen, die sich im Wahlgebäude aufhalten, kein erhöhtes 
Infektionsrisiko besteht. So müssen zum einen die Wahlvorstände, die sich über den Wahltag einer Vielzahl von Kontakten 
ausgesetzt sehen, geschützt werden. Zum anderen soll insbesondere den Wählerinnen und Wählern die Stimmabgabe 
in einer sicheren Umgebung ermöglicht werden. Aus diesem Grunde ist im Wahlgebäude ein Mindestabstand von 1,5 
Metern zu anderen Personen einzuhalten. Ausgenommen von der Verpflichtung, den Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten, sind Hilfspersonen der Wählerin oder des Wählers bei der Wahlhandlung (§ 57 BWO) oder Personen, die 
einander nahestehen, zum Beispiel Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner oder Eltern und ihre Kinder.

Zu Absatz 3

Im Wahlgebäude besteht zur Vermeidung von gesundheitlichen Risiken die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung im Sinne von § 2a Absatz 1 Satz 1. Dabei gelten die in § 2a Absatz 1 Satz 2 aufgelisteten Ausnahmen. 
Insbesondere dürfen Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies unter Vorlage eines ärztlichen oder psychotherapeutischen Attestes 
glaubhaft machen können, das Wahlgebäude ohne Mund-Nasen-Bedeckung betreten. Zudem besteht für die Wählerinnen 
und Wähler die Möglichkeit, rechtzeitig im Vorfeld auf die Alternative der Briefwahl auszuweichen (§ 27 Absatz 4 BWO). 

Die Ausübung des Wahlrechts wird durch die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, nicht eingeschränkt. 

Die Mitglieder der Wahl- und Abstimmungsvorstände, die sich während des gesamten Wahltags im Wahlgebäude 
aufhalten, können die Mund-Nasen-Bedeckung ablegen, sofern sie einen festen Steh- oder Sitzplatz eingenommen 
haben und ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Mitgliedern des Wahl- und Abstimmungsvorstands sowie 
zu Wählerinnen und Wählern eingehalten oder die Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete physische Barrieren 
verringert wird.

Sofern eine Person, die sich als Teil der Öffentlichkeit im Wahlgebäude aufhält, gemäß § 2a Absatz 1 Satz 2 von der 
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit ist, muss sie einen negativen Corona-Test im Sinne des 
§ 2 Nummer 7 SchAusnahmVO nachweisen. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein; im Fall eines molekularbiolo-
gischen (zum Beispiel PCR-) Tests nach § 4 Absatz 3 Nummer 1 höchstens 48 Stunden. Bei geimpften und genesenen 
Personen nach § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV tritt der Impfnachweis nach § 2 Nummer 3 SchAusnahmV oder der 
Genesenennachweis nach § 2 Nummer 4 SchAusnahmV an die Stelle eines Testnachweises.

Zu Absatz 4

Wegen der langen Aufenthaltsdauer im Wahllokal ist es erforderlich, dass die Mitglieder der Wahl- und Abstimmungs-
vorstände geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sind. Letzteres bedeutet nach § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV, dass sie über einen höchstens 24 alten Antigentest oder gemäß § 4 Absatz 3 Nummer 1 über einen 
höchstens 48 Stunden alten molekularbiologischen Test (zum Beispiel PCR-Test) verfügen und keine typischen Symp-
tome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen. 

Zu § 6 (Versammlungen)

In Abgrenzung zu den allgemeinen Veranstaltungen, für die § 5 gilt, regelt § 6 die Versammlungen im Sinne des Ver-
sammlungsrechts. Unter den Versammlungsbegriff fallen auch größere Auftritte zur Wahlwerbung, wie zum Beispiel 
öffentliche Reden von Kandidatinnen oder Kandidaten.

Zu Absatz 1

Es gelten die allgemeinen Anforderungen aus § 3, die Versammlungsleiterin oder der Versammlungsleiter hat die 
Einhaltung der Hygienestandards zu gewährleisten. Darüber hinaus ist ein Hygienekonzept zu erstellen. Auch bei 
Eilversammlungen ist es den Organisatorinnen und Organisatoren noch möglich, ein zumindest grundlegendes Hy-
gienekonzept zu erstellen. Für sogenannte Spontanversammlungen, die sich aufgrund eines spontanen Entschlusses 
augenblicklich bilden, wäre die Pflicht zur Erstellung eines Hygienekonzepts jedoch eine verfassungsmäßig unzulässige 
Beschränkung, da sie faktisch unmöglich gemacht würden. Diese sind daher ausgenommen. Die praktische Bedeutung 
dieser Versammlungen ist jedoch gering.
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Zu Absatz 2

Aufgrund der konstituierenden Bedeutung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 GG für die freiheit-
lich demokratische Grundordnung bleiben Versammlungen weiterhin auch innerhalb geschlossener Räume zulässig, 
ohne dass eine Beschränkung auf geimpfte, genesene oder getestete Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt. Zur Ge-
währleistung des Infektionsschutzes dürfen dann nur die Hälfte der zur Verfügung stehenden Sitzplätze und unmittelbar 
angrenzende Sitzplätze nur von einander nahestehenden Personen besetzt werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sind zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gemäß § 2a in geschlossenen Räumen verpflichtet, auch wenn sie sich 
auf ihrem Sitzplatz befinden. Nur der jeweils Vortragende muss keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Zu Absatz 3

Die Anforderungen des Absatzes 2 Satz 1 an Abstände im sogenannten „Schachbrettmuster“ gelten nicht, wenn aus-
schließlich geimpfte, genesene oder getestete Personen teilnehmen. Nach Nummer 1 sind das Personen ohne Symptome 
(namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust), die einen auf sie ausge-
stellten Impfnachweis haben. Auch Genese sind erfasst. Sie haben einen auf sie ausgestellten Genesenenausweis und 
weisen auch keine Symptome auf. Eine getestete Person muss ebenfalls asymptomatisch sein und über einen negativen 
Testnachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV verfügen (beispielsweise Bescheinigung eines Testzentrums).

Auch bei der Teilnahme Minderjähriger kann von den Abstandserfordernissen im sogenannten „Schachbrettmuster“ 
abgesehen werden. In Nummer 2 wird dies erweitert auf Kinder bis zur ihrer Einschulung. Und in Nummer 3 auf 
Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden und eine 
Schulbescheinigung darüber haben.

Die Testungen in der Schule erfolgen regelmäßig. Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Testung jedoch nachwei-
sen. Hierfür stellt die Schule einmalig eine Bescheinigung über die Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls ist – wie zum Teil in den berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der 
Wirksamkeit der Bescheinigung an den Zeitraum des Schulbesuches anzupassen. Ein Schülerausweis reicht nicht 
als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern Schulen Bescheinigungen für tagesaktuelle 
Testungen in der Schule ausfüllen, können Schülerinnen und Schüler sie für 24 Stunden verwenden, wie sich aus § 4 
Absatz 3 Nummer 2 ergibt. § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Impf-, Genesenen- oder Testnachweis für 
alle Personen ab 16 Jahren mit einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen 
zu können, dass die Person auch diejenige Person ist, die den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er 
verwendet wird, durch die Versammlungsleitung mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

Nach § 6 Absatz 3 Satz 2 entfällt die Maskenpflicht bei 3G-Versammlungen, wenn sich höchstens 100 Personen gleich-
zeitig in den Versammlungsräumen auf festen Sitz-oder Stehplätzen befinden. Sie müssen sich jedoch passiv verhalten 
(zum Beispiel nicht singen oder sprechen). So kann ein Gleichlauf mit der entsprechenden Regelung für Veranstaltungen 
(§ 5 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1) erzielt werden.

Zu Absatz 3a

Auch in Außenbereichen ist bei großen Teilnehmerzahlen, gerade bei sich fortbewegenden Versammlungen, eine Infekti-
onsgefahr gegeben. Wie auch bei Veranstaltungen nach § 5 ist bei Versammlungen von über 500 zeitgleich anwesenden 
Personen im Außenbereich von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Zu Absatz 4

In Absatz 4 wird klargestellt, dass die zuständigen Behörden die zulässigen Versammlungen im Einzelfall beschränken, 
das heißt mit Auflagen versehen, oder gänzlich untersagen können, wenn die konkreten Umstände eine unter epide-
miologischen Gesichtspunkten zu verantwortende Durchführung nicht zulassen. Abweichungen von den Vorgaben 
der Absätze 1 bis 3a können genehmigt werden, wenn sie im Einzelfall ausnahmsweise zum Infektionsschutz nicht 
erforderlich sein sollten.

Zu § 7 (Gaststätten)

Es wird zwischen Gaststätten innerhalb und außerhalb geschlossener Räume hinsichtlich der Vorgaben differenziert. 
Was eine Gaststätte ist, ergibt sich aus § 1 des Gaststättengesetzes. Für Gaststätten gilt innerhalb geschlossener Räume 
grundsätzlich eine 3G-Regelung. Nach Absatz 2 gilt in Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sowie Veranstaltungen 
mit vergleichbaren Tanzaktivitäten 2G plus.

Die allgemeinen Anforderungen an die Hygiene für jedermann, das Kontaktverbot nach § 2 Absatz 4 und auch die all-
gemeinen Pflichten für Einrichtungen mit Publikumsverkehr nach § 3 gelten auch für Gaststätten. 

Zu Absatz 1

Nach der Nummer 1 bedarf es eines Hygienekonzeptes, in dem auf die Anzahl der zu belegenden Plätze unter Berück-
sichtigung der erforderlichen Raumbelüftung eingegangen wird. 

Nummer 2 regelt, wer innerhalb geschlossener Räume von Gaststätten bewirtet werden darf.

Eine Terrasse mit an allen Seiten geschlossenen Außenwänden beispielsweise aus Glas ist kein solcher „innerhalb 
geschlossener Raum“, wenn kein Dach vorhanden ist. Insofern ist auch ein Wintergarten mit fahrbarem Dach kein 
geschlossener Raum, wenn das Dach geöffnet ist. Eine Markise, die in der Regel an der Hauswand fest montiert ist, 
ist in Kombination mit seitlichen Windschutzvorrichtungen jedoch nicht zulässig, außer die Windschutzvorrichtungen 
schließen von der Höhe her nicht an die Markise an und es verbleibt ausreichend Raum für den Luftaustausch. Ist die 
Terrasse hingegen überdacht wie bei einem Zelt, Pavillon oder anderen Unterständen, darf die Gastronomie nur dann 
als außerhalb geschlossener Räume angesehen werden, wenn maximal eine Seitenwand vorhanden ist. Bei zwei oder 
mehr Seitenwänden und einem Dach handelt es sich um eine Gaststätte innerhalb geschlossener Räume und es gelten 
die Vorgaben nach Nummer 2.
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Die Vorgaben nach Nummer 2 gelten nur für Gäste, die innerhalb geschlossener Räume speisen oder trinken, mithin 
bewirtet werden möchten. Für Gäste, die nur außerhalb geschossener Räume bewirtet werden, gilt die Nummer 2 hin-
gegen nicht. Sofern diese Gäste zwecks Aufsuchung der Toilette die Innenräume der Gaststätte betreten müssen, liegt 
keine Bewirtung vor (siehe jedoch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gemäß Nummer 3).

Gemäß Nummer 2 Buchstabe a dürfen geimpfte, genesene und getestete Personen bewirtet werden. Das sind Gäste 
ohne Symptome, die einen auf sie ausgestellten Impf-, Genesenen- oder Testnachweis haben und keine Symptome 
aufweisen. Asymptomatisch im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sind Personen, die keine coronatypischen 
Symptome (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) aufweisen. 

Mit Buchstabe b wird geregelt, dass Kinder bis zur ihrer Einschulung keines Testes bedürfen. Dabei wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden 
sein könnte. In diesem Fall bestünde ansonsten eine tagesaktuelle Testpflicht. Das wäre unverhältnismäßig. 

Auch Minderjährige, die nicht die Voraussetzungen des Buchstaben a erfüllen, dürfen bewirtet werden, wenn sie Schü-
lerin oder Schüler sind eine Schulbescheinigung haben (Buchstabe c). Die minderjährigen Schülerinnen und Schüler 
müssen sich insofern nicht nochmal testen lassen. Die Testungen in der Schule erfolgen regelmäßig. Die Schülerinnen 
und Schüler müssen ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt die Schule einmalig eine Bescheinigung über die 
Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls ist – wie zum Teil in den 
berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der Bescheinigung an den Zeitraum des Schulbesu-
ches anzupassen. Bereits ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit. Ein Schülerausweis reicht nicht als 
Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. 

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Nachweis für alle Personen ab 16 Jahren mit einem gültigen amtlichen 
Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person auch diejenige Person ist, die 
den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die Betreiberin oder den Betreiber 
mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

In Nummer 3 wird für sämtliche Personen, insbesondere Gäste, Gastwirtinnen, Gastwirte, Beschäftigte, Handwerkerinnen, 
Handwerker und Lieferanten, eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a innerhalb 
geschlossener Räume mit Publikumsverkehr geregelt. Das gilt auch für Gäste, die in Außenbereichen bewirtet werden, 
die aber die Innenräume der Gaststätte betreten wollen (etwa zur Toilettenbenutzung oder zum Bezahlen). Gäste, die sich 
an einem festen Stehplatz mit Tisch oder Sitzplatz befinden, können ihre Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen. Während 
der Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) ergibt sich dies bereits aus § 2a Satz 2 Nummer 4, gilt darüber hinaus aber 
gemäß Nummer 3 auch, wenn sich die Gäste dort vor der oder im Anschluss an die Nahrungsaufnahme unterhalten. 

Von Nummer 3 gibt es zudem eine Ausnahme zum Tragen einer Maske für geschlossene Veranstaltungen zu privaten 
Zwecken. Gemeint sind unter anderem Familienfeiern oder Hochzeitsfeiern. die unter den Voraussetzungen des § 5 
Absatz 5 in Verbindung mit den Kontaktverboten aus § 2 Absatz 4 stattfinden dürfen. Die Privilegierung für den privaten 
Bereich gilt insofern nicht für beispielsweise dienstliche Veranstaltungen. Voraussetzung für das Abnehmen der Maske 
auf den Verkehrsflächen ist, dass es sich um eine geschlossene Veranstaltung handelt, die in einem gesonderten Raum 
stattfindet. Eine Abtrennung beispielsweise durch Stellwände vom übrigen Gastraum reicht nicht aus. Auch darf es 
keine Durchmischung mit anderen Gästen der Gaststätte geben, die nicht zur geschlossenen Gesellschaft gehören. 
Sobald dabei die Gäste der geschlossenen Veranstaltung ihren gesonderten Raum verlassen, beispielsweise um auf 
die Toilette zu gehen, müssen sie wieder eine Maske tragen. 

Die bisherige Nummer 5, wonach der Verzehr von Speisen und Getränken innerhalb geschlossener Räume nur noch 
an festen Sitzplätzen oder Stehplätzen mit Tischen erfolgen durfte, entfällt. 

Zu Absatz 2

In Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sowie Veranstaltungen, die den Schwerpunkt beim Tanzen haben, gilt nicht 
3G, sondern 2G plus. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen nach Absatz 1 mit Ausnahme von Nummer 3. Die Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung entfällt gemäß Satz 2. 

Die Anforderungen an das 2GPlus ergeben sich aus den Nummer 1 und 2. 

Nach Nummer 1 dürfen nur Geimpfte oder Genesene ohne Symptome eingelassen werden, die jedoch wegen der 
besonderen Gefahr des Tanzens für die Übertragung des Coronavirus zusätzlich getestet sein müssen. Die Vorgaben 
des Testens ergeben sich aus § 2 Nummer 6 SchAusnahmV. Im Regelfall bedarf es eines bescheinigten Tests eines Test-
zentrums. Die Schulbescheinigung für minderjährige Schülerinnen und Schüler aufgrund der regelmäßigen Testung 
anhand eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes reicht nicht aus. Eine tagesaktuelle Bestätigung der Schule 
für eine konkret durchgeführte Testung im Sinne von § 4 Absatz 3 Nummer 2 hingegen schon. 

Nach Nummer 2 können auch im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestete Personen teilnehmen, wenn sie aus 
medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können und dies durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung nachweisen. 

Zu § 8 (Einzelhandel)

Zu Absatz 1

Betreiberinnen und Betreiber von Verkaufsstellen müssen ein Hygienekonzept im Sinne von § 4 Absatz 1 erstellen. Dabei 
ist sicherzustellen, dass es zu keinen Ansammlungen von Kundinnen und Kunden kommt. Auch wenn keine Pflicht hierzu 
besteht, bietet es sich an, auf die Anzahl der Kontrollkräfte und deren Aufgaben zur Einhaltung der Verpflichtungen aus 
dieser Verordnung einzugehen. Als Kontrollkräfte können dabei auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftes 
eingesetzt werden, sofern sie dabei jedoch parallel zur Kontrolltätigkeit keine Verkaufs- und Beratungstätigkeit im 
Geschäft vornehmen. Bei Ein-Personenbetrieben (zum Beispiel inhabergeführte Einzelhandelsbetriebe ohne weiteres 
Personal oder Geschäften mit nur einer im Ladenlokal beschäftigten Person) kann die im Verkaufsraum anwesende 



252 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 17. März 2022 Nr. 3

Person sowohl die Kontroll- als auch die Verkaufstätigkeit wahrnehmen. Weiterhin wird vorgegeben, dass Möglichkeiten 
zur Handdesinfektion im Eingangsbereich vorhanden sind. Für die Verkaufsstellen bei Dienstleisterinnen und Dienst-
leistern und Handwerkerinnen und Handwerkern gilt § 9.

Zu Absatz 2

Weil in Einkaufszentren und Outlet-Centern Geschäfte konzentriert vorhanden sind, bedarf es in Absatz 2 besonderer 
zusätzlicher Regelungen für deren Betreiberinnen und Betreiber, damit auch steuernd in die Flächen vor den einzelnen 
Geschäften eingegriffen wird. Hierzu müssen die Betreiberinnen und Betreiber dem zuständigen Gesundheitsamt ein 
Hygienekonzept vorlegen und sich genehmigen lassen, bevor das Einkaufszentrum oder das Outlet-Center betrieben 
werden darf. Ihre Verpflichtung, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu 
gewährleisten, ergibt sich aus § 4 Absatz 1 Satz 3. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für sämtliche Personen, insbesondere Kundinnen und Kunden sowie 
das Personal, auf denjenigen Flächen, auf denen mit Kundinnen und Kunden Kontakte entstehen können. Dies betrifft 
auch Theken- und Tresenbereiche. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist erforderlich, um die Übertra-
gung des Coronavirus zu verringern. Nicht erfasst sind dagegen Sozial- und Gemeinschafträumen, die ausschließlich 
dem Personal zugänglich sind, weil dort kein Publikumsverkehr stattfindet. Wie in § 2a Satz 4 am Ende angegeben, 
wird empfohlen, FFP2-Masken oder vergleichbare Standards zu verwenden. 

Die bisherige Regelung, wonach darüber hinaus das Personal nach Satz 2 von der Maskenpflicht befreit ist, wenn dieses 
beispielsweise durch eine geeignete Trenn- und Schutzwand vor einer möglichen Tröpfchen- und Aerosolübertragung 
durch Kundinnen oder Kunden geschützt ist, wird gestrichen. Wegen der hohen Übertragbarkeit des Coronavirus auf-
grund der Omikron-Variante ist die Ausnahmeregelung nicht mehr möglich. Die Trennwände können natürlich bestehen 
bleiben. Das Personal muss jedoch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist ab dem Betreten 
der Verkaufsfläche (Eingangstür) und während des gesamten Aufenthaltes in Verkaufs- und Warenausgabestellen des 
Einzelhandels, in abgeschlossenen Verkaufsständen und in überdachten Verkehrsflächen von Einkaufszentren – nicht 
gemeint sind überdachte Parkplätze der Einkaufszentren – zu tragen. Auch für Kundinnen und Kunden gilt die bisherige 
Ausnahme aus Satz 2, wenn geeignete physische Barrieren eine Tröpfchen- und Aerosolübertragung entgegenwirken 
nicht mehr. Hiervon war die einzelne Umkleidekabine erfasst. 

Näheres zu der Mund-Nasen-Bedeckung findet sich in § 2a. 

Die Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber sowie die Betreiberinnen und Betreiber des Einkaufszentrums oder 
des Outlet-Centers haben nach Satz 2 im Rahmen ihres Hausrechtes mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln 
dafür zu sorgen, dass die Maskenpflicht beachtet wird. Die Ausübung des Hausrechts bedeutet, dass sie notfalls den 
Aufenthalt der Kundinnen und Kunden in dem Geschäft oder dem Einkaufszentrum beziehungsweise Outlet-Center 
beenden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es Kundinnen und Kunden gibt, die nach § 2a nicht verpflichtet sind, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Zu § 9 (Dienstleistungen)

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 gilt in Ladenlokalen von Dienstleisterinnen und Dienstleistern ebenso wie im Einzelhandel eine Masken-
pflicht, soweit dort Publikumsverkehr herrscht. Wegen der erhöhten Gefährdung durch die Übertragbarkeit des Corona-
virus müssen zudem die Dienstleisterinnen und Dienstleistern und auch die Kundinnen und Kunden bei körpernahen 
Dienstleistungen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das gilt innerhalb oder außerhalb von Ladenlokalen. Soweit 
die Art der Dienstleistung (beispielsweise Kosmetik im Gesicht oder beim Bartschneiden) mit dem Tragen einer Maske 
nicht möglich ist, kann die Maske abgenommen werden. Durch das Aufstellen von geeigneten physischen Barrieren 
kann nicht auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden. Wie im Einzelhandel werden die Betreibe-
rinnen und Betreiber verpflichtet, die Beachtung der Maskenpflicht durchzusetzen, notfalls unter Nutzung ihres oder 
seines Hausrechts.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt weitere Voraussetzungen für die Dienstleisterin oder den Dienstleister bei Dienstleistungen mit Kör-
perkontakt. Dazu gehören beispielsweise Friseurdienstleistungen oder auch ambulante Pflegeleistungen. Zum Schutz 
der Kundinnen und Kunden muss sie oder er geimpft, genesen oder getestet sein. Aufgrund der Bezugnahme auf § 2 
Nummer 6 SchAusnahmV muss die Testung gegebenenfalls jeden Tag erneut erfolgen, da ein Antigentest nur eine Gül-
tigkeit von 24 Stunden hat. Ein PCR-Test hat hingegen eine Gültigkeit von 48 Stunden gemäß § 4 Absatz 3 Nummer 1. 

Satz 2 betrifft ergänzend die Dienstleistungen in ambulanten Pflegediensten. Auch dort gilt 3G. Geimpfte oder genesene 
Dienstleisterinnen oder Dienstleister müssen sich zusätzlich dreimal pro Woche testen lassen. Eine Auffrischimpfung 
entbindet nicht von der dreimaligen Testung. Nicht geimpfte oder nicht genesene Dienstleisterinnen und Dienstleister 
müssen sich jeden Tag testen lassen. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt weitere Voraussetzungen für die Kundinnen und Kunden von Dienstleistungen mit Körperkontakt. 

Gemäß Ziffer 1 dürfen dies geimpfte, genesene oder getestete Personen sein. Das sind Kundinnen und Kunden ohne 
Symptome, die einen auf sie ausgestellten Impfnachweis, einen auf sie ausgestellten Genesenenausweis oder einen 
Testnachweis haben und keine Symptome aufweisen. Asymptomatisch im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sind 
Personen, die keine coronatypischen Symptome (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- 
oder Geschmacksverlust) aufweisen. Näheres zum Impf- oder Genesenennachweis oder die Testpflichtvoraussetzungen 
ergeben sich aus § 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV. Um nach § 2 Nummer 2 SchAusnahmV als geimpft zu gelten, 
bedarf es dabei zweier Impfungen. Das gilt auch für die Impfung mit Johnson & Johnson entsprechend der aktuellen 
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Veröffentlichung des Paul-Ehrlich-Institutes mit Stand 1. März 2022 (vergleiche § 4 Absatz 2 in Verbindung mit dem 
Anhang zu dieser Verordnung).

In Nummer 2 wird geregelt, dass Kinder bis zur ihrer Einschulung keines Testes bedürfen. Dabei wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden 
sein könnte. In diesem Fall bestünde ansonsten eine tagesaktuelle Testpflicht. Das wäre unverhältnismäßig. 

Auch Minderjährigen gegenüber dürfen körpernahe Dienstleistungen erbracht werden. Entweder sind sie im Sinne von 
Nummer 1 geimpft, genesen oder getestet oder sie sind Schülerin oder Schüler und haben eine Schulbescheinigung 
(Nummer 3), da in den Schulen Testungen im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes durchgeführt werden. Die 
minderjährigen Schülerinnen und Schüler müssen sich insofern nicht nochmal testen lassen. Die Testungen in der 
Schule erfolgen regelmäßig. Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt die 
Schule einmalig eine Bescheinigung über die Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes 
aus; gegebenenfalls ist – wie zum Teil in den berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der 
Bescheinigung an den Zeitraum des Schulbesuches anzupassen. Bereits ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre 
Gültigkeit. Ein Schülerausweis reicht nicht als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern 
Schulen Bescheinigungen für tagesaktuelle Testungen in der Schule ausfüllen, können Schülerinnen und Schüler sie 
für 24 Stunden verwenden, wie sich aus § 4 Absatz 3 Nummer 2 ergibt. 

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Impf-, Genesenen- oder Testnachweis für alle Personen ab 16 Jahren 
mit einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person 
auch diejenige Person ist, die den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die 
Dienstleisterinnen und Dienstleister mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

Die Vorgaben des Impf-, Genesenen- oder Testnachweises der Kundinnen und Kunden bei Dienstleistungen mit Kör-
perkontakt gilt nach Satz 2 nicht für medizinisch oder pflegerisch notwendige Dienstleistungen. 

Medizinisch bedingte Dienstleistungen sind solche der Gesundheits- und Heilberufe sowie der Gesundheitshand-
werkerinnen und Gesundheitshandwerkern wie Augenoptikerinnen und Augenoptiker, Hörgeräteakustikerinnen und 
Hörgeräteakustiker, Orthopädietechnikerinnen und Orthopädietechniker, Orthopädieschuhmacherinnen und Orthopä-
dieschuhmacher und Zahntechnikerinnen und Zahntechniker. Auch die Fußpflege, die im Rahmen der Podologie erfolgt, 
ist eine medizinisch notwendige Dienstleistung. Bei Leistungen, die physiotherapeutisch aufgrund eines ärztlichen 
Rezeptes erbracht werden, gibt es insofern auch keine Testverpflichtung für die Kundin oder dem Kunden. Medizinisch 
notwendige Dienstleistungen sind zudem auch solche, die zur Verhinderung von Verletzungen im Zusammenhang mit 
künstlichen Nägeln oder Piercings erfolgen. 

Pflegerisch notwendig sind Dienstleistungen nur dann, wenn Leistungsempfänger aufgrund ihrer Hilfsbedürftigkeit die 
Tätigkeiten nicht selbst durchführen können. 

Sonderregelungen für den Bereich der Prostitution sind nicht normiert. Es gelten für die sexuellen Dienstleistungen 
einer oder eines Prostituierten die Regelungen für Dienstleistungen mit Körperkontakt.

Für Ärzte und Tierärzte und ihre Beschäftigten sind keine besonderen Regelungen notwendig. Die Vorgaben ergeben 
sich bereits aus deren eigenen Regularien. 

Zu Absatz 4

Dienstleisterinnen und Dienstleister, die zulässige Tätigkeiten mit Körperkontakt ausüben, haben nach Maßgabe von § 
4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen.

Zu § 10 (Freizeit- und Kultureinrichtungen)

§ 10 regelt die Voraussetzungen, unter denen Freizeit- und Kultureinrichtungen betrieben werden. Für Veranstaltungen 
in diesen Einrichtungen gelten die Regelungen über Veranstaltungen. 

Zu Absatz 1

Gemäß Absatz 1 ist für Innen- wie Außenbereiche sämtlicher Freizeit- und Kultureinrichtungen, wie zum Beispiel Mu-
seen, Archive, Zoos oder Freizeitparks, ein Hygienekonzept zu erstellen. Für Außenbereiche haben die Betreiberinnen 
und Betreiber für Bereiche, in denen mit erhöhtem Publikumsaufkommen gerechnet werden muss (beispielsweise 
besonders attraktive Tiergehege oder –anlagen, besonders attraktive Ausstellungsgegenstände, Wegkreuzungen und 
Engstellen, Ein- und Ausgänge) im Hygienekonzept gesonderte Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
zu treffen. Darüber hinaus ist im Hygienekonzept besonderes Augenmerk auf die Regelung der Besucherströme zu 
legen. In Innenräumen gilt eine Pflicht aller Besucherinnen und Besucher, Beschäftigten und sonstigen anwesenden 
Personen, eine Mund-Nasen-Bedeckung gemäß § 2a tragen. Dies gilt nicht, wenn sich höchstens 100 Besucherinnen 
und Besucher auf festen Sitz- oder Stehplätzen befinden. Für die Nutzung der Sonnenbänke in Sonnenstudios, einer 
Freizeiteinrichtung, ist eine Ausnahme ausdrücklich geregelt worden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, wer an Veranstaltungen in Innenbereichen von Freizeit- und Kultureinrichtungen teilnehmen darf. 

Nach Nummer 1 müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer grundsätzlich 3G erfüllen, also entweder geimpft (§ 2 Num-
mer 2 SchAusnahmV), genesen (§ 2 Nummer 4 SchAusnahmV) oder getestet (§ 2 Nummer 6 SchAusnahmV) sein. Eine 
geimpfte Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises ist. Eine 
genesene Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises 
ist. Asymptomatisch im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sind Personen, die keine coronatypischen Symptome 
(namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) aufweisen.

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Nachweis für alle Personen ab 16 Jahren mit einem gültigen amtlichen 
Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person auch diejenige Person ist, die 
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den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die Betreiberin oder den Betreiber 
mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

In Nummer 2 wird geregelt, dass Kinder bis zur ihrer Einschulung keines Testes bedürfen. Dabei wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden 
sein könnte. In diesem Fall bestünde ansonsten eine tagesaktuelle Testpflicht. Das wäre unverhältnismäßig.

Auch Minderjährige, die nicht die Voraussetzungen aus Nummer 1 erfüllen, dürfen Freizeit- und Kultureinrichtungen 
besuchen, wenn sie Schülerin oder Schüler sind und eine Schulbescheinigung haben, da in den Schulen Testungen 
im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes durchgeführt werden. Die minderjährigen Schülerinnen und Schüler 
müssen sich insofern nicht nochmal testen lassen. Die Testungen in der Schule erfolgen regelmäßig. Die Schülerinnen 
und Schüler müssen ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt die Schule einmalig eine Bescheinigung über die 
Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls ist – wie zum Teil in den 
berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der Bescheinigung an den Zeitraum des Schulbe-
suches anzupassen. Bereits ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit. Ein Schülerausweis reicht nicht 
als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern Schulen Bescheinigungen für tagesaktuelle 
Testungen in der Schule ausfüllen, können Schülerinnen und Schüler sie für 24 Stunden verwenden, wie sich aus § 4 
Absatz 3 Nummer 2 ergibt. 

Zu Absatz 3

Bibliotheken haben ein den Buchhandlungen vergleichbares Angebot, welches unter denselben Vorgaben genutzt 
werden darf, die für den Einzelhandel gelten. Das bedeutet, dass es keine Vorgaben zu einem Status als geimpfte, ge-
nesene und getestete Person für Kundinnen und Kunden gibt. Es ist lediglich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Zu § 11 (Sport)

§ 11 regelt die Ausübung von Sport innerhalb und außerhalb von Sportstätten, draußen und drinnen. Als Sport im Sinne 
des § 11 zählen auch Tanzen einschließlich Balletttanz sowie Fitnesstraining und Bewegungsübungen in gemeinnützigen 
und gewerblich betriebenen Studios. 

Für die Ausübung von Sport gelten zudem die allgemeinen Regelungen der Verordnung, insbesondere sind die Anfor-
derungen des § 3 zum Lüften, zur Desinfektion etc. einzuhalten. 

Zu Absatz 2

In Absatz 2 ist vorgesehen, dass der Sport in Sportanlagen in geschlossenen Räumen, Schwimmbädern und Freibädern 
ein Hygienekonzept erfordert. 

Zu Absatz 2a

Absatz 2a regelt, wer innerhalb geschlossener Räume in Sportanlagen eingelassen werden darf. Dies schließt unter 
anderem folgende Personengruppen ein: Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 
Vereins- oder Verbandsfunktionäre, Teammanagerinnen und Teammanager, Wettkampfleitungen, Medienvertreterin-
nen und Medienvertreter, Betreuerinnen und Betreuer, medizinisches Personal beziehungsweise Ersthelferinnen und 
Ersthelfer (soweit kein Notfall vorliegt) und weitere Mitglieder von Organisations- und Helferteams. Zur Sportanlage 
gehören auch Umkleideräume.

Nach Nummer 1 sind das Personen ohne Symptome, die einen auf sie ausgestellten Impfnachweis haben. Auch Ge-
nesene und Getestete dürfen zur Sportausübung eingelassen werden. Genesene haben einen auf sie ausgestellten 
Genesenenausweis und weisen auch keine Symptome auf. Eine getestete Person muss ebenfalls asymptomatisch sein 
und über einen negativen Testnachweis verfügen (beispielsweise Bescheinigung eines Testzentrums).

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Impf-, Genesenen- oder Testnachweis für alle Personen ab 16 Jahren 
mit einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person 
auch diejenige Person ist, die den Nachweis vorzeigt, es sei denn, er oder sie ist dem Sportstättenbetreiber oder der 
Sportstättenbetreiberin persönlich bekannt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die Veranstalterin 
oder den Veranstalter mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

In Nummer 2 wird geregelt, dass Kinder bis zur ihrer Einschulung keines Testes bedürfen. Dabei wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden 
sein könnte. In diesem Fall bestünde ansonsten eine tagesaktuelle Testpflicht. Das wäre unverhältnismäßig. 

Auch Minderjährige dürfen Sport in Sportanlagen treiben. Entweder sind sie getestet, wie nach § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV vorgeschrieben, oder sie sind Schülerin oder Schüler und haben eine Schulbescheinigung (Nummer 3), da in 
den Schulen Testungen im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes durchgeführt werden. Die minderjährigen 
Schülerinnen und Schüler müssen sich insofern nicht nochmal testen lassen. Die Schülerinnen und Schüler müssen 
ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt die Schule einmalig eine Bescheinigung über die Testung im Rahmen 
eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls ist – wie zum Teil in den berufsbildenden Schulen 
der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der Bescheinigung an den Zeitraum des Schulbesuches anzupassen. Bereits 
ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit. Ein Schülerausweis reicht nicht als Nachweis aus und ersetzt 
nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern Schulen Bescheinigungen für tagesaktuelle Testungen in der Schule aus-
füllen, können Schülerinnen und Schüler sie für 24 Stunden verwenden, wie sich aus § 4 Absatz 3 Nummer 2 ergibt. 

Das Sporttreiben in der privaten Wohnung ist von dieser Vorschrift nicht erfasst. Wenn also eine Familie zu Hause Sport 
ausübt, gilt dort nicht 3G als Voraussetzung.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 muss bei Wettkämpfen auch im Außenbereich ein Hygienekonzept durch die Veranstalterin oder den 
Veranstalter erstellt werden. Die Begrenzung der Teilnehmerzahl entfällt.
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Zu Absatz 4

Absatz 4 bestimmt die entsprechende Anwendung des § 5 für die Zulassung von Zuschauerinnen und Zuschauern. 
Die Art der Veranstaltung richtet sich dabei nach dem für die Zuschauerinnen und Zuschauer vorgegebenen Veranstal-
tungsrahmen. 

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt eine Ausnahmemöglichkeit für bestimmte Sportlerinnen und Sportler. Ebenfalls gilt eine Ausnah-
memöglichkeit für Prüfungen, Rehasport, Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche sowie das Sportstudium. Zum 
Schwimmunterricht zählen sowohl schulische Angebote im Klassenverband als auch außerschulische Schwimmkurse in 
festen angeleiteten Gruppen. Der Schwimmunterricht in Schulen sollte an den Tagen stattfinden, an denen in der Schule 
Testungen durchgeführt werden. Bei der Ausnahmemöglichkeit für Kader sind auch Nachwuchskader (Nachwuchskader 
II und Landeskader) mit umfasst. Nachweise des Kaderstatus durch den jeweils zuständigen Sportfachverband sind bei 
Beantragung der Ausnahmegenehmigung beizufügen. 

Zu § 12 (Schulen und Hochschulen)

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ermächtigt, Rechtsverordnungen nach § 32 Satz 
1 des Infektionsschutzgesetzes sowie nach § 7 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Satz 2 SchAusnahmV für 
Schulen sowie für staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen zu erlassen. Von der Verordnungsermächtigung 
umfasst sind auch Regelungen zum Verhalten von Schülerinnen und Schülern auf dem Weg von ihrer Wohnung zur 
Schule und zurück. Möglich sind auch Regelungen über Teilbereiche des Schulweges, etwa von der nächsten Haltestelle 
bis zum Schulgelände. In der Rechtsverordnung können auch von § 12 abweichende Pflichten von Schülerinnen und 
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern oder anderen Personen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, sowie Pflichten 
zum Einhalten von Mindestabständen oder von Gruppengrößen geregelt werden. Auch können Abweichungen von 
§ 18 Absatz 1 für Fahrten in Schulbussen geregelt werden.

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur bleibt befugt, weitergehende Empfehlungen und Hinweise zu 
erteilen, zum Beispiel zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch über die rechtlichen Vorgaben hinaus.

Zu Absatz 2

Absatz 2 stellt klar, dass die Vorgaben dieser Verordnung für Schulen und Hochschulen nicht gelten.

Zu § 12a (Außerschulische Bildungsangebote)

Zu Absatz 1

Außerschulische Angebote umfassen sämtliche Bildungsangebote und Bildungsstätten, die nicht unter § 12 fallen. Dazu 
zählen zum Beispiel das Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume, Einrichtungen zur Berufsvorbereitung, 
Volkshochschulen und andere Einrichtungen der Weiterbildung, Einrichtungen zur Durchführung arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen, Fahrschulen, Hundeschulen, Musikschulen, Familienbildungsstätten und andere qualifizierte Anbieter. 

Außerschulische Bildungsangebote sind Veranstaltungen. Insofern gelten die Regelungen aus § 5 entsprechend. Wie in 
der Begründung zu § 5 bereits ausgeführt, stellen Zusammenkünfte von zwei Personen keine Veranstaltung dar. Dies 
gilt auch für Bildungsangebote mit nur zwei Personen, einer oder einem Unterrichtenden und einer Kundin oder eines 
Kunden. In einem solchen Fall gilt die Verweisung auf § 5 nicht. Das betrifft beispielsweise den Musikeinzelunterricht, den 
sonstigen Einzelunterricht oder die Einzelberatungsgespräche, kann aber auch den praktischen Fahrunterricht betreffen. 

Für Sportangebote in außerschulischen Bildungseinrichtungen gilt nur § 11 als speziellere Norm für die Ausübung des 
Sports. Im Sportbereich findet § 12a keine Anwendung. 

Prüfungen dürfen im Bereich der außerschulischen Bildungseinrichtungen nach § 5a Absatz 2 Nummer 2 durchgeführt 
werden. 

Zu Absatz 2 

Absatz 3 lässt außerschulische Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche zu. Es gelten die Voraussetzungen nach § 16.

Zu § 12b (Gesundheitsfach- und Pflegeschulen)

§12b regelt die Veranstaltungen im Bereich der Gesundheitsfach- und Pflegeschulen speziell.

Die Ausbildungssicherung in den Gesundheitsfachberufen ist für die Sicherung der Versorgung der Bevölkerung von 
hohem Wert. Die Situation an Gesundheitsfachschulen ist weder mit der an allgemeinbildenden noch mit der an anderen 
berufsbildenden noch mit der an Hochschulen vergleichbar.

Die Auszubildenden sind schon während ihrer Ausbildung im Gesundheitswesen mit direktem Patientenkontakt tätig. 
Sie benötigen in der Ausbildung praktische Lehrinhalte, die digital oder mit Abstand und ohne Körperkontakt nicht 
erlernt werden können. Wechselunterricht ist wegen der oft geringen Größe der Schulen nicht umsetzbar. Es werden 
für die Versorgung der Bevölkerung die vollständigen Kohorten benötigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
die Auszubildenden der Gesundheitsfachberufe über ein hohes Maß an Kompetenz in Bezug auf den Infektionsschutz 
verfügen.

Der Präsenzbetrieb ist angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens aber nur unter Einhaltung von Hygieneregeln 
verantwortbar. Der Zugang zum Unterricht ist gemäß der 3G-Regel davon abhängig zu machen, dass die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer bezüglich des Coronavirus den Nachweis eines vollständigen Impfschutzes, einer Genesung oder 
eines täglich durchzuführenden negativen Corona-Testergebnis erbringen. 

Um dem erhöhten Gefahrenpotential bei Unterschreitung des empfohlenen Mindestabstandes gerecht zu werden, ist 
in diesen Fällen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend.
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In dem Hygienekonzept der Schulen müssen die allgemeinen Anforderungen nach dieser Verordnung an die Hygiene 
und ein Lüftungskonzept aufgenommen sein.

Zu § 13 (Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, Bestattungen)

Zu Absatz 1

Sämtliche rituellen Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sind gestattet. Für Bestat-
tungen sowie Trauerfeiern auf Friedhöfen und in Bestattungsunternehmen gelten dieselben Vorgaben wie für rituelle 
Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Zur Trauerfeier gehört die eigentliche Zeremonie, 
nicht aber eine anschließende Bewirtung.

Es gelten die allgemeinen Anforderungen des § 3:

– Einhaltung der Husten- und Niesetikette,

– Möglichkeit zum Waschen oder Desinfizieren der Hände, 

– an allen Eingängen deutlich sichtbare Aushänge,

Zu Absatz 2

Die Veranstalterin oder der Veranstalter erstellt nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept. Im Rahmen des 
Konzeptes ist auch der Gemeindegesang zu berücksichtigen, der unabhängig von den Anforderungen nach Absatz 3 
und 4 nur mit Mund-Nasen-Bedeckung zulässig ist. 

Zu Absatz 3

Innerhalb geschlossener Räume gilt für die Sitzordnung grundsätzlich das sogenannte Schachbrettmuster. Davon kann 
unter den Voraussetzungen des Absatz 4 abgesehen werden. Im Außenbereich gelten für die Sitzordnung keine Vorgaben. 
Es gilt eine Maskenpflicht nach Maßgabe von § 2a. Ausgenommen von der Maskenpflicht ist die jeweils vortragende 
Person. Der Gemeindegesang ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung zulässig.

Zu Absatz 4

Die Anforderungen des Absatzes 3 Satz 1 an Abstände im sogenannten „Schachbrettmuster“ gelten nicht, wenn aus-
schließlich geimpfte, genesene oder getestete Personen teilnehmen. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
entfällt, wenn mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anwesend sind und diese sich nicht umherbewegen, 
sondern sich auf festen Sitz- oder Stehplätzen befinden.

Auch bei der Teilnahme Minderjähriger kann von den Abstandserfordernissen im sogenannten „Schachbrettmuster“ 
abgesehen werden. In Nummer 2 wird dies erweitert auf Kinder bis zu ihrer Einschulung und in Nummer 3 auf Schü-
lerinnen und Schüler, die im Rahmen des schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden und eine Schulbe-
scheinigung darüber haben. Bereits ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit.

Hierfür stellt die Schule einmalig eine Bescheinigung über die Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls ist – wie zum Teil in den berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der 
Wirksamkeit der Bescheinigung an den Zeitraum des Schulbesuches anzupassen. Ein Schülerausweis reicht nicht 
als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern Schulen Bescheinigungen für tagesaktuelle 
Testungen in der Schule ausfüllen, können Schülerinnen und Schüler sie für 24 Stunden verwenden, wie sich aus § 4 
Absatz 3 Nummer 2 ergibt.

Der Gemeindegesang ist auch im 3G-Rahmen nur mit Mund-Nasen-Bedeckung zulässig.

Zu Absatz 5

Auch in Außenbereichen ist bei großen Teilnehmerzahlen eine Infektionsgefahr gegeben. Auch eine Teilnehmerzahl von 
über 100 ist grundsätzlich zulässig, es ist dann aber von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. 

Zu Absatz 6

Für Gesangsdarbietungen und den Gebrauch von Blasinstrumenten in Kirchen und Gotteshäusern (insbesondere für 
Kirchenchöre) gelten die gleichen Vorgaben wie bei anderen Veranstaltungen. Soweit alle Beteiligten 3G Bedingungen 
erfüllen, sind Darbietungen ohne Maske zulässig.. 

Zu § 14 (Stationäre Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen)

Zu Absatz 1

§ 14 Absatz 1 definiert die Anforderungen an Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Mutter-/Vater-Kind-
Einrichtungen. Das für Gesundheit zuständige Ministerium kann ergänzende Empfehlungen veröffentlichen. 

Die Aufnahme in die Einrichtung ist nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 
oder 6 SchAusnahmV möglich. Geimpfte oder genesene Personen müssen einen negativen Test vorlegen, wenn sie co-
ronatypische Symptome (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) 
aufweisen. Wer als geimpft gilt, regelt § 2 Nummer 2 in Verbindung mit Nummer 3 SchAusnahmV. Es bedarf zweier 
Impfungen und einem 14-tägigen Abstand zur letzten Impfung. Genesene sind solche im Sinne von § 2 Nummer 4 in 
Verbindung mit Nummer 5 SchAusnahmV. Ihre coronabedingte Infektion liegt zwischen 28 Tagen und 90 Tagen zurück. 
Danach gelten sie als Geimpfte, wenn sie eine Impfung erhalten.

Zu Absatz 2

Die Anforderung an die Erbringung von körpernahen Dienstleistungen aus § 9 gelten nicht in Einrichtungen nach Absatz 1.
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Zu Absatz 3

In Absatz 3 wird klargestellt, dass sich aus Bundesrecht weitergehende Anforderungen ergeben können, die von der 
landesrechtlichen Regelung nicht eingeschränkt werden. So enthält § 28b IfSG Vorgaben für die Testung von Arbeitge-
berinnen, Arbeitgebern, Beschäftigten, Besucherinnen und Besuchern.

Zu § 14a (Krankenhäuser)

In § 14a werden die Rahmenbedingungen für die Anforderungen an die Krankenhäuser mit einem staatlichen Versor-
gungsauftrag – also zugelassene Krankenhäuser nach § 108 SGB V – definiert. In der Pandemie haben diese Kranken-
häuser wesentliche Aufgaben. 

Wie alle anderen Einrichtungen auch, müssen die Krankenhäuser Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung von 
Infektionen zu verhindern. Dieses liegt – entsprechend der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz – weitgehend 
in der Zuständigkeit der jeweiligen Krankenhausträgerin oder des jeweiligen Krankenhausträgers. Dabei sind auch 
(externe) Dienstleisterinnen und Dienstleister zu berücksichtigen, die ihr Angebot nach den weiteren Vorgaben dieser 
Verordnung erbringen können. Das Ministerium veröffentlicht Empfehlungen beziehungsweise Handreichungen für 
einen ausreichenden Infektionsschutz in Krankenhäusern.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird geregelt, dass alle Krankenhäuser mit einem Versorgungsauftrag diesen auch während der Pandemie 
so weit wie möglich erfüllen müssen. Insbesondere die psychiatrische und somatische Notfallversorgung ist zu jedem 
Zeitpunkt sicherzustellen. 

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird geregelt, dass die Krankenhäuser, die im Intensivregister des Landes registriert sind, jederzeit CO-
VID-19 Fälle sowohl intensivmedizinisch wie auch auf Normalstation versorgen können müssen. Es gilt also – wie in 
der allgemeinen Notfallversorgung auch – dass ein Intensivbett zu jedem Zeitpunkt frei sein muss. 

Zu Absatz 3 

Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der Patientinnen und Patienten beziehungsweise der Bewohnerinnen und 
Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sind gesteigerte Anforderungen an die Testerfordernisse in diesem sensiblen 
Bereich zu stellen, die für Patientinnen und Patienten über die bundesweit geltenden Regelungen des § 28b Absatz 2 
IfSG hinausgehen.

Aus diesem Grund ist in den Hygieneplänen insbesondere vorzusehen, dass externe Besucherinnen und Besucher ab-
weichend von den Vorgaben des § 2a FFP2-Masken oder Masken mit vergleichbaren Standards vorgeschrieben werden; 
einfache medizinische Masken reichen nicht aus. Diese Vorgabe gilt in der gesamten Einrichtung, insbesondere auf 
Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen, Behandlungsräumen und Patientenzimmern.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 finden die Regelungen für den Bereich der körpernahen Dienstleistungen im Sinne von § 9 keine An-
wendung in Krankenhäusern.

Zu Absatz 5

In Absatz 5 wird klargestellt, dass sich aus Bundesrecht weitergehende Anforderungen ergeben können, die von der 
landesrechtlichen Regelung nicht eingeschränkt werden. So enthält § 28b IfSG Vorgaben für die Testung von Arbeitge-
berinnen, Arbeitgebern, Beschäftigten, Besucherinnen und Besuchern.

Zu § 15 (Einrichtungen und Gruppenangebote der Pflege)

Wesentliche Regelungstatbestände dieses Bereiches sind hier normsystematisch als Voraussetzungen des Betriebes 
definiert. Das zuständige Ministerium hat in dem sensiblen Bereich nach § 15 Empfehlungen erlassen. Insbesondere 
wird auf folgende hingewiesen:

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Handlungsempfehlungen als Mindestvorgaben 
für ein Besuchskonzept in Einrichtungen der Pflege“,

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Handreichung für Einrichtungen der Tages-
pflege“,

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Muster-Hygienekonzept im Sinne des § 4 Absatz 1 
Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 für Gruppenangebote im Rahmen des SGB XI“.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 werden parallel wesentliche allgemeingültige Regelungen für die voll- und teilstationäre Pflege nach § 71 
Absatz 2 SGB XI (einschließlich stationärer Hospize, die über einen Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI verfügen) 
sowie für Gruppenangebote zur Betreuung Pflegebedürftiger, insbesondere im Sinne von Unterstützungsangeboten 
im Alltag nach § 45a SGB XI in Verbindung mit der Landesverordnung zur Anerkennung und Förderung von Angeboten 
zur Unterstützung im Alltag (Alltagsförderungsverordnung – AföVO) vom 10. Januar 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 9) oder 
Gruppenangebote ambulanter Dienste nach § 45b Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 SGB XI getroffen. Ambulant pflegerisch 
versorgte Wohnformen, wie zum Beispiel betreutes Wohnen, werden nicht erfasst, da es sich bei diesen um privates 
Wohnen in der eigenen Häuslichkeit mit Versorgung durch ambulante Dienste handelt.

Die erfassten Einrichtungen und Dienste haben nach Nummer 1 ein individuelles Hygienekonzept nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 zu erstellen. Im Falle von vollstationären Einrichtungen hat das Hygienekonzept mindestens konkrete Vor-
gaben über die Verantwortlichkeit für und Durchführungen von Testungen sowie unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Infektionsgeschehens, des Grades der Durchimpfung der in der Einrichtung versorgten Personen und des Selbstbe-
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stimmungsrechts der versorgten Personen verhältnismäßige Regelungen zur Ermöglichung von Gemeinschaftsaktivi-
täten und Nutzung von Gemeinschaftsräumen in der Einrichtung sowie des Betretens durch externe Personen in den 
Einrichtungen vorzusehen. In dem Umfang, wie sich die Infektionslage aufgrund der voranschreitenden Durchimpfung 
in den Einrichtungen (sowohl Bewohnerinnen und Bewohner als auch Personal) entspannt, sollen auch soziale Kon-
takte und Teilhabe der versorgten Personen untereinander und mit Dritten unter Wahrung der gebotenen allgemeinen 
und speziellen Hygienevorgaben nach dieser Verordnung wieder ausgebaut und nach und nach normalisiert werden. 

Mit dem Bestandteil des Hygienekonzeptes zu Besuchen (Besuchskonzept) ist vor allem den grundrechtlich verbürgten 
Selbstbestimmungs- und Teilhaberechten der Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Einrichtungen in angemes-
senem Umfang Rechnung zu tragen. Besuche müssen im Hinblick auf die zwischenzeitlich erreichte hohe Durchimp-
fungsrate in den Pflegeeinrichtungen (sowohl bezüglich Bewohnerinnen und Bewohner als auch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern) allen Bewohnerinnen und Bewohnern effektiv, soweit nicht sachliche Gründe entgegenstehen möglichst 
täglich und auch an Wochentagen und zu Uhrzeiten wieder ermöglicht werden, die auch berufstätigen Besucherinnen 
und Besuchern das Aufsuchen gestatten. Sie sollen, anders als bislang teils praktiziert, grundsätzlich auch wieder in 
den Bewohnerzimmern stattfinden können. 

Das für Gesundheit zuständige Ministerium hat u.a. Handlungsempfehlungen für Besuche veröffentlicht, in denen Hin-
weise zur Umsetzung in den Einrichtungen gegeben werden (Link: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/
pflege/schwerpunkt_pflege_corona.html).

Nummer 2 regelt eine Maskenpflicht für externe Personen. Externe Personen sind sowohl persönliche Besucherinnen 
und Besucher (im engeren Sinne) für Einrichtungsbewohnerinnen und -bewohner, als auch weitere externe Personen 
wie zum Beispiel Personen mit gesetzlichen Betretungsbefugnissen, wie Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbei-
ter und Richterinnen und Richter im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben sowie Dienstleisterinnen und Dienstleister, 
Lieferantinnen und Lieferanten. Für alle externen Personen, die die Einrichtung betreten, sieht Nummer 2 angesichts 
der immer noch dynamischen Lage und des fortbestehenden Schutzbedürfnisses von Personen ohne Impfschutz das 
Tragen einer qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung vor. Abweichend von den Vorgaben des § 2a sind FFP2-Masken 
oder Masken mit vergleichbaren Standards vorgeschrieben; einfache medizinische Masken reichen nicht mehr aus. 
Diese Maskenpflicht gilt für die gesamte Einrichtung, insbesondere auf Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen, 
Behandlungsräumen und Patientenzimmern.

In Nummer 3 wird eine Maskenpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voll- und teilstationärer Einrichtungen ge-
regelt. Sie gilt innerhalb aller geschlossenen Räume. Andererseits findet sie, anders als die Maskenpflicht für externe 
Personen nach Nummer 2, keine Anwendung in Gruppenangeboten zur Betreuung pflegebedürftiger Menschen nach 
dem SGB XI.

Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der Patientinnen und Patienten beziehungsweise der Bewohnerinnen und 
Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sind gesteigerte Anforderungen an die Testerfordernisse in diesem sensiblen 
Bereich zu stellen, die für Beschäftigte über die bundesweit geltenden Regelungen des § 28b Absatz 2 IfSG hinausgehen.

Nummer 4 regelt die Testangebotspflicht. Die Testungen von externen Personen sind mindestens an drei Tagen in der 
Woche an jeweils mindestens drei Stunden anzubieten. Mindestens einer dieser Testzeiträume muss auch am Wochen-
ende angeboten werden. Hinsichtlich der konkreten zeitlichen Ausgestaltung ist darauf zu achten, dass insbesondere 
berufstätigen Personen eine Testung ermöglicht wird.

Zu Absatz 2

Absatz 2 trifft zur Einhaltung der Infektionshygiene Vorgaben zur diagnostischen Symptomabklärung bei (Wieder-)
Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern in eine stationäre Einrichtung sowie zur Einzelunterbringung von vor 
Ort symptomatisch werdenden Bewohnerinnen und Bewohnern. 

Satz 1 gilt für das Auftreten entsprechender Symptomatik (Verdachtsfall) bei Bewohnerinnen und Bewohnern einer 
Einrichtung. Bewohnerinnen und Bewohner, die akute respiratorische Symptome jeder Schwere oder eine Störung 
des Geruchs- oder Geschmackssinns aufweisen (Verdachtsfälle), sind danach in einem Einzelzimmer mit Nasszelle 
(gegebenenfalls Kohortierung) unterzubringen (Einzelunterbringung). Die Einzelunterbringung endet wiederum, wenn 
in Einzelunterbringung befindliche Personen einen negativen SARS-CoV-2-Test aufweisen und keine anderweitigen 
medizinischen Gründe dem entgegenstehen.

Satz 2 gilt im Verdachtsfall für die Erstaufnahme neuer Bewohnerinnen und Bewohner. Sie müssen zum Nachweis ihrer 
Infektionsfreiheit bzgl. des Coronavirus einen negativen molekularbiologischen Test (zum Beispiel PCR-Test) vorweisen 
– nur dann dürfen sie in die vollstationäre Einrichtung aufgenommen werden. Ein Antigentest ist nicht ausreichend.

Bewohnerinnen oder Bewohnern, die nach Rückkehr von einem zwischenzeitlichen auswärtigen Aufenthalt in einem 
Krankenhaus, einer einem Krankenhaus vergleichbaren akutstationären Einrichtung, in einer Einrichtung der medi-
zinischen Vorsorge oder Rehabilitation oder einem sonstigen auswärtigen Aufenthalt mit Übernachtung erneut auf-
genommen werden sollen und Symptome für eine SARS-CoV-2-Erkrankung aufweisen, müssen dafür ein höchstens 
24 Stunden altes negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus vorlegen. 

Absatz 2 Satz 4 regelt, dass für die Unterbringung nach Wiederaufnahme in der Einrichtung Satz 1 entsprechend gilt, 
wenn ein positives Testergebnis der Bewohnerin oder des Bewohners vorliegt.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 finden die Regelungen für den Bereich der körpernahen Dienstleistungen im Sinne von § 9 keine An-
wendung in Einrichtungen und Gruppenangeboten der Pflege.
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Zu Absatz 4

In Absatz 4 wird klargestellt, dass sich aus Bundesrecht weitergehende Anforderungen ergeben können, die von der 
landesrechtlichen Regelung nicht eingeschränkt werden. So enthält § 28b IfSG Vorgaben für die Testung von Arbeitge-
berinnen, Arbeitgebern, Beschäftigten, Besucherinnen und Besuchern.

Zu § 15a (Einrichtungen der Eingliederungshilfe, der Gefährdetenhilfe sowie Frühförderstellen)

Zu Absatz 1

Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe müssen ein Hygienekonzept (einschließlich Vorgaben zu Testungen und von 
Besuchsregelungen) erstellen. Das Land hat eine Empfehlung erstellt, welche Inhalte ein Besuchskonzept enthalten sollte. 
Besucher haben innerhalb geschlossener Räume der Einrichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Abweichend 
von den Vorgaben des § 2a sind FFP2-Masken oder Masken mit vergleichbaren Standards vorgeschrieben; einfache 
medizinische Masken reichen nicht mehr aus. Diese Maskenpflicht gilt für die gesamte Einrichtung, insbesondere auf 
Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen, Behandlungsräumen und Patientenzimmern.

Bei Veranstaltungen, die im Rahmen des Betreuungssettings mit den Bewohnern durchgeführt werden, gelten die 
strengeren Vorgaben der §§ 2 Absatz 4, 3 und 5 nicht. Unabhängig davon sind im Rahmen des Hygienekonzepts der 
Einrichtung notwendige Schutzmaßnahmen auch für diese Veranstaltungen zu beschreiben und umzusetzen.

Mitarbeitende haben in geschlossenen Räumen der Einrichtung immer eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wenn 
pflegerische Leistungen nach dem SGB XII vollzogen werden oder es sich um besonders vulnerable Personen handelt, 
sollte auch hier das höhere Schutzniveau von FFP-2-Masken zum Einsatz kommen. Die Frage, ob es sich um eine be-
sonders vulnerable Person handelt, ist im Rahmen einer Vulnerabilitätsbewertung der Bewohnerinnen und Bewohner 
nach RKI-Kriterien einschlägiger medizinischer Quellen zu beurteilen.

Die Regelungen aus § 15 Absatz 2 zur Erst- und Wiederaufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie zur 
Einzelunterbringung von symptomatischen Bewohnerinnen und Bewohnern gelten für die Wohneinrichtungen der 
Eingliederungshilfe entsprechend.

Nummer 5 regelt die Testangebotspflicht. Die Testungen von externen Personen sind mindestens an drei Tagen in der 
Woche an jeweils mindestens drei Stunden anzubieten. Mindestens einer dieser Testzeiträume muss auch am Wochen-
ende angeboten werden. Hinsichtlich der konkreten zeitlichen Ausgestaltung ist darauf zu achten, dass insbesondere 
berufstätigen Personen eine Testung ermöglicht wird.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Anforderungen an Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Tagesförderstätten sowie Tages-
stätten. In Werkstätten, Tagesförderstätten und Tagesstätten kann der Betrieb unter Auflagen stattfinden. Vorausset-
zung dafür ist die Erstellung eines Hygienekonzepts gemäß § 4 Absatz 1. Die im Hygienekonzept nach § 4 Absatz 1 
zu regelnden Maßnahmen können in den nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 IfSG erforderlichen einrichtungsbezogenen 
Hygieneplan aufgenommen werden. Nähere Anforderungen und die Ausgestaltung des Hygienekonzepts regelt die 
Handreichung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren „Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen, Tagesförderstätten sowie Tagesstätten in Schleswig-Holstein – Regelbetrieb in der pandemischen 
Lage –“, welche empfehlenden Charakter hat. 

Die Mitarbeiter haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Betreiberin oder der Betreiber der WfbM, Tagesstätte 
oder Tagesförderstätte hat Tests anzubieten.

Für Testpflichten der Beschäftigten sowie der Besucherinnen und Besucher gilt die bundesrechtliche Norm des § 28b 
Absatz 2 IfSG.

Absatz 3

Für stationäre Einrichtungen der Gefährdetenhilfe gelten folgende Regelungen:

– Erstellung eines Hygienekonzepts nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 (einschließlich Vorgaben zu Testungen und von 
Besuchsregelungen),

– Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für Testpflichten der Beschäftigten gilt § 28b Absatz 1 IfSG.

Bei Veranstaltungen, die im Rahmen des Betreuungssettings mit den Bewohnerinnen und Bewohnern durchgeführt 
werden, gelten die strengeren Vorgaben der § 2 Absatz 4, § 3 und § 5 nicht. Unabhängig davon sind im Rahmen des 
Hygienekonzepts der Einrichtung notwendige Schutzmaßnahmen auch für diese Veranstaltungen zu beschreiben und 
umzusetzen.

Zu Absatz 4

Gemäß Absatz 4 sind auch für Frühförderstellen die Erstellung eines Hygienekonzepts und das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtend. Testerfordernisse für Beschäftigte und Besucherinnen 
und Besucher sind in § 28b Absatz 2 IfSG geregelt.

Betreiberinnen und Betreiber der Frühförderstellen haben ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Tests anzubieten.

Das zuständige Ministerium hat in dem sensiblen Bereich nach § 15a Empfehlungen erlassen. Insbesondere wird auf 
die folgenden Empfehlungen in der jeweils aktuellen Fassung hingewiesen:

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Handlungsempfehlungen als Mindestvorgaben 
für ein Besuchskonzept in Einrichtungen der Eingliederungshilfe“,

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, 
Tagesförderstätten sowie Tagesstätten in Schleswig-Holstein – Regelbetrieb in der pandemischen Lage“.
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Das Sozialministerium stellt seine jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise auf der Website der Landesregierung 
zur Verfügung.

Zu Absatz 5

In Absatz 5 wird klargestellt, dass sich aus Bundesrecht weitergehende Anforderungen ergeben können, die von der 
landesrechtlichen Regelung nicht eingeschränkt werden. So enthält § 28b IfSG Vorgaben für die Testung von Arbeitge-
berinnen, Arbeitgebern, Beschäftigten, Besucherinnen und Besuchern.

Zu § 16 (Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit)

Zu Absatz 1

§ 16 regelt die Voraussetzungen für Angebote und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII. Grund-
sätzlich gelten für Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe die Vorgaben für Veranstaltungen nach § 5 
dieser Verordnung, soweit es sich nicht um ausgenommene Angebote und Einrichtungen nach § 5a Absatz 1 Nummer 2 
handelt. Privilegiert sind hier dort die Kernbereiche der Betreuung in außerfamiliären Wohnformen und Kindertagesbe-
treuungseinrichtungen beziehungsweise besonderen Hilfe- und Betreuungsangeboten der Hilfen zur Erziehung. Über 
diesen Kernbereich hinaus gelten immer die allgemeinen Regelungen des § 5. Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gelten alle anwesenden Personen. Es gelten die in § 5 genannten Teilnehmerobergrenzen und eine allgemeine Pflicht 
zur Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a in allen Innenräumen.

Über den Verweis auf § 5 müssen künftig Teilnehmerinnen und Teilnehmer grundsätzlich 3G innerhalb geschlossener 
Räume erfüllen, also entweder geimpft (§ 2 Nummer 2 SchAusnahmV), genesen (§ 2 Nummer 4 SchAusnahmV) oder 
getestet (§ 2 Nummer 6 SchAusnahmV) sein. Eine geimpfte Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz 
eines auf sie ausgestellten Impfnachweises ist. Eine genesene Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz 
eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises ist. Asymptomatisch im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV 
sind Personen, die keine coronatypischen Symptome (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Ge-
ruchs- oder Geschmacksverlust) aufweisen. Wegen des Verweises auf § 2 Nummer 6 SchAusnahmV ist klargestellt, 
dass auch getestete Personen nur asymptomatische Personen im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sein dürfen, 
die also keine coronatypischen Symptome (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder 
Geschmacksverlust) aufweisen. Zudem ergeben sich aus der Bezugnahme die Anforderungen an den Testnachweis im 
Sinne von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV (beispielsweise Antigentest unter Aufsicht der Veranstalterin oder des Veran-
stalters und Bescheinigung eines Testzentrums). § 4 Absatz 3 Nummer 1 gewährt eine gewisse Lockerung, indem die 
Geltungsdauer von PCR-Tests und anderen molekularbiologischen Tests mittels Nukleinsäurenachweis (im Unterschied 
zu Antigentests) auf 48 Stunden ausgeweitet wird.

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Nachweis für alle Personen ab 16 Jahren mit einem gültigen amtlichen 
Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person auch diejenige Person ist, die 
den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die Veranstalterin oder den Veranstalter 
mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

Kinder bis zur ihrer Einschulung bedürfen keines Testes. Dabei wird dem Umstand Rechnung getragen, dass ein Kind 
in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden sein könnte. 

Die minderjährigen Schülerinnen und Schüler müssen sich nicht nochmal testen lassen, da diese in den Schulen Tes-
tungen im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes unterliegen. Die Testungen erfolgen regelmäßig. Die Schü-
lerinnen und Schüler müssen ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt die Schule einmalig eine Bescheinigung 
über die Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls ist – wie zum Teil in 
den berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der Bescheinigung an den Zeitraum des Schul-
besuches anzupassen. Bereits ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit. Ein Schülerausweis reicht nicht 
als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. Sofern Schulen Bescheinigungen für tagesaktuelle 
Testungen in der Schule ausfüllen, können Schülerinnen und Schüler sie für 24 Stunden verwenden, wie sich aus § 4 
Absatz 3 Nummer 2 ergibt.

Zu Absatz 2

Soweit nach § 45 SGB VIII betriebserlaubte Einrichtungen der Erziehungshilfe betrieben werden, sind hier die nach 
§ 36 IfSG vorzuhaltenden Hygienepläne maßgebend, sodass diese Einrichtungen von den Regelungen des Absatz 1 
und des § 2a ausgenommen werden. Im Kontext von Erziehungshilfeeinrichtungen kommt hinzu, dass der Arbeitsplatz 
gleichzeitig zuhause und Rückzugsort der dort lebenden Kinder ist. Der Weg der Empfehlung und Beratung über die 
gegebenen Strukturen der Jugendhilfe erscheint hier sachgerecht und angemessen, um Infektionsschutz, Kinderschutz 
und pädagogische Erfordernisse miteinander in Einklang zu bringen. 

Zu § 16a (Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen der Einrichtungen und 
Kindertagespflegestellen. Für pädagogische Fachkräfte sind – über die Ausnahmen des § 2a hinaus – bereichsspezifisch 
Ausnahmen vorgesehen. Diese können in der Betreuung der Kinder mit Blick auf das Kindeswohl situationsabhängig, 
zum Beispiel zur gezielten Sprachförderung oder beim Streitschlichten und Trösten der Kinder, vorübergehend auf 
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichten. In der Kindertagesstätte oder Kindertagespflegestelle betreute 
Kinder vor der Einschulung sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Darüber hinaus wird über die entsprechende 
Anwendung der Ausnahmen des § 2a auch sichergestellt, dass pädagogische Fachkräfte auch die Gelegenheit haben, 
die Maske abzusetzen. 
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Für Kinder in Hortgruppen gelten – wie bisher – die Regelungen der Schulen-Coronaverordnung. Um eine Durchset-
zung der Maskenpflicht insbesondere gegenüber einrichtungsfremden Personen und Besucherinnen und Besuchern 
angemessen gewährleisten zu können, sind Verstöße auch als Ordnungswidrigkeit verfolgbar. 

Zu Absatz 2

Unabhängig von den angeordneten Primärschutz-Maßnahmen durch Mund-Nasen-Bedeckungspflichten, gilt es hier 
das Schutzniveau für die betreuten Kinder in Kindertagespflege und Kindertagesstätten durch Testungen der erwach-
senen Betreuungspersonen zu unterstützen. § 16a Absatz 2 dient der Erhöhung des Schutzniveaus im Rahmen der 
Kindertagesbetreuung. Die bereits bestehenden Testpflichten der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen werden 
so unabhängig vom Impfstatus ausgestaltet. Damit sollen den im Rahmen der Omikron-Welle erneut verstärkten 
Übertragungsmöglichkeiten von Erwachsenen Rechnung getragen werden. Neben der Pflicht zur Maskentragung sind 
Mitarbeitertestungen ein zentrales Mittel zur Aufrechterhaltung des Schutzniveaus in einem Bereich, der in der Regel 
von ungeimpften Kindern geprägt ist. 

Im Falle einer nicht hinreichenden Immunisierung (Genesung oder vollständigen Impfung) sieht bereits § 28b Absatz 1 
IfSG eine 3G-Regelung für Beschäftigte vor. Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der aktuell nicht impffähigen 
Kinder unter 5 Jahren sind gesteigerte Anforderungen an die Testerfordernisse in diesem sensiblen Bereich zu stellen, 
die für Beschäftigte über die bundesweit geltenden Regelungen hinausgehen. Landesrechtlich wird geregelt, dass in 
der Kindertagesbetreuung tätige Personen grundsätzlich unabhängig vom Status als geimpfte oder genesene Person 
regelmäßig, mindestens dreimal wöchentlich, zu testen sind. 

§ 28b Absatz 1 IfSG regelt für alle Beschäftigten, die nicht geimpft oder genesen im Sinne von § 2 SchAusnahmV 
Nummer 2 oder 4 sind, eine tägliche Testpflicht. Diese Regelung des § 28b Absatz 1 IfSG erfasst jedoch selbständig 
tätige Kindertagespflegepersonen nicht. Mit der hier getroffenen Regelung wird somit ein für in der Kindertagespflege 
betreute Kinder ein vergleichbares Schutzniveau geschaffen. Kindertagespflegepersonen sind täglich verantwortlich 
für Kinder, die bisher aufgrund ihres Alters nicht impffähig sind. 

Die durchgeführten Testungen sind unverzüglich zu dokumentieren. Die Dokumentationen sind vier Wochen aufzube-
wahren, um eine Überprüfung durch die zuständigen Behörden zu ermöglichen. Für die Dokumentation einer Testung 
sind das Datum, die Uhrzeit und das Ergebnis der Testung sowie der Testnachweis im Sinne des § 2 Nummer 7 SchAus-
nahmV erforderlich. Die Dokumentationspflicht ist bußgeldbewehrt.

Zu Absatz 3

Mit der Neufassung des Absatz 3 sind Sorgeberechtigte und Pflegepersonen, die enge häusliche Kontaktpersonen des 
Kindes sind, dazu verpflichtet, sich mindestens 3 x wöchentlich zu testen (sogenannte Umfeldtestung). Die Pflicht bezieht 
sich auf sämtliche im Haushalt des Kindes lebenden Sorgeberechtigten und Pflegepersonen; es reicht aber aus, wenn 
sich eine dieser Personen testet. Die sich testende Person sollte in der Regel diejenige sein, die den umfangreichsten 
Kontakt zum Kind in der Familie hat. Die Testungen sollten innerhalb der Kalenderwoche unter Berücksichtigung der 
jeweiligen familiären und außerfamiliären Kontakte und unter Berücksichtigung des Betreuungsumfangs des Kindes 
verteilt werden. Für Schulkinder, die bereits im schulischen Kontext einem Testregime unterliegen und nachmittags in 
Hortangeboten in Kindertagesstätten betreut werden, sind zusätzlich zum schulischen Testregime Umfeldtestungen im 
Haushalt der Kinder nicht erforderlich.

Das Land stellt jeweils für eine sorgeberechtigte Person pro Kind kostenfrei nasale Antigen-Selbsttests zur Verfügung. 
Darüber hinaus können die Sorgeberechtigten sich auch bei ihrer Arbeitsstelle (Arbeitgebertest) oder bei einem Test-
zentrum (Bürgertest) testen lassen.

Die Sorgeberechtigten haben die Durchführung ihrer Testungen einmal wöchentlich gegenüber ihrer Kindertageseinrich-
tung oder Kindertagespflegeperson schriftlich zu bestätigen – ein entsprechendes Formular wird den Verpflichtenden 
über die Einrichtungen und Kindertagespersonen zugänglich gemacht. Die Pflicht zur Bestätigung regelhafter Testungen 
gilt für Kalenderwochen.

Die Bestätigungen sind durch die Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegeperson vier Wochen aufzubewahren 
und auf Verlangen der zuständigen Behörde herauszugeben. 

Zu Absatz 4

Zum Schutz der Kinder in den Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen, die nicht geimpft sind, müssen künftig 
alle externen Personen, wie zum Beispiel Handwerkerinnen und Handwerker oder Eltern, die ihre Kinder bei der Ein-
gewöhnung begleiten, 3G-Anforderungen erfüllen (geimpft, genesen oder getestet). Dies gilt nicht für das zwingend 
erforderliche, zeitlich begrenzte Ausmaß für das Bringen und Abholen der Kinder.

Eine geimpfte Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises 
ist (§ 2 Nummer 2 SchAusnahmV). Eine genesene Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf 
sie ausgestellten Genesenennachweises ist (§ 2 Nummer 4 SchAusnahmV). Eine getestete Person im Sinne von § 2 
Nummer 6 SchAusnahmV muss über einen negativen Testnachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV ver-
fügen (beispielsweise Antigentest unter Aufsicht der Mitarbeitenden der Kindertagesstätte oder Bescheinigung eines 
Testzentrums). § 4 Absatz 3 Nummer 1 gewährt eine gewisse Lockerung, indem die Geltungsdauer von PCR-Tests und 
anderen molekularbiologischen Tests mittels Nukleinsäurenachweis (im Unterschied zu Antigentests) auf 48 Stunden 
ausgeweitet wird. Alle Personen müssen asymptomatisch im Sinne von § 2 Nummer 1 SchAusnahmV sein, dürfen 
mithin keine coronatypischen Symptome (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder 
Geschmacksverlust) aufweisen.
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Zu § 17 (Beherbergungsbetriebe)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift gilt für sämtliche Beherbergungsbetriebe wie beispielsweise Hotels, Pensionen, Ferienhäuser, privat 
und gewerblich vermietete Ferienwohnungen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Jugendbildungseinrichtungen, Jugendher-
bergen, Schullandheime und vergleichbare Einrichtungen. Eigentümerinnen und Eigentümer von Zweitwohnungen, 
die ihre eigene Häuslichkeit nutzen, stellen keinen Beherbergungsbetrieb im Sinne von § 17 dar. Das gleiche gilt für 
Mieterinnen und Mieter von Zweitwohnungen, die eine Zweitwohnung auf Grundlage von langfristig abgeschlossenen 
Mietverträgen selbst nutzen. Vergleichbar hierzu sind auch Campingplätze und Wohnmobilstellplätze unter besonderen 
Bedingungen kein Beherbergungsbetrieb und zwar nur dann nicht, wenn dort dauerhaft gecampt wird. In Anlehnung an 
das Bauordnungsrecht muss der Wohnwagen, das Wohnmobil, das Campingzelt oder das Campinghaus quasi als eine 
ortsfeste Anlage zu werten sein. Hiervon ist auszugehen, wenn sie unbewegt bleiben und der Stellplatz beziehungsweise 
die Unterkunft langfristig, das heißt für mindestens 5 Monate, gemietet wird. Insofern fällt das dauerhafte Wohnen in 
festen Wohnheimen auf Campingplätzen nicht unter § 17. 

Auf den Kreuzfahrtschiffen müssen die Vorgaben von § 17 eingehalten werden und gelten auch die Regelungen der 
Verordnung wie beispielsweise §§ 5, 7, 10 und 11 mit den dort genannten Vorgaben.

Keine Beherbergung im Sinne dieser Vorschrift stellt die Unterbringung von Personen zur Verhinderung drohender 
oder bereits eingetretener Obdachlosigkeit dar. Dadurch wird eine staatliche Schutzpflicht zur Gefahrenabwehr erfüllt. 
Gleichwohl wird empfohlen, ein niedrigschwelliges Testangebot zur Testung vor Ort zur Verfügung zu stellen.

Für Beherbergungsbetriebe gelten zunächst die allgemeinen Anforderungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr 
gemäß § 3: 

– Einhaltung der Husten- und Niesetikette,

– Möglichkeit zum Waschen oder Desinfizieren der Hände, 

– an allen Eingängen deutlich sichtbare Aushänge.

– Für Toiletten, andere sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen wie Duschräume, Saunen, Dampfbäder, Whirlpools und 
ähnlichen Einrichtungen sowie Sammelumkleiden gelten die Vorgaben nach § 3 Absatz 4.

Sämtliche Beherbergungsbetriebe müssen zudem nach Nummer 1 ein Hygienekonzept unter den Vorgaben des § 4 
Absatz 1 erstellen.

Aufgrund der mit dem Reisen verbundenen erhöhten Möglichkeit der Verbreitung des Coronavirus auch über die Be-
herbergung gilt in Beherbergungsbetrieben grundsätzlich 3G. 

Nummer 2 regelt, welche Beherbergungsgäste beherbergt werden dürfen. 

Nach Buchstabe a sind das Geimpfte mit Impfnachweis, Genesene mit Genesenenausweis und Getestete mit Test-
nachweis, sofern sie keine coronatypischen Symptome, (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und 
Geruchs- oder Geschmacksverlust) aufweisen. Getestete Personen müssen während der Beherbergung alle 24 Stunden 
einen neuen Testnachweis erbringen. 

Mit Buchstabe b wird geregelt, dass Kinder bis zur ihrer Einschulung keines Testes bedürfen. Dabei wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden 
sein könnte. 

Zudem dürfen nach Buchstabe c auch minderjährige Schülerinnen und Schüler beherbergt werden, die nicht die Voraus-
setzungen aus Buchstabe a) erfüllen, die sich entweder jeden Tag testen lassen oder eine Bescheinigung ihrer Schule 
vorlegen können, da Schulen insofern Testungen im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes durchführen. Die 
Testungen erfolgen regelmäßig. Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt 
die Schule einmalig eine Bescheinigung über die Testung im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzep-
tes aus; gegebenenfalls ist – wie zum Teil in den berufsbildenden Schulen der Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der 
Bescheinigung an den Zeitraum des Schulbesuches anzupassen. Bereits ausgestellte Bescheinigungen behalten ihre 
Gültigkeit. Ein Schülerausweis reicht nicht als Nachweis aus und ersetzt nicht die Bescheinigung der Schule. 

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Impf-, Genesenen- oder Testnachweis für alle Personen ab 16 Jahren 
mit einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person 
auch diejenige Person ist, die den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die 
Betreiberin oder den Betreiber mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen. 

Nach Nummer 3 müssen alle Personen in Bereichen mit Publikumsverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das 
umfasst die Beherbergungsbetreiberinnen und -betreiber, die Beschäftigten, externe Dienstleisterinnen und Dienstleister, 
die beruflich, geschäftlich oder dienstlich im Beherbergungsbetrieb tätig sind, aber auch die Gäste. Ausnahmen vom 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedenkung sind in § 2a geregelt. 

Von Nummer 3 gibt es zudem Ausnahmen vom Tragen einer Maske.

Nach Buchstabe a dürfen die Gäste, die sich an einem festen Stehplatz mit Tisch oder Sitzplatz befinden, ihre Mund-
Nasen-Bedeckung abnehmen. Während der Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) ergibt sich dies bereits aus § 2a 
Satz 2 Nummer 4, gilt darüber hinaus aber auch, wenn sich die Gäste dort vor der oder im Anschluss an die Nahrungs-
aufnahme unterhalten.

Nach Buchstabe b gibt es eine Ausnahme für geschlossene Veranstaltungen zu privaten Zwecken. Die Regelung ent-
spricht der gaststättenrechtlichen Regelung und soll sicherstellen, dass auch in Räumen von Beherbergungsbetrieben 
geschlossene Veranstaltungen ohne Maskenpflicht durchgeführt werden können. Gemeint sind unter anderem Famili-
enfeiern oder Hochzeitsfeiern. die unter den Voraussetzungen des § 5 Absatz 5 in Verbindung mit den Kontaktverboten 
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aus § 2 Absatz 4 stattfinden dürfen. Die Privilegierung für den privaten Bereich gilt insofern nicht für beispielsweise 
dienstliche Veranstaltungen. Mit Gast ist nicht nur der Beherbergungsgast, sondern der Gast der Veranstaltung ge-
meint, also auch solche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht in der Beherbergung übernachten. Voraussetzung 
für das Abnehmen der Maske auf den Verkehrsflächen ist, dass es sich um eine geschlossene Veranstaltung handelt, 
die in einem gesonderten Raum stattfindet. Eine Abtrennung beispielsweise durch Stellwände vom übrigen Gastraum 
reicht nicht aus. Auch darf es keine Durchmischung mit anderen Gästen des Beherbergungsbetriebes geben, die nicht 
zur geschlossenen Gesellschaft gehören. Sobald dabei die Gäste der geschlossenen Veranstaltung ihren gesonderten 
Raum verlassen, beispielsweise um auf die Toilette zu gehen, müssen sie wieder eine Maske tragen. Buchstabe c stellt 
klar, dass in Sportanlagen von Beherbergungsbetrieben keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss. Das 
entspricht den Regelungen aus § 11 für die Sportanlagen. 

Gastronomische Dienste dürfen nur unter den Voraussetzungen des § 7 angeboten werden. 

Zu Absatz 2

In Absatz 2 ist geregelt, dass Sportboothäfen keine Beherbergungsbetriebe im Sinne des Absatzes 1 sind. 

Zu § 18 (Personenverkehre)

Die Anforderungen sind bundesrechtlich und einheitlich in § 28b Absatz 5 IfSG geregelt. Mit Ausnahme von Schülerin-
nen und Schülern außerhalb der Schulferienzeit und der Beförderung in Taxen dürfen demnach die Verkehrsmittel nur 
von geimpften, genesen oder getesteten Personen benutzt werden. In allen Verkehrsmitteln muss, auch in Taxen und 
von Schülerinnen und Schülern, nach Bundesrecht ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

Zu Absatz 1

Da es in Bahnhofsgebäuden zu Gedränge kommen kann, müssen alle sich dort aufhaltenden Personen eine Mund-Nasen-
Bedeckung nach Maßgabe von § 2a tragen. Hierzu zählen auch die Bahnsteige, die überdacht und ansonsten seitlich 
nahezu vollständig eingefasst sind, und es deshalb nur zu einem geringeren Luftaustausch kommt. Nicht erfasst sind 
bloße Haltepunkte ohne Gebäudecharakter sowie Außenbereiche. Neben den in § 2a geregelten Ausnahmen von der 
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist das Rauchen in hierfür abgegrenzten Bereichen gestattet.

Zu Absatz 2

Absatz 2 trifft Regelungen für gewerblich angebotene Reiseverkehre im touristischen Bereich, die in Abgrenzung zu 
Absatz 1 nicht im Linienverkehr angeboten werden. Fahrten von Bürgerinnen und Bürgern beispielsweise mit dem 
eigenen PKW zu touristischen Zwecken werden ausdrücklich nicht von Absatz 2 erfasst. Entscheidend für den touristi-
schen Zweck ist die gewerbliche Zielrichtung der Anbieterin oder des Anbieters, nicht der Nutzungszweck der oder des 
einzelnen Reisenden. Es geht um Ausflugsfahrten im Sinne von § 48 Absatz 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG), 
wobei die Verkehrsmittel nicht auf diejenigen des Personenbeförderungsgesetzes begrenzt sind. Neben den Reisebussen 
sind beispielsweise auch Bahnen, Museumsbahnen, Schiffe, Flugzeuge und Standrundfahrten von Absatz 2 erfasst. 
Ausflugsfahrten sind demnach Fahrten, die die Unternehmerin oder der Unternehmer nach einem bestimmten, von ihr 
oder ihm aufgestellten Plan und zu einem für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleichen und gemeinsam verfolgten 
Ausflugszweck anbietet und ausführt. Auch Gruppenreisen zu Erholungsaufenthalten im Sinne von § 48 Absatz 2 PBefG 
sind nach Absatz 2 wieder erlaubt. Dabei sind Reiseverkehre zu touristischen Zwecken kraft ihrer Zielrichtung zwar 
Veranstaltungen mit Freizeitcharakter. § 18 Absatz 2 ist jedoch eine speziellere Regelung gegenüber dem § 5. 

Gemäß Satz 1 muss die Betreiberin oder der Betreiber ein Hygienekonzept erstellen.

Durch Satz 2 wird geregelt, wer in Innenbereichen befördert werden darf. Das sind nach Nummer 1 grundsätzlich nur 
Geimpfte mit Impfnachweis. Genesene mit Genesenennachweis und Getestete mit Testnachweis. Wegen des Verweises 
auf § 2 Nummer 2, 4 und 6 SchAusnahmV ist klargestellt, dass dies nur asymptomatische Personen im Sinne von § 2 
Nummer 1 SchAusnahmV sein dürfen, die also keine coronatypischen Merkmale (namentlich Atemnot, neu auftretender 
Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) aufweisen.

In Nummer 2 wird geregelt, dass Kinder bis zur ihrer Einschulung keines Testes bedürfen. Dabei wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden 
sein könnte. In diesem Fall bestünde ansonsten eine tagesaktuelle Testpflicht. Das wäre unverhältnismäßig.

Auch Minderjährige, die nicht unter Nummer 1 fallen, dürfen nach Nummer 3 an Reiseverkehren zu touristischen Zwecken 
teilnehmen, wenn sie Schülerin oder Schüler sind und eine Schulbescheinigung haben, da in den Schulen Testungen im 
Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes durchgeführt werden. Die minderjährigen Schülerinnen und Schüler müs-
sen sich insofern nicht nochmal testen lassen. Die Testungen erfolgen regelmäßig. Die Schülerinnen und Schüler müssen 
ihre Testung jedoch nachweisen. Hierfür stellt die Schule einmalig eine Bescheinigung über die Testung im Rahmen eines 
verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes aus; gegebenenfalls ist – wie zum Teil in den berufsbildenden Schulen der 
Fall – der Zeitraum der Wirksamkeit der Bescheinigung an den Zeitraum des Schulbesuches anzupassen. Bereits ausge-
stellte Bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit. Ein Schülerausweis reicht nicht als Nachweis aus und ersetzt nicht die 
Bescheinigung der Schule. Sofern Schulen Bescheinigungen für tagesaktuelle Testungen in der Schule ausfüllen, können 
minderjährige Schülerinnen und Schüler sie für 24 Stunden verwenden, wie sich aus § 4 Absatz 3 Nummer 2 ergibt. 

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass der Impf-, Genesenen- oder Testnachweis für alle Personen ab 16 Jahren 
mit einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis überprüft werden muss, um nachvollziehen zu können, dass die Person 
auch diejenige Person ist, die den Nachweis vorzeigt. Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die 
Betreiberin oder den Betreiber mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen.

Kundinnen und Kunden haben nach Satz 3 in Innenräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung, wie in § 2a vorgegeben, zu tragen. 

Absatz 3 nimmt die Vorgaben des Absatzes 2 für Reiseverkehre zu touristischen Zwecken aus, die Schleswig-Holstein 
nur durchqueren. Solange die Kundinnen und Kunden nicht aussteigen, besteht keine Notwendigkeit, sie den schleswig-
holsteinischen Regelungen zu unterwerfen. 
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Zu § 19 (Modellprojekte)

Die zuständigen Behörden können bei ausgewiesenen Projekten zum Beispiel aus den Bereichen Kultur, Sport oder 
Tourismus Ausnahmen zulassen. 

Zu § 20 (Befugnisse und Pflichten der zuständigen Behörden)

Zu Absatz 1

Nummer 1 gibt den Gesundheitsbehörden die Möglichkeit, auf Antrag Ausnahmen von den Ge- und Verboten der §§ 5 
bis 18 der Verordnung zuzulassen. Diese Öffnungsmöglichkeit ist aus Gründen der Verhältnismäßigkeit erforderlich. 
Durch diese Befugnis können die Behörden unbillige Härten im Einzelfall verhindern. Mit Nummer 2 wurde eine Aus-
nahmemöglichkeit eingefügt für den Fall, dass Vorschriften der Verordnung der Pandemiebekämpfung entgegenstehen. 

Zu Absatz 2

Satz 1 weist deklaratorisch auf die Möglichkeit der zuständigen Behörden hin, weitergehende Maßnahmen nach § 28 
IfSG zu treffen. In bestimmten Einzelfällen kann es notwendig sein, dass die zuständigen örtlichen Behörden Rege-
lungen treffen, die über die Regelungen der Verordnung hinausgehen. In Satz 2 wird beispielhaft die Anordnung von 
Maskenpflichten in regelmäßig stark frequentierten öffentlichen Bereichen genannt; derartige Anordnungen sind nach 
§ 73 Absatz 1 Nummer 24 bußgeldbewehrt.

Sofern die zuständigen Behörden Allgemeinverfügungen planen, haben sie gemäß Satz 3 diejenigen Regelungsinhalte, 
die sie zu erlassen beabsichtigen, dem Gesundheitsministerium mindestens einen Tag vor der Bekanntgabe mitzuteilen. 
Das Gesundheitsministerium hat dann die Möglichkeit zu prüfen, ob die Maßnahmen zweck- und verhältnismäßig sind. 
Es wird zudem in die Lage versetzt, rechtzeitig auf mögliche zielführendere Maßnahmen hinzuwirken. 

Zu § 21 (Ordnungswidrigkeiten)

Aufgrund § 73 Absatz 1a Nummer 24 Infektionsschutzgesetz können in der Verordnung bußgeldbewehrte Tatbestände 
formuliert werden. Dies erfolgt, soweit es für eine wirksame Durchsetzung der für den Infektionsschutz wesentlichen 
Ver- und Gebote unerlässlich ist.

Zu § 22 (Inkrafttreten; Außerkrafttreten)

Die Geltungsdauer der Verordnung ist gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 2 IfSG auf wenige 
Wochen begrenzt. Aufgrund der mit der Verordnung verbundenen Grundrechtseingriffe ist es notwendig, dass die Ein-
schränkungen nur so lange gelten, wie dies unbedingt erforderlich ist. Eine Geltungsdauer von wenigen Wochen für 
die Verordnung hat sich bewährt. Nach diesem Zeitraum lässt sich daher abschätzen, welchen Einfluss die getroffenen 
Maßnahmen auf die Entwicklung der Infektionszahlen haben. 

Der Neuerlass der Corona-Bekämpfungsverordnung tritt am am 3. März 2022 in Kraft und mit Ablauf des 19. März 2022 
außer Kraft.

1) Ändert LVO vom 24. April 2012, GS Schl.-H. II,  
Gl.Nr. 2032-20-1

Landesverordnung  
zur Änderung der Kommunalbesoldungsverordnung und der Stellenobergrenzenverordnung 

für Kommunalbeamtinnen und Kommunalbeamte
Vom 2. März 2022 

Aufgrund 

1. des § 24 des Besoldungsgesetzes Schleswig-
Holstein (SHBesG) vom 26. Januar 2012 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 18. März 2021 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 309), verordnet das Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume, Integration und Gleichstellung 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die 
Artikel 1 und 3 sowie

2. des § 27 Absatz 2 SHBesG verordnet das Minis-
terium für Inneres, ländliche Räume, Integration 
und Gleichstellung im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium die Artikel 2 und 3:

Artikel 1 
Änderung der Kommunalbesoldungsverordnung1)

Die Kommunalbesoldungsverordnung vom 24. April 
2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 489), zuletzt geändert durch 

Artikel 9 der Verordnung vom 4. Dezember 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 815), wird wie folgt geändert:

1. Die §§ 5 bis 7 werden durch folgende §§ 5 bis 7 
ersetzt:

„§ 5 
Einstufung der Ämter für die Wahlbeamtinnen 
und Wahlbeamten auf Zeit in den Gemeinden 

(Städten)

(1) Das Amt der Bürgermeisterin (Oberbürger-
meisterin) oder des Bürgermeisters (Oberbürger-
meisters) wird wie folgt eingestuft:

1. in kreisangehörigen Gemeinden (Städten)

a) ohne eigene Verwaltung (§ 48 Absatz 2 
Gemeindeordnung)

in die Besoldungsgruppe A 15,

b) mit bis zu 10.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern

in die Besoldungsgruppe A 16,
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c) mit bis zu 15.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern

in die Besoldungsgruppe B 2,

d) mit bis zu 20.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern

in die Besoldungsgruppe B 3,

e) mit bis zu 30.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern

in die Besoldungsgruppe B 4,

f) mit bis zu 50.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern

in die Besoldungsgruppe B 5,

g) mit bis zu 60.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern

in die Besoldungsgruppe B 6,

h) mit über 60.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern

in die Besoldungsgruppe B 7,

2. in kreisfreien Städten

a) mit bis zu 150.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern

in die Besoldungsgruppe B 7,

b) mit über 150.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern

in die Besoldungsgruppe B 9.

(2) Die Ämter der weiteren hauptamtlichen kom-
munalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten in 
den Städten werden wie folgt eingestuft:

1. erste Stellvertreterin oder erster Stellvertre-
ter der Bürgermeisterin (Oberbürgermeisterin) 
oder des Bürgermeisters (Oberbürgermeisters) 
zwei Besoldungsgruppen unter der nach Ab-
satz 1 maßgebenden Besoldungsgruppe,

2. alle weiteren hauptamtlichen kommunalen 
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten drei Be-
soldungsgruppen unter der nach Absatz 1 
maßgebenden Besoldungsgruppe, höchstens 
in die Besoldungsgruppe B 4.

(3) Bei den Einstufungen bleibt die Besoldungs-
gruppe B 1 außer Betracht.

§ 6 
Einstufung der Ämter der Amtsdirektorinnen 

und Amtsdirektoren

Das Amt der Amtsdirektorin oder des Amtsdirek-
tors wird wie folgt eingestuft:

in Ämtern

1. mit bis zu 10.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern

in die Besoldungsgruppe A 16,

2. mit bis zu 15.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern

in die Besoldungsgruppe B 2,

3. mit bis zu 20.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern

in die Besoldungsgruppe B 3,

4. mit über 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern

in die Besoldungsgruppe B 4.“

§ 7 
Einstufung der Ämter der Landrätinnen 

und Landräte

Das Amt der Landrätin oder des Landrats wird in 
den Kreisen mit bis zu 150.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern in die Besoldungsgruppe B 6 und 
in den Kreisen mit mehr als 150.000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern in die Besoldungsgruppe 
B 7 eingestuft.“

2. § 13 erhält folgende Fassung:

„§ 13 
Überleitung der im Amt befindlichen 
hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und 

Wahlbeamten

Die am 18. März 2022 im Amt befindlichen 
hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und Wahlbeam-
ten auf Zeit werden, sofern ihr jeweiliges Amt 
zu diesem Zeitpunkt noch in eine niedrigere Be-
soldungsgruppe eingestuft ist, in die ihnen nach 
den §§ 5, 6 und 7 zustehende Besoldungsgruppe 
übergeleitet. Bisher günstigere Einstufungen blei-
ben für ihre Person und für die Dauer der Amtszeit 
unberührt. Dies gilt auch für unmittelbar folgende 
Amtszeiten, wenn die Beamtin oder der Beamte 
wiedergewählt wird.“

Artikel 2 
Änderung der Stellenobergrenzenverordnung für 
Kommunalbeamtinnen und Kommunalbeamte2)

Die Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbe-
amtinnen und Kommunalbeamte vom 13. Dezember 
2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 560), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 6. Dezember 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 855), wird wie folgt geändert:

§ 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1 
Stellenobergrenzen

(1) In Gemeinden oder Ämtern sind, soweit nicht an-
derweitig gesetzlich geregelt, in der Laufbahngruppe 2 
höchstens folgende Ämter zulässig:

1. in Gemeinden und Ämtern bis 20.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner A 15,

2) Ändert LVO vom 13. Dezember 2005, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 2032-11-2-15
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2. in Gemeinden und Ämtern über 20.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner A 16.

(2) Stellen der Laufbahngruppe 1 dürfen ohne Be-
grenzung in Anspruch genommen werden.“

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 2. März 2022
D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k

Ministerin 
für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung  
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 4. März 2022 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220304_ 
Hochschulen-CoronaVO.html erfolgt.

Landesverordnung  
über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

an Hochschulen (Hochschulen-Coronaverordnung - HochschulencoronaVO)
Vom 4. März 2022

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-95

Aufgrund des § 12 Absatz 1 der Corona-Bekämp-
fungsverordnung (Corona-BekämpfVO) vom 1. März 
2022 (ersatzverkündet am 1. März 2022 auf der 
Internetseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/
Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220301_
Corona-BekaempfungsVO.html) in Verbindung mit 
§ 32 Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, § 28a 
Absatz 7 Satz 1, Absatz 8 Satz 1, § 28c Satz 5 des 
Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162), 
sowie § 7 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 2 
der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenver-
ordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 8. Mai 2021 V1), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
14. Januar 2022 (BAnz AT 14. Januar 2022 V1), 
verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur: 

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pande-
mie des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) im 
Rahmen des Gesundheitsschutzes an den staatlichen 
und staatlich anerkannten Hochschulen nach § 1 Ab-
satz 1 des Hochschulgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 39), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 3. Februar 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 102), 
und dem Gesetz über die Stiftungsuniversität zu Lübeck 
vom 24. September 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 306), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
3. Februar 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 102, 129).

§ 2 
Grundsätze für den Betrieb der Hochschulen

(1) Für den Betrieb der Hochschulen sowie für Per-
sonen, die sich in den Hochschulen einschließlich 
der Außenbereiche aufhalten, gelten § 2 Absatz 1 
und 2, §§ 2a, 3 und 4 der Corona-BekämpfVO ent-
sprechend. Zur Umsetzung der Regelungen dieser 
Verordnung erlässt das Präsidium unter Berücksich-
tigung medizinischer Expertise ein Hygienekonzept 
entsprechend § 4 Absatz 1 Corona-BekämpfVO für 
die Hochschule.

(2) Personen, die dieser Verordnung oder dem Hygi-
enekonzept der Hochschule zuwiderhandeln, kann 
die Hochschule einmalig oder bei wiederholten oder 
schwerwiegenden Verstößen für einen angemessen 
zu befristenden Zeitraum ihrer Gebäude oder ihres 
Geländes verweisen.

§ 3 
Besondere Regelungen für Lehrveranstaltungen 

und Prüfungen

(1) Der Zugang zu Lehrveranstaltungen und Prü-
fungen im Innenbereich in Präsenz setzt voraus, 
dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezüglich 
des Coronavirus den Nachweis eines vollständigen 
Impfschutzes, einer Genesung oder eines negativen 
Corona-Testergebnisses erbringen. § 4 Absatz 4 
Corona-BekämpfVO gilt entsprechend. Abweichend 
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von Satz 2 können die Hochschulen die Nachweise 
nach Satz 1 mittels einer repräsentativen Stichprobe 
überprüfen; die Anforderungen hierfür sind im Hygi-
enekonzept festzulegen. Der Nachweis eines nega-
tiven Testergebnisses ist durch eine Bescheinigung 
einer für die Abnahme des Tests auf das Vorliegen 
einer Infektion mit dem Coronavirus zuständigen 
Stelle oder durch eine Bescheinigung über einen an 
der Hochschule unter Aufsicht durchgeführten Test 
auf das Coronavirus zu erbringen. Das negative Tes-
tergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Die 
Hochschulen dürfen elektronische Verfahren nutzen, 
um die Dauer einer Zugangsberechtigung von dem 
Nachweis nach den Sätzen 1 und 2 abhängig zu 
machen. Die Art des Nachweises nach Satz 1 darf 
nicht gespeichert werden.

(2) Innerhalb geschlossener Räume ist eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Das Präsidium kann 
über die in § 2a Satz 2 Corona-BekämpfVO auf-
gezählten Ausnahmen hinaus weitere Ausnahmen 
von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung zulassen

1. für Vortragende oder

2. wenn die Verpflichtung auf Grund der Art der 
Lehrveranstaltung oder Prüfung nicht umsetzbar 
ist.

(3) Es können Obergrenzen für die Teilnehmerzahl 
festgelegt werden.

§ 4 
Bibliotheken

Für den Zugang zu Bibliotheken gilt § 10 Corona-
BekämpfVO entsprechend.

§ 5 
Veranstaltungen außerhalb des Lehrbetriebs und 

öffentlich zugängliche Einrichtungen

Für Veranstaltungen außerhalb des Lehrbetriebs 
wie öffentliche Vorträge, Konzerte, Ausstellungen, 
rituelle Veranstaltungen der Religions- und Weltan-

schauungsgemeinschaften, die Sportausübung so-
wie für öffentlich zugängliche Einrichtungen wie zum 
Beispiel Museen und Botanische Gärten gelten die 
§§ 5, 10, 11 und 13 Corona-BekämpfVO entspre-
chend. Für Studierende der Hochschule, die ein 
Konzert oder eine Ausstellung im Sinne von Satz 1 
durchführen, gilt für den Nachweis eines negativen 
Testergebnisses § 4 Absatz 4 Corona-BekämpfVO 
entsprechend.

§ 6 
Mensen

Für den Betrieb der Mensen und sonstige gastro-
nomische Angebote gilt § 7 Corona-BekämpfVO 
entsprechend.

§ 7 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Aus-
nahmen von den Geboten und Verboten aus §§ 2 
bis 6 genehmigen, soweit die dadurch bewirkten 
Belastungen im Einzelfall eine besondere Härte dar-
stellen und die Belange des Infektionsschutzes nicht 
überwiegen.

(2) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 7. März 2022 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Hochschulen-Coronaverordnung 
vom 19. Februar 2022 (ersatzverkündet am 19. Feb- 
ruar 2022 auf der Internetseite https://www.schleswig- 
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/ 
2022/220219_hochschulen_coronaVO.html)*) außer 
Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 19. März 
2022 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 4. März 2022
K a r i n  P r i e n

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr.  B 2126-13-93

Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der über besondere Maßnahmen zur Verhinde-
rung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Hochschulen (Hochschulen-Coronaverordnung - Hochschulen-
coronaVO) vom 4. März 2022 gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 IfSG

Seit dem Neuerlass der HochschulencoronaVO vom 19. Februar 2022 (landesweite 7-Tage-Inzidenz (RKI) mit Stand 
vom 11. Februar 2022 bei 824,3) ist die landesweite 7-Tage-Inzidenz (RKI) fast unverändert geblieben und liegt nun bei 
833,8 (Stand vom 28. Februar 2022). Ein Kreis hat einen Wert zwischen 500 und 600, sieben Kreise und zwei kreisfreie 
Städte einen Wert zwischen 600 und 1.000 und drei Kreise und zwei kreisfreie Städte einen Wert von über 1.000. Der 
bundesweite Inzidenzwert ist gegenüber dem Stand vom 11. Februar 2022 (1.472,2) auf 1.238,2 gesunken (Stand vom 
28. Februar 2022). Gleichzeitig zirkulieren in Deutschland weiterhin verschiedene Virusvarianten inklusive der Omikron-
Variante. Schleswig-Holstein gehört zu den Bundesländern mit den höchsten Impfquoten. Die Quote der Personen, die 
mindestens einmal geimpft ist, liegt in Schleswig-Holstein bei 80,2%, die Quote der vollständig Geimpften bei 80,1% 
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und die Quote der vollständig Geimpften mit Auffrischungsimpfung bei 66,8% (Impfdashboard des Bundesministeriums 
für Gesundheit, Stand 28. Februar 2022). Die Hospitalisierung je 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein beträgt nach 
dem täglichen Lagebericht des RKI vom 28. Februar 2022 5,91. Den Höchststand hatte diese Inzidenz in der zweiten 
Januarhälfte 2021 mit Werten zwischen 10 und 11, der tiefste Wert im Jahr 2021 betrug am 2. Juli 2021 0,14. Mit Stand 
vom 27. Februar 2022 wurden 348 Personen in Krankenhäusern behandelt, davon 38 in Intensivtherapie und 25 in Be-
atmung (Kompetenzzentrum meldepflichtiger Erkrankungen in Schleswig-Holstein).

Für die Beurteilung des Infektionsgeschehens werden insbesondere die Inzidenz, die Impfquote und die Zahl der schwe-
ren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens berücksichtigt.

Bund und Länder haben am 16.Februar 2022 unter Hinweis auf die zwar hohen, aber nicht mehr steigenden Infektions-
zahlen beschlossen, die Corona-Beschränkungen schrittweise zurückzunehmen. Dies soll auch für die Hochschulen des 
Landes umgesetzt werden. Es hat sich gezeigt, dass aufgrund der bereits ergriffenen Hygiene- und Infektionsschutz-
maßnahmen an den Hochschulen und aufgrund des ordnungsgemäßen Einhaltens dieser Maßnahmen, das Infektions-
geschehen an Hochschulen weiterhin gering ist und sich keine Hochschule zu einem Corona-Hotspot entwickelt hat. 
Dazu kommt die überdurchschnittliche Impfbereitschaft im Bereich der Hochschulen. Daher soll auch weiterhin an der 
Möglichkeit, den Hochschulbetrieb in Präsenz durchzuführen und ein Studium vor Ort zu ermöglichen, festgehalten 
werden. Digitale Studienangebote können die Präsenzlehre nicht vollständig ersetzen, und es soll ein unmittelbarer 
Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden sowie unter den Studierenden weiter ermöglicht werden. Dies dient 
der Qualität von Lehre und Studium und wirkt zugleich den vermehrt auftretenden psychischen Problemen unter den 
Studierenden entgegen.

Der Präsenzbetrieb an Hochschulen ist angesichts des aktuellen dynamischen Infektionsgeschehens mit der inzwischen 
vorherrschenden Omikron-Variante aber auch weiterhin nicht ohne die Einhaltung von Hygieneregeln und nur im Rahmen 
eines Zugangs mit 3G verantwortbar. Es lässt sich beobachten, dass die Übertragung des Coronavirus häufiger an Orten 
stattfindet, an denen Hygienemaßnahmen nicht hinreichend vorhanden sind oder nicht hinreichend beachtet werden. 
Zudem erhöht sich im Winter die Zahl der Ansteckungen auch dadurch, dass mehr Kontakte in Innenräumen stattfinden. 
Dies ist auch an den Hochschulen der Fall. Hinzu kommt, dass an den Hochschulen Personen aus unterschiedlichen Re-
gionen Deutschlands und der Welt mit zum Teil hoher Mobilität auf verhältnismäßig engem Raum zusammenkommen.

Um das Infektionsgeschehen an den Hochschulen weiterhin gering zu halten, ist aufgrund der Infektionszahlen der Zu-
gang zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Innenbereich in Präsenz weiterhin gemäß der 3G-Regel davon abhängig 
zu machen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezüglich des Coronavirus den Nachweis eines vollständigen 
Impfschutzes, einer Genesung oder eines negativen Corona-Testergebnis erbringen. Im Zuge der ersten Öffnungs-
schritte und zur Erleichterung der Durchführung des Präsenzbetriebs soll es den Hochschulen ermöglicht werden, für 
den Nachweis die Identität der nachweisenden Person gemäß § 4 Absatz 4 Corona-Bekämpfungsverordnung nicht 
mehr in jedem Einzelfall zu überprüfen, sondern in ihren Hygienekonzepten Regelungen für die Überprüfung anhand 
repräsentativer Stichproben zu treffen.

Der Ort der Zugangskontrolle und der Stichprobenüberprüfung ist abhängig von den baulichen Gegebenheiten an dem 
jeweiligen Hochschulstandort und kann insbesondere unmittelbar an den Veranstaltungsräumen, an Gebäudeeingängen 
oder an einem zentralen Zugang stattfinden.

Weiterhin können die Hochschulen elektronische Verfahren nutzen, um die Zugangsberechtigung nach der Dauer des 
3G-Nachweises zu gewährleisten. Dazu zählt auch, dass die Hochschulen die Nutzung von durch sie vorgegebene elek-
tronische Verfahren verbindlich vorschreiben dürfen, um die Dauer einer Zugangsberechtigung von dem 3G-Nachweis 
abhängig zu machen, sofern sie sicherstellen, dass in begründeten Ausnahmefällen der Zugang auch aufgrund eines 
anderen gültigen Nachweises gewährt wird.

Innerhalb geschlossener Räume ist weiterhin durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese Maßnahme 
ist durch einen geringen Eingriff gekennzeichnet, aber weiterhin mit einer hohen Effektivität verbunden. Das Präsidium 
kann Ausnahmen von dieser Verpflichtung zulassen für Vortragende oder wenn die Verpflichtung auf Grund der Art der 
Lehrveranstaltung oder Prüfung nicht umsetzbar ist.

Schließlich wird klarstellend geregelt, dass für Studierende der Hochschule, die ein Konzert oder eine Ausstellung im 
Sinne von § 5 Satz 1 durchführen, für den Nachweis eines negativen Testergebnisses § 3 Absatz 1 Satz 3 gilt. Sie können 
folglich den erforderlichen Nachweis eines negativen Testergebnisses durch eine Bescheinigung einer für die Abnahme 
des Tests auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus zuständigen Stelle oder durch eine Bescheinigung über 
einen an der Hochschule unter Aufsicht durchgeführten Test auf das Coronavirus erbringen.

Die Hochschulen-Coronaverordnung gilt vor dem Hintergrund der pandemischen Lage längstens bis zum Ablauf des 
19. März 2022.
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Verkündungen im Nachrichtenblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
des Landes Schleswig-Holstein

Nach § 143 Schulgesetz vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch 
Gesetzes vom 4. Februar 2022 (GVOBl. Schl-H. S. 130) wird auf folgende im Nachrichtenblatt Schule des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (NBl. MBWK. Schl.-H.) 
verkündeten Landesverordnungen hingewiesen:

Bezeichnung der Verordnung Verkündet im NBl.  Tag des
    MBWK. Schl.-H. Seite In-Kraft-Tretens
    Nummer  

Landesverordnung zur Änderung schulrechtlicher  2/2022 48 2. März 2022 
Vorschriften aufgrund der Coronavirus-Pandemie im  
Schuljahr 2021/22
Vom 11. Februar 2022

 Artikel 1  ändert LVO vom 23. Oktober 2020, 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-243

 Artikel 2  ändert LVO vom 4. Juli 2018,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-232

 Artikel 3  ändert LVO vom 21. Juni 2019,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-236

 Artikel 4  ändert LVO vom 29. Juni 2018,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-230

 Artikel 5  ändert LVO vom 6. Juli 2018,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-233

 Artikel 6  ändert LVO vom 6. Juli 2018,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-234

 Artikel 7  ändert LVO vom 20. Juni 2019,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-238

 Artikel 8  ändert LVO vom 23. Juni 2016,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-212

 Artikel 9  ändert LVO vom 20. Juli 2017,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-218

Artikel 10  ändert LVO vom 14. August 2017, 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-221

Artikel 11  ändert LVO vom 14. August 2017, 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-222

Artikel 12  ändert LVO vom 20. Juli 2017,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-216

Artikel 13  ändert LVO vom 10. Mai 2021,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-245

Artikel 14  ändert LVO vom 20. Juli 2017,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-220

Artikel 15  ändert LVO vom 20. Juli 2017,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-219

Artikel 16  ändert LVO vom 8. Mai 2018,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-225

Artikel 17  ändert LVO vom 17. Juli 2014,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-208
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Verkündungen im Hochschul-Nachrichtenblatt des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein

Nach § 95 Absatz 1 Hochschulgesetz wird auf folgende im Hochschul-Nachrichtenblatt des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (NBl. HS MBWK Schl.-H.) verkündeten 
Landesverordnungen hingewiesen:

Bezeichnung der Verordnung Verkündet im NBl.  Tag des
    MBWK. Schl.-H. Seite In-Kraft-Tretens
    Nummer  

Landesverordnung zur Ergänzung hochschulrechtlicher 1/2022, 2 16. Januar 2022 
Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie Hinweis der 
(Corona-Hochschulrechtsergänzungsverordnung - Schriftleitung: 
Corona-HEVO)
Vom 14. Januar 2022 Unverzügliche
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-24-36  Bekanntmachung

Landesverordnung zum Neuerlass der Landesverordnung 2/2022 58 1. März 2022 
über die Gewährung von Nachteilsausgleich und  
Notenschutz und zur Änderung der Zeugnisverordnung 
und der Landesverordnung über sonderpädagogische 
Förderung
Vom 16. Februar 2022
Artikel 1  Landesverordnung über die Gewährung von 

Nachteilsausgleich und Notenschutz 
(Nachteilsausgleichs- und Notenschutzver- 
ordnung – NuNVO) 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-15-2

Artikel 2  ändert LVO vom 18. Juni 2018,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-229

Artikel 3  ändert LVO vom 8. Juni 2018,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9-226


